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Heil- und Pflegeanstaltenund die Pro-
vinzialarbeitsanstlllt ......

Hauptfürsorgestelle für Kriegsbeschädigte
und Kriegshinterbliebene,Verwaltungs-
kosten derselben ........

Haupt'Haushaltspla» der Provinzial-
verwaltung sowie die zu demselben ge¬
hörenden Haushaltspläne der einzelnen
Verwaltungszweigeund Anstalten . .

Haushaltsplan des Provinziällandtags,
des Provinzialausschusses und der
Provinzial-Zentral-Verwaltungsbehörde

— zur Zahlung von Ruhegehälternusw. an
Provinzialbeamte und von Witwen-
und Waisengeldern an deren Hinter¬
bliebene sowie der Dr. Klein-Stiftung

K«»«»»Vl
der

Litznng««
prot»Iolle

der
Anlagen

21 18. 22.
56

22 170

36 —

21 129

36 _
15 —

36 —

26 35

23 —

36 —

11 —

36 —

36 —

36 —

— 26

28 1,2.3.
1-l-

28 1.4.42

" 26 6, 42
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Haushaltsplan über die Besoldungen und
persönlichen Ausgaben der Provinzial-
beamten bei der Landes-Versicherungs
anstatt Nheinprovinz.....

— über die Verwaltungslosten der Rhei«
Nischen landwirtschaftlichen Verufsge»
nossenschllft .........

— über die Verwaltungslosten der Pro-
vinzial»Feuerversicherungsanstalt der
Nheinprovinz .........

— über die Verwaltungslosten der Landes-
bllnl der Nheinprovinz......

— über die Verwaltungslosten der Pro¬
vinzilll ° Lebensversicherungsanstalt der
Nheinprovinz.........

— der Prouinzial-Taubstummenanstalt zu
Aachen ...........

— der Provinzial-Taubstummenanstalt zu
Brüht...........

— der Provinzial-Taubstummenanstalt zu
Köln...........

— der Provinzilll'Tllubstummenllnstalt zu
Elberfeld ..........

— der Provinzilll-Taubstummenanstalt zu
Essen ...........

— der Provinzial-Taubstummenanstalt zu
Euslirchen .........

— der Provinzial-Taubstummenanstalt zu
Kempen ..........

— der Provinzial-Taubstummenllnstalt zu
Neuwied mit der damit verbundenen
Anstalt für schwachbegllbteTaubstumme

— der Provinzial-Taubstummenanstalt zu
Trier...........

— über die Verwendung der Wilhelm-
Augusta-Stiftung .......

— über die Verwendung desUnterstützungs-
fonds der früheren Vcreins-Taubstum-
menanstlllt zu Köln......

— über die Verwendung des Beitrages
des Vereins zur Beförderung des Taub»
stummenunterrichts .......

— über dieVerwendungdesUnterstützungs-
fonds für entlassene Taubstumme . .

-— der Provinzilll-Nlinden-Unterrichtsnn-
stalt zu Düren „Elisabeth-Stiftung"
Anlage X, Voranschlag für den Ar¬

beitsbetrieb ........

der
'Sitzung«.
Protokolle

25

bei
Anlagen

26

26

24

26

25

35

42

44

46

4«

48

dc«
stenogro-
Vhilchen
Bericht«

96

118

119

133

11?

7. 50

8, 5N

115

168

Haushaltsplan der Provinzial-Blinden-
Unterrichtsanstalt zu Neuwied „Auguste
Viktoria-Haus"
Anlage X, Voranschlag für den Arbeits«

betrieb .........
— über den Unterstützungsfonds für Blinde
— über das Hebammenwesenund die Pro

»inzial-Hebllmmenlehranstalten zu Köln
und Glberfeld.......

— über die Kosten der Fürsorgeerziehung
Minderjähriger gemäß Gesetzes vom
2. Juli 1900........
Anlage H,, Voranschlag der Fürsorge

erziehungsanstlllt Fichtenhain
Beilage », Voranschlag über die

Land-, Vieh- und Forstwirtschaft
Beilage d, Voranschlag über den

Arbeitsbetrieb ......
Anlage L, Voranschlag über die Für¬

sorgeerziehungsanstalt Rheindahlen.
Beilage», Voranschlag über die Land»,

Vieh- und Forstwirtschaft . . .
Beilage d, Voranschlag über den

Nrbeitsbetrieb .......
Anlage ll, Voranschlag über die Für-

sorgeerziehungsanstalt Solingen . .
Beilage »,, Voranschlag über die

Land-, Vieh- und Forstwirtschaft
Beilage b, Voranschlag über den

Arbeitsbetrieb .......
— der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt

zu Andernach ........
Anlage X, Voranschlag über die Land-

und Viehwirtschllft......
Anlage n, Voranschlag für den Metzgerei¬

betrieb ........ . .
— der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt

zu Bedburg-Hau.......
Anlage X, Voranschlag über die Land-

und Viehwirtschaft......
Anlage L Voranschlag über den Metz-

gereibetrieb ........
— der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt

zu Bonn..........
Anlage H, Voranschlag über die Land-

und Viehwirtschllft......
Anlage L, Voranschlag über den Betrieb

der Gasanstalt.......
Anlage 0, Voranschlag über die An¬

stalt für hirnverletzteKriegsbeschädigte

, der
Sitzung«»
Protokolle

> 35

K«U«»,»hl

der
Anlagen

28

8, 50

^ 22

23

9. 50

11,12.
52

13,29,
54

stenogill»
Philchen
«ericht«

168

134

101

10?



59. Rheinischer Provinziallandtag, AlphabetischesSachregister.

Protokolle

Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und
Pflegeanstalt zu Düren.....
Anlage H,, Voranschlag für die Land-

und Viehwirtschaft .....

— der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
zu Galkhausen ........
Anlage H,, Voranschlag über die Land-,

Vieh-, Forst- und Iogdwirtschaft .
— der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt

zu Grafenberg ........
Anlage H,, Voranschlag über die Land-

und Viehwirtschaft......
— der Provinzial-Heil- und Pflegeanstolt

Iohannistal.........
Anlage ä,. Voranschlag übn die Land»,

Vieh» und Forstwirtschaft . . . .
— der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt

zu Merzig .........
Anlage H,, Voranschlag über die Land-

und Viehwirtschaft ......
— für die Verwaltung des Landarmen¬

wesens ...........
— der Polizeistrafgelderfonbs und des

Ehrenbreitsteiner allgemeinen Armen¬
fonds (Staatsnebenfonds) . . . .

— für die erweiterte Armenpflege auf
Grund des Gesetzesvom 11. Juli 1891

— der Prouinzilll-Arbeitsanstalt zu Brau-
weiler..........

Anlage H,, Voranschlag über die Land«
und Viehwirtschaft......

Anlage L, Voranschlagüber den Arbeits¬
betrieb ..........

Anlage 0, Voranschlag über die Mate-
rialienverwaltung ......

Anlagen, Voranschlag überdenMühlen-
betrieb und die Bäckerei . . . .

Anlage A, Voranschlag über den Ne¬
trieb der Gasanstalt.....

Anlage ?, Voranschlag über das Ve°
wahrungshaus für Geisteskranke .

des Lllndarmenhauses zu Trier. . ,

über die Kosten der Leitung und Beauf¬
sichtigung der baulichen Unterhaltungs-
arbeilen sowie über den Fonds zur Er¬
neuerung maschineller Anlagen in den
Prouinzialanstalten ......

der

23

2?

28

27

^ 27

23

K«U<»,«yl

der
Anlagen

de«
stenogra»
philchen
Berichts

13, 29. 107
54

13, 54 123

14, 54 129

14, 50 124

15. 54 12?

31. 58 —

17. 56 105

Haushaltsplan über die Unterstützung
milder Stiftungen und Wohltätigkeits-
anstlllten, sowie über die Kosten der
Unterbringung und des Unterhalts von
Epileptikern, Idioten, Blinden, Trin¬
lern und Krüppeln aus der Rhein-
prouinz, welche selbst oder deren An¬
gehörige keinen Anspruch auf öffent¬
liche Armenpflege haben .....

— der Provinzllllstrllßen-Verwaltung . .
Anlage H,, Voranschlag über die Ver¬

wendung der Mittel für den Neubau
von Provinzialstraßen.....

Anlage L, Voranschlag über die Ver¬
wendung der Gisenbahnmittel . .

Anlage 0, Voranschlag über die Ver¬
wendung der Mittel zur Unterstützung
des Gemeinde« und Kreis-Wegebaues

Anlage v, Voranschlag über die Ver¬
wendung der Mittel für den Stein¬
bruchbetrieb ........

— für die Verwaltung der landwirtschaft¬
lichen Angelegenheiten der Provinzial«
Verwaltung .........
Anlage H., Voranschlag für die Provin-

zial-Wein- und Obstbauschulein Trier
Anlagen, VoranschlagfürdieProvinzial-

Wein« und Obstbauschulein Kreuznach
Unteranlage, Voranschlag für die an diese

Schule angegliederte Winterschule .
Anlage L. Voranschlag für die Prouin»

zi»l°Wein° und Obstbauschulein Uhr¬
weiler ..........

Seiten,»«!
der

Lihungs»
protololle

— über die Verwaltung der Fonds zur
Gewährung von Viehentschädigungen

— für die Verwaltung der Angelegenheiten,
welche die Förderung von Kunst und
Wissenschaft betreffen (8 4 Nummer 6
des Dotationsgesetzes vom 8. Juli 1875)

— der Provinzialmuseen zu Bonn und
Trier...........

— für gewerbliche Zwecke .....
Haushaltspläne, einstweilige Wetter¬

führung der Verwaltung im Nechnungs
jähre 1921 nach den Plänen für 1920

Hebammenlehranstalten, Haushalts
plane für diefe.......

Hevammenwese«, Haushaltsplan .

28

>21.22

>24

26

26
26

29

28
28

der
Anlogen

18, 56

1.N
22, 56

82. 33.
34. 58

58

23. 58

23, 58
35

9, 50
9, 50

dc«
stenogrll»

hilchen
»erichtz

129

98

111

119

119
11?

136

134
134
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Heil« und Pstegeanstalt zu Iohannis-
tal, Aufhebung der Abteilung für epilep¬
tische katholische Kinder .....

— Unterbringung von Krüppelkindern in
derselben ..........

Heil» und Pslegeanstalten, Haushalts-
Pläne für diese........

— Zusammenlegung von solchen zur Ver¬
minderung der Ausgaben ....

— Arbeitszeit des Pflegepersonals . . .

Heinekamp, Bäumt, Wahl zum Landes-
baurat...........

Heising, Geheimer Regierungsrat, Land-
rat, Wahl zum Mitglied des Prouinzial-
llusschusses .........

Henser, Rittergutsbesitzer, Wahl zum stell¬
vertretenden Mitglied des Prouinzial-
ausschusses .........

Hirtsiefer, Gewerkschaftsfekretär, Wahl
zum Mitglied des Prouinzialausschusses

Hochbauten, Fonds zur Verminderung
des Anleihebedarfs für regelmäßig
wiederkehrende ........

Hochwasserschäden - Januar 1918 —
Verzinsung und Tilgung der Anleihe .

Hold, Vergwerksdireltor, Wahl zum Mit¬
glied der Kommission für die Heil- und
Pflegeanstalten und die Provinzial.
arbeitsanstlllt.........

H«e«t, Geheimer Kommerzienrat, Wahl
zum Kommissar für die Rentenbanl in
Münster i.W.........

— Wahl zum Mitglied und stellvertreten¬
den Vorsitzenden des Provinzialaüs«
schusses .........-

3-
Iarres Dr., Oberbürgermeister, Wahl zum

Mitglied der Kommission für das Stra-
ßenbauwesen ....... > -

Idiote, Haushaltsplan über die Unter¬
bringung und den Unterhalt von solchen

Instandsetzungsarbeiten bei den Pro-
»inzialllnstalten zur Bekämpfung der
Veschllftigungslosigleit .......

der
!E!tzung«>
piotololle

27

27

23

23

20

36

36

36

S«Uen,«yl

der
Anlagen

147

149

13, 29,
54

134

bcs
stenogia,
phischen
Berichts

36

21

36

36

28

23

1,2,24,
38, 61

24

129

18, 56

123

82,125>

IN?

10?
110

94

170

170

170

15

13

171

96

170

171

129

— 106

Instandsetzungskosten für Gemeinde¬
wege ...........

Invalidengelder (Unterstützungen)für
nicht ruhegehaltsberechtigte Angestellte
und Arbeiter, Haushaltsplan für diese

Iohannistal, Haushaltsplan der Heil-
und Pflegeanstlllt.......

IngendWohlsahVtsgesetz, Erlaß eines
solchen im Interesse der Fürsorge¬
erziehung Minderjähriger.....

K.
Kaiser »r., Iustizrat,, Wahl zum 1. stell-

vertretendenVorsitzendenbesProvinzial-
landtllges ........ .

Ken»N»antt, Oelonomierat, Wahl zum stell¬
vertretenden Mitglied des Provinzial-
ausschusses ........

Kempen, Haushaltsplan der Taubstummen
anstatt ..........

Kleinbahnen, Uebersicht der für diese
bewilligten Mittel.......

vr. Klein »Stiftung, Haushaltsplan .
Koch, Beigeordneter, Wahl zum beratenden

und stellvertretenden Mitglied des Pro¬
uinzialausschusses .......

KslN, Haushaltsplan der Hebammenlehr-
anstalten ..........

— Haushaltsplan der Taubstummenanstalt
— Haushaltsplan des Unterstützungsfonds

der früheren Vereins «Taubstummen¬
anstalt ...........

Köttgen Dr. Oberbürgermeister, Wahl zum
Mitglied des Prouinzialausschusses .

Kommissare für die Rentenbank inMünster,
Wahl derselben ........

Kommisston für die Taubstummen-,
Blinden», Hebammen- und Fürsorge«
erziehungsllnstalten, Wahl derselben .

— für die Heil« und Pflegeanstalten und
die Prouinzialarbeitsanstalt Nrauweiler,
Wahl derselben ........

— für das Straßenbauwesen, Wahl der«
selben ...........

Kommissionen des Prouinziallllndtages,
deren Wahl.........

— deren Konstituierung......
— siehe auch Fachkommissionen und Pro»

vinziallommissionen ......

der
!L!hm,g3-
Piotololle

30

K«it<«z«hl

der
Anlagen

26

23

23

11

36

25

22
26

36

28
25

25

36

21

36

36

36

14, 18
16, 18

6, 42

159
6, 42

9. 50
7

129
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Kraftwagenvertehr auf den Prouinzial-
straßen ...........

Kranteupftegedienst in den Heil- und
Pflegeanstalten, Durchführung des Acht¬
stundentages .........

Kreisvanke«, Kapitalbeteiligung derselben
an der Landesbank ......

Kreiswegebau, Haushaltsplan für dessen
Unterstützung .........

— VewilligungvonBeihilfenimIahre19l9
Kreuznach, Haushaltsplan der Wein-

und Obstbaufchule .......
Kriegsbeschädigte, Fürsorge für solche,

die an Gasvergiftung leiden . . .
— Besetzung der Stellen der Fleischbeschauer

mit solchen .........
Kriegsbeschädigte und Kriegshinter»

bliebene,VerwaltungskostenderHaupt-
fürforgestelle .........

Krüppel, Haushaltsplan über die Unter¬
bringung und den Unterhalt von solchen

Krüppelfürsorge, Durchführung des be¬
züglichen Gesetzes und Festsetzung der
vorläufigen Nestimmungen über die
Aufnahme, Entlassung und Kosten-
tragung für die unterzubringenden
Krüppel..........

Krnppellinder, deren Unterbringung in
der Heil- und Pflegeanftalt Iohommstal

«UNst und Wissenschaft, Haushalts¬
plan für die Angelegenheiten, die deren
Förderung betreffen......

K.
Landarmenhans zur Trier, Haushalts¬

plan ...........
Landarmenwesen, Haushaltsplan für

die Verwaltung desselben.....
L«Nd6, Theil« Frau, Wahl zum Mitglied

der Kommission für die Taubstummen-,
Blinden-, Hebammenlehr- und Für-
forgeerziehungsanstalten .....

Landesarbeits» nnd Vernfsamt, Wahl
einer Kommission zur Beratung der
Angelegenheiten desselben . . . .

der
Sitzung«»
Protokolle

25

KettexzoVl

bei
Anlagen

24

21

22

24

16, 28

31

28

27

27

26

2?

36

14,16,
18

18, 22.
56

170

34, 58

26

18, 56

25,
149

149

23, 58

31, 56

13. 54

des
stenogra,
Philchen
Berichts

115

110

113

98

101

111

77,130

159

13

129

13. 82,
125

82,125

119

14

123

171

76

Landesarbeits» und Vernfsamt,
Organisation und Sitz desselben . .

— Bestellung von Mitgliedern des Ver¬
waltungsausschusses ......

— Prouinzialzuschuß .......
Landesbant, Haushaltsplan über die Ver¬

waltungskosten ........
— Gewährung von Zuwendungen (Grati¬

fikationen) an die Beamten und An¬
gestellten aus den Ueberschüssen der
Anstalt...........

— Kapitalbeteiligung der rheinifchen Spar¬
kassen, Kreis- und Stadtbanken an
derselben ........ . .

Landesbanrat, Wahl eines solchen . .
Landesmedizinalrat, Wahl eines solchen
Landessberselretäre, geprüfte, deren

Einstufung in den Befoldungsplan und
Beförderung.........

Landesräte, Wahl von solchen. . . .

— Uebernahme von solchen aus den ab¬
getretenen preußischen Gebieten. . .

LandesratSstellen, Ausschreibung von
solchen ...........

Landesverfichernngsaustalt, Haus¬
haltsplan über die Besoldungen und
anderen persönlichen Ausgaben für die
Beamten ..........

Landwirte, Ansiedelung (Uebersiedelung)
von solchen .........

Landwirtschaftliche Angelegenheiten,
Haushaltsplan für deren Verwaltung

Landwirtschaftliche Berufsgenossen«
schaft, Haushaltsplan über die Ver-
waltungstosten ........

Landwirtschaftliche Winterschulen,
Erhöhung der Provinzialzuschüsse . .

— Errichtung von solchen in Dinslalen
und Büchenbeuren .......

Lastkrastwagenvertehr auf den Pro-
vinzilllstraßen........

Lebensversich eruugsausialt, Haus¬
haltsplan über die Verwaltungslosten

Lensing, Oelonomierat. Wahl zum stell¬
vertretenden Mitglied des Provinzial-
ausschusses .........

3»lt<«l»<l
der

Litzung«»
protololle

der
Anlagen

30 202

30
— 22, 23

24 48

24 199

24 207
20 134
34 136

34 13»
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34
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183.
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34 —
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24 32. 58
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23 176
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Lenz«, Fabrikdirektor, Wahl zum stelln«»
tretenden Mitglied des Proninzialaus-
schusses ...........

Lönartz, Rechtsanwalt, Wahl zum stellver¬
tretenden Mitglied des Proninzialaus-
schusfts ...........

Luther Nr., Oberbürgermeister. Wahl
zum Mitglied des Provinzialausschusses

M.
Malmedy, Lostrennung

der Rheinprovinz .
des Kreises von

Maschinelle «ttnlagen, Haushaltsplan
über den Fonds zur Erneuerung von
solchen in den Provinzialanstalten. .

Meliorationen und Aufbesserungder
landwirtschaftlichen Verhältnisse in den
Gebirgsgegendenusw., Mittel hierfür

Merzig, Haushaltsplan der Heil« und
Pflegeanstalt .........

Mitgliederverzeichnis des Provinzial-
landtllges .........

Monscha«, Wahl einer Kommission zur
Beratung der Angelegenheiten d
Kreises ..........

— Kreis, Zuteilung der Eisenbahnstrecke
Naeren-Kalterherbergan Belgien . -

Müller, Hubert, Wiederwahl zum Landes-
rat............

— Max, Wiederwahlzum Lanbesrat . .
Müser, Landrat, Wahl zum stelluertreten»

den Mitglied des Provinzialausschusses
Mütter« und Häuglingsheime in Köln

und Elberfeld, Unterstützung derselben
Mnflklehrerstelle, Schaffung einer solchen

bei der Blindenanstalt zu Neuwied .

der Blinden-Neuwied, Haushaltsplan
anstatt ...........

-- Schaffung einer Musillehrerstelle bei
der Blindenanstalt.......

—- Haushaltsplan der Taubstummenanstalt
stiedie«, Frau, Rentnerin, Wahl zum Mit¬

glied der Kommission für die Taub¬
stummen-, Blinden-, Hebammen- und
Fürsorgeerziehungsanstalten . . . .

bei
Litzung«,
Protokolle

36

Sett<n,«hl

36

36

29

23

23

14,16,
18

30

19
19

36

28

35

35

35
25

86

der
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137

17, 56

24

131
131

8. 50

des
stenogra»
Phischon
Berichts

1?«

170

170

141
142

105

13

107

76

151

94
94

170

134

168

168

168
115

171

O.
VdenthaloDpladen, Verwaltungsgehilfe,

Wahl zum Mitglied der Kommission
für das Straßenbauwesen ....

Dlbertz Dr., Geheimer Sanitälsrat, über¬
nimmt den Altersvorsitz im Provinzial¬
landtag ..........

Vrlopp, Gewerlschllftsangestellter, Wahl
zum Mitglied der Kommission für die
Heil- und Pflegeanstalten und die
Provinzilllarbeitsanstalt.....

DrtsklasseneittteilUNg bei den Pro»
uinzilllanstalten........

P.
Pflegepersonal in den Heil- und Pflege¬

anstalten, Arbeitszeit desselben . . .
Pflegesätze, Erhöhung derselben für die in

den privaten Anstalten untergebrachten
Geisteskranken und sonstigen Kranken .

PolizeistrafgeldersondS, Haushalts¬
pläne für sie .........

Posttraftwagenverkeyr ans den Pro-
vinzialstraßen .......

Provinzialangestellte siehe Angestellte
Provinzialanstalten, Haushaltsplan

über die Kosten der Leitung und Beauf¬
sichtigung der baulichen Unterhaltungs-
arbeiten, sowie über den Funds zur
Erneuerung maschineller Anlagen . .

— deren Requisition für Zwecke der Be-
fetzung ...........

— Ortsllasseneinteilung ......
— Denkschrift, betreffend die Bereitstellung

von Mitteln zu notwendigenVauarbeiten
und Erhöhung des Steuer-Prozentfatzes
zur Speifung des Naufonds....

— Nachmessung über notwendige Bau-
arbeiten in denfelben......

— Vornahmevon Instandsetzungsarbeiten
bei den Anstaltenzur Bekämpfung der
Neschäftigungslosigkeit ......

Provinzialausschuß, Haushaltsplan für
diesen ...........

— dessen Neuwahl ........
— Wahl des Vorsitzenden . . . . .
— Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden

der
Litzun««,
piotololle

36
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36

35

der
Anlagen

27
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25
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35
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35
35
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61

64

4. 42
124
124
124

136
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Provinzialausschuß, Ermächtigung des¬
selben, an Stelle des Provinziallandtages
Entscheidungen, die durch den Friedens-
vertrag und die Besetzungeines Teiles
der Provinz sich als notwendig ergeben,
zu treffen..........

— Ermächtigung desselben zur Durch¬
führung von Abänderungen der Besol-
dungsordnung nebst den dazugehörigen
Bestimmungen über Ruhegehalt und
Hinterbliebenenversorgung sowie die
Ausbildung der Provinzialbeamten .

ProVinzi«lva«VerwaltUNg, Vergebung
von Arbeiten und Lieferungen durch
diese ...........

Provinzialbeamte siehe Beamte
Provinzialkommisfionen, Wahl von

solchen ...........

ProvinziallandtagMtgliederuerzeichnis
— dessen Eröffnung ......,
— dessen Beschlußfähigkeit .....
— Wahl des Vorsitzenden .....
-— Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden
— Wahl der Schriftführer.....
— Nestimmungen über das Wahlsystem .
— Gültigkeit der Neuwahlen . . . .
— Festsetzungvon Entschädigungen für die

Mitglieder..........
— Schluß ...........
— Haushaltsplan........

Provinzialmnseen, Haushaltsplanfür
diese ...........

Provinzialstener, ihre Höhe . . . .

— zur Verminderung des Anleihebedarfs
Provlnzialstraßen, Voranschlag über die

Verwendung des Fonds für derenNeubau
— Erhöhung der Unterhaltsrenten . .
— Kraftwagenverkehr auf denselben . .

Provinzialftraßenverwaltung, Haus¬
haltsplan ..........

— Erstattung der bei dieser durch die Be¬
sehung der Rheinprouinz entstandenen
und noch entstehenden Wehraufwen¬
dungen durch das Reich .....

— Erhöhung der Dotationsrenten für diefe

der
Sitzung«»
piotololle

feilen,«?

der
Anlagen

des
stenogra»
Wichen
Bericht«

29 13? 81,142

21 177 96

23 — 106

24, 33,
8b

124

1

126

95,162,
171

11
11
11
11
12
20
31

1
5
5
5
6

95
159

33
3?
28 4, 42

162
171
136

26 23, 58 119
28

28

2,38,
61
61

136

136

21
22
25

21, 56 98
98

115

21 1,18.
56

98

22
22

— 98
98

Provinzialverband, dessen Vermögens-
und Schuldenstand .......

Provinzielle Selbstverwaltung, deren
Ausbau ..........

Prüfung der Wahlen zum Provinzial¬
landtag ..........

R.
Naeren»Kalterherberg, Kreis Monschau,

ZuteilungderEisenbahnstreckeanVelgien
Uechnungsentlastnngen.....
Rettoratsschulen, Unterstützung derselben

durch den Staat.......
MentenfürübernommeneProvinzialstraßen-

strecken,deren Erhöhung .....
Nentenbant in Münster i. W., Wahl von

Kommissaren für diese .....
lttheiudaylen, Haushaltsplan der Für-

sorgeerziehungsanstlllt ......
Nheinlandavkommen, Anforderungen

auf Grund desfelben auf dem Gebiete
der Neamtenbestellung und der Straßen¬
verwaltung...... . . .

Moeber, früherer Straßenmeister, Weiter¬
gewährung der bisherigen Unterstützung

Noensberg vr., Wahl zum Landes«
medizinalrat.........

Ruhegehalt und Hinterbliebenenverforgung
der Provinzialbeamten, Ermächtigung
des Provinzialausschusses zur Abände¬
rung der bezüglichen Nestimmungen .

lttnhegehälter, Haushaltsplan zur Zah¬
lung von solchen an Prouinzialbeamte

S.
Taarbourg vr., Wahl zum Landesrat .
Taargebiet, dessen Abtrennung von der

Rheinprovinz .........

— Zahlung von Zulagen und Beihilfen
an die dort wohnenden Beamten und
Angestellten der Provinzialverwaltung

Sanders, Schreinermeister, Wahl zum
Mitglied des Provinzialausschusses .

Sandmann, Direktor, Wahl zum Mit«
glied der Kommission für das Straßen¬
bauwesen ..........

Schloß Vurg a. d. W., Bewilligung
eines Zuschusses für den Wiederaufbau

5«U«»,«Vl
der

Sitzung««
piotololle

der
Anlagen

16 71

36 —

12, 31 —

30
31 8'

35 —

22 —

21 129

22 13. 52

29 13?

35 —

34 136

21 17?

26 6, 42

21 183

29 13?

85 14*

36 —

36 —

29 14.
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Schluß des Provinziallandtages . . .
Schmidt, Wahl zum Landesrat . . .
Schmih Prof., Oberlehrer, Wahl zum Mit¬

glied der Kommission für die Heil- und
Pflegeanstalten und die Provinzial-
arb eitsllnsto.lt ........

Schneider, vr. mes., Wahl zum Mitglied
der Kommissionfür die Heil- und Pflege
anstalten und die Provinzialarbeils«
anstatt ..........

Schulde« des Provinzialverbandes .
Selbstverwaltung, Wahl einer Kom¬

mission für deren Ausbau . . .

— provinzielle, deren Ausbau, Annahme
einer Entschließung .......

Solingen, Haushaltsplan der Fürsorge-
erziehungsanstalt .......

Sparkassen, Kapitalbeteiligung derselben
an der Landesbank......

Stadtbanten, Kapitalbeteiligung derselben
an der Landesbanl .......

Steinbrüche, Voranschlag für deren Be¬
trieb ...........

Stiftungen, milde, Haushaltsplan für
deren Unterstützung ......

S traßenunterhaltnngSrenten, deren
Erhöhung ..........

Stratzenverwaltung, siehe Provinzial-
straßenuerwaltung

Strauch, Landesbnuselretär a. D., noch¬
malige Prüfung seiner Beschwerden .

Strunk, Gcwertschaftsfekretär. Wahl zum
stellvertretenden Kommissar für die
Rentenbank in Münster i. W. . - -

— Mahl zum stellvertretenden Mitglied
des Provinzialausschusses ....

T.
«aubstummenaustalteu, Haushalts¬

pläne für diese ........
Trier, Haushaltsplan der Taubstummen¬

anstalt ...........
^ Haushaltsplan der Wein» und Obst-

bauschule ..........
^ Haushaltsplan des Prouinzialmuseums
^ Haushaltsplan des Landarmenhauses .

Trinker, Haushaltsplan über die Unter¬
bringung und den Unterhalt von solchen

der
3itzung«>
Protokolle

37
34

36

36
15

14,16.
18

36

22

24

24

22

28

22

35

21

86

25
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24
26

28
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be«

der stenogra»
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184

71

13, 52

207

22. 56

18. 56

129

7, 50
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18, 56

chischen
Lericht«

171
164

-171
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11

9, 76.
84

171

101

113
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98

129

98

168

96

170

115

115

111
118
14

129

u.
UebersiedelUNg von Landwirten in andere

Gegenden ..........
Ullenbaum, Geschäftsführer. Wahl zum

Mitglied der Kommission für das
Straßenbauwesen .......

Unterhaltungsrenten für Provinzial
straßen, deren Erhöhung ....

Unterstützungsfonds für Blinde. Haus¬
haltsplan für diesen.....

— der früheren Vereins-Taubstummen¬
anstalt zu Köln, Haushaltsplan für
diesen ..........

— für entlassene Taubstumme, Haushalts¬
plan für diefen.......

V
Vanvolxem, Weingulsbesitzer, Wahl zum

Mitglied des Provinzialausschusses
Vermögensstand des Provinzialverbandes
Nerwaltungsansschuß des Landes-

arbeits- und Berufsamtes, Bestellung
von Mitgliedern........

Verwaltungsvericht für das Geschäfts¬
jahr 1918 ..........

Vieyentschädignng, Haushaltsplan für
die Verwaltung der Fonds zur Ge¬
währung von solchen ......

ViehentfchädiHUngsfatzung, Abänbe.
rung derselben ........

Vorbericht zu dem Haupthaushaltsplan
sowie zu den zu ihm gehörenden Haus¬
haltsplänen der einzelnen Verwaltungs-
zweige und Anstalten......

— Aenderungen zu demselben ....
— Anlage 1, Nachweisung der eigenen

Einnahmen der einzelnen Verwaltungs-
zweige und Anstalten......

— Anlage 2, Denkschrift, betreffend die
Bereitstellung von Mitteln zu notwen¬
digen Vlluarbeiten und Erhöhung des
Steuerprozentsatzes zur Speisung des
Baufonds.........

— Nachweisung über notwendige Bau
arbeiten in den Provinzialanstalten ,

Vorlagenverzeichnis.......
— Nachtrag zu demselben .....

ber
Atzung«,
Protokolle

25

-36
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35

25

25

36
15

30
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19, 34
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Vorsitzende« des Provinzialausfchusses,
dessen Wahl .........

— stellvertretender, des Prouinzialaus»
schusses,dessen Wahl ......

— des Provinziallandtages, dessen Wahl
— stellvertretender, des Provinzialland¬

tages, dessen Wahl .......
Vorschüsse der Landesbank zur Bestreitung

der laufenden Ausgaben der Verwaltung,
Verzinsung derselben ......

W
Wohl nun Kommissarenfür die Renten-

banl in Münster i. Wests .....
— des Provinzialausschusses ....
— des Vorsitzendendes Provinzialaus¬

schusses ..........
— des stellvertretendenVorsitzenden des

Provinzialausschusses......
— von 3 Provinziallommissionen. . .
— des Vorsitzendendes Proumzialland-

tages ...........
— der stellvertretendenVorsitzenden des

Provinzillllandtages ......
— der Schriftführer des Provinzilllland¬

tages .......... .
— der Kommissionen des Provinzilllland¬

tages ...........
— eines Lllndesbaulllis ......
— eines II. Lnndesmedizinlllsllltsbei der

Landesversicherungsllnstlllt. . . .
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pr«tol«lle

der
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be«
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«erlchts

35 124 170
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11

124 170
5

11 — 5

- 28 13
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35

129
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35 124 170

35
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11 — 5
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12 — 6

13, 14
20 134

9
94

34 136 164

W«hl von Lanbesillten ......

Wfthle« zum Provinziallandtag, deren
Gültigkeit..........

Wahlprüfnngstommission des Pro-
uinziallandtllgs ........

Wahlsystem bei den vorzunehmenden
Wahlen, Bestimmungenhierüber . .

Weber»Kray, Prokurist, Wahl zum stell¬
vertretendenMitglied des Provinzial¬
ausschusses .........

Wein» nnd Dbstbanschnlen, Haushalts¬
pläne für diese ........

WilhelM'Vlugnsta'Tttftnng, Haus¬
haltsplanüber die Verwendung derselben

Witwen« und Waisengelder sowie
Unterstützungen für Hinterbliebenevon
Prouinzialbeamten,Haushaltsplan für
diese ...........

— für Hinterbliebene von nichtruhegehalts-
berechtigten Angestellten und Arbeitern,
Haushaltsplan für diese . . . . .

Wohttättgtettsanstatten, Haushalts¬
plan für ihre Unterstützung....

3
gentralverwattnngsbehörde, Haus¬

haltsplan für diele .......
IillitenS, Wiederwahlzum Landesrat .

5«U«»,«»l
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der
Anlagen
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, "

Verzeichnis
der

Mitglieder des 59. Rheinischen Provinziallandtages.

Vorsitzender: OberbürgermeisterDr. Adenauer-Köln.
Stellvertretender Vorsitzender: Iustizrat Kaiser-Köln.
Zweiter stellvertretender Vorsitzender: Haberlculd-Barmen.

Lfde.
Nr.

Wahlbezirk Vor- und Zuname Wohnort Stand Fraktion

^. Regierungsbezivt Aachen.
1 Aachen-Land Hermann Pütz Aachen kommissarischer Landrat Zentrum
2 Heinrich Küssen Alsdorf Bergmann »
3 Wilhelm Greven Stolberg (Rheinl.) Metzgermeister „
4 Peter Pausteubach Würsclen Fabrildirektor „
5 Allchen-Stadt Wilhelm Farwick Aachen Oberbürgermeister „
6 Ewald Weber „ Gewerkschaftssekretiir „
7 Erich Cttpper „ Tuchfabrikant „
8 Lndwig Kühnen Beigeordneter Soz. Partei
9 Tiiren Josef Bougartz Düren Fabrikant Zentrum

10 Karl Bessenich Burg Gladbach,
Kreis Düren

Rittergutsbesitzer "

11 Johann Sauren Düren Gcwerkschllftssekretar „
12 Erkelenz Wilhelm Krapoll Immerath Ehrcnbürgermeister „
18 Geilentirchen Jakob Nahmen Baesweiler, Kreis

Geilenkirchen
Bürgermeister "

14 Heinsberg Hermann Hamacher Straeten Landwirt .,
15 „ « Josef Zohren Heinsberg Kaufmann »
16 Iülich Anton Bürsgens Güsten bei Well-

dorf, Kreis Iülich
Lllndesökonomieratund

Rittergutsbesitzer
"

1? Dr. Peter Fischer Iülich Rechtsanwalt „
18 Monschau Nicolaus Iansen Lammersdorf,

Kreis Monschau
Pfarrer "

19 Schleiden Franz Fettweiß Glehn,
Kreis Schleiden

Rentner "

20 Josef Graf von Spee Schleiden Landrat "



Lfde,
Nr. Wahlbezirk Vor- und Zuname Wohnort Stand Fraktion

L. Regierungsbezirk Coblenz.
21 Adenllu Friedrich Gorius Adenau Landrat Zentrum
22 Ahrweiler Albert Heisiug Ahrweiler Lllndmt, Geheimer

Ncgierungsrat
"

23 „ 0r. Josef Heß „ Schulrat „
24 Altentircheu Johann Effert Betzdorf (Sieg) Gewertschaftsbeamter „
25 " Dr. Wilhelm Boden Altenkirchen

(Westerwald)
Landmt Fraktionslos

26 Coblenz-Land Friedrich Wilhelm Iacoby-
Raffauf

Wolken bei Bassen-
heim,

Kreis Coblenz

Gutsbesitzer Zentrum

2? >s Jakob Caspers Bubenheim,
Kreis Coblenz

Landesökonomierat Arb.-Gem.

28 Coulenz-Stadt Dr. Karl Russell Coblenz Oberbürgermeister „
29 Georg Loenartz „ Rechtsanwalt Zentrnnl
30 Cochem Jakob Petry Treis,KreisCochem Weingutsbesitzer „
31 " Adolf Ley Geweuich,

Kreis Cochem
Pfarrer "

32 Kreuznach Erich Müscr Kreuznach Landrat Arb.-Gem.
33 „ » Dr. Arnold Capallo „ Buchdruckereibesitzer Zentrum
34 „ Karl Andres „ Gutsbesitzer Arb.-Gem.
35 Mayen Johann Peter Gilles Polch, Kreis Mayen Landwirt Zentrum
36 „ Hans Altmeier Mayen Arbeitersekretär „
37 „ Johannes Schmitz Anderuach Oberlehrer, Professor „
38 Meisenheim Ernst Schwebet Meiscnhciiu Landrat Arb.-Gem.
39 Neuwied Franz Eichhoff Neuwied Laudgerichtslllt „
40 " Dr, Gregor Schwamborn Untel,

Kreis Neuwied
Professor, Pfarrer Zentrum

41 " Fritz Graf Westerholt Ariendorf bei Hön-
ningen,

Kreis Neuwied

Gutsbesitzer »

42 St. Goar Michael Rüdell Oberspay,
Kreis St. Goar

Landwirt »

43 " Johann Hommer Oberwesel,
Kreis St. Goar

Bürgermeister "

44 Simmern Dr. Wilhelm Iosten Simmern Laudrat Arb.-Gem.
45 Wetzlar Adolf Bausch Kölschhansen,

Kreis Wetzlar
Pfarrer »

46 „ Adolf Köhler Wetzlar Direktor »
47 Zell Dr. Wilhelm Schüler Vüchenbeuren, Kreis

Jett a. d. Mosel
praktischer Arzt !'



Lfde,
Nr. Wahlbezirk Vor- und Zuname Wohnort Stand Fraktion

'
c. Regierungsbezirk Köln.

48 Bergheim Clemens Freiherr von Loe Burg Bergerhausen
bei Blatzheim,
Kreis Bergheim

Rittergutsbesitzer Zentrum

49 Gottfried Hintzen Obernußem Zimmermcmn „
50 Bonn-Land Otto Frings Hersel Gutsbesitzer „
51 Josef Drücke Godesberg Betriebsleiter „
52 Bonn-Stadt » Dr. Peter Josef Olbertz Bonn Geheimer Sanitätsrat
53 Peter Chrysant „ Ehrenobermeister „
54 » Fritz Bottler „ Oberbürgermeister Arb.-Gem.
55 Köln-Land Johann Floßdorf Meschenich Gewerkschaftssekretär Zentrum
56 Urblln Olligs Godorf Gutsbesitzer „
57 Köln-Stadt Dr, Konrad Adenauer Köln Oberbürgermeister „
58 „ Fritz Völlig „ Landesükonomierat „
59 " Dr. Louis Hagen ,> Vorsitzender der Handels¬

kammer, Geheimer
Kommerzienmt

"

60 ,» Sibilla Hartmann „ Sozialarbciterin „
61 Hugo Münnig „ Rechtsanwalt, Iustizrat „
62 ,' Johann Rings >! Buchdruckereifaktor „
63 August Haas „ Beigeordneter Soz, Partei
64 Elisabeth Röhl !» Stadtverordnete „
65 Waldemar Funk Parteisekretär „
66 Wilhelm Hüllen „ Bezirkssekretär „
67 Friedrich Hoff „ Geschäftsführer »
68 Bernhard Falk „ Ncchtsnnwalt, Iustizrat Arb.-Gem.
69 Dr. Johannes Kaiser „ Rechtsanwalt, Iustizrat „
70 Euslircheu Benedikt Heuser Haus Dürffenthal Rittergutsbesitzer Zentrum
71 Thomas Esser Euskirchen Genossenschaftsleiter »
72 Gummersbach Dr. Gustav Hciarmann Gummersbach Landrat Arb.-Gem,
73 Richard Pfaff „ Diätar Soz. Partei
74 Mülheim-Rhein Dr. iueä, Paul Schneider Ensen a, Rh. bei

Porz, Kreis
Mülheim-Rhein

praktischer und Anstalts¬
arzt

Zentrum

75 " Johann Odenthnl Bergisch Gladbach,
Kreis Mülheim-

Rhein

Rentner !f

76 Rheinbllch Engelbert Dahlem Wormersdorf Landwirt und Gemeinde¬
vorsteher

"



Lfde.
Nr, Wahlbezirk Vor- und Zuname Wohnort Stand Fraktion

77 Siegkreis Richard Eich Bödingen,
Siegkreis

Bürgermeisterund Guts¬
besitzer

Ientruin

78 „ Robert Becker Siegburg Bürgermeister „
79 " Alfred Hüser Oberkassel,

Siegkreis
Fabrikbesitzer Arb,-Gcm,

80 Waldbröl Dr. Wittmann Waldvröl Amtsgerichtsrat „
81 Wipperfiirth Wilhelm Müller Scheurenhof, Post

Linde, Bezirk
Köln

Gutsbesitzer Zentrum

». Regierungsbezirk Düsseldorf.
82 Barmcn-Stadt Dr. ^ur, Paul Wesenfeld Barmen Nechtsanwalt, Iustizrat Arb.-Gem,
83 „ Fritz Gantert „ Fabrikant „
84 „ Karl Eberle „ Beigeordneter Soz. Partei
85 „ Karl Hllberland „ Parteisekretär „
86 Cleve Wilhelm Brücker Hönnepel Oekonomierat Zentrum
8? „ August Fleischhauer Cleve Iustizrat „
88 Crefeld-Land Josef Kothes Strümp,

Post Osterath
Gutsbesitzer "

89 „ Dr. Konrad Saassen Crefeld Landrat
90 Crefeld-Stadt Alfred vou Itter „ Religionslehrer „
91 „ Dr. Iohansen „ Oberbürgermeister Arb.-Gem,
92 „ Karl Kuhwald „ Oewerkschaftssetretär Soz, Partei
93 Dinslaken Walter Moll Dinslaken Laudrat Arb,-Gem,
94 Düsseldorf-Land Karl Hillen Hilden, Landkreis

Düsseldorf
Geschäftsführer Zentrum

95 »/ Peter Kockerscheidt Eckcimp bei
Ratiugeu, Land¬
kreis Düsseldorf

Oekonomierat Nrb,-Gem,

96 " Karl Iüllig Ratiugeu, Land¬
kreis Düsseldorf

Expedient U,S, Partei

97 Düsseldorf-Stadt Elisabeth Becker Düsseldorf Hausfrau
98 /, Alfred Schonn „ Schreiner ,»
99 ., Paul Gerlach » Schriftleiter Soz, Partei

100 Clemens Adams Generaldirektorder Pro-
Vinzial-Feuerversiche-
rungsanstalt, Landes
rat a, D,

Zentrum

101 " Ferdinand Brauer ,5 Gewerkschaftssckretär , "



Lfde.
Nr. Wahlbezirk Vor- und Zuname Wohnort Stand Fraktion

102 Düsseldorf-Stadt Anna Niedieck Düsseldorf Rentnerin Zentrum
103 Dr. Emil Küttgen „ Oberbürgermeister Arb.-Gem.
104 Conrad Ludwig Fusbnhn „ Kaufmann „
105 Duisburg Dr. Karl Zaires Duisburg Oberbürgermeister „
106 Franz Wieber „ Verbandsvorsitzender Zentrum
10? " Johann Sanders " Schreincrmeisterund

Tarator
"

108 Ernst Müller „ Angestellter Soz. Partei
109 „ Karl Drove „ Iustizobersetretar „
110 Elberfeld Wilhelm Ulleubaum d. I. Elberfeld Geschäftsführer „
111 Thekla Lande « — !!
112 » Dr. Hermann Dichgans " Apotheker b, d, städtischen

Krankenanstalten
Zentrum

113 DDr. Wilhelm dc Weerth „ Regierungsassessora. D, Arb.-Gem,
114 Essen-Land Jakob Weber Kray,

Landkreis Essen
Prokurist Zentrum

115 " Christian Hülsmann Steele,
Landkreis Essen

Lagerhalter »!

116 „ Karl Huld Karnnp, Bergwerksdirektor, Arb.-Gem,
Landkreis Essen Ehrenbürgermeister

117 !' Emil Kemper Kettwig,
Landkreis Essen

Lagerhalter Soz. Partei

118 Essen-Stadt I)r. Hans Luther Essen Oberbürgermeister Arb.-Gem.
119 „ Robert van Gember Kaufmann Zentrum
120 Heinrich Strunk „ Gewerkschaftssetretär
121 Franziska Goseioinkel „ Lehrerin
122 Wilhelm Daams „ Arbeitersckretär »
123 Hans Steinbüchel Redakteur Soz. Partei
124 Karl Steinkopf „ Metallarbeiter „
125 " l)r. Gustav Krupp von

Bohlen und Halbach
außerordentlicher Ge¬

sandter und bevoll¬
mächtigter Minister

Arb.-Gem.

126 Josef Orlopp „ GewerkschaftsangestellterU. S. Partei
127 Geldern Gerhard Dummer Hinsbeck,

Kreis Geldern
Gutsbesitzer Zentrum

128 « Hubert Pannhuysen* Straelen,
Kreis Geldern

Bäckermeister !'

129 Gllldlillch-Land Heinrich Konnertz Viersen Fabrikant Zentrum
130 Wilhelm Otten Rheindahlen Lagerhalter !>
131 Dr. Iusef Jörg M. Gladbach Landrat «



^' Wahlbezirk
Nr. ^

Vor- und Zuname Wohnort Stand Fraktion

132 M.Gllldbach-
Stadt

Viktor Brandts M. Glndbach Fabrikant Zentrum

133 „ Wilhelm Elfes „ Schriftleiter „
134 Glev enbroich Johann von Meer Vronoverhuf, Ge¬

meinde Oekoveu,
Kreis Greven-

broich

Gutsbesitzer

135 » Wilhelm Rath Grevenbroich Amtsgerichtsrat «
136 Hllmborn Johann Zimmermlliin Hamborn Parteisekretär „
137 Georg Sandmann Direktor „
138 Heinrich Menke „ Gynumsialdirektor „
139 Kempen Cunstautiu Bollemann Dülkcn,

Kreis Kempen
Bnhuarbeiter "

140 « Heinrich Bummers St. Tonis,
Kreis Kempen

Landwirt "

141 „ Dr. Josef Kloos Kempen Bürgermeister „
142 Lennep Arnold Hueck Hückeswagen-Aue Geheimer Kommerzienrat,

Tuchfabrikant

Arb.-Gem.

143 „ Dr. Fritz Hentzen Lennep Landrat „
144 „ Peter Betzhold Ronsdorf Expedient U. S. Partei
145 Mettmann Albert Kemmann Mettmann Oekonomiernt Arb.-Gem,
146 » Wilhelm Bartz Velbert Kaufinann Zeittrum
147 „ Reinhold Haberland Vohwintel Lagerhalter Soz. Partei
148 Moers Heinrich Partnern. Homberg,

Kreis Moers
Generaldirektor Arb.-Gem.

149 " Iatob Tchroer Hochhnlenbei
Homberg,

Kreis Moers

Gutsbesitzer "

150 " Eduard Schllrhoff Hochemmerich,
Kreis Moers

Stndienrat Zentrum

151 " Theodor Jordans Maricnlmum,
Kreis Moers

Gutsbesitzer ,

152 Mülheim-Nuhr Wilhelm Andres M«lheima,d.Ruhr Erpedicut Soz. Partei
153 „ Dr. Paul Lembke » » Oberbürgermeister Arb.-Gem.
154 // Franz Lenze Mlllheim-Styrum Fabrikdirektor Zentrum
155 Neuß-Llliid Ferdinand Freiherr

von Lüniuck
Ncnß Landrat "

156 Neuß-Stadt Franz Gielen „ Oberbürgermeister »
157 Oberhausen Heinrich Oberdries Oberhausen Hütteuarbeiter Soz. Partei
158 „ Johann Uhlenbruck ,> Beigeordneter Zeutrum
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159 Oberhausen Otto Havenstein Oberhausen Oberbürgermeister Arb.-Gem.
160 Rees Felix Lensing Hüthum

bei Emmerich
Gutsbesitzer,

Oekonomierat
Ientruiu

161 „ Dr. Theodor Schneemann Wesel Landrat „
162 Remscheid Dr. Walter Hartmann Reuischeid Oberbürgermeister Arb.-Gem,
163 Wilhelm Koch „ Beigeordneter U. S, Partei
164 Nheydt Rudolf Herr Rheydt Verwaltungsdirektor der

Ortskraukenkasse
Zentrum

165 Dr. ^nr. Oskar Gracmer „ Oberbürgermeister Arb.-Gem.
166 Solingen-Land Lorenz Frantzcu Wald,

Kreis Solingen
Steindruckcr U, S. Partei

167 !' Wilhelm Odenthal Opladeu,
Kreis Solingen

Verwaltnngsgehilfe "

168 !> Dr. Johannes Ianscn Leverkusen bei
Wiesdorf,
Kreis Soliugen

Chemiker Zentrum

169 ^ Wilhelm Schmidt Vurscheid, Vürgerineister Arb.-Gem,
Kreis Solingen

170 Solingen-Stadt Rndolf Schwarz Solingen Rentner „
171 „ Ernst Dahmnnn „ Kaufmann Zentrum
172 Sterlrade-Stadt Johannes Keldenich Sterkrade-Nord Bezirksleiter ,.
173 /> vi m«ä, Ioh, Stappert Sterkrade praktischerund leitender

Krankenhausarzt
!!

174

175

176
177

178
179

180

181

Berntastel

Bitburg

Dann
Merzig

Priim

Saarburg

N. lNegiernngsbezirt Trier.
Sensweiler,

Kreis Berntastel
Wehlen,

Kreis Bernkastel
Vitbnrg
Wettlingen,

Kreis Bitburg
Daun, Kreis Dann
Schloß Dagstuhl,

Kreis Wadern
Neuendorf,

Kreis Prüm
Heutern,

Kreis Saarbnrg

Karl Gerhard

Zacharias Bergweiler

Josef Simon
Georg Etscheid

Otto Weismüllcr
Max Freiherr von Vitting

hoff genannt Schell
Heinrich Reusch

Karl Knopp

Landwirt und Brauerei-
besitzcr

Weingutsbesitzer

Brauereibesitzer
Landwirt

Landrat
Gutsbesitzer

Landwirt

Pfarrer

Arb.-Gem.

Zentrum
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182 St. Wendel Jakob Huck Sien,
Kreis St. Wendel

Landwirt Arb. Gem.

183 Trier-Land Aloys Ruloff Plnwig,
Landkreis Trier

Pfarrer Zentrum

184 " Peter Vanvolrem Casel.
Landkreis Trier

Weingutsbesitzer "

185 " Josef Meyer Conz.
Landkreis Trier

Eisenbahnvorschlosser "

186 Trier-Stadt Maria Schmidt Trier Oberlehrerin „
187 „ Josef Seidel „ Taubstummenlehrer „
188 Wittlich, Jakob Gessinger Lanfeld,

Kreis Wittlich
Landwirt !!

189 " Franz Lüttickeu Wittlich Rentner "



'

Protokolle
zu den Sitzungen des 59. Rheinischen Provinziallandtags.





Erste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf

am Sonntag, den b. Dezember 1920.

Nach Teilnahme an dem in beiden HauptkirchenabgehaltenenFestgottesdiensteversammelten
sich die Mitglieder des auf heute einberufenen 59'. RheinischenProvinziallandtags gegen 12 Uhr
im Sitzungssaale des Ständehauses.

Von einer Abordnung geleitet, trat um 12 Uhr 10 Minuten der Staatstommissar,
Ober-Präsident der Rheinprovinz v. Groote, Exzellenz, in den Saal und eröffnete den Provinzial»
landtag mit einer Ansprache. (Vergleicheden stenographischenBericht.)

Als das an Jahren älteste Mitglied des Provinziallandtags wurde der Abgeordnete
Geheime Sanitä'tsrat Dr. Olbertz. aus der Reihe der Anwesenden ermittelt. Der Abgeordnete
übernimmt als Alterspräsident den Vorsitz mit einer Ansprache (vergleiche den stenographischen
Bericht) und beruft die beiden jüngsten Mitglieder des Provinziallandtags, die Abgeordneten
Lllndrat Dr. Boden und Verwaltungsgehilfe Odenthal, als Schriftführer und Stimmzähler.

Bei der auf Anordnung des Alterspräsidenten stattfindendenAuszählung des Provinzial¬
landtags ergibt der Namensaufruf die Anwesenheitvon 181 Mitgliedern und damit die Beschluß¬
fähigkeit der Versammlung.

Der Alterspräsident fordert nunmehr die Versammlung auf, in Gemäßheit des § 32
der Provinzialordnung zur Wahl eines Vorsitzendenzu schreiten.

Auf Vorschlagdes AbgeordnetenMönnig erfolgt die Wahl durch Zuruf, wobei nach dem
gemachten Vorschlageder AbgeordneteOberbürgermeisterDr. Adenauer einstimmig gewählt wird.

Oberbürgermeister Dr. Adenauer nimmt mit dem Ausdruck aufrichtigen Dankes die
Wahl an.

Hierauf wird zur Wahl des stellvertretendenVorsitzendengeschritten.
Der AbgeordneteMönnig macht den Vorschlag, entsprechendder Fraktionsbildung des

Hauses zwei Stellvertreter zu wählen und macht weiter den Vorschlag, als 1. stellvertretenden
Vorsitzenden den Abgeordneten Iustizrat Dr. Kaiser, als 2. stellvertretendenVorsitzenden den
Abgeordneten Parteisekretär Haberland-Barmen durch Zuruf zu wählen.

Die Versammlung stimmt diesem Vorschlag zu.
Die Gewählten nehmen die Wahl an.
Der Alterspräsident ersucht den Oberbürgermeister Dr. Adenauer, den Vorsitz zu

übernehmen, was geschieht.
Der Vorsitzende nimmt zunächst Veranlassung, dem Alterspräsidenten den Dank des

Provinziallandtags für die betätigte Mühewaltung auszusprechen.
2»
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Bei der sodann erfolgten Wahl der Schriftführer weiden auf den Vorschlag des Abge¬
ordneten Mönnig durch Zuruf gewählt:

1. Bürgermeister Becker,
2. Schriftleiter Elfes,
3. OberbürgermeisterDr. Lembke,
4. Geschäftsführer Mlenbaum,
Die Gewählten nehmen die Wahl an.
Der Vorsitzende spricht den Schriftführern Dr. Boden und Odeuthal den Dant des

Provinziallandtags für die betätigte Mühewaltung aus.
Das Schriftführeramt für die heutige Sitzung wird von den AbgeordnetenBecker und

Ullenbaum weitergeführt.
Der Vorsitzende macht nunmehr dem Staatstommissar die Mitteilung, daß der

Provinziallandtag durch die Wahl seines Vorstandes sich zusammengesetzt habe. -
Der Vorsitzende macht folgende geschäftliche Mitteilungen:
Von den Mitgliedern des Pruvinziallandtags ist Stadtsekretär Zoppa-Aachen durch

Mandatsniederlegung ausgeschieden.
An seine Stelle ist nach der Vorschlagslisteder Beigeordnete Kuhnen-Aachen getreten.
Ein Verzeichnis der Abgeordneten des 59. Provinziallandtags befindet sich auf Ihren

Plätzen.
Nach den bis jetzt vorliegendenMitteilungen sind die Abgeordneten Chrysant-Nonn und

Lütticken-Wittlich verhindert, an den Sitzungen des Provinziallandtags teilzunehmen.
Der Abgeordnete Andres-Kreuznach kann der Eröffnungssitzungnicht beiwohnen.
Seine Erzellenz der Herr Ober-Präsident hat die Wahlverhandlungen über die in

den einzelnen Kreisen der Provinz getätigten Neuwahlen zum Provinziallandtag übersandt.
Ich schlage vor, diese Wahlakten der Wahlprüfungskommissionzu überweisen.
Der Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr 1920 nebst

zugehörigemVorbelicht ist Ihnen mit einer Reihe von anderen Drucksachen zugegangen. Eine Zu¬
sendung des umfangreichen Gesamthaushaltsplans, des Verwaltungsberichts und der übrigen zur
Beratung kommenden Vorlagen hat sich wegen der bei der DrucklegunghervorgetretenenSchwierig¬
keiten, insbesondereauch infolge des zurzeit noch bestehenden Druckerstreiks,nicht ermöglichenlassen.

Sie finden diese Vorlagen mit dem Vorlngeuverzeichnisauf Ihren Plätzen.
^. ^ ^?^ ^ °"s Anlaß der Tagung des Provinziallandtags ergangenen Einladungen der
Stadt Düsfeldorf, des Künstlervereins „Malkasten" und des Rheinischen Fmuenklubs sage ich
namens des Hauses herzlichenDank; nicht minder dem RheinischenVerkehrsverein, welcher sich auf
Anregung des Herrn Landeshauptmanns znr Beschaffung geeignet« Unterkunft für die Abge¬
ordneten in dankenswerterWeise bereit erklärt hat.

Für die Besichtigungder Museen und der städtischen Einrichtungen hat die Stadt Dussel,
dorf cntgegenkommendelweiseein Ploglamm aufgestellt, aus dem alles Nähere zu ersehen ist.
Das Programm ist auf Ihre Plätze verteilt.

Der Vorstand des Künstlervereins hat weiterhin mitgeteilt, daß der „Malkasten" den
Landtagsabgeordneten jederzeit zum Besuche offenstehe und daß er sich freue, die Herren am
Dienstag abend begrüßen zu können.

Was die Bildung der Kommissionenanlangt, so wurden bisher nach § 3 der Geschäfts¬
ordnung für den Provinziallandtag die Abgeordneten zunächst in 5 der Zahl nach möglichst gleiche
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Abteilungen verlost. Die Abteilungen nahmen nach ihrer Zusammensetzungdie Wahl der Kom¬
missionen:

einer Wahlprüfungstommission
und

von 5 Fachkommissionen
vor.

Jede dieser Kommissionenbesteht nach der Geschäftsordnungaus 15 Mitgliedern. Jede
der 5 Abteilungen hatte daher für jede der 6 Kommissionen3 Mitglieder zu wählen.

Ihr Einverständnis voraussetzend,möchte ich vorschlagen, von der Verlosung der Mitglieder
des Provinziallandtags in 5 Abteilungen abzusehen und die Wahl der Kommissionennach dem
Verhältniswahlsystemvorzunehmen.

Da kein Widersprucherfolgt, stelle ich Ihr Einvernehmen fest und mochte bitten, noch
heute behufs Vorbereitung der Wahlvorschlägezu den Fraktionssitzungen zusammenzutreten, damit
in der morgigen Vollsitzungdie Kommissionswahlengetätigt werden können.

Die Räume, in denen die Kommissionentagen, sind in den geschäftlichen Mitteilungen,
die auf Ihre Plätze verteilt sind, bekannt gegeben, auch durch Schilder kenntlichgemacht.

Zu ihrer Zusammensetzungwählen die Kommissionen je einen Vorsitzenden,einen stell¬
vertretenden Vorfitzenden,einen Schriftführer und einen stellvertretendenSchriftführer.

Was nun den Beginn der morgigen Sitzung anbelangt, so schlage ich dem Hause vor,
diese Sitzung um 10 Uhr beginnen zu lassen und zunächst in die Wahlen der Kommissionenein¬
zutreten. Nach Zusammensetzungder Kommissionenwäre die Sitzung dann fortzusetzen,und zwar
mit folgender Tagesordnung: .

Eingänge.
Belicht des Provinzialausschusses über die Ergebnisse der Provinzmlverwaltung für

das Rechnungsjahr 1918.
Vorbericht zu dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltung der Rheinprovinz

sowie zu den zu demselben gehörenden Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungs¬
zweige und Anstalten

und

Haupt-Haushaltsplan für die Provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr vom 1. April
1920 bis 31. März 1921.

Bericht des Provinzialausfchufses, betreffend den Vermögensstand des Rheinischen
Provinzilllverbandes.

Entscheidungüber die geschäftliche Behandlung der eingegangenenVorlagen.
Ich frage, ob Sie mit diesen Vorschlägeneinverstandensind.
Dagegen erhebt sich kein Widerspruch.
Ich frage, ob aus dem Hause sonst noch das Wort gewünschtwird.
Da das nicht der Fall ist, schließe ich die Sitzung.

Schluß der Sitzung 12'° Uhr.

Ver Vorsitzende: - Die Schriftführer:
Adenauer. Becker. Wilh. Ullenbanm jr.
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Zweite Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf

am Montag, den 6. Dezember 1920.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 10 Uhr 2? Minuten.
Das Protokoll der gestrigen ersten Sitzung liegt auf dem Tische des Hauses zur

Einsicht offen.
Schriftführer für heute sind die AbgeordnetenElfes und Dr. Lemble.
Der Vorsitzende macht folgende geschäftliche Mitteilungen:
Seine Exzellenzder Herr Ober-Präsident hat als Staatstommissar mitgeteilt, daß er

den Herrn Oberprasidialrat Dr. Brandt als seinen Kommissar zu den Sitzungen des Provinz«!,
landtags und der von diesem zur Vorbereitung der Beschlüsse gewählten Kommissionenanmelde.

Es hat sich eine neue Fraktion im Hause gebildet, und zwar die der Unabhängigen sozial«-
demokratischen Partei.

Die nächste Plenarsitzung ist für Dienstag vormittag 11 Uhr in Aussicht genommen.
Der Mittwoch wird zweckmäßig für die Sitzungen der Kommissionenfreigehalten.
Es empfiehlt sich, die Festsetzungder Tagesordnung für Dienstag dem Aeltestenrat zu

überlassen.

Bevor wir zu den Wahlen schreiten,habe ich noch zu Punkt ^ 2 des Ihnen vorliegenden
Nachtrags zum Verzeichnisder Vorlagen folgendes mitzuteilen:

Zur Beratung der Frage über die Organisation und den Sitz des RheinischenLandes-
arbeitsamtes wird eine Kommissionssitzungauf Mittwoch anzuberaumen sein. Der Herr Minister
für Handel und Gewerbebeabsichtigtbei der Bedeutung der Sache, seinen Referenten, den Geheimen
Regierungsrat, Ministerialdirektor Dr. Abicht, in die Kommissionsberatungenzu entsenden; ein
Vertreter des Reichsamts für Arbeitsvermittelung wird ebenfalls zu den Verhandlungen erscheinen.
Dem Minister ist auf seine Anfrage bereits mitgeteilt, daß die Verhandlung über diesen Gegen¬
stand in der zuständigenKommissionkommendenMittwoch stattfinden werde.

Der Herr Minister legt besonderen Wert darauf, daß der Kommissionnamhafte Vertreter
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus den Kreisen der Industrie, des Handels und der Land¬
wirtschaft sowie der Arbeitsämter angehören und ihr gegebenenfalls außer Mitgliedern des Pro«
vinziallandtags auch Sachverständigeaus diefen Kreisen beigegebenwerden.

Ich möchte vorschlagen,eine besondere Kommissionzu wählen.
Dann möchte ich vorschlagen,noch zwei weitere Kommissionenzu wählen, und zwar eine

für die Angelegenheitendes Kreises Monschau
und

eine für die Frage der Selbstverwaltung der Provinzen.
Da ein Widerspruch nicht erfolgt, werde ich die Wahl diefer Kommissionenauf die Tages¬

ordnung für die morgige Sitzung setzen.

Wir kommen nun zur Wahl der Wahlprüfungs- und der Fachkommissionen.Ich bitte um
Ihre Vorschläge.

Geschieht.
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Nach den gemachten und angenommenenVorschlagensetzen sich die Kommissionen wie folgt
zusammen. (Vergleichedas beigefügteVerzeichnis.)

Ich bemerkehierzu, daß der Fraktion der Unabhängigen sozialdemokratischen Partei für
jede Kommissionein Mitglied mit beratender Stimme zugestandenworden ist.

Der Bericht des Provinzialausschussesüber die Ergebnisse der Provinzialverwaltung für
das Rechnungsjahr 1918 wird durch Kenntnisnahme für erledigt erklärt.

Der Vorbericht zum Haupt-Haushaltsplan, der Haupt-Haushaltsplan für die Zeit vom
1. April 1920 bis 31. März 1921 nebst den Haushaltsplänen für die einzelnen Verwaltungen
und Anstalten werden den zuständigenFachkommissionen überwiesen.

Der Bericht des Provinzialausschusses, betreffend den Vermögensstand des Rheinischen
Provinzialverbandes, wird durch Kenntnisnahme für erledigt erklärt.

Schluß der Sitzung nachmittags 6 Uhr 35 Minuten.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Adenauer. Dr. Lembke. W. Elfes.

Verzeichnisder Kommissionen beim 59. Rheinischen Provinziallandtag.
Wahlplilfungslommission:

Havenstein, Dr. Kloos, Floßdorf, Gantert, Fräulein Gosewinkel, Herz, Holten, Iakoby«
Raffauf, Dr. Iürg, Müfer, Pfaff, Rath. Dr. Russell, Sauren, Fräulein Schmidt.

I. Fachkommission:
Dr. Hagen, Dr. Lembke, Gerlach, Loenartz, Brauer, Brandts, Dr. Dichgans, Falk,
Fnrwick, Hoff, vr. Iarres, Freiherr von Loö, Simon, Dr. Saafsen, Dr. Wesenfeld,

Zöllig.
Fachkommission II»:

Dr. Kaiser, Frau Niedieck, Kemper, Daams, Nahmen, Eichhoff, Dr. Fischer, Dr. Hart¬
mann, Dr. Hentzen, Dr. Heß, Hommer, Dr. Jörg, Frau Lands, Fräulein Schmidt,

Vanvolxem, Frau Becker.

Fachkommission Ild:
Vielen, Funk, Aottler, Dr. Schüler, Bausch, Cüpper, van Gember, Fräulein Hartmann,
von Itter, Rings, Frau Röhl, Sanders, Dr. Schneider, Schwarz, Dr. Stappert, Orlopp.

'Fachkommission III:
Ullenbaum, Dr. Haarmann, Gorius, Freiherr von Lüninck, Altmeier, Effert, Gerhard,
Hold Jordans, Meyer, Sandmann, Schmidt-Vurscheid, Graf von Spee, Steinbüchel,

Weber-Kray, Betzhold.

Fachkommission IV:
Völlig, Kemmann, Müller-Duisburg, Petry, Bergweiler, Arücker, Bürsgens, Drove,
Gefsinger, Huck, Dr. Iosten, Kockerscheidt, Lensing, Otten, Weismüller, Odenthal-Opladen,
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Dritte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaal«: des Ständehauses zu Düsseldorf

am Dienstag, den 7. Dezember 1920.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 11 Uhr 2? Minuten.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung liegt auf dem Tische des Hauses zur Einsicht offen.
Schriftführer für heute sind die AbgeordnetenBecker und Ullenbaum.
Der Vorsitzende macht folgende geschäftliche Mitteilungen:
Die Kommissionenhaben sich durch Wahl ihrer Vorstände zusammengesetzt; ein Verzeichnis

derselbenbefindet sich auf Ihren Plätzen.
Der Abgeordnete Schonn ist verhindert, an den ersten Sitzungen des Provinziallandtags

teilzunehmen.
Es hat sich die Notwendigkeitergeben, neben den bestehenden noch besondere Kommissionen

zu wählen, und zwar je eine für
die Angelegenheitenvon Monschau,
die Organisation des Landesarbeitsamtes und Berufsamtes und
den Ausbau der Selbstverwaltung.
Ich erbitte mir hierzu Ihre Wahlvorschläge.
Diese Kommissionenwürden sich nach der heutigen Sitzung zusammensetzen.
Eingegangen ist ein Antrag der Fraktion der Unabhängigen sozialdemokratischenPartei

auf Vornahme von Erhebungen über die Zahl der in der Rheinprovinz vorhandenen Kriegs¬
beschädigten,welche noch an den Folgen von Gasvergiftung (Gelbkreuz) leiden, gegebenenfallsauf
Schaffung von Einrichtungen zur Heilbehandlung.

Der Antrag findet die nach der Geschäftsordnung erforderlicheUnterstützung und geht
daher an die zuständigeFachkommission.

Auf den Vorschlag des Vorsitzendenüberweist der Provinziallandtag die nachbezeichneten
Vorlagen den zuständigenFachkommissionen:
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Neuwahlen zum Provinzialausschuß

und zu den Provinzialtommissionengemäß § 7 des Gesetzes über die Neuwahl der Provinzial-
landtage vom 16. Juli 1919.

Belicht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Wahl der zur Mitwirkung bei den
Geschäften der Rentenbank für die Provinz Westfalen, die Rheinprovinz und die Provinz
Hessen-Nassau m Münster berufenen Kommissare der Provinzialvertretung und deren
Stellvertreter.

Belicht und Antrag des Piovinzialausschusses,betreffendden Ablauf der Dienstzeit der Landesräte
Dr. Diefenhardt, Hubert Müller. Max Müller und Iillikens.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses.betreffenddie Wahl eines Landesbaurats.
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses. betreffenddie Wahl eines zweiten Landesmedizinal-

rats bei der Landesversicherungsanstalt„Rheinprovinz".
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Bericht und Antrag des Provinzialausschussesüber die Einwirkungendes Friedensschlussesund der
Besetzungeines Teiles der Rheinprovinz auf die Provinzialverwaltung.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend seine Ermächtigung zur Durchführung
von Abänderungen der Besoldungsordnung.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Aufnahme neuer Beamtenstellen in den
Besoldungsvlan.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie Wahl eines Landesrats.
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Uebernahme von zwei Landesräten

aus den abgetretenen Gebieten.
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Entlohnung der Angestellten in den

Provinzialanstalten.
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie Bewilligungen aus dem Dispositions¬

fonds des Provinziallandtags (Ständefonds).
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses. betreffend den Fortgang in der Errichtung emer

weiterenProvinzial-Fürsorgeerziehungsanstaltfür schulentlassenemännliche Zöglinge katholischen
Bekenntnisses,verbunden mit einer Zwischenanstalt,bei Euslirchen.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendAbänderung des 8 ? der Vorfchriftendes
RheinischenProvinzialverbandes für die Ausführung der Fürsorgeerziehung Minderjähriger.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Aufhebnngder Abteilung für epileptische
katholische Kinder in der ProvinziabHeil- und Pflegeanstalt Iohannistal bei Suchtet«.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Tarifsätze der von den Armenverbänden
zu erstattenden Armenpflegetosten. . «, , , «<,

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendAenderung des ß 4 des Reglements über
die Leitung und Verwaltung der Abteilung für entmündigte Trinker und Arbeitsscheuebe,
der Provinzilll-Arbeitsanstlllt in Vmuweiler vom 26. Februar/22. März 1913.

Bericht und Antrag des Provinzialausfchuffes, betreffend die Durchführung des Gesetzesüber die
nfsentlicke Krüppelfürsorgevom 6. Mai 1920 in der Rheinprovinz.

Bericht des Provinzialausschusses,betreffend die Uebersichtüber die bis zum 1. Dezember 1919
s„r KleinbabnenbewilligtenMittel und die Förderung von Bahnunternehmungen.

Bericht des Provinzialansfchuffes. betreffend die Bewilligung von Beihilfen zum Gemeinde- und
Oreisweaebau für das Rechnungsjahr 1919.

Bericht n? Antrag des Provinzialausschnffes, betreffend die Errichtung von landwirtschaftlichen
Winterickulen in Dinslaken und Büchenbeuren.

Berickt und Antrag des Provinzialausschusses.betreffend die Gewährung von Zuwendungen aus den
die Beamtenund Angestellten bei der Landesbank und derFeuerverftcherungsanstalt.

Bericht und ^ Provinzialansschuffes,betreffend Organisation nnd Sitz des Landesarbeits-

A . ""d ^Ä7r!wM w und der Büroinspektorenans
Landes-Obersekretäreals ,.Landes-0berinspettoren« in Gruppe

IX mit der Aussicht auf Beförderung nach Gruppe X.
i>3 7^.«« der etzmen Büroinspektoren und der zur Beförderung zu solchen m Ausficht
" aenommm^ w Gruppe X mit der Amtsbezeichnnng„Amt.

« „^ ylmts- bezw. Abteilungsvorsteher",

«, «I,. M«w"° Mr ,.h°b.«„ «..«.» °»! d!° °.P.»IW, «»»d«.°i.ch.m».',!».
l°n». «.«»«!. »<°m!° dich' « °»'wd<« l«b ,
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Antrag des Beamtenausschussesder Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bedburg«Hau dahingehend,
alle Provinzialanstalten, soweit sie nicht im Gebiet einer Stadt liegen, hinsichtlich der Orts¬
klasseneinteilung der zunächstliegenden größeren Stadt bezw. der in Frage kommenden Kreis¬
stadt gleichzurechnen.

Antrag des geschäftsführendenVorstandes des Landesverbandes der Beamten und Angestelltender
RheinischenProvinzialverwaltung auf Bewilligung einmaliger Vorauszahlungen auf die nach
Revision der Nesoldungsordnungzu erwartenden Mehrbezüge,
verbunden mit der Bitte, vor Beratung dieses Antrags den Vertretern der Beamten Ge¬
legenheit zu bieten, die Wünscheder Beamtenschaftin den zuständigenFachkommifsionenvor¬
tragen zu dürfen.

Denkschriftder Beamten und Angestelltender Provinzial-Feuerversicherungsanstaltder Rheinprovinz
in Saarbrücken über ihre wirtschaftliche Not im Saargebiet.

Antrag des Herrn Provinziallandtagsabgeordneten Schwarz in Solingen auf Bereitstellung eines
größeren Zuschussesaus Mittel» der Provinz zum Wiederaufbau des durch Brand zerstörten
Schlosses Burg.

Antrag des Gemeindeeinnehmersa. D. Friedrichs in Dann vom 19. November 1920 auf Ab¬
änderung des Beschlusses des Provinziallandtags vom 20. März 1918 dahingehend, daß ihm
nachträglichnoch seine Gehilfenzeit,während deren er aus der Dienstunkostenentschädigung des
Gemeindeeinnehmersbezahlt wurde, auf sein Ruhegehalt angerechnetwerden kann.

Die Wahlen für die Sonderkommissionenwurden nach den von den Fraktionen gemachten,
von dem Provinziallandtag angenommenen Vorschlägengetätigt. (Vergleiche das beigefügte Verzeichnis.)

Der Zeitpunkt für die nächste Plenarsitzung wird auf Donnerstag, den 9. Dezember, nach¬
mittags 2 Uhr, festgesetzt.

Schluß der Sitzung 1 Uhr 30 Minuten.

Der Vorsitzende: D« Schriftführer:
Adenauer. Becker. Wilh. Ullenbaum jr.

Nachtrag zu dem Verzeichnis der Kommissionenbeim 59. Rheinischen Provinziallandtag.
Kommission der Angelegenheiten von Monschau.

Vorschender: Schwebel. Stellvertretender Vorsitzender: Lensing. Schriftführer: Kühnen.
M'gwder: Adams, Andres-Kreuznach. Fleischhauer. Haberland-Barmen, Iansen-Lammers-
oorf. Kockerscheidt. Lenze, Pütz, Sauren, Weber-Aachen, Weber-Kray, v. Dr. de Weerth.

Als beratendes Mitglied: Zöllig.

«, l. ». ««. - Kommissionfür den Ausbau der Selbstverwaltung.
Vorsitzender: Mönn^ Stellvertretender Vorsitzender:Haas. Schriftführer: Dr. Russell. Stell-
^Irw. /^^^ k^' "°" 2""^' Mitglieder: Vesseuich. Elfes, Falk,
Farwlck. Gerhard. Gerlach 0.. Heß, Lönartz, v.. Luther. Simon, Vanvolzem!

Als beratendes Mitglied: Frantzen.
Kommission für das Landesarbeits-und Berufsamt.

2! ^ ^^« Stellvertretender Vorsitzender: Eichhoff. Schriftführer: Haas. Mit¬
glieder: Brauer Cüpper. Frwgs. Frl. Hartmann, Köhler, ör. Köttgen, Lenze,

Pattberg. Sauren, Simon, Strunk, Steinkopf. Als beratendes Mitglied: Koch.
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Vierte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungsfaale des Ständehauses zu Düsseldorf

am Donnerstag, den 9. Dezember 1920.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 2 Uhr 10 Minuten,
Das Protokoll der Sitzung vom ?. Dezember liegt nuf dem Tische des Hauses zur Ein¬

sicht offen.
Schriftführer für heute sind die AbgeordnetenElfes und Dr. Lembke. — An Stelle

des AbgeordnetenElfes tritt im Laufe der Sitzung der AbgeordneteBecker. —
Auf den Antrag der IV. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Verwaltung der

Fonds zur Gewährung von Viehentschädigungenfür das Rechnungsjahr vom 1. April 1920 bis
31. März 1921 wird dieser Haushaltsplan unverändert angenommen.

Entsprechend dem Antrag der IV. Fachkommission auf Abänderung der Viehseuchenentschädi-

gungs'Satzung für die Rheinprovinzvom ^'^ 1912 beschließt der Provinziallandtag wie folgt:

I. Die Viehfeuchen-Entschädigungs-Slltzungfür die Rheinprovinz vom 27. U^il ^^
wird in ß 2 Ziffer 2 dahin abgeändert:

Die Entschädigungbeträgt
2. bei den mit Milzbrand, Rauschbrand, Wild- und Rinderseuche,Tollwut, Lungen-

seuche oder Tuberkulosebehafteten Tieren, sowie bei den mit Maul- und Klauen¬
seuche behafteten Tieren im Falle des ß 1 Nr. 5 vier Fünftel.

II Angesichts der großen Nedeutung. welche die Ziegenzucht und Iiegenhaltung erlangt
haben in Berücksichtigungferner der enormen Preissteigerung für Ziegen, wird der
ProvinMlausschuß gebeten, in nochmaligeErwägung zu nehmen, durch entsprechende
Abänderung der Viehseuchen-Entschädigungs-Satzungfür die Rheinprovinz auch die
dienen hinsichtlich der Maul- und Klauenseuche in die Viehentschiidigung einzubeziehen,
3wie die Entschädigungder Kälber hinsichtlich der Maul- und Klauenseuche auf Kälber
vom 1b Lebenslage ab auszudehnen und im gegebenen Falle dem nächsten Provmzial.
landtage eine Vorlage auf dllhinzielende Abänderung der Viehseuchen-Entschädigungs-
Satzung zu machen.

Auf den Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provmzmlaus-
schusses betr ffend den Ablauf der Dienstzeit der Landesräte Dr. Diefenhardt, Hubert Müller.
Ma Mü er und Zillitens, wählt der Provinziallandtag die vorgenannten Landesrate auf tue
Dauer d^ beginnendmit dem 1. April 1921, unter folgendenBedingungen wieder:

sich den jetzigen und etwa künftig zu erlassenden Bestimmungender
R alements über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten zu «nterwerfen;

2 s^ nn7aeb°lten, auf Beschlußdes Provinzialausschussesdie Geschäfteals MltgKed 0 er
! n^ ^-«^8 Mitalied des Vorstandes der Landesversicherungsanstalt,m Haupt-, oder

U 2" "" sich °« der Zentralstelle nach Anordnung des Landes-
haupwlnns. insbesondereauch unter einem anderen oberen Beamten, welcher als Ab-
teilungsdirigent fungiert, zu beschäftigen. ^
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Auf den Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzmlaus-
schusses,betreffend die Wahl eines Landesbaurats, wählt der Provinziallandtag den Landesbau-
inspektorHeinekamp zum Landesbaurat unter folgendenBedingungen:

1. Die Wahl erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend am 1. April 1919 mit
einem Besoldungsdienstaltervom 1. April 1905;

2. der Gewählte hat die Bestimmungen der zurzeit bestehendenund der etwa künftig noch
zu erlassendenReglements über die dienstlichenVerhältnisse der Provinzialbeamten der
Rheinprovinz als für sich verbindlichanzuerkennen;

3. der Gewählte ist ferner gehalten, fich bei der Zentralstelle auf Anordnung des Landes¬
hauptmanns, insbesondereauch unter einem anderen Oberbeamten, welcherals Abteilungs-
dirigent fungiert, beschäftigen zu lasten;

4. der Gewählte ist endlich verpflichtet, sich unter Beibehaltung des Gehalts jederzeit in ein
Lllndesbauamt zurückversetzen zu lassen, falls dies seitens des Landeshauptmanns für
zweckdienlicherachtet wird.
Nach dem Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial»

ausschustes,betreffend die Neuwahlen zum Provinzialausschuß und zu den Provinzialkommissionen
gemäß § ? des Gesetzes über die Neuwahl der Provinziallandtage vom 16. Juli 1919, stellt der
Provinziallandtag die im Druck vorliegendenBestimmungen über die nach dem Verhältniswahl.
Wem vorzunehmendenWahlen fest. Der Zeitpunkt der Neuwahl für den Provinzialausschuß bleibt
der Festsetzung durch eine Tagesordnung vorbehalten.

Auf den Antrag der I. Fachkommifsionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialaus-
schusses, betreffend Aufnahme neuer Beamtenstellenin den Besoldungsplan, beschließt der Provinz«!»
landtag die Aufnahme nachbezeichneter Beamtenstellenin den Besoldungsplan:

Gruppe II.
1. Anstllltspfortner,
2. Pfleger und Pflegerinnen.

Gruppe III.
1. Pfleger und Pflegerinnen nach lOjähriger Tätigkeit als Beamte,
2. Erzieher in den Fürsorgeerziehungsanstalten.

Gruppe IV.
1. Erzieher in den Fürsorgeerziehungsanstaltennach 10jähriger Tätigkeit als Beamte,
2. Magazinverwalter,

3. Personenkraftwagenführerbei den Dienststellen in Dllsselborf.

Gruppe V.
1. Anstaltsbuchführerund Bürogehilfen,

2. Perfonentraftwagenführer in Düsseldorf nach lOjähriger Tätigkeit bei der Provinzialverwaltung.

Gruppe VI.
1. Kindergärtnerinnen in den Blindenanstalten,
2. Anstaltsbuchführerund Bürogehilfen nach 14jiihriger Tätigkeit in Gruppe V.

Gruppe X.
Anstaltsapotheker.
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Entsprechend dem Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffenddie Wahl eines Landesrats, wählt der Provinziallandtag den Gerichtsassessor
Dr. Saarbourg zum Landesrat unter folgenden Bedingungen:

1. Die Wahl erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren vom 1. Januar 1920 ab unter
Gewährung des Stellenanfangsgehalts;

2. der Gewählte hat die Bestimmungen der zurzeit geltenden und der etwa künftig zu er«
lassendenReglements über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten der Rhein¬
provinz als für sich verbindlichanzuerkennen;

3. er ist gehalten, auf Beschluß des Provinzialausschussesdie Geschäfte als Mitglied oder
stellvertretendesMitglied des Vorstandes der Landesversicherungsanstaltim Haupt- oder
Nebenamt zu übernehmen oder sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landes¬
hauptmanns, insbesondere auch unter einem anderen oberen Beamten, welcher als Ab¬
teilungsdirigent fungiert, zu beschäftigen.
Auf den Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialaus¬

schusses,betreffend die Wahl der zur Mitwirkung bei den Geschäften der Rentenbant für die
Provinz Westfalen, die Rheinprovinz und die Provinz Hessen-Nassau in Münster berufenen
Kommissare der Provinzialvertretung und deren Stellvertreter, wählt der Provinziallandtag zu
Kommissarendie AbgeordnetenHueck und Gerlach, zu Stellvertretern die AbgeordnetenStrunl
und Dr. Dichgans. Die Wahl erfolgt auf die Dauer von zwei Jahren mit der Maßgabe, daß
die Amtsdauer fo lange fortdauert, bis andere Wahlen stattgefunden haben.

Nach dem Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial¬
ausschusses, betreffend seine Ermächtigungzur Durchführungvon Abänderungender Besoldungsordnung,
ermächtigt der Provinziallandtag den Provinzialausschuß im Anschluß an die staatliche Revision
der Besoldungsordnung über eine neue Besoldungsordnung für die Provinzialbeamten nebst den
dazu gehörigenBestimmungen über Ruhegehalt und Hinterbliebenenverforgungsowie die Ausbildung
der Provinzialbeamten zu beschließen und dem demnächstigenProvinziallandtag bei seinem eisten
Zusammentreten hierüber Bericht zu erstatten.

Der Provinziallandtag legt Wert darauf, daß der Provinzialausschuß mit tunlichster
Beschleunigungbei der Ausführung dieses Auftrages die Wünsche der einzelnen Beamtengruppen
wohlwollendprüft und etwa vorgekommene Härten ausgleicht.

Die Provinzialverwaltung wird ersucht, bei der Regelung der Besoldung in Fühlung
mit den zu gemeinsamenNesoldungsvereinbarnngengebildetenKommunalvereinigungender Provinz
zu bleiben und sich solchen Vereinbarungen tunlichst anzuschließen.

Auf den Antrag der 11» Fachkommission Zu dem Antrag des Gemeindeeinnehmersa. D.
Friedrichs in Dann vom 19. November 1920 auf Abänderung des Beschlussesdes Provinzial-
landtags vom 20. März 1918 dahingehend,daß ihm nachträglichnoch seine Gehilfenzeit, während
deren er aus der Dienstunkostenentschädigungdes Gemeindeeinnehmersbezahlt wurde, auf sein
Ruhegehalt angerechnet werden kann, beschließt der Provinziallandtag die Ablehnung des
Antrages.

EntsprechendAntrag der III. Fachkommission zu dem Haushaltsplan der Provinzialstraßen-
Verwaltung nebst .
Anlage H. Voranschlagüber die Verwendung des Fonds für den Neubau von Provmzialstraßen,
Anlage L, Voranschlag über die Verwendung des Eisenbahnfonds,
Anlage 0 Voranschlagüber die Fonds zur Unterstützungdes Gemeinde- nnd Kreiswegebaues,
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Anlage v, Voranschlag über die Einnahmenund Ausgabenbeim Betriebe der dem Provinz«!.
verbände gehörigen Steinbrüche, «, ^ - « ^

für das Rechnung jähr vom 1. April 1920 bis 31, März 1921. beschließt der Plovmzmllandtag:
^ I den vorliegendenHaushaltsplan für die Provinzialstraßen-Verwaltungm:t den durch
den Provinzialausschuß seit Drucklegungdes HaushaltsplanesvorgenommenenAenderungen unver¬

ändert ^nehmen; ^^^^ ^ beauftragen, mit allem Nachdruck darauf hinzuwirken, daß
seitens des Reiches die infolge teilweiser Besetzung der Rheinprovinzdurch Gntentetruppen der
Provinzialstraßen-Verwaltungentstandenen und noch entstehendenMehraufwendungen m vollem
Umfange erstattet werden;

III. den Provinzialausschuß zu beauftragen:
a) an die Staatsregierungwegen Erhöhung der Dotationsrenten heranzutreten uno
d) erneut nachzuprüfen, ob die den unter ..Bemerkungen" zu Titel IV Nr. 3 des Haus¬

haltsplanes der Provinzialstraßen-Verwaltung (S. 667 des Haushaltsplanesfür das
Rechnungsjahr 1920) aufgeführten Kreisen und Gemeinden vertragsmäßig zugesicherten
Renten für die Uebernahme der in ihren Bezirken gelegenen Provinzialstraßenstrecken
in eigene Verwaltungund Unterhaltung angesichts der veränderten allgemeinenVer-
Hältnisse noch der Billigkeit entsprechenund - falls diese Nachprüfung verneinend
ausfallen sollte — diese Renten, sei es allgemein oder in Einzelfällen, " den zu¬
künftigen Haushaltsvoranschlägen den jeweiligen Teuerungsverhältnissen entsprechend
zu erhöhen; ^ c

IV. den Provinzialausschuß zu beauftragen, aus Billigkeitsgründen in eme Nachprüfung
der Angemessenheitdes gemäß Beschluß des 48. Rheinischen Provinziallandtagesvom 12 März
1908 jährlich in den Haushaltsplaneinzustellenden Betrages von 100000 Mark (T'tel I Nr. ^i
der Ausgaben in Anlage 0 zum Haushaltsplander Provinzialstraßen-Verwaltung für das Rechnungs¬
jahr 1920 — S 688 —) zur Durchführungder Uebernahme von Gememdewegen aus tue
Kreise Ahrweiler. Coblenz-Land. Kreuznach,Meisenheim. Berncastel und Ottweilereinzutreten und
diesen Iahresbetrag — falls die Nachprüfung dies als notwendig ergeben sollte — angemessen zu

' Auf den Antrag der III. Fachkommissionzu dem Bericht des Provinzialausschusses.
betreffenddie Uebersichtüber die bis 1. Dezember 1919 für Kleinbahnen bewilligten Mittel und
die Förderung von Bahnunternehmungen, derselben Fachkommission zu dem Bericht des Provmzml-
ausschusses,betreffend die Bewilligung von Beihilfen zum Gemeinde- und Kreiswegebau für das
Rechnungsjahr 1919. und der Ha Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Pr°v,nz,al-
ausschusses, betreffend den Fortgang in der Errichtung einer weiteren Provinzial-Fürsorgeerzuhungs-
anstalt für schulentlassene männliche Zöglinge katholischen Bekenntnisses, verbunden mit einer Zwlschen-
anstlllt, bei Euslirchen,erklärt der Provinziallandtagdiese Berichte durch Kenntnisnahme erledigt.

Nach dem Antrag der II» Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Kosten der
FürsorgeerziehungMinderjährigergemäß Gesetzes vom 2. Juli 1900. sowie Voranschläge für die
FürsorgeerziehungsanstllltenFichtenhain, Rheindahlen und Solingen für das Rechnungsjahr vom
1. April 1920 bis 31. März 1921 beschließt der Provinziallandtag:

a) den Haushaltsplan unverändert anzunehmen,
K) daß in den nächstjährigenHaushaltsplanüber die Kosten der FürsorgeerziehungMinder¬

jähriger neben den jetzt vorhandenen Landesratsstellen eine leitende Stelle für eine
Frau vorzusehen ist.
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Entsprechend dem Antrag der II«, Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des
Provinzialausschusses,betreffendAbänderung des ß 7 der Vorschriftendes RheinischenProvinzial-
verbandes für die Ausführung der Fürsorgeerziehung Minderjähriger, beschließt der Provinzial¬
landtag, die Vorschriften des Rheinischen Provinzialverbandes für die Ausführung der Fürsorge¬
erziehung Minderjähriger vom 13. Juni 1901, bezw. 3. September 1903, bezw. 4. Mai 1904,
bezw. 26. April 1905, bezw. 6. Juli 1909 in § 7 wie folgt abzuändern:

„Die Ortsarmenverbände find verpflichtet,zur Beschaffungder ersten Ausstattung der
Zöglinge einen Bauschbetrag von 500 Mark zu leisten und für rechtzeitige Uebersendung
des Betrages an die Lcmdesbankder Rheinprovinz zu Düsseldorfzu forgen".

Der Provinzialausfchuß wird ermächtigt, die seitens der zuständigenHerren Minister an
den Anträgen etwa noch geforderten Aenderungen vorzunehmen.

Auf den Antrag der II» Fachkommission,bei der Staatsregierung im Interesse der Für.
sorgeerziehungauf baldige Einbringung und Verabschiedung des Iugendwohlfahrtsgefetzeshinzuwirken,
beschließt der Provinziallandtag wie folgt:

„Der Provinziallandtag fpricht der Staatsregierung den dringendenWunsch »us, die
Staatsregierung möge die Einbringung und Verabschiedung des Iugendwohlfahrtsgefetzes
und damit die Einrichtung von Iugendwohlfahrtsämtern und Landeswohlfahrtsämtern
beschleunigen, so daß möglichst bald die Iugendwohlfahrtsiimter ihre dringend erforderliche
Mitarbeit aufnehmen können bei der Einleitung und Vorbereitung der Uebelweisung in
Fürsorgeerziehung, der Begutachtung der Jugendlichen, der Ueberwachung ihrer Unter¬
bringung und der Mitwirkung bei der vorzeitigen Aufhebung des Verfahrens".

Entsprechenddem Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Pro¬
vinzilllausschusses, betreffenddie Errichtung von landwirtschaftlichenWinterfchulenin Dinslaten und
Büchenbeuren,beschließt der Provinziallandtag die Errichtung von landwirtschaftlichen Winterfchulen
in Büchenbeuren. Kreis Zell, und in Dinslaten. Kreis Dinslalen. Die erforderlichen Provmzml-
zuschüsfe find in den Haushaltsplan einzustellen. ..«,., . <, ..

Nach dem Antrag der Ilb Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Kosten derLe.tung
und Beaufsichtigung der baulichenUnterhaltungsarbeiten. sowie über den Fonds zur Erneuerung
maschinellerAnlagen in den Provinzialanstalten für das Rechnungsjahr vom 1. Apnl 1920 bis
31. März 1921 wird die unveränderteAnnahme diefes Haushaltsplanes beschlossenund dem nach¬
stehenden Antrage aus dem Hause zugestimmt: . . ,«. „ ., , .

Der Provinziallandtag wolle beschließen, die Provmzml-Bauverwaltung anzuweisen,be,
der Vergebung von Arbeiten und Lieferungen die in dem Erlaß des Ministers des
Innern vom 30. Juni 1920 ausgesprochenenGrundsätze zu beobachten und deren
Durchführung bis in die untersten Dienststellenzu überwachen,
serner mit Rücksicht auf die große, täglich wachsende Beschäftigungslosigleit.namentlich
im Baugewerbe, für das nächste Haushaltsjahr möglichst weitgehende Instandsetzungs-

Nnl^Antr^ Fachtommissionzu den Haushaltsplänen der Provinzial-Heil- und
Nss-^«^., .« Andernack.Vedburg-Hau. Bonn. Düren, Galkhausen, Grafenberg. Iohannistal und

M^r ^ Hl 1920 bis 31. März 1921 beschließt der Provinziallan^
1 Die vorbezeichneten Haushaltspläne unverändert anzunehmen. . «« . ,
2 D V rwaltung wird ersucht, die Frage zu prüfen, ob mcht zur Erz:elung emer Vermmderung

d^ Ausaaben Mit Rücksichtauf den erheblichenRückgang der Zahl der Kranken du
- Schließung einer oder mehrerer Anstalten möglich ist.
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3. Der § 16 und der § 2b des Reglements über die Aufnahme und Entlassung der der
Fürsorge des RheinischenProvinzial- und Landarmenverbandes anheimfallenden Geistes¬
kranken in und aus öffentlichen und privaten Anstalten, fowie über die Einrichtung, Leitung
und Beaufsichtigungder Rheinischen Provinzialanstalten werden wie folgt abgeändert!

Die von dem verpflichteten Armenverbanddem Landarmenverbandzu erstattendensogen,
Spezialkostenbetragen pro Kopf und Tag vom 1. Januar 1921 an gleichmäßig 12 Mark,
der Pflegesatz der dritten Klasse pro Person und Tag beträgt für Provinzialangehörige
gleichmäßig 18 Mark, für Auswärtige24 Mark, in der zweiten Klaffe für Provinzial¬
angehörige 25 Mark und für Auswärtige 35 Mark.

4. Der Provinzialausschuh wird ermächtigt,die für Freistellen vorgesehenen Beträge angemessen
zu erhöhen.

5. Gemäß § 99 der Provinzialordnung wird eine Provinzialkommission,deren Mitgliederzahl
der Aeltestenrat bestimmen foll, eingesetzt, der die Aufgabe zugeteilt wird, der Verwaltung
in den Angelegenheitender Provinzialanstalten beratend zur Seite zu stehen.

Die Kommissionsmitgliederwerden vom Provinziallandtage gewählt.
Entsprechend dem Antrage der IV. Fachkommission zu dem Haushaltsplanfür die Verwaltung

der landwirtschaftlichenAngelegenheitennebst
Anlage H, Voranschlag für die Provinzial-Wein- und Obstbauschulezu Trier,

„8, » >. /, ,, „ „ „ „ Kreuznach,
,, ^. » » ,, ,, „ „ „ „ Ahrweiler,

für das Rechnungsjahr vom 1. April 1920 bis 31. März 1921 wird dieser Haushaltsplan
unverändert angenommen.

Dem Antrag der IV. Fachkommission, betreffend Erhöhung der Provinzialzufchüffefür die
landwirtschaftlichen Winterschulen,entsprechend, wird der Provinzialausschuh gebeten in Erwägung zu
ziehen, die Zuschüsse der Provinzialverwaltung für die landwirtschaftlichen Winterschulen zu verdoppeln.

Auf den Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplanüber die Verwaltungslosten
der Landesbankder Rheinprovinz für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1920 bis 31. Dezember t920
wird dieser Haushaltsplanunverändert angenommen.

Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusfes,
betreffend Kapitalbeteiligung der rheinischen Sparkassen an der Landesbank.

Der Provinzialausschuh beantragt:
„Der Provinziallandtagwolle dies Abkommengenehmigen und den Provinzialausschuh
beauftragen,dem nächsten Provinziallandtage wegen Ergänzung der Satzung der Landes»
bank im Sinne dieses AbkommensVorlage zu machen".

Die I. Fachkommission beantragt:
„Der Provinziallandtagwolle den Antrag unverändert annehmen mit der Maßgabe,
daß auch die Kreis- und Stadtbanten sich beteiligen können".

Der Provinziallandtagbeschließt im Sinne dieses Antrages.
Auf den Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialaus-

schusses, betreffenddie Gewährung von Zuwendungen aus den Ueberschüssen an die Beamtenund
Angestellten bei der Landesbankund der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt,erklärt der Provinzial¬
landtag sich damit einverstanden,daß den Beamten der Landesbankund der Feuerversicherungsanstalt
alljährlich Gratifikationen gegeben werden, welche von den Generaldirektoren vorgeschlagen und vom
Provinzialausschuh genehmigt werden.
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Dem Antrag der IV, Fachkommission,betreffend Uebersiedelungvon Landwirten,denen
durch die Bautätigkeitin den Städten die Existenzmoglichleit entzogen wird, in andere Gegenden.
zustimmend,beschließt der Provinziallandtag: . . ^. >., »

Der Provinzialausschußwird ersucht, mit der Landwiltschaftstammerund der Siedlungs-
aefellschaft RheinischesHeim in Verbindung zu treten, um die Uebersiedlung von Land-
Wirten, denen durch die Bautätigkeitin den Städten die Ezistenzmüglichleitentzogen
wird, in andere Gegenden zu ermöglichen. ^ e- .

In Uebereinstimmungmit dem Antrag der III. Fachkommission, betreffend
I. Gummibereifung der Anhängewagen von Lastkraftfahrzeugenauf Provmzialstraßenund

Beschränkungder Zahl der Anhängewagenvon Lastkraftfahrzeugen
II Keranziehnng der Reichspostverwaltungzu den Kosten des Umbaues und der Unterhaltung

' von Provinzialstraßen mit Rücksicht auf den Post-Automobilvertehr.
beschließt der Provinziallandtagwie folgt:

öu I- Der Provinziallandtaghält es für dringend erforderlich,daß
1 'die Vorschriften der Gummibereifung für Anhängewagen wieder ««geführtwerden.

wie sie in der Bekanntmachung vom 21. Juni 1913. Artikel 1 Nr. 6 zu der
Bundesratsverordnung vom 3, Februar 1910 8 25 vorgesehen sind;

2 die Anzahl der Anhiingewagenmöglichstherabgesetzt wird (vergl. 8 25 Absatz 4
der Bundesratsverordnung vom 3. Februar 1910). . . ,^ «

Der Provinziallandtagbeauftragt den Provinzialausschuß.umgehend d.e erforderlichen

Schritte ^t mit Genugtuung davon Kenntnis g«en, daß die

Reichspo^d«^ d^ng^n >^^
R?ch^w2" ^ ^ Wünschenauf .rricht/ng solcher Postautolinien tu.

lichst weit entsprochen w.r^ ^ ^^ ^ .^ ^ ^iM dem leichtenDa die für diele "«im, >« ' ^ entsprechend gebaut und
landwirtschaftlichen̂ "erkehr ge ent ^ y ^ schweren
unterhalten find und es '°«''H" so hält
Postautoverke^ sich an diesen wesentlichen

K^!3n^ ^ ^„
Verwaltung "osteu aus das Reich alsbald zu
veranlassen.

Auf den AntragAuf den Antrag . ^^n über die Besoldungen und anderen persönlichen Aus«

der I. 3°chk°«m^ Nl^inz beschäftigten Provinzialbeamten
gaben für d e bei der ^°n°e5 , i ^ ^ ^^ ^^^

. für das Kalenderiahr "^ " ^,, der Provinzi°l-Taubstummen°nst°lten zu Aachen,
der II. F°chk°mm'ss'°n^u .den Ha^ ^ ^^.^ ^^ ^ sowie über die Ver-

U?' ^5"'^m-^^ ^s Unter tützungsfondsder früheren Vereins-Taub-
Wendung d« W'l elm August« ^/^ ^^^f^^ ^ atlassene Taubstummefür das
stummenanstatt zu KM« u ^
Rechnungsjahr vom 1- April ^"
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der I. Fachtommissionzu dem Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für das Rechnungsjahr vom
1. April 1920 bis 31. März 1921;

der I. Fachkommissionzu dem Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Provinzial'Lebens«
Versicherungsanstaltder Rheinprovinz für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1920 bis
31. Dezember 1920;

der I. Fachkommissionzu dem Haushaltsplan über die Verwaltungskosten des Genossenschafts«
Vorstandes der RheinischenlandwirtschaftlichenBerufsgenofsenschaftfür das Kalenderjahr vom
1. Januar 1920 bis 31. Dezember 1920;

der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan
») zur Zahlung von Ruhegehältern :c. an Provinzialbeamte und von Witwen-,und Waisen»

geldern sowie Unterstützungenan deren Hinterbliebene,
d) zur Zahlung von Invalidengeldern (Unterstützungen)und Witwen- und Waisengeldern an

nicht ruhegehaltsberechtigteAngestellte und Arbeiter beziehungsweisederen Hinterbliebene,
«) über die Dr. Klein-Stiftung für das Rechnungsjahrvom 1. April 1920 bis 31. März 1921;

der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung der Angelegenheiten,welche die
Förderung von Kunst und Wissenschaft betreffen,für das Rechnungsjahr vom 1. April 1920
bis 31. März 1921;

der I. Fachtommissionzu dem Haushaltsplan für die Verwaltung der Provinzialmuseen zu Bonn
und Trier für das Rechnungsjahr vom 1. April 1920 bis 31. März 1921;

der I. Fachkommissionzu dem Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Provinzial-Feuer-
versicherungsllnftalt der Rheinprouinz für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1920 bis
31. Dezember 1920,

werden diese Haushaltspläne unverändert angenommen.
Der Zeitpunkt für die nächste Plenarsitzung wird auf Freitag, den 10. Dezember, nach,

mittags 2 Uhr, festgesetzt.
Schluß der Titzung 4 Uhr.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Adenauer. Becker. Dr. Lemble.

Fünfte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaal des Ständehauses zu Düsseldorf

am Freitag, den 10. Dezember 1920.

Der Vorsltzende eröffnet die Sitzung um 2 Uhr 30 Minuten.
3?.3°.t°k°« der gestrigenSitzung liegt auf dem Tische des Hauses zur Einsicht offen.
Schnftführer für heute sind die AbgeordnetenBecker und Ullenbaum.

^« ?n«>>»5? ^n Antrag der I. Fachkommission zu dem Antrag des geschäftsführenden Vorstandes
willig 77''^ ^"<!°" "" ^gestellten der RheinischenProvin ialverwaltuug auf Be-
M ^ "' nach Revision der Nesoldnugsordnungzu erwartenden
Mehrbezüge erwachst der Provmzmllaudtag den Proviuzialausschuß, den Provinzial-Beamtm und
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-Angestellten mit möglichsterBeschleunigungden gleichen Vorschußzu zahlen, wie es die Stadt
Düsseldorf getan hat.

Auf den Antrag der Ilr, Fachtommissionzu dem Haushaltsplan für die Verwaltung des
Landarmenwesens für das Rechnungsjahr vom 1. April 1920 bis 31. März 1921 wird dieser
Haushaltsplan unverändert angenommen.

Dem Antrag der Ild Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die Tarifsätze der von den Armenverbändenzu erstattendenArmenpflegekosten, entsprechend,
beschließt der Provinziallandtag, dem im Druck vorliegenden Entwurf einer Aenderung des Armen»
Pflegetarifs mit der Maßgabe zuzustimmen,daß unter Nr. 2 anstatt 200°/°: 500°/° gesagt wird.

Auf den Antrag der Ild Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial«
ausschusses,betreffenddie Aufhebung der Abteilung für epileptische katholische Kinder in der Pro-
Vinzial-Heil' und Pflegeanstalt Iohannistal bei Süchteln, beschließt der Provinziallandtag die Auf»
Hebung der Abteilung für epileptische Kinder in der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Iohannistal.

Nach dem Antrag der IIK Fachkommissionzu dem Haushaltsplan für die erweiterte
Armenpflegeauf Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891 für das Rechnungsjahr vom 1. April
1920 bis 31. März 1921 beschließtder Provinziallandtag, den Haushaltsplan anzunehmenmit
der Maßgabe, daß die Verwaltung beauftragt wird, die Pflegesätze für die in den privaten An¬
stalten untergebrachtenGeisteskranken und sonstigen Kranken der heutigen Teuerung entsprechend nach
den Verhältnissen der einzelnenAnstalten zu erhöhen.

Dem Antrag der Ild Fachkommission zu dem Bericht Und Antrag des Provinzialausschusses
betreffenddie Durchführung des Gesetzes über die öffentliche Krüppelfürsorge vom 6. Mai 1920
in der Rheinprovinz, beschließt der Provinziallandtag wie folgt:

1. Die „Vorläufigen Bestimmungen" über die Aufnahme, Entlassung und Kostentragung
der nach dem Gesetze, betreffenddie öffentliche Krüppelfürsorgevom 6. Mai 1920, von
dem Landarmenverbande der Rheinprovinz unterzubringendenKrüppel werden in der
dieser Vorlage als Anlage H. beigefügtenFassung festgesetzt.

2. Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, etwaige von den zuständigenMinistern bei
der Entscheidungüber die Genehmigung der „Bestimmungen" verlangte nicht wesent¬
liche Aenderungenvorzunehmen.

3. Für die bis zum Tage des Inkrafttretens der „Vorläufigen Bestimmungen" am
1. Januar 1921 vom LandarmenverbanduntergebrachtenKrüppel ist in bezug auf die
Kostentragung das „Reglement über die Aufnahme und Entlassung der der Fürsorge
des Rheinischen Provinzial- (und Landarmen-)Verbandes anheimfallendenGeisteskranken,
Idioten Epileptiker, Taubstummen und Blinden" entsprechend anzuwenden.

4. Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, Krüppelkinder in der Provinzial-Heil- und
Pflegeanstalt Iohannistal unterzubringen unter Berechnung eines Pflegesatzesvon 20
Mark pro Kopf und Tag.

Nach dem Antrag der Ild Fachkommission zu dem Haushaltsplan der Provinzial-Arbeits-
anftalt zu Brauweiler für das Rechnungsjahr vom 1. April 1920 bis 31. März 1921 wird dieser
Haushaltsplan unverändert angenommen.

Entsprechenddem Antrag der Ild Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Pro.
vinzilllausschusses,betreffend Aenderung des s 4 des Reglements über die Leitung und Verwaltung
der Abteilung für entmündigteTrinker und Arbeitsscheuebei der Provinzialarbeitsanstalt in Brau-
Weiler vom 26 Februar bezw. 22. März 1913. beschließt der Provinziallandtag wie folgt:
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§ 4 des Reglements über die Leitung und Verwaltung der Abteilung für entmündigte
Trinker und Arbeitsscheuewird vom 1. Januar 1921 in der Weise geändert, daß
an Stelle eines Pflegesatzes von 80 Pfg. bezw. 1 Mark täglich allgemeinein solcher von
6 Mark pro Tag ohne Rücksicht darauf, ob ärztlicheBehandlung stattfindet oder nicht,
festgesetztwird.

Auf den Antrag der Ild Fachkonimissionzu den Haushaltsplänen der Polizeistrafgelder¬
fonds und des Ehrenbreitsteiner allgemeinenArmenfonds für das Rechnungsjahr vom 1. April
1920 bis 31. März 1921 und zu dem Haushaltsplan über die Unterstützung milder Stiftungen
und Wohltätigkeitsanstalten sowie über die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts von Epi¬
leptikern, Idioten, Blinden, Trinkern und Krüppeln aus der Rheinprovinz, welche bezw. deren
Angehörigekeinen Anspruch auf öffentliche Armenpflegehaben, für das Rechnungsjahr vom 1. April
1920 bis 31. März 1921 weiden diefe Haushaltspläne unverändert angenommen.

Antrag der II K Fachtommissionzu dem Antrag der U. S. Fraktion, betreffendFürforge
für Kriegsbeschädigte infolge Gasvergiftung. Die Fachkommission beantragt, den Antrag abzulehnen,
da er nicht zu der Zuständigkeitder Provinzialverwaltung gehöre.

Hierzu wird aus dem Hause der Antrag gestellt, die Verwaltung möge als Geschäftsstelle
der Kriegsbeschädigtenfürsorgein geeigneter Weise Ermittelungen darüber anstellen, ob Kriegs¬
beschädigtein der Rheinprovinz noch vorhanden sind, welche an den Folgen einer Gasvergiftung
(Gelbkreuz) leiden. Gegebenenfalls möge die Verwaltung wegen Einleitung eines Heilverfahrens
mit den zuständigen Stellen in Verbindung treten.

Nachdem die U. S. Fraktion ihren Antrag zurückgezogen, befchließt der Provinziallandtag
in diesem Sinne.

Entsprechenddem Antrag der Ha Fachkommission zu dem Haushaltsplan über das Heb¬
ammenweseneinschließlich der Hebammenlehranstaltenzu Köln und Elberfeld für das Rechnungs¬
jahr vom 1. April 1920 bis 31. März 1921 wird dieser Haushaltsplan unverändert angenommen.

Auf den weiteren Antrag der II». Fachkommissionbefchließtder Provinziallandtag, den
Provinzialausschuß zu ersuchen, im nächstenHaushaltspläne Mittel vorzusehen, um den Bestand
der Mütter- und Säuglingsheime in den Orten zu ermöglichen, an denen durch die Pruvinzial-
HebammenLehranstalten eine besonders starke Ansammlung von ledigen Müttern mit ihren Kindern
aus der ganzen Provinz stattfindet.

Auf den Antrag der I. Fachkommissionzu dem Haushaltsplan für den Provinziallandtag,
den Provinzialausfchuß und. die Zentralverwaltungsbehörde für das Rechnungsjahr vom 1. April
1920 bis 31. März 1921 wird dieser Haushaltsplan unverändert angenommen.

Auf den Antrag der I. Fachkommissionzu dem Vorbericht zu dem Haupt-Haushaltsplan
der Provinzialverwaltung der Rheinprovinz sowie zu den zu demselben gehörendenHaushaltsplänen
der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten für das Rechnungsjahr vom 1. April 1920 bis
31. März 1921 und Haupt-Haushaltsplan für die Provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1920 bis 31. März 1921 beschließt der Provinziallandtag die Annahme des nach¬
stehenden Antrages:

„Der Provinziallandtag wolle:
1. den Haupt-Haushaltsplan nebst den zu ihm gehörigen Haushaltsplänen der einzelnen

Verwaltungszweige uud Anstalten für das Rechnungsjahr 1920 feststellen;
2. den Steuerbedarf zur Herbeiführung des Gleichgewichtszwischenden Einnahmen und

Ausgaben des Haupt-Haushaltsplans — einschließlich der zu erhebenden Provinziell-
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steuer zur Verminderung des Anleihebedarfs für Hochbauten— auf 80 000 000 Mark
festsetzen und den Provinzialausfchuß ermächtigen, diesen Betrag nach Maßgabe der
steuergesetzlichen Bestimmungen zu decken;

3. beschließen,daß nach dem festgesetzten Haupt-Haushaltsplan und nach den zu ihm
gehörigen Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten auch nach
dem 1. Januar 1921 bezw. nach dem 1. April 1921 die Verwaltung so lange weiter
geführt werde, bis der Provinziallandtag neue,Haushaltspläne genehmigt haben wird.«

Auf den Antrag der I. Fachkommissionzu dem Antrag des Herrn Provinziallandtags-
abgeordneten Schwarz in Solingen auf Bereitstellung eines größeren Zuschusses ans Mitteln der
Provinz znm Wiederaufbau des durch Brand zerstörtenSchlossesBurg stellt der Provinziallandtag
den Betrag von 50 000 Mark aus seinem Dispositionsfonds zur Verfügung.

Auf den Antrag des AbgeordnetenDr. Russell nimmt der Provinziallandtag zwei Ent¬
schließungen an, welche sich auf die Wiederherstellungder Burg Eltz

und
die Entfestigungsarbeiten des Ehrenbreitstein beziehen. (Vergleiche den stenographischenBericht.)

Auf den Antrag der I. Fachkommission1. zu dem Bericht und Antrag des Provinziell-
ausschusses über die Einwirkungen des Friedensschlussesund der Besetzungeines Teiles der Rhein¬
provinz auf die Provinzialverwaltung, und in Verbindung hiermit 2. Entschließungwegen Eupen,
Malmedy nnd Saargebiet beschließt der Provinziallandtag wie folgt:

Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, an Stelle des Plovinziallandtages alle
Entscheidungenzu treffen, die durch den Friedensvertrag und die Besetzung eines Teiles
der Rheinprovinz sich als notwendig ergeben, soweit die zu treffende Entscheidungnicht
bis zum Zusammentreten des nächstenProvinziallandtages aufgeschoben werden kann.
Dem nächsten Provinziallandtag ist über die hiernach getroffenen Maßnahmen zu
berichten.

In 2 stimmt der Provinziallandtag der nachstehenden Entschließungzu:
Der Provinziallandtag der Rheinprovinz bedauert aufs tiefste die schwierige Lage,

in die das Saarland durch die auf 15 Jahre bemessene getrennte Verwaltung gekommen
ist so daß seine Vertreter nicht mit uus tagen können. Wir bewahren den Bewohnern
des Sllllllllndes unzerstörbare Liebe und Treue, wie wir auch wifsen, daß sie sich in
gleicher Gesinnung mit dem schwernngendendeutschenVaterlande in aller Zukunft
eins fühlen.

Der Provinziallandtag der Rheinprovinz nimmt mit tiefstem Schmerze Kenntnis
von der Losreißung der beiden Kreise Enpen und Malmedy vom Deutschen Reich und
von der Rheinprovinz. In völliger Uebereinstimmungmit der Reichsregierung erklärt
er diese Losreißung als durch keine vertragsmäßige Bestimmung gerechtfertigt,als eine
Vergewaltigung des Selbstbestimmungsrechtsder Bevölkerung beider Kreise nnd als
einen schweren Verstoß gegen die Grundsätze des Völkerrechts. Keine Macht auf
Erde» wird imstande sein, das geistigeund völkische Band des Deutschen Reiches und
der Rheinprovinz mit beiden Kreisen zu zerstören, wie es auch keiner Macht gelingen
wird die Herzen der übrigen Rheinländer loszulösen von der großen Volksgemeinschaft
des DeutschenReiches. . « ^ . «- .

Aus den Antrag des AbgeordnetenDr. Russell mmmt der Provmzmllandtag eine Ent¬
schließung in Angelegenheitender Besetzung an. (Vergleicheden stenographischen Bericht.)
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Auf den Antrag der Monschau-Kommission,wegen Zuteilung der Bahn Raeren-Kalter-
Herberg an Belgien bei der Staatsregierung Protest zu erheben, nimmt der Provinziallandtag fol¬
gende Entschließungan:

Die Kommissionzur Festsetzung der deutsch-belgischenGrenze hat im März dieses
Jahres beschlossen,die einzige Bahn des Kreises Monschau Raeren-Kalterherberg,
zugleich dessen einzige Verbindungsbahn mit dem Mutterlande, Belgien zuzuteilen.
Der Botschafterrat hat den Beschluß bestätigt.

Diese Entscheidung widerspricht nicht nur dem klaren Wortlaut des Friedens-
vertrages, nach dem der Kreis Monschau restlos bei Deutschland zu verbleiben hat,

' sundern auch dem entschieden ausgesprochenen Willen der beteiligten Bevölkerung. Sie
ist nicht nur ein schwerer Eingriff in die Rechte und Gefühle der Zusammengehörigkeit
des unmittelbar betroffenen Gebiets mit Deutschland, sondern bedeutet auch den wirt¬
schaftlichen Ruin des Kreises Monschau und seiner Gemeinden. Sie verletzt darüber
hinaus lebenswichtige Interessen des Hinterlandes des Kreises Monschau und des
Stadt- und LandkreisesAachen und damit der gesamten Rheinprovinz.

Der 59. Rheinische Provinziallandtag protestiertentschieden gegen diese offensichtliche
Verletzungvon Recht und Gerechtigkeit und erwartet von der Reichsregierung,daß sie auf
der vollen Wahrung der uns nach dem Friedensvertrag noch verbliebenenRechte beharrt.

Die Kommissionfür das Landesarbeits- und Berufsamt stellt zu dem Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,betreffendOrganisation und Sitz des Landesarbeits- und Berufsamts der
Rheinprovinz, nachstehenden Antrag:

Der Provinziallandtag wolle
n,) von der Organisation des Landesarbeits- und Berufsamtes für die Rheinprovinz

Kenntnis nehmen.
Die Kommission ist der Meinung, daß das Landesarbeits- und Berufsamt in

Düsseldorf, am Sitz der Provinzialverwaltung zu belassen ist, dabei ist aber eine
organische Dezentralisation, soweit sich das Bedürfnis dazu herausstellt, offeu zu lassen

d) Es wird angeregt, daß demnächst bei Neuwahl des Verwaltungsausschussesdes Landes¬
arbeits- und Verufsamtes auf Grund des neuen Reichsgefetzes Mitglieder der Fach¬
kommission zu Verwaltungsausschußmitgliedernbestellt werden.

Der Provinziallandtag beschließt in diesem Sinne.
Auf den Antrag der IV. Fachkommission,betreffendInstandfetzungskostenvon Gemeinde¬

wegen, faßt der Provinziallandtag den nachstehenden Beschluß:
Der Provinziallandtag hält die durch Entscheidung des Reichswirtschaftsgerichtsvom
29. Oktober 1920 geschaffene Rechtslage, wonach eine Vergütung der Wegeinstand,
setzungskosten nicht möglich ist, wenn lediglich eine passive Leistung der Gemeinde in
dem Sinne vorliegt, daß sie die erhöhte Abnutzung der Straßen durch den gesteigerten
Verkehr der Besatzung dulden mußte, für gänzlich unhaltbar. Diese Entscheidung bedeutet
eine außerordentliche Benachteiligungdes besetzten Gebietes. Sie beruht auf einer überaus

künstlichenAuslegung des Okkupationsleistungsgesetzes vom ^^3^1919 ^^ ^

wirtschaftlichenund politischenZweckgedanken des Gesetzes völlig außer acht läßt.
Da der Senat für die besetzten Gebiete an dieser Entscheidungfesthalten wird

und es keine höhere Instanz gibt, so wird nur durch Abänderung des Okkupations¬
leistungsgesetzes eine anderweite unbedingt erforderlicheRegelung erfolgen können.
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Auf den Antrag der IV. Fachkommission,betreffend Besetzung der Stellen der Fleisch¬
beschauer mit Kriegsbeschädigten,ersucht der Provinziallandtag den Provinzialansschuß, darauf hin¬
zuwirken, daß die Gemeinden PP. die Stellen der Fleischbeschauer bei einer Vakanz vorzugsweise
solchen Kriegsbeschädigtenübertragen, die sich dazu eignen und denen man damit, daß sie zum
Berufswechselgezwungensind, eine Existenzmöglichkeit schafft.

Auf den Antrag der Wahlprüfungskommissionzu den stattgefundenenNeuwahlen zum
Provinziallandtag beschließt der Provinziallandtag, die stattgefundenenNeuwahlen zum Provinzial¬
landtag für gültig zu erklären, dabei den Einspruch des Vorsitzenden der sozialdemokratischen Kreis-
tagsfraktion Flaefchner in Stolberg (Wahlbezirk Aachen-Land)gegen das am 24. September 1920
stattgehabte Wahlverfahren zu verwerfen, da diefer nicht form- und fristgerecht bei der vorgeschrie¬
benen Stelle eingebrachtworden ist. «, . . „ ^ ^

Auf den Antrag der einzelnen Fachkommissionenbeschließt der Provinziallandtag tue
Entlastung der nachbezeichnetenRechnungen unter GenehmigungdervorgekommenenEwtsüberschreitungen.

1. Rechnung über den Haupt-Haushaltsplan für 1918.
2. Rechnung über den Ausgleichsfondsfür 1918.
3. Rechnung über den Baufonds für 1918.
4. Rechnung über den Haushaltsplan des Provinziallandtags, des Provmzmlausfchussesund der

Zentralverwaltungsbehörde für 1918.
5. Rechnung über den Dispositionsfonds des Provinziallandtags (Ständefonds) für 1U1».
6. Rechnung über den Dispositionsfonds des Provinzialausfchuffes für 1918.
7. Rechnung über den Dispositionsfonds des Landeshauptmanns für 1918.
8. Rechnung über die Verwendungder Ueberfchüfseder M 191«-
9. Rechnung der Provinzial-Feuerversicherungsanstaltfür 1918.

10. Rechnung der Landesbank für 1917.
11. Rechnung der Landesbank für 1918.
12. Rechnung über den RheinischenMeliorationsfonds für 1918. ^ , .^ ,. .. ^„
13 Rechnung über deu Haushaltsplan für die Verwaltung der Angelegenheiten,welche d,e För¬

derung von Kunst und Wissenschaft betreffen, für 1918
14. Rechnung über den F°nds für die Herausgabe der Denwalersta tik fi^r 1918.
15. Rechnnng über die Verwaltung der Provinzialmuseen zu Bonn und Tner für 1918.
16. Rechnung über den Hanshaltsplan für gewerbliche Zwecke M 1918.
17 Rechnun über die Errichtung einer Studentenbüchereider Universität m Bonn für 1918.
18 R cknun ü ds Konto: „Beseitigung der Hochwafferfchäden im Ahrgebiet" für 1918.
19' Rechnung w Ruhegehaltskafsefür die Laudbürgermeisterund die übrigen befoldetenBeamten

der Landgemeindenfür 1918.

?« Npckn.nmüber das Hebammenwesenfür 1918. ««-;..„<.>

27. Rechnnng Mr den Haushaltsplau über die Kosteu der Fürsorgeerziehung Mmderzahnger
für 1916.
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28. Rechnungüber den Haushaltsplan der Provinzial-FürforgeerziehungsanstaltFichtenhainfür 1916.
29. Desgleichenfür 1917.
30. Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt zu Rheindahlen

für 1916.
31. Desgleichenfür 1917.
32. Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstaltzu Solingen für 1916.
33. Desgleichenfür 1917.
34. XII. Stückrechnungüber den Bau der Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt zu Solingen.
35. VI. Stückrechnungüber den Neubau einer Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt zu Euskirchen.
36. Rechnung über das Konto: „Landerwerb für die Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalten zu

Rheindahlen und Solingen für 1918.
37. Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Andernach für 1917.
38. Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Bedburg-Hau

für 1915.
39. Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Vedburg-Hau

für 1916.
40. Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bonn für 1917.
41. Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Düren für 1917.
42. Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Galkhausenfür 1917.
43. Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg für 1916.
44. Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg für 1917.
45. Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Iohannistal für 1917.
46. Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Merzig für 1916.
47. Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Merzig für 1917.
48. Rechnung über die Verwaltung des Landarmenwesensfür 1917.
49. Rechnung über die Verwaltung des Landarmenwesensfür 1818.
50. Rechnung über die Polizeistrafgelderfonds und den Ehrenbreitsteiner allgemeinen Armenfonds

für 1918.
51. Rechnung über die erweiterte Armenpflege für 1918.
52. Rechnung der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler für 1917.
53. Rechnung über die Kosten der Leitung und Beaufsichtigungder baulichenUnterhaltungsarbeiten

sowie über den Fonds zur Erneuerung maschineller Anlagen in den Provinzialanstalten für 1918.
54. Rechnung über den Haushaltsplan für die Unterstützungmilder Stiftungen und Wohltätigkeits-

llnstalten:c. für 1918.
55. Rechnung über das Konto: „Ankauf von Oedländereien in der Eifel" für 1918.
56. Rechnung über den allgemeinenBaufonds für 1918.
57. Rechnung über den Wohnungsfürsorgefondsfür 1918.
58. Rechnung über das Hauptkonto: Kosten der Kriegsbeschädigtenfürsorgefür 1918.
59. Rechnung über das Nebentonto: Kosten der Kriegsbeschädigtenfürsorge(Unterstützungsfonds)

für 1918.

60. Rechnung über die Verwaltung und Unterhaltung der Provinzialstraßen für 1917.
61. Rechnung über den Fonds für den Neubau von Provinzialstraßen für 1918.
62. Rechnung über den Reservefonds der Provinzialstraßen-Verwaltung für 1918.
63. Rechnung über den Sammelfonds der Provinzialstraßen»Verwaltung für 1918.
64. Rechnung über den Eisenbahnfonds für 1918.
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6b. Rechnung über den Fonds zur Unterstützungdes Gemeinde- und Kreiswegebaues für 1918.
66. Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben bei dem Betriebe der dem Provinzialverbande

gehörigen Steinbrüche für 1918.
67. Rechnung über die Verwaltung der landwirtschaftlichenAngelegenheiten der Provinzialverwaltung

für 1918.
68. Rechnung über die Provinzial-Wein- und Obstbauschulezu Ahrweiler für 1918.
69. Rechnung über die Provinzial-Wein- und Obstbauschulezu Kreuznach für 1918.
70. Rechnung über die Provinzial-Wein- und Obstbauschulezu Trier für 1918,
71. Rechnung über die landwirtschaftlicheWinterschulezu Kreuznachfür 1918.
72. Rechnung über den Viehentfchädigungsfondsfür 1918.
73. Rechnung über den Viehentfchädigungsfondsfür 1919.

Einem Antrag der I. Fachkommissionentfprechend setzt der Provinziallandtag folgende
Vergütungen fest:

1. Für Mitglieder, die infolge Teilnahme an der Tagung des Provinziallandtags
«,) einen Lohnausfall erleiden, täglich 60 Mark,
K) Vertretungslosten zu zahlen haben, täglich bis zu 50 Mark;

2. für Mitglieder, welche in Düsseldorf wohnen, ein Tagegeld von 50 Mark.
Auf den Antrag des Aeltestenrates beschließt der Provinziallandtag, drei Provinzml-

kommissionen gemäß § 99 der Provinzialordnung von je 7 Mitgliedern zu wählen, denen die Auf¬
gabe zugeteilt wird, die Verwaltung in Angelegenheiten

«.) der Provinzilllanstalten, gehörend zum Arbeitsgebiet der Fachkommission Ha,
b) der Provinzilllanstalten, gehörend zum Arbeitsgebiet der FachkommmissionII d.
°) des Fachgebietes der III, Fachkommission

beratend zur Seite zu stehen,
Die Wahl dieser Kommissionen soll in der nächsten Sitzung stattfinden.

Der Zeitpunkt der nächsten— Schlußsitzung—wirdauf Samstag vormittag 11V« Uhr festgesetzt.
Schluß der Sitzung 5 Uhr 37 Minuten.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Adenauer. Becker. Wilh. Ullenbaum jr.

Sechste (Schluß-) Sitzung.
Verhandelt im Sitznngssaale des Ständehauses zu Düsseldorf

am Samstag, den 11. Dezember 1920.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 12 Uhr 40 Minuten.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung liegt auf dem Tisch des Hauses zur Einsicht offen.
Schriftführer für heute find die AbgeordnetenBecker und Dr. Lembke.
Vor Eintritt in die Tagesordnung beantragt der AbgeordneteKein mann namens der

IV Fachtommission der Provinziallandtag wolle in Ergänzung seines Beschlusses vom 9. Dezember,
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betreffend eine Aenderung der Viehseuchen-Entschädigungs-Satzung,beschließen,in ß 13 Absatz 2
dieser Satzung die Worte „zwei Drittel" abzuändern in „vier Fünftel".

Der Provinziallandtag beschließt diese Aenderung.
Auf den Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialaus-

schusses,betreffenddie Wahl eines zweiten Landesmedizinalrats bei der Landesversicherungsanstalt
„Rheinprovinz", wählt der Provinziallandtag den Dr. Rönsberg unter folgenden Bedingungen
zum Landesmedizinalrat:

1. Die Wahl erfolgt auf 12 Jahre vom 1. Januar 1920 ab;
2. das Pensions- und Besoldungsdienstalterwird auf den 1. Oktober 1910 festgesetzt;
3. der Gewählte hat die Bestimmungen der zurzeit bestehendenund der etwa künftig zu

erlassenden Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten der Rhein-
Provinz als für sich verbindlichanzuerkennen.
Die l. Fachkommission stellt zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend

die Uebernahme von 2 Landesräten aus den abgetretenen Gebieten, den nachstehenden Antrag:
Die I. Fachkommission hält es grundsätzlich für zweckmäßig,daß die Stellen zunächst
ausgeschriebenwerden, und beantragt zu diesem Zweck Rückverweisung des Antrages an
den Provinzialausschuß.

Der Provinziallandtag beschließtdie Wahl eines Landesrats und wählt den Landesrat
Schmidt, bisher bei der LandesversicherungsanstaltPosen, zum Landesrat unter folgenden
Bedingungen:

1. Die Wahl erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend mit dem 1. Januar 1921;
2. das Besoldungsdienstalterbleibt das bisherige;
3. die spätere Festsetzung der Ruhegehalts- und der Hinterbliebenenbezügerichtet sich nach

ß 10 des Unterbringungsgesetzesvom 30. März 1920 bezw. den dieserhalb etwa noch
ergehendengesetzlichenBestimmungen;

4. der Gewählte hat im übrigen die Bestimmungen der zurzeit bestehendenund der etwa
künftig zn erlassendenReglements über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten
der Rheinprouinz als für sich verbindlichanzuerkennen;

5. er ist gehalten, auf Beschluß des Provinzialausschussesdie Geschäfte als Mitglied oder
stellvertretendesMitglied des Vorstandes der Landesversicherungsanstaltim Haupt- oder
Nebenamt zu übernehmen oder sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landes¬
hauptmanns, insbesondere auch unter einem anderen oberen Beamten, welcher als Ab¬
teilungsdirigent fungiert, zu beschäftige».
Bezüglich der Besetzung der zweiten Landesmtstelle tritt der Provinziallandtag dem

Antrage der I. Fachkommission bei.
Auf den Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialaus¬

schusses,betreffend die Entlohnung der Angestellten in den Provinzial-Anstalten, beschließt der
Provinziallandtag, diese Vorlage an den Provinzialausschuß zurückzuverweisen.

Dem Antrag der I. Fachkommission zu dem Antrag der Fachgruppe der geprüftenLandes¬
obersekretäre und der Büroinspektorenauf

») Einstufung aller geprüften Landesobersekretäre als „Landesobcrinspektoren"in Gruppe IX
mit der Aussicht auf Beförderung nach Gruppe X,

d) Einreihung der jetzigenBttroinspektoren und der zur Beförderung zu solchen in Aussicht
genommenen geprüften Landesobersekretärein Gruppe X mit der Amtsbezeichnung
„Amtmann" oder „Amts- bezw. Abteilungsvorsteher",
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«) restlose Übertragung aller gehobenen Stellen auf die geprüften Landesobersekretäre,solange
geeigneteBeamte dieser Art vorhanden sind

entsprechend,beschließtder Provinziallandtag, diese Angelegenheit an den Provinzialausschuß als
Material filr die Besoldungsreform zu verweisen.

Entsprechenddem Antrag der I. Fachkommissionzu dem Antrag des Beamtenausschusses
der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bedburg-Hau dahingehend, alle Provinzialanstalten, soweit
sie nicht im Gebiet einer Stadt liegen, hinsichtlich der Ortsklasseneinteilungder zunächst liegenden
größeren Stadt bezw. der in Frage kommenden Kreisstadt gleichzurechnen, beschließt der Provinzial¬
landtag Uebergang zur Tagesordnung.

Entsprechend dem Antrag der I. Fachkommissionzu der Denkschriftder Beamten und
Angestellten der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz in Saarbrücken über ihre
wirtschaftliche Not im Saargebiet, ermächtigt der Provinziallandtag den Landeshauptmann, den
Beamten und Angestelltender Provinzialverwaltung im Saargebiet sämtliche Zulagen und Beihilfen
in der gleichen Höhe und vom gleichen Zeitpunkt ab zu zahlen, wie dies bei den Beamten des
Saargebiets geschieht, sobald es durch amtliches Material nachgewiesen wird.

Ans den Antrag der I. Fachkommissionzu dem Antrag des früheren Straßenmeisters
Roeber in Asbach auf Weitergewährung der bisherigen laufenden Unterstützungauf Lebenszeitund
M dem Antrag des Landesbausekretärsa, D. Strauch auf nochmalige Prüfung seiner Beschwerden
beschließt der Provinziallandtag Uebergang zur Tagesordnung.

Dem Antrag der II«, Fachkommissionzu den Haushaltsplänen der Provinzial-Blinden-
anstlllten zu Düren (Elisabeth-Stiftnng) und Neuwied (Auguste-Viktoria-Haus), sowie dem Unter¬
stützungsfonds für Blinde für das Rechnungsjahr vom 1. April 1920 bis 31. März 1921 ent¬
sprechend, beschließt der Provinziallandtag die unveränderte Annahme dieser Haushaltspläne mit der
Maßgabe, daß in das Besoldungsbeiheftder Provinzial-Blindenanstalt zu Neuwied eine Stelle für
einen Mufiklehrer noch eingesetzt wird und die erforderlichenMittel über den Haushaltsplan für
das Rechnungsjahr 1920 hinaus verrechnetwerden.

Auf den Antrag der I. Fachkommission, betreffendstaatliche Unterstützungvon Rektorats-
fchulen, beschließt der Provinziallandtag die nachstehende Erklärung:

Der Rheinische Provinziallandtag vertritt die entschiedeneAuffassung,daß die Rektoratsschulen
als Bildungsstätte für ländliche Bezirke unentbehrlichsind, und daher, da sie sich aus eigenen Mitteln
nicht unterhalten können, der staatlichen Unterstützungbedürfen. Diese Schulverbände haben ein
umso größeres Recht auf staatliche Unterstützung, als das flache Land in bezug auf Bildungsmög¬
lichkeit seiner Kinder gegenüber den Städten schon bisher stark benachteiligt war. Denn es gibt

1. in den Städten zahlreicheBildungsanstalten, die ausschließlich aus Staatsmitteln unter¬
halten werden und

2. städtische Anstalten, die bedeutende staatliche Zuschüsse erhalten, wahrend das Land keinerlei
Unterstützungerhielt.
Aus finanziellenGründen gehen die Städte notgedrungenzu einer bedeutenden Steigerung

des Schulgeldes für auswärtige Schüler über. Daher wird dem platten Lande wegen Verteuerung
der Verkehrsverhiiltnisseund des Schulgeldes ein Vildungsweg vollständig verschlossen.

Der Provinziallandtag erwartet daher von der preußischenStaatsregierung die unverzüg¬
liche Bereitstellung der für die Erhaltung dieser Schulen notwendigenMittel.

Neuwahl des Provinzialausschusses,des Vorsitzenden und des stellvertretendenVorsitzenden
des Provinzialausschnssessowie Wahl von 3 Proviuzialkommissionen.

5»
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Nach den aus dem Hause gemachten und vom Provinziallandtag angenommenenVorschlägen
wurden gewählt:

».) in den Provinzilllausschuß:
^ als Mitglied: als dessen Stellvertreter:

1. OberbürgermeisterDr. Adenauer, Nechtsanwalt Lünartz,
2. LandesükonomieratVöllig, Rittergutsbesitzer Heuser,
3. Beigeordneter Eberle, Beigeordneter Koch,
4. OberbürgermeisterFarwick, LandesükonomieratBürsgens,
5. Beigeordneter Haas, Schriftleiter Ger lach,
6. Geheimer Kommerzienrat Dr. Hagen, FabrikdirektorLenze,
7. Sozilllarbeiterin Fräulein Hartmann, Schriftleiter Elfes,
3. Landrat, Geheimer Regierungsrat Heifing, Oekonomierat Lensing,
9. Gewerkschaftssekretär Hirtsiefer, GewerkschaftssetretärStrunl,

10. Geheimer Kommerzienrat Hueck, OekonomieratKemmann,
11. OberbürgermeisterDr. KNttgen, LandesükonomieratCaspers,
12. OberbürgermeisterDr. Luther, Landrat Müser,
13. Schreinermeister Sanders Prokurist Weber-Kray,
14. WeingutsbesitzerVanvolxem, OekonomieratBrücker.

als Vorsitzender: als dessen Stellvertreter:
Oberbürgermeister Dr. Adenauer, Geheimer Kommerzienrat Hueck.

als beratendes (der Unabhängigen sozialdemokratischen Partei zugestandenes)Mitglied:
Beigeordneter Koch.

K) in die Kommission
für die Taubstummen-, Blinden-, Hebammen- und Fürsorgeerziehungsanstalten:

1. Pfarrer Bausch, 2. Hausfrau Elisabeth Becker, 3. Landgerichtsrat Eichhoff, 4. Dr. ^ur.
Fischer, 5. Gutsbesitzer Frings, 6. Frau Theiln Lands, ?. Frau Rentnerin Niedieck.

«) in die Kommission
für die Heil- und Pflegeanstalten und die Prouinzialarbeitsanstalt Brauweiler:

1. GewertschllftssekretärBrauer, 2. Parteisekretär Funk, 3. OberbürgermeisterDr. Hartmann.
4. BergwerksdirektorHold. 5. GewertschaftsangestellterOrlopp, 6. Oberlehrer, Professor Schmitz,

7. Dr. iuoä. Schneider.

ü) in die Kommission
für das StraßeubllUweseu:

1. ArbeitersekretärAltmeier. 2. BrauereibesitzerGerhard, 3. Landwirt Gessinger,
4. OberbürgermeisterDr. Iarres. 5. Verwaltungsgehilfe Odenthal-Opladen, 6. Geschäftsführer

Ullenbaum, 7. Direktor Saudmann.

Entschließung über den Ausbau der provinziellen Selbstverwaltung,
Auf den Antrag der Kommission für den Ausbau der Selbstverwaltung faßt der Provinzial¬

landtag folgendenVefchluß:
Durchdrungen von der tiefbegründetenUeberzeugung,daß kein Zollbreit rheinischen Bodens

dem Vaterlande entfremdet werden darf, und in der auf langer Erfahrung gegründeten Erkenntnis
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von dem Segen weitgehender, auf der Stein-Hardenbergischen Gesetzgebungberuhenden Selbst¬
verwaltung beschließt der 59. RheinischeProvinziallandtag:

Nachdem das in Art. 72 Abs. 2 der Preußischen Verfassung vorgeseheneGesetz,
betreffend die Erweiterung der Selbstverwaltungs-Angelegenheitenund Uebertragung
von Auftragsangelegenheitennicht gleichzeitigmit der Verfafsung verabschiedet worden
ist, wird der schleunige Erlaß eines solchen Gesetzes für Preußen erwartet.

Der Vorsitzende macht dem Staatskommissar die Mitteilung, daß der Provinziallandtag
seine Arbeiten beendet habe.

Der Staatskommissar, Oberpräsident v. Groote, Exzellenz, schließt nach einer Schluß«
rede (vergleiche den stenographischen Bericht) den Provinziallandtag.

Der Abgeordnete Hueck spricht im Auftrag des Aeltestenrates dem Vorsitzenden und den
Schriftführern den Dank des Hauses für die umsichtige Geschäftsführungaus.

Der Vorsitzende erwidert mit einem längeren Schlußwort (vergleiche den stenographischen
Bericht) und schließt mit einem Hoch auf das deutsche Volk und die rheinische Heimat die Sitzung.

Schluß der Sitzung 1 Uhr 20 Minuten.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Adenauer. Becker. Dr. Lemble.
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^ Vorlagen der Staatsregierung.
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Nr. Drucksachen
Nr.

Zu 1

Zu 1

Zu 1

Zu 1

Zu i

Gegenstand

N. Vorlagen des Irovinziacausschusses.
Abteilung I der Zentralverwaltung.

Bericht des Provinzialausschusscs über die Ergebnisse der
Provinzialuerwaltung für das Rechnungsjahr 1918.

Vorbericht zu dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzial-
verwaltung der Nheinprovinz sowie zu den zu demselben
gehörenden Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungs
zweige und Anstalten für das Rechnungsjahr uom 1. April
1920 bis 31. März 1921.

Haupt.Haushaltsplan für die Pruumzialverwaltung für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1920 bis 31. März 1921.

Haushaltsplan für den Provinziallandtag. den Prouinzial-
cmsschutz und die Ientralverwaltungsbehörde für das Rech¬
nungsjahr uom 1. April 1920 bis 3t. März 1921.

Haushaltsplan
2) zur Zahlung von Ruhegehältern :c. an Provinzinl-

beamte und von Witwen uud Waisengeldern sowie
Unterstützungen an deren Hinterbliebene,

b) zur Zahlung von Invalidengcldern (Unterstützungen)und
Witwen und Wmscngeldern an nicht ruhcgehaltsberech.
tigte Angestellte und Arbeiter bezw. deren Hinterbliebene,

c) über die Dr. Klein-Stiftung für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1920 bis 3l. März 1921.

Haushaltsplan über die Besoldungen und anderen persönlichen
Ausgaben für die bei der LandesversichcrungsanstaltNhein-
prouiuz beschäftigtenProuinzialbenmten für das Kalender«
jähr uom 1. Januar 1920 bis 31. Dezember 1920.

Haushaltsplan über die Verwaltungstosteu des Genossenschafts'
Vorstandes der Rheinischen landwirtschaftlichen Verufs-
genossenschaftfür das Kalenderjahr vom 1. Januar 1920
bis 3!. Dezember 1920.

F°ch-
tom-
m!s>
sion



Nr.

10

11

12

13

14

15

16

17

Drucksachen
Nr.

Zn 1

Zu 1

Zu 1

Gegenstand

Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Provinzial-
Feuerversicherungsanstaltder Rheinprovinz für das Kalender-
jcchr vom 1. Januar 1920 bis 31. Dezember 1920.

Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Landesbant der
Rheinprovinz für das Kalenderjahr vom 1, Januar 1920
bis 31. Dezember 1920.

Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Provinzial-
Lcbensversicherungsanstalt der Rheinprovinz für das Ka¬
lenderjahr von, I. Januar 1920 bis 31. Dezember 1920.

Bericht des Provinz: alnusschusses betreffend den Vermögens¬
stand des Rheinischen Provinzialvcrbandes am 1. April 1919.

Bericht und Antrag des Provinzialausschnsses, betreffend die
Neuwahlen zum Proviuzialcmsschuß und zu den Provinzial«
tommiffionen gemäß § 7 des Gesetzesüber die Neuwahl
der Provinziallandtage vom 16. Juli 1919.

Bericht und Antrag des Prouiuzialausschusses, betreffend die
Wahl der zur Mitwirkung bei den Geschäftender Renten¬
bank für die Provinz Westfalen, die Rheinprovinz und die
Provinz Hessen-Nassau in Münster berufenen Kommissare
der Provinzinluertrctung und deren Stellvertreter.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses. betreffend den
Ablauf der Dieustzeit der Landesräte Dr. Diefenhardt,
Hubert Müller, Max Müller und Zillikens.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Wahl eines Landesbaurats.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Wahl eines zweiten Landesmedizinalrats bei der Landes-
versicherungsanstalt „Rheinprovinz".

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses über die Ein¬
wirkungen des Friedensschlusses uud der Besetzung eine»
Teiles der Rheinprovinz ans die Provinzialverwaltung.

Fach-
kom¬
mt».
sion



Nr. Drucksachen
Nr. Gegenstand

F°ch-
lom-
mis-
sio«

18 16 Bericht und Antrag des Prouinzialausschusses. betreffend
seine Ermächtigung zur Durchführung uon Abänderungen
der Nesoldungsordnung.

I

19 17 Bericht und Antrag des Prouinzialausschusses, betreffend
Aufnahme neuer Beamtenstellen in den Besoldungsplan.

I

2« 19 Bericht und Antrag des Prouinzialausschusses, betreffend
die Wahl eines Landesrats.

I

21 20 Bericht und Antrag des Prouinzialausschusses, betreffend die
Übernahmeuon 2 Landesrntcu aus den abgetretenenGebieten.

I

22 21 Bericht und Antrag des Prouinzialausschusses, betreffend die
Entlohnung der Angestellten in den Provinzial-Anstalteu.

I

23 3« 1 Haushaltsplan für die Verwaltung der Angelegenheiten,welche
die Förderung uon Kunst und Wissenschaftbetreffen, für
das Rechnungsjahr vom 1. April 1920 bis 31. März 1921.

I

24 Zu 1 Haushaltsplan für die Verwaltung der Prouinzialmuseen zu
Bonn und Trier für das Rechnungsjahr vom 1. April
1920 bis 31. März 1921.

I

25 Zu i Haushaltsplan für gewerbliche Zweckefür das Rechnungsjahr
vom 1. April 1920 bis 31. März 1921.

I

26 —
Entlastung der in der Anlage unter Nr. 1 bis 18 auf¬

geführten Rechnungen.
I

27 Zu i Haushaltspläne der Prouinzial-Taubstummenanstalten zu
Aachen, Brüht, Köln, Elbcrfeld, Effcn. Enskirchen, Kempen.
Neuwied und Trier, sowie über die Verwendung der Wilhelm-
Augusta'Sliflung, des Unterstützungsfonds der früheren
Vereins-Taubstummenanstclltzu Köln unddesUnterstütznngs-
fonds für entlafsene Taubstumme für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1920 bis 31. März 1921.

II»



Nr.

28

29

30

31

38

33

34

35

Drucksachen
Nr,

In 1

Z" 1

Zu 1

10

22

Zu 1

11

Gegenstand

Haushaltspläne der Provinzial-Blindenanstalten zu Düren
(Elisabeth-Stiftung) und Neuwied lAuguste Viktoria-Haus),
sowie den Unterstützungsfonds für Blinde für das Rech¬
nungsjahr vom 1. April 1920 bis 31. März 1921.

Haushaltsplan über das Hebammenwcsen einschließlichder
Hebammenlehranstaltcn zu Köln und Elberfcld sür das
Rechnungsjahr vom 1. April 1920 bis 31. März 1921.

Haushaltsplan über die Kosten der Fürsorgeerziehung Minder¬
jähriger gemäß Gesetzesvom 2. Juli 1900, sowie Voran¬
schläge sür die Fürsorge Erzichungsaustalten Fichtenhain,
Nhcindnhlen und Solingen für das Rechnungsjahr vom
1. April '9^0 bis 3t. März 19^1.

Bericht und Antrag des Proviuzialausschusses, betreffendden
Fortgang in der Errichtung einer weiteren Provinzial-
Fürsorgeerziehungsanstalt für schulentlassene männlicheZög¬
linge katholischen Bekenntnisses, verbunden mit einer
Iwischcnaustalt, bei Euskirche»,

Belicht und Antrag des Prouinzialausschusses, betreffend
Abänderung des 8 7 der Vorschriften des Nheinifchen
Provinzialuerbandes für die Ausführung der Fürsorge-
erzichung Minderjähriger.

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 19 bis 30 aufge¬
führten Rechnnngeu,

Abteilung II der Zentralverwaltung.

Haushaltspläne der Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalten zu
Andernach. Bedburg-Hau, Bonn, Düren, Galkhausen,
Grafenberg. Iohmmisthal und Merzig für das Rechnungs¬
jahr vom 1. April 1920 bis 31. März 1921.

Bericht und Antrag des Provinzialcmsschusses,betreffend die
Aufhebung der Abteilung für epileptischekatholische Kinder
in der Prouinzial-Heil- nnd Pflegeanstalt Iohannisthal
bei Suchtet«.

Fach-
lom-
mi>.
sion

II a

II a

II»

II»

Hl

II b

II d
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Nr. Drucksachen
Nr. Gegenstand

Fach¬
tom»
Mis¬
sion

3S Zu i Haushaltsplan für die erweitere Armenpflege auf Grund
des Gesetzes uom 11. Juli i«9i für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1920 bis 31. März 1921.

II b

37 Zu i Haushaltsplan über die Kosten der Leitung und Beaufsich-
tigung der baulichenNnterhaltungsarbeiten, sowie über den
Fonds zur Erneuerung maschineller Anlagen in den
Provinzialanstalten für das Rechnungsjahr vom 1. April
1920 bis 31. März 1921.

II b

38 Zu i Haushaltsplan für die Verwaltung des Landnrmenwesens für
das Rechnungsjahr vom 1. April 1920 bis 31. März 1921.

II b

39 23 Bericht und Antrag des Provinzialnusschusses. betreffenddie
Tarifsätze der von den Arnicnvcrbänden zu erstattenden
Armcnpflegekosten.

Ild

40 Zu i Haushaltspläne der Polizeistrafgelderfouds und des Ehren-
breitsteiuer allgemeinenArmcnfonds für das Rechnungsjahr
uom I. April 1920 bis 31. März 1921.

Hl,

41 Zu i Haushaltsplan der Prouinzial-Arbensanstaltzu Brauweiler für
das Rechnungsjahr vom 1. April 1920 bis 31. März 1921.

II K

42 18 Bericht und Antrag des Prouinzialausschusses, betreffend
Änderung des 8 4 des Reglements über die Leitung und
Verwaltung der Abteilung für entmündigte Trinker und
Arbeitsschellebei der Provinzialarbeitsanstalt in Brauweiler
Uom 20. Februar/22. März 1913.

II b

43 Zu i Haushaltsplan über die Unterstützung milder Stiftungen und
Wohltätigkeitsanstalten sowie über die Kosten der Unter¬
bringung und des Unterhalts von Epileptikern, Idioten.
Blinden, Trinkern und Krüppeln aus der Nheinprovinz.
welche bezw. deren Angehörige leinen Anspruch auf öffent¬
liche Armenpflege haben, für das Rechnungsjahr vom
1. April 1920 bis 31. März 192,.

II r.

44 12 Bericht und Antrag des Provinzialausschusfes, betr. die
Durchführung des Gesetzes über die öffentliche Krüppel¬
fürsorge vom 0. Mai 1920 in der Rheinprovinz.

II l,

45 Entlastung der in der Anlage unter Nr. 37 bis 59 aufge¬
führten Rechnungen.

II l.



Nr, Druckfacheu
Nr,

46 Zu 1

47

48

49

50

13

14

Zu 1

51

52

53

Zu 1

15

Abteilung III der Zentralverwaltung.

Haushaltsplan der Provinzialstrahcu-Verwaltnng nebst
Anlage /^, Voranschlag über die Verwendung des Fonds

für den Neubau von Provinzialstraßen,
Anlage L, Voranschlag über die Verwendung des Eiscn-

bahnfondo,
Anlage d, Voranschlag über die Fonds zur Unterstützung

des Gemeinde und Kreiswegebaues,

Anlage !), Voranschlag über die Einnahmen und Aus¬
gaben beim Betriebe der dem Provinzialverbande
gehörigen Steinbrüche,

für das Rechnungsjahr vom 1, April 1920 bis 31. März 1921.
Bericht des Provinzialausfchufses, betreffend die Übersicht

über die bis 1. Dezember1919 für Kleinbahnen bewilligten
Mittel und die Förderung von Vahnunternehmungen. ,

Belicht des Provinzialansschnssci', betreffend die Bewilligung
von Beihilfen zum Gemeinde- und Kreiswegebau für das
Rechnungsjahr 1919.

Entlastung der in der Anlage nnter Nr, 60 bis 66 auf.
geführten Rechnungen.

Abteilung IV der Zentralverwaltung.
Haushaltsplan für di^' Verwaltung' der landwirtschaftlichen

Angelegenheiten nebst
Anlage /^, Voranschlag für die Provinzial-Wein- und

Obstbauschulczu Trier,
Anlage li. Voranschlag für die Provinzial-Wein- und

Obstbauschulezu Krcuznach,
Anlage d, Voranschlag für die Provinzial-Wein- und

Obstbauschulezu Ahrweiler
für dasNechnungsjcchruom1. April 1920 bis 31. März 1921.

Haushaltsplan über die Verwaltung der Fonds zur Gewäh¬
rung von Viehentschädigungenfür das Rechnungsjahr vom
1. April 1920 bis 31. März 1921.

Bericht und Antrag des Provinzialausfchusses betreffend die
Errichtung vou landwirtschaftlichenWinterschulen in Dins-
laken und Büchenbeuren.

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 6? bis 72 aufge¬
führten Rechnungen.

III

III

III

III

IV

IV

IV

IV



ms
der an den 59. Provinzwllandtag zur Entlastung überwiesenen Rechnungen.

i
2
3
4

6
7
8

9
10
11
12
13

14

15

18
1?

18

Abteilung I.
l. Fachkommission.

Rechnung über den Haupt-Haushaltsplan für 19IL,
Rechnung über den Ausglcichsfonds für 1918,
Rechnung über den Äaufonds für 1918.
Rechnung über den Haushaltsplan des Provinziallandtags, des Pro-

uinzialausschusses und der Zentraluerwallungsbehürde für 1918.
Rechnung über den Dispositionsfonds des Provinziallandtags iStände-

fouds) für 1918.
Rechnung über den Dispositionsfonds des Prouinzialcmsschussesfür 1918.
Rechnung über den Dispositionsfonds des Landeshauptmanns für 1918.
Rechnung über die Verwendung der Neberschüsse der Prooinzial-Feuer-

uersicheruugsanstalt für 1918.
Rechnung der Provinzial-Feuerversichcrungsanstalt für 1918.
Rechnung der Landcsbaut für 1917.
Rechnung der Landesbant für 1918,
Rechnung über den Rheinischen Meliurationsfouds für 1918.
Rechnung über den Hanshaltsplan für die Verwaltung der Angelegen¬

heiten, welche die Förderung von Kunst und Wissenschaftbetreffen,
für 1918.

Rechnung über den Fonds für die Herausgabe der Dentmälerstatistil
für 1918.

Rechnung über die Verwaltung der Proviuzialmuseen zu Bonn und
Trier für 1918.

Rechnung über den Haushaltsplan für gewerblicheZwecke für 1918.
Rechnung über die Errichtung einer Studentenbücherci der Universität

in Bonn für 1918.

Rechnung über das Konto: „Beseitigung der Hochwasserschädenim
Llhrgebiet" für 1918.



19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

II». Fachkommission.

Rechnung der Nuhegehaltstasse für die Landbürgermeifter und die
übrigen besoldetenBeamten der Landgemeinden für 1918.

Rechnung über die Prouinzinl-Taubstunnneu-Anstalten für 1918.

Rechnung über den Haushaltsplan der
anstatt in Düren für 1918.

Rechnung über den Haushaltsplan der
anstatt zu Neuwied für 1918.

Rechnung über den Unterstützungsfonds für Blinde für 1918.

Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Hebammenlehranstalt
in Köln für 1918.

Rechnung über den Haushaltsplan der
zu Elberfeld für 1918.

Rechnung über das Hebammenwcsenfür 1918.

Rechnung über den Haushaltsplan über die Kosten der Fürsorgeerziehung
Minderjähriger für 1916.

Rechnuug über den Haushaltsplan der
anstatt Fichtenhain für 1916.

Desgleichen für 1917.

Rechnuug über den Haushaltsplan der Provinzial-Fürforgeerziehungs-
anstalt zu Nheindahlcn für 1916.

Desgleichen für 1917.

Rechnung über den Haushaltsplan der
anstatt zu Solingen für 1916.

Desgleichen für 1917.

XI,.' Stückrechnung über den Bau der
anstatt zu Solingen.

VI. Stückrechnungüber den Neubau einer Provinzial-Fürsorgeerziehungs-
anstatt zu Euskirchen.



Lfde.
Nr.

10*

Bezeichnung der Rechnung Bemerkungen

Rechnung über das Konto: „Landerwerb für die Provinzial-Fürsorge-
erziehungscmstaltenzu Rheindahlen und Solingen" für 1918.

Abteilung II.

Ilb. Fachkommission.

Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
zu Andernach für 1917.

Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflege
anstatt zu Vedburg-Hau für 1915.

Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflege¬
anstalt zn Bedburg-Hau für 1918.

Rechnungüber den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
Bonn für 1917.

Rechnungüber den Haushaltsplau der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
Düren für 1917.

Rechnungüber den Haushaltsplan der Provinzial-Heil« und Pflegeanstalt
Galthausen für 1917.

Rechnungüber den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
Gmfenberg für 191L.

Rechnungüber den Haushaltsplan der Proviuzial-Heil- und Pflegeanstalt
Grafenberg für 1917.

Nechnuug über den Haushaltsplan der Prouiuzial.Heil- und Pflcgecmstalt
Iohcmnistal für 1917.

Rechnungüber den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
Merzig für 1916.

Rechnung über den Haushaltsplau der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
Merzig für 1917.

Rechnung über die Verwaltung des Landarmenwesens für 1917.

Rechnung über die Verwaltung des Landarmcnwcscns für 1918.
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50 ! Rechnung über die Polizeistrafgelderfonds »nd den Ehrenbreitsteiner
allgemeinen Armcnfonds für 1918,

51 ! Rechnung über die erweiterte Armenpflege für 1918.

52 l Rechnung der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Vrauweiler für 1917.

53 > Rechnung über die Kosten der Leitung uud Beaufsichtigung der bau¬
lichen Unterhaltungsarbeiten fowie über den Fonds zur Erneuerung
mafchineller Anlagen in den Provinzialanstalten für 1918.

54 ! Rechnung über den Haushaltsplan für die Unterstützung milder Stif¬
tungen und Wohltätigkeitsanstalten ?c. für 1918.

55 ! Rechnung über das Konto: „Ankauf von Oedländereien in der Eifel"
für 1918.

56 ! Rechnung über den allgemeinen Banfonds für 1918.

^7 ! Rechnung über den Wohnuugsfürsorgefonds für 1918.

58 I Rechnung über das Hauptkonto: Kofteu der Kriegsbeschädigtenfürsorge
für 1918.

59 ! Rechnung über das Nebentonto: Kosten der Kriegsbeschädigtenfürsorge
(Unterstützungsfonds) für 1918.

^

Abteilung III.

III. Fachkommission.

60 ! Rechnung über die Verwaltung und Unterhaltung der Provinzialstraßen
für 1917.

«1 ! Rechnung über den Fonds für den Neubau von Provinzialstraßen
für 1918.

«2 > Rechnung über den Reservefonds der Provinzialstraßen-Verwaltung
für 1918.

62 ! Rechnung über den Sammelfonds der Provinzialstraßen-Verwaltung
für 1918.

«4 ! Rechnung über den Eisenbahnfonds für 1918.
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«5 j Rechnung über den Fonds zur Unterstützungdes Gemeinde- und Kreis-
Wegebauesfür 1918.

«6 ! Rechnung über die Einnnhmen und Ausgaben bei dem Betriebe der
dem Provinzialverbande gehörigen Steinbrüche für 1918.

Abteilung IV.

lV. Fachkommission.

«7 ! Rechnung über die Verwaltung der landwirtschaftlichenAngelegenheiten
der Provinzialverwaltung für 1918.

«8 I Rechnung über die Provinzml-Wein- und Obstbauschulc zu Ahrweiler
für 1918.

«9 > Rechnung über die Pruvinzial-Wein- und Obstbauschule zu Kreuznach
für 1918.

70 ! Rechnung über die Provinzial-Wein- und Obftbauschule zu Trier
für 1918.

71 ! Rechnungüber die landwirtschaftlicheWinterschulezu Kreuznachfür 1918.

72 ! Rechnung über den Viehentschädigungsfonds für 1918.

—«>-.
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Kachtrag zum Morlagenverzeichnis.

^. Berichte und Anträge des Provinzialausschufses.
V. Sonstige Anträge.

1 Bericht und Antrag des Provinzialausschufses,betreffend die Gewährung
von Zuwendungen aus den Ueberschüssen an die Beamten und Ange¬
stellten bei der Landesbank und der Feuerversicherungsanstalt.

(Drucksachen, Nr. 24,)

2 Bericht und Antrag des Provinzialausschufses,betreffendOrganisation
und Sitz des Landesarbeits- und Verufsamts der Rheinprovinz.

(Drucksachen. Nr. 25.)

L.

1. Antrag der Fachgruppe der geprüften Landes-Oberfelretäre und der
Bureauinspettoren auf „ ^ ^, c« .., ,° « ^
^ Einstufung aller geprüften Landes-Obersekretare als „Landes-

Oberinspektoren"in Gruppe IX mit der Aussicht auf Beförderung
nach Grupge X, «, i- z.

d) Einreihung der jetzigen Bureamnspektoren und der zur Befvrde-
runa lu solchen in Aussicht genommenen geprüften Landes-
Oberselretäle in Gruppe X mit der Amtsbezeichnung„Amtmann"
«K«. Amts- be^w, Abteilungsvorsteher",

' «"«.»«3«.° !°W°° °"M"° «"»".. «"" «" »°"
hllN en sm . .... ^ VrovinM-Keil- und Pflegeanstlllt

2, «^ b°, ««..« «^ s»„.l. si. »ich.

Sachkommission:

I



14'

4. Denkschriftder Beamten und Angestelltender Provinzial-Feuerversiche-
rungsllnstlllt der Rheinprovinz in Saarbrücken über ihre wirtschaftliche
Not im Saargebiet.

5. Antrag des Herrn Provinziallandtags - Abgeordneten Schwarz in
Solingen auf Bereitstellung eines größeren Zuschusses aus Mitteln
der Provinz zum Wiederaufbau des durch Brand zerstörtenSchlosses
Burg,

6. Antrag des Gemeindeeinnehmersa. D. Friedrichs in Dann vom
19. November 1920 auf Abänderung des Beschlusses des Provinzial¬
landtags vom 20. März 1918 dahingehend, daß ihm nachträglich
noch seine Gehilfenzeit, während deren er aus der Dienstunkosten-
entschadigungdes Gemeindeeinnehmersbezahlt wurde, auf sein Ruhe¬
gehalt angerechnetwerden kann.

Fachkommission:

I

II»



Anlage zum Vorbericht.

I. Aenderungen
zum Kllusbllltsvlan der RheinischenProvinzialverwaltung für das Rechnungsjahr
19^0 nnd z^ zugehörigenVorbericht auf Grund Beschlusses des ProvinM.

ausschusses vom L3./24. November 1920.

1. Verminderung der Ausgaben durch Absetzung der unter Titel VI Nr 2«
(VorberichtS. 25, Ziffer 22) der Ausgaben zur außerordentlichen Verstärkung ^ ^ ^ ^
des Betriebsfonds vorgesehenen . . - - - ^ ^' ' ' ' ä««^
deren Beschaffung durch Entnahme der notwendigen Vorschüsse von der Landes-

2. E7höhu?de'7Einn°hmen durch Inanspruchnahme des Reichs für nach-
stehende, M unmittelbare Folgen der Besetzung ^heud^
»1 Von den bei Titel II Nr. 19 (Vorbelicht S. 18. Ziffer 14) für Zwecke

vorgeseheneu20952900 Mark den ^^ ^

d) Von?en"b?iM°el v"Nr. 9 (VorberichtS. 24. Nr. 20) zur Ansammlung
^ Aes F n zmV^^ des Auleihebedarfs für regelmäßig wieder-

ehrende Hochbautenvorgesehenen 1094 400 Mark den Betrag von . . 220 000 «
Es kann damit gerechnet werden, daß von den für d.e vorgese nen

Nauaus ührungen angesetzten Kosten 220000 Mark vom « erst°^
«Vrden^ Ausführungen auf die Inanspruchnahme der Anstalten

. ^^el^.^V^^. 2, Nr. 24) zur Bestreitung
°> w den 3amtm und Angelten im besetzten Gebiete zu gewahrenden

Besatzungszulagenvorgesehene Betrag von ..... ' 13 670000 Ml.

^u«° ber/^^ ^«ags. des
^ ^" s«.^s und del Je tralverwaltuugsbehörde- Heft Haus-

Prov.nz.alausschussesunl» °^ H y^w in den mittleren
haltsplane S. 44 - zu UnterMWW ^ ^
und unteren Besoldungsklassen usw. von iuu^ ^« i ..... 20000 Mk.

^ Nestel iNr 1 der Anlage 0 zum' Haushattsplan ' der Provinzial-

2, ^«««» w ^«« « «°°°° M°" °»! "°°° 2°°»°» .
Mark--mehr..... zu übertragen 320000 Mt.

!



Uebertrag 320000 Ml.
o) Bei Titel VI Nr. 1 des Haupt-Haushaltsplanes — Heft Haushalts¬

pläne S. 22 — Erhöhung des Kredits zur Verfügung des Provinzial-
ausfchusfesvon 25000 Mark auf 125000 Mark --- mehr..... 100000 „

ä) Bei Titel VI Nr. ? des Haupt-Haushaltsplans — Heft Haushaltspläne
S. 26 — zur Verzinfung der unter Ziffer 2 vorstehend berechneten Betrage,
da der Zeitpunkt der Erstattung durch das Reich nicht abzufetzenist, zur
Verzinfuug des Betriebsfonds Erhöhung des hier vorgefehenen Kredits und
zur Abrundung - mehr................ 640400 „

Summe 1060400 Mt.

Der Gefamt-Steuerbetrag für 1920 war nach dem Vorbericht (S. 39) mit . 92 609 600 Mk.
errechnet.

Die Minderausgabe und die Mehreinnahmen aus Erstattungen des Reichs unter
vorstehenderNr. 1 und 2 betragen ......13 670000 Ml.

Die Mehrausgaben unter Nr. 3......... 1060400 „ 12609600 „
Es verbleibt demnachein Steuerbedarf von ............ 80000000 Ml.

II. Aenderungen
des Neschlußentwurfesauf Seite 40 des Vorberichtes zu dem Haupt-Haushaltsplan

der Provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr 1920.

«Der Provinziallandtag wolle:
1. den Haupt-Haushaltsplan nebst den zu ihm gehörigen Haushaltsplänen der einzelnen Ver»

waltungszweigeund Anstalten für das Rechnungsjahr 1920 feststellen;
2. den Steuerbedarf zur Herbeiführung des Gleichgewichtszwischen den Ginnahmen und Ausgaben

des Haupt-Haushaltsplans — einschließlich der zu erhebenden Provinzialfteuer zur Verminderung
des Anleihebedarfs für Hochbauten — auf 80000000 Mark festsetzen und den Provinzial-
ausschuß ermächtigen,diesen Betrag nach Maßgabe der steuergesctzlichenBestimmungenzu decken;

3. beschließen,daß nach dem festgesetztenHaupt-Haushaltsplan und nach den zu ihm gehörigen
Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungszweigeund Anstalten auch nach dem 1. Januar 1921
bezw. nach dem 1. April 1921 die Verwaltung so lange weiter geführt werde, bis der Pro¬
vinziallandtag neue Haushaltspläne genehmigt haben wird."
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Drucksachen. Mr. 1.

Bergleichehierzu
vorgedruckte Anlage zum Vorbericht.

Borbericht
zu dem

Haupt-Haushaltsplander Piouinzialveiwaltun« der Rheinpwuinz
sowie

zu den zu ihm gehörenden Haushaltsplänen der einzelnen Bemaltungszweige
und Anstalten

für das Vechnungsiayr ,<>m 1. April 1920 bis 31. Mrz 1921.

auf allen Gebieten einer wiederholten U'^rbeltung unt rzogen wer^n ^ ^^^
tauchten neue Anforderungen auf. tue das mit Provinzial-
Die nach der neuen Besoldungsordnung- beschlossenm °°r Schun^ des erwe.ter ^ ^ »

laudtagsrechten ausgestatteten Provinzialausschussesvom ^M 1920 - den Ve^en zustehm-

den höheren Diensteintommen^uten bei denHold^tew d. Muk^K^^^^
mehr berücksichtigt werden. d° em T " ^ in der Druck-
durch eine nochmaligeUm^wtung der Plan^ ^ ^ ^^^^ „ch nach
legung hätte eintreten müssen. 2«/^" f°^°"N>"'Beamten nach der neuen Besoldungs-
den früheren Vesoldungsbe tunmnngm °«fge en^ Du de^^^^^ ^^ ^^^ ^
ordnung zustehenden Gehälter «. «d aus d« ^em ^ p ^ ^ / Stellen und Besoldungensind
Gehaltsnachweisung°rstchtl'ch. Du m dl em H^ M^ ^iber den Einzel-Haushalts-
°s maßgebend anzusehen. D° '^H^ soweit sie nicht aus Mehreinnahmen oder
Plänen an Besoldnngen «8^ « " ff?^^^^^^ „„^en im Haupt-Hausha tsplan
mt« T t?Vl"N? 4 und 6^ Durchführung der Besoldungsreform vorgesehenen
Mitteln zu decken.----------------

I.
>>««. Nlluvt-Kaushaltsvllln über die Einnahmen und Ausgaben

Der April 1920 bis 31. März 1921.
der Provinzialverwa tung ür d . ^ ,„.. . 182 288 839.91 Ml.

'^ h'Zmtt v^ wnd. schluß^^ ^^ ^ ^^^ ^ ^ ^^^
welcher mit einer Vermehrung der Ansgabe nm^0^32030M M.
ausgeglichenwar. ergibt sich pmu r"'"



Uebertrag 90632 030,90 Ml.
Die eigenen Einnahmen der einzelnen Verwaltungszweige und

Anstalten, welche zur Deckung der Ausgaben herangezogenwerden müssen, sind
nach der diesem Berichte beigegebenen Nachweisung gegen das Vorjahr 1919 um 51753 680,90 ..
gestiegen. Nach Abzug dieser Mehreinnahmen verbleibt noch ein Betrag von 38 878350,— Mk.
der aus anderen Mitteln gedeckt werden muß.

Die Vorschläge zur Deckung dieses Mehrbetrages finden sich am
Schlüsse des Abschnitts I dieses Vorberichts.

Bei den Ausgaben mußten höher eingestelltwerden:
1, Bei Titel 1^ Nr. 2 die Rente für die katholischen Armen in

Werden an Geld und Naturalien um........ 2350,— „
Die Berechnung der Naturalrente erfolgt nach den festgesetzten

gesetzlichenHöchstpreisen.
2. Bei Titel II Nr. 1 ist der Zuschuß an den Haushaltsplan des

Provinziallandtags, des Provinzialausschusses und der
Provinzial-Zentraluerwaltungsbehörde um...... 976100,— „
gestiegen.

Die bedeutende Steigerung der Druckkostensowie die erforderlich
gewordene Erhöhung der Tagegelder und Reisekosten für die Landtags-
abgeordneten machen bei Titel I „Kosten des Provinziallandtages"
die Einstellung eines Mehrbetrages von . . . 160000,— Mk.
erforderlich.

Auch mußten infolge Erhöhung der Tagegelder
und Reisekosten bei Titel II Nr. 1 für die Mit¬
glieder des Provinzialausschnsses ..... 18 000,— .,
bei Titel II Nr. 2 für die Mitglieder des Provinzial-
rates .............. 450,— .,
und bei Titel II Nr. 3 für die Kommissare zur
Mitwirkung bei den Geschäften der Rentenbank
in Münster............ 1300- ..
mehr vorgesehen werden.

Bei Titel III «Besoldungen" findet sich im
Voranschlageine Mehrausgabe von .... 47809,49 „

Die unter dem Besoldungstitel ausgeführten
Positionen haben sich infolge der vom erweiterten,
mit Provinziallandtagsrechten ausgestatteten Pro-

vinzilllausschuß in der Sitzung vom ^ci^ 1920
beschlossenen Besoldungsordnungwesentlich geändert.
Die neue Ordnung ist mit Wirkung vom 1. April
1920 ab in Kraft getreten. Wie in der Vor¬
bemerkung zu diesem Vorbericht erwähnt, haben
die Dienfteinkommensverbesserungen zur Vermeidung
einer Verzögerung in der Drucklegungder Haus¬
haltspläne in denl Voranschlagselbst keine Berück¬
sichtigungfinden können. Der vorgedachte Betrag
von 4? 809,49 Mk. stellt mithin nur das Mehr-
erfordernis auf Grund der früheren Besoldnngs-
bestimmungendar. Die den Beamten nach der
neuen Besoldungsreform zustehendenBezüge sind
in die dem Haupt-Haushaltsplan als Beiheft bei-^,_____________________________

zu übertragen 227 559,49 Mk. 978 450,— M.



Uebertrag 22? 559,49 Mk. 978 450,— M,
gegebene Gehallsnachweisung aufgenommen, auf
welche hiermit Bezug genommen wird. Die sich
hiernach ergebenden Mehraufwendungen(Zusammen¬
stellungam Schluß der Gehallsnachweisung)finden
aus den hierfür im Haupt-Haushaltsplan unter
Titel VI Nr. 4 und Nr. 6 vorgefehenen Mitteln
ihre Deckung.

Der Titel IV „andere persönliche Ausgaben"
erfordert einen Mehrbedarf von ......299100,— „

Die außerordentlicheSteigerung diefer Aus¬
gaben ist eine Folge der allgemeinen Teuerung.
Es mußten mehr vorgesehenweiden an Vergü¬
tungen für einen wissenschaftlichen Hilfsarbeiter
4200 Mk., für den Landespsychiater5000 Mk.,
für Büro- und Registratumnwärter sowie für die
Bürohilfsarbeiter auf Grund der mit letzteren abge¬
schlossenen Tarifverträge insgesamt 232000 Mk.
und für Hilfsarbeiter im Kanzleidienstsowie Ko-
Pialien 57900 Mk. In diesen Beträgen sind die
Teuerungszulagen mit enthalten. Entlassungen
von Hilfsarbeitern sind infolge vermehrter Arbeits¬
last trotz Einstellung von Anwärtern kaum möglich
gewesen. Auch hat sich die Ausführung von Kanz-
leiarbeiten in Uebelstundennicht vermeidenlassen.

Die auf allen Gebieten herrschende Teuerung,
insbesondere die außerordentlicheSteigerung der
Preise für Material und der Arbeitslöhne, für
Kohlen, Koks und sonstige sächliche Kosten sind
auch allein die Ursache, daß die unter Titel V
aufgeführtenfächlichenAusgaben um die bedeutende
Summe von ............549400,— „
gestiegen sind. Im einzelnen sind mehr erforderlich
für Tagegelder und Neifekosten der Beamten
20000 Mk., für die Unterhaltung des Stände-
Hausesund Landeshauses 25000 Mk., für Feuer¬
versicherung der Gebäude, Steuern, Kanalbetriebs-
gebühren usw. 7800 Mk., für Vefchaffungund
Unterhaltung des Inventars 17000 Mk., für
Schreibmaterialien und sonstige Bürobedllrfnisse «
8500 Mk., für Druckkosten17000 Mk.. für
Aktenheften und Buchbinderarbeiten 9500 Mk.,
für Beschaffunguud Unterhaltung der Geschäfts¬
bibliothek 3350 Mk., für Porto, Fracht- und
Telegraphengebühren.Fernsprechernnete 45000 Mk.,
für Beleuchtung der Büros im Landeshausesowie
der Räume im Ständehanse PP. 22000 Mk., für
die Beheizung diefer Gebäude 310500 Ml., für
Reinigung der Büros im Landeshause und der
Räume im Ständehause 36000 Mk.. für Wasser-
zins und sonstige Abgaben 1500 Ml., für Bei-_______________________^___

zu übertragen1076 059,49 Mk. 978 450,— Ml.
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Uebertrag 1076 059.49 Ml. 978 450.- Mk.
träge zur Angestellten-. Invaliden- und Kranken¬
versicherung15250 M. und endlich für Hilfe¬
leistung im Botendienst 11000 Mk. Bei diesen
Beträgen ist die Erhöhung der Vergütungen für
den Steindrucker,den Aktenhefter,die Telephonistin-
nen, Heizer und Putzfrauen mitberücksichtigt.

Titel IV schließt hiernach, wie oben angegeben,
ab mit einer Mehrforderung von im ganzen
549400 Mk.

Für Umzugskosten, unvorhergesehene Ausgaben
mußten den Verhältnissen entsprechendbei Titel
VI Nr. 2............____7 790,51 „
mehr eingesetzt werden, sodaß sich gegen das Rech¬
nungsjahr 1919 eine Gesamt-Mehrausgabe von 1083 850,— „
ergibt.

Die eigenen Einnahmen des Haushaltsplans
der Zentralverwaltungsbehörde haben sich, wie in
der beiliegendenNachweisungerläutert, um . . 107 750, — „
erhöht, sodaß noch ein Provinzialzuschuh von, . 976100,— Mk.
erforderlich ist.

3. Bei Titel II Nr. 2 mußte der Zuschuß an den Haushaltsplan
») zur Zahlung von Ruhegehältern an Provinzialbeamte und

von Witwen» und Waisengeldern sowie Unterstützungen
an deren Hinterbliebene;

d) zur Zahlung von Invalidengeldern (Unterstützungen),sowie
von Witwen- und Waifeugeldern an nicht ruhegehaltsbe-
rechtigte Beamte, Angestellte und Arbeiter bezw, deren
Hinterbliebene;

o) über die Dr. Klein-Stiftung um..........1090721,90 „
erhöht werden.

Der zur Zahlung von Ruhegehältern der Beamten und
von Witwen- und Waisengeldern sowie Unterstützungen für deren
Hinterbliebene an diesen Haushaltsplan zu leistende Zuschuß ist,
wie seit Jahren, mit 15"/° der durchschnittlichenDiensteinkommen
der in den Einzel-Haushaltsplänen unter dem Abschnitt„Besoldungen"
vorgesehenenplanmäßigen Beamtenstellen berechnet. Der hiernach
ermittelte Zuschuß ist hauptsächlich infolge Erhöhung der ruhege¬
haltsberechtigtenDurchschnittsdiensteinkommen(Gehälter und Ortszu¬
schläge) durch die vom erweiterten Provinzialausschuß beschlossene
Besoldungsieform und infolge Vermehrung von Stellen um ins¬
gesamt ..............1035?21,90M.
gestiegen. Zur Bestreitung der Invalidengelder
an nicht ruhegehaltsberechtigteBeamte, Angestellte
und Arbeiter der Provinzialverwaltung und von
Witwen- und Waisengeldernpp. an deren Hinter¬
bliebene auf Grund der vom Provinziallandtage
genehmigtenGrundsätzefowie zur Deckung der die¬
sen Personen gewährten, laufenden Teuerungsbei¬
beihilfen ist ein Mehrzuschuß von.....55000,— „
erforderlich. ___________

Summe, wie oben 1090 721,90 Mk. ________________
In übertragen 2 069 171.90 Mt.



Uebeltrag 2 069171,90 M.
Bei Titel ll Nr. 7 hat für die Haushaltspläne der Provinzial-
Taubstummenanstalten ein Mehrzuschuß von ...... . 78985— „
vorgesehen werden müssen.

In den Plänen der 9 Taubstummenanstaltenweist der Titel III
„sächliche Ausgaben"mit ......... 378225-Ml.
die stärkste Steigerung gegenüber dem Vorjahre
auf; es ist hier insbesondere die Beköstigung,
welche infolge der durch die Teuerung bedingten
erhöhten Pflegekostensätze allein eine Mehrausgabe
von 254 380 Ml. erheischt. Die Pflegesätze muh-
ten bei den einzelnen Anstaltengegenüber dem
Haushalt für 1919 um 1 Mk. bis 2,50 Mk.
pro Kopf und Tag höher in Ansatz gebracht werden.
Mehr erforderlich sind ferner für Heizung, Be¬
leuchtung und Reinigung 51200 M. für Beklei¬
dung. Ferienreisen und Schulbücher 39 700 Mk.,
für Haus- und Schulgeräte, sowie Unterrichts¬
mittel 39000 Mk., für Kranken- und Arztkosten
sowie Zahnpflege5050 Mk. für Unterhaltung
der Gebäude und Gärten 11 100 M.. für
Reisen der Lehrer 900 Ml. und für sonstige
Ausgaben 11995 M. ^..< „>

Bei den persönlichen Ausgaben (Titel II)
mußten an Vergütungen für den tath und
evangel. Religionslehrer,sowie den Zeichenlehrer
der Taubstummenanstaltin Cöln insgesamt
1460 Mk. und für den Anstaltsarzt oer Schule
in Euskircheu für die regelmäßigen jährlichen Unter¬
suchungen der Zöglingeund deren ärztliche Be¬
aufsichtigung 800 Ml. mehr eingestellt werden.
Ei e Erhöhung der Vergütung an d« Ordens-
aenossenschllft der Cellitinuen ür die Wirtschafts-
fü runa und Pflege der Zöglinge der Anstalt in
Eusk^ M,war bei den herrschenden
Teuerungsverhültnissen nicht zu umgehen Die
wrifl che Reg lung der Löhne für 6 Schuld«ner
1 Gärtner l'Heizer «nd 1 Schuhmachererfordert
eine Mebmusaabevon 43 44(1 Ml.

diesen Mehrausgaben ,n Höhe von
dk Kosten des Lehrganges

,ur "lusb dnng von Tanbstummenlehrern nndzur ^usvilounu ^ . Neuwied um
fHrmnen °n d MM ^ ^ ^ ^,^
Lchrer w ^ "ik^^ ?
PeiwngdesUner^^
stummen '!'« 6W M ' "fM'^inen Minderaus-
ble,bt somit nach Abz g^m r ^.^ Mehrausgabe
gäbe von 305 Ml. oe, ^«l . » 37 210,— „

'Die Gesll'mt-Mehrausgabebei den Provinzial-
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Uebertrag 415435.—Mk. 2148156.90 M.
Hiervon werden jedoch durch die in der bei¬

gefügten Nnchweisungaufgeführten eigenen Mehr¬
einnahmen gedeckt ..........336 450.— ,

sodaß ein Mehrzufchuß. wie oben angegebenvon 78985,—Ml.
notwendig ist.

5. Bei Titel II Nr. 8 wird für die Haushaltspläne der Provinzial-
Blindenanstalten ein Mehrzuschuß von......... 401360,- „
angefordert und zwar für die Blindenanstalt in Düren 298 285 Mk.

in Neuwied 103075 Mk.
Was zunächst die Blindenanstalt in Düren anlangt, so sind

die gegenüber dem Vorjahre erforderlichenMehrausgaben zum weit¬
aus größten Teile durch die erhöhten sächlichen Kosten hervorgerufen;
letztere sind allein um ......... 350 053.50 Mk.
gestiegen. Hiervon entfallen auf die Beköstigung
186100 Ml., bedingt durch die Erhöhung des
Pflegesatzes auf 4 Mk. pro Kopf und Tag —
gegenüber1,30 Mk. in 1919. Für Heizung. Be¬
leuchtung. Wasserversorgung sind 90000 Mk.
mehr notwendig, für Bekleidung 53 000Mk., für
Krankenhauspflege. ärztliche Behandlung, Kosten
Kr Ferienreisen 7150 Mk., für Hausgerät fowie
leirchen- und Schulbedürfniffe 1500 Mk. für die
daufende Unterhaltung der Gebäude 8200 Mk.,
für Reisen des Lehrpersonals 200 Mk. und für
sonstigeAusgaben 3903,50 Mk.

Die persönlichen Ausgaben weisen bei Titel II
unter Berücksichtigungeines bei Titel I vorge¬
sehenenMehrbetrages von 13.50 Mk. eine Mehr¬
ausgabe auf in Höhe von.......108781,50 ,.

Für einen Bürogehilfen, für Führung der
Kaffengeschäfte und für Internatsaufsicht sind
8988 Mk. mehr eingestellt. Ferner mußten der
allgemeinen Teuerung entsprechend die Vergütungen
der Hilfskräfte für Erteilung des Musikunterrichts
um 2900 Mk. und die Vergütung an die Genossen¬
schaft der Cellitinnen für die Wirtschaftsführung um
8700 Mk. höher angesetzt werden. Die tarifliche
Regelung der Löhne für das Warte- und Dienst¬
personalfordert einen Mehrbetrag von 88180 Mk.

Es weiden hiernach für die Anstalt mehr______________
benötigt .............458835.—Mk.

Die eigenen Mehreinnahmen (Mgl. die bei¬
gefügte Nachweisung)sind mit ......16055 0,— „
angenommen, so daß ein Mehrzuschuß von . . 298 285,— Mk.
aus Provinzialmitteln bestritten «erden muß.

Wie bei der Blindenanstalt in Düren finden sich auch bei der
Anstalt in Neuwied die wesentlichsten Mehrausgaben bei den säch¬
lichen Kosten. _____________

Zu übertragen 2 549516,90 Mk.
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Uebertrag 2 549 516,90 Mt.
Die notwendig gewordeneErhöhung des Pflegekostensatzes um

3 Mt. verursacht bei dem Beköstigungstiteleinen Mehraufwand von
42000 M, — Nach dem bisherigen Vertrage hatte der Frauen-
Verein neben Verpflegung lc. auch die Heizung für den vertraglich
festgelegtenPflegesatz zu stellen. Da dem gen. Verein nach den
neuen Abmachungendie baren Auslagen erstattet werden, mußte für
die Beheizung der Anstalt ein besondererBetrag von 50000 Mk.
neu in den Voranschlag eingestelltwerden. Für Bekleidung, Bett»
zeug, Tischwäsche, Krankenhauspflege,ärztlicheBehandlung :c. werden
13 500 Mk. mehr benötigt, für Schulbedürfnifse(Lehrmittel,Bücherei)
2600 Mk., für Hausgerät 1900 Mk., für Unterhaltung der Gebäude,
der Heizungs- und Beleuchtungsanlagen6000 Mk., für Reisen des
Lehrpersonals 200 Mk. und für sonstige Ausgaben 2370 Ml. —
Die sächlichen und sonstigen Ausgaben stellen sich hiernach auf ins¬
gesamt .............118570,— Mk.

Bei den persönlichenAusgaben (Titel II)
sind an Vergütung für den Anstaltsgeistlichen
300 Mk., für Erteilung des Musikunterrichts
4080 Mk., für das Wartepersonal infolge Er¬
höhung der Löhne 2260 Mk. mehr und für einen
Verwaltungsgehilfen sowie für Internatsaufficht
7465 Mk. neu vorgesehen. Diese Mehrausgaben
betragen mithin, nach Abzug einer bei Titel I
aufgeführten Minderausgabe von 2050 Mk., zu¬
sammen .............12 055,— „

Die Ausgabe für die Anstalt ist sonach gegen-______________
über dem Vorjahre um ........130625,— Mk.
in die Höhe gegangen.

Hiervon können nach der diesem Bericht bei¬
gefügtenNachweifungaus eigenen Mehreinnahmen
gedeckt werden ........... 27 550,— „

Der verbleibendeMehrzuschußvou ... 103075— Mk.
muß aus dem Haupt-Haushaltsplan überwiese»werden.

6. Bei Titel II Nr. 9 mußte der Provinzialzuschußfür den Haushalts¬
plan über das Hebammenwesen und für die beiden Provin-
zial-Hebammenlehranstalten in Cöln und Elberfeld um . . 163 973,— „
höher veranschlagtwerden.

Der bisherigeZuschuß für das Hebammenwesen ,st um 2000 Mk.
erhöht worden, da der zur Unterstützungbedlirftiger Hebammen für
1919 vorgesehene Betrag von 4385 Mk. nicht mehr ausreicht. Die
Erhöhung war wegen der großen Zahl der in dürftigen Verhältnissen
lebenden Hebammen nicht zu umgehen.

Von den beiden Provmzml-Hebammenlehranstaltenbeansprucht
die Anstalt in Cöln einen Mehrzuschußvon . . 138100 Mk.
und diejenigein Elberfeld einen solchen von . . 23 873 Mk.
Auch hier sind es in erster Linie wieder die sächlichen Ausgaben,welche
gegenüberdem Vorjahre eine bedeutendeSteigerung erfahren haben.

Die Anstalt in Cöln benötigt für Heizung und Beleuchtung,
Instandsetzung der maschinellen Anlagen :c. 65 000 Ml. mehr, für________________

zu übertragen 2 713 489,90 5M
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Uebertrag 2 713 489,90 Ml.
Bettzeug, Wäsche und zur Beschaffungvon Kleidungsstücken für arme
Schwangere, Wöchnerinnen und deren Kinder 44 300 Mk., für
Arzneien, Desinfektionsmittel, Stärkungsmittel, ärztliche Instrumente
und für Unterhaltung der Röntgeneinrichtung 37 000 M., für
Unterhaltung der Gebäude und des Gartens sowie für Erneuerung
des Anstrichs und außergewöhnliche Ausbesserungsarbeiten12 000 W.
mehr, für Beköstigung8000 Ml., für Reinigung 4000 Mk., für
Steuern und andere Abgaben 1000 Ml. sowie für das anatomische
Kabinett und sonstige Ausgaben 310,82 Mk. Zu diesen sächlichen
Mehraufwendungen (Titel III) in Höhe von ins¬
gesamt .............171 610.82 Mk.
treten die persönlichenAusgaben (Titel I und II)
mit einem Mehrbeträge von .......152734,18 „

Hiervon entfallen allein auf tarifliche Lohn¬
erhöhungen für das Dienstpersonal (1 Maschinen¬
wärter, 4 Heizer, 2 Hausdiener, 3 Pförtnerinnen,
12 Wärterinnen, 15 Dienstmädchen) 141 000 Mk.
Die Vergütung für Büro« und Schreibhilfe mußte
um 7880 Mk. und die Ausgabe an Kleidergeldfür
15 Schwestern der Genossenschaft der Augustiner¬
innen um 4500 Ml. erhöht weiden, während an
Vergütungen für den Oberarzt und die Assistenz¬
ärzte infolge eingetretenerAenderungenim Aerzte¬
personal 1183,32 Mk. weniger vorgesehenwerden
konnten. Zur Bestreitung der persönlichen Aus¬
gaben sind somit, unter Berücksichtigung einer bei
Titel I aufgeführtenMehrausgabe von 537,50 Mk.,
wie oben angegeben, 152 734,18 Mk. mehr
erforderlich.

Der Haushaltsplan der Hebammenlehranstalt
in Cöln schließt demnach mit einer Gesamt-Mehr-______________
ausgäbe ab von ...........324345,—Ml.
Die eigenen Einnahmen der Anstalt haben um 186 245,— „
zugenommen. Der Provinzialzufchuß war hier- ______________
nach um .............138100—Mk.
zu erhöhen.

Bei der Hebammenlehranstalt in Elberfeld werden zur Be¬
streitung der sächlichenAusgaben mehr angefordert 83 389,16 Mk.
und zwar für Heizung 20000 Mk., für Bekösti¬
gung, Wäsche und zur Anschaffung von Bekleidungs¬
stücken für arme Schwangere und Wöchnerinnen
15850 Mk., für Reinigung 8000 Mk., für Be¬
leuchtung6500 Mk., für Arzneien, Desinfektions¬
mittel, ärztliche Instrumente :c. 4000 Mk., für '
das anatomische Kabinett und die Bücherei 900 Ml.,
für Steuern «. 1500 Mk., zur Gebäudeunter-
haltung, Erneuerung des Anstrichs9000 Mk. und
für sonstigeAusgaben 2639,16 Mk.

Die persönlichen Ausgaben sind insbesondere
bei den Lohntiteln in die Höhe gegangen; infolge

zu übertragen 83 389,16 Mk. 2 713 489,90 Ml.



tariflicher Regelung muhten an Löhnen für das
Dienstpersonal57 000 Mk. mehr vorgesehen werden.
Für 12 Rote Kreuzschwesternsind 26 800 Mk.
neu in den Voranschlageingestellt.— Die Ober-
Hebamme und die Hebammen der Anstalt werden
nach dem bestehenden Vertrage von dem Mutter¬
hause der Schwesternvom Roten Kreuz in Barmen
gestellt Für die Oberhebamme werden an das
Mutterhaus 2600 M. und für jede Hebamme
2200 Mk. gezahlt. — Au Vergütungen für den
Oberarzt und die beiden Anstaltspfarrer für Wahr¬
nehmung der geistlichenAmtsverrichtungen sind
1550 Ml., für die Büro- und Schreibgehilfen
5240 Mk. mehr in Ansatz gebracht, wohingegen
für die Assistenzärzteinfolge Wechselsim Aerzte-
personal 316.66 Mk. weniger notwendig s,^
Die persönlichen Mehrausgaben stellen sich hiernach
unter Berücksichtigungeiner w Titel I aufge<
führten Minderausgabe von 2187,50 Mk auf

Der Haushaltsplan der Hebllmmenlehranstalt
in Elberfeld sieht demnach eine Mehrausgabe vor

11

Uebertrag 83389.16 M. 2 713 489,90 Ml.

88 085,84

von ......... 171475,— Ml.
Die eigenen Mehreinnahmen der Anstalt

find um............. 147602.- ..
gestiegen, so daß an Provinzialzuschuß .... 23873,— Mk.
mehr überwiesenwerden müssen.

7. Bei Titel II Nr. 10 fordert der Haushaltsplan über die Kosten
der Fürsorgeerziehung Minderjähriger einen Mehrzuschuß von 981000,-

Die Kosten des Unterhalts, der Erziehung, des Unterrichts und
der Ausbildung sowie der Beaufsichtigung der Zöglinge haben bei
Titel I des betr. Haushaltsplanes um . . 2 825 400,— Mk.
erhöht werden müssen.

Das Rechnungsjahr 1919 hat mit einem
Bestände von 9620 Zöglingen abgeschlossen.
Wie sich die Bewegung in 1920 gestalten wird,
kann im Hinblick auf die außerordentlichen Schwan«
kungen der letzten Jahre weniger denn je gesagt
werden.

m«^ »orsicktmerSchätzung wird für 1920
'. .V «u-un Abgang von je 2600 Fürsorge-

mit einem Zu- «" "°8"'u ' zustande von
^/N Äalii^ D« nach
^' «^? 5 « ?<^bres 1919 berechnete Durch-
den Ausgaben des »es i« ^ ^ ^
schnitt^ b'^Mgten Er-
die m 1919 'N'"He °" z„ ^ ^ Aus-

NVosW MlmVnu^ 1920 intattungsio,«« ' W. ^ kommen, muß nach
'?" "°^2mmenen BeÄnnngen ein Durchschnitts- ^„___________________
den vorgenommenen Berechnn g ^

2»
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Uebertmg 2 825 400,— Mk. 3 694 489,90 M.
pflegesatz von ld. 1000 W. der Kostenberechnung
zugrunde gelegt werden. Die Gesamtausgabe
beträgt hiernach ..... 9 600000 Mk.
Für 1919 waren diese Kosten zu 6 774 600 „
veranschlagt. Es ergibt sich dem-_______________
nach die obige Mehrausgabe von 2 825 400 Mk.

Bei Titel II „Verwaltungskosten" findet sich
unter Abschnitt ä. und L eine Mehrausgabe von 63 880,— „
hervorgerufendurch die auf Grund Tarifvertrages
erfolgte Neuregelung der Vergütungen für die
Hilfsarbeiter im Büro- und Registraturdicnst.

Die sächlichen und sonstigenAusgabenhaben um 25 720, — „
höher veranschlagt werden müssen und zwar für
Schreibmaterialien, Bllrobedüifnisse, Bibliothek,
Kanzlei- und Druckkosten infolge der bedeutenden
Preissteigerungen um 20 620 Mk., für Porto-,
Fracht- und Telephongebühreninfolge Erhöhung des
Tarifs um 3000 Mk., für Instandsetzung des
Inventars, für Kranken- und Invalidenverficherungs-
beitriige :c. um 2100 Ml.

Die Gesamt'Mehrausgabe bei dem ________________
haltsplan beträgt hiernach ....... 2 915 000 —Mk.

Nach der diesem Berichte beigefügten Nach»
Weisung werden sich die eignen Einnahmen — vom
Staatszuschnß abgesehen — um ..... 28000,— „
niedriger stellen, so daß insgesamt ..... 2943000-Mk.
zu decken bleiben. Nach § 15 des Fürsorge«
erziehungsgesetzes entfallen hiervon auf den Staat
V» mit ............. 1962000,— „

Aus Provinzialmitteln find mithin noch zu decken 981000,—Mk.
Die Fürsorgeerziehungsanstalten benötigen keine Provinzial-

zuschüsse; sie erhalten aus dem Hanshaltsplan über die Kosten der
Fürsorgeerziehung die sich aus der Anstaltsbelegung ergebenden
Pflegetosten.

Der Voranschlag der Fürsorgeerziehungsanstalt Fichtenhain
schließt gegenüberdem Rechnungsjahre 1919 mit einem Mehrbetrage
von 93 000 Mk. ab.

Es ist dies in der Hauptsacheauf die Steigerung der sächlichen
Ausgaben (Titel III) zurückzuführen. Für Heizung, Beleuchtung
und Unterhaltung der Gebäude mußten 76 490 Ml., für Bekleidung
und sonstige sächliche Ausgaben 11675,71 Mk. mehr angesetzt werden;
für Hausgerät und Gerätschaften find dagegen 2000 Ml. weniger
vorgesehen, so daß eine Mehrausgabe von 86165,71 Mk. verbleibt.
Hierzu treten bei Titel II erhöhte persönliche Ausgaben hauptsächlich
für die Werkmeisterund Erziehergehilfen. Dieses Mehr beläuft sich
unter Berücksichtigung kleinererMinderausgaben bei einigen anderen
Ausgabepositionendieses Titels in Höhe von insgesamt 1037,71 Mk.
und einer bei Titel I sich ergebenden Mehrausgabe von 281,25 Mk. ___

zu «bertragen 3 694 489,90 Mt.



13

Uebertrag 3 694489,90 Ml.
auf 6834,29 Mk. — Die Gesamt-Mehrausgabe bei dem Vor¬
anschlag beziffert sich hiernach, wie oben angegeben, auf (86 165,71 Ml.
-»- 6834,29 Ml. ----) 93 000 Ml.

Das Endergebnisdes Voranschlagsfür die Provinzial-Fürsorge«
erziehungsanstalt in Rheindahlen ist gegenüber dem Vorjahre um
78 500 Ml. gestiegen.

Dieser Mehrbedarf entfällt mit 67 463,75 Ml. auf die fach¬
lichen Ausgaben. Für Heizung. Beleuchtung, Wasserversorgungund
Unterhaltung der Gebäude sind allein 65 765 Mk. mehr erforderlich.
Für Bekleidung find 2000 Ml. mehr angefetzt. Die sonstigen
sächlichen Ausgaben sind um 301,25 Mk. zurückgegangen.

Die persönlichen Ausgaben erfordern bei Titel II einen Mehr¬
betrag von 11867,50 Mk. und zwar für die Werkmeister und
Grziehergehilfenfowie das sonstige Personal 8873 Mk., für die
übrigen persönlichen Kosten 2994,50 Mk.

Der Voranschlagder Anstalt Rheindahlen schließt hiernach bei
Berücksichtigung der unter Titel I aufgeführten Minderausgabe von
831,25 Mk. mit einem Mehrerfordernis von 78500 Mk. ab.

Beim Voranschlag der Fürsorgeerziehungsanftalt in Solingen
ist eine Ausgabesteigerung von insgesamt 139000 Mt. zu ver¬
zeichnen;sie ist im wesentlichen durch die höherenAusgaben für die
sächlichen Kosten (Titel III) bedingt. Es mußten mehr eingestellt
werden: Für Beköstigung55000 Mk., für Heizung, Beleuchtung,
Wasserversorgung und laufende Unterhaltung der Gebäude 65020Mt.,
für Bekleidung 5000 Mk., für Reinigung und die übrigen sächlichen
Kosten5450 Mk. Auch die persönlichen Ausgaben für die Erzieher¬
gehilfen und das sonstige Personal mußten erhöht weiden. Diese
und die übrigen persönlichen Mehrausgaben stellen sich auf 7630 Mk.

Die Gesamt-Mehrausgabe für die Anstalt beläuft sich hier-
nach bei Berücksichtigungeines bei Titel I nachgewiesenen Mehr¬
betrages von 900 Mk. auf 139 000 Mk.

8. Bei Titel II Nr. 12 ist für den Haushaltsplan über die Ver¬
waltung des Landarmenwefens ein Mehrzufchuß von ... - 2448000,— „
ausgeworfen.

Diefe Mehrbelastung ist vorwiegend in der bedeutenden Er¬
höhung des Armentarifs und in der Erhöhung der Pflegesätze für
Geisteskranke begründet. Im einzelnen ist hierzu folgendes zu bemerken:

Bei Titel II Nr. 1 des Landarmenetats sind
die Ausgaben für landarme Personen an Orts-
armenverbände, Pflegeanstalten usw. um . . . 2 443000.—Ml.
gewachsen. Infolge des Fortfalles der Kriegs-
wohlfahrtspflege-Cinrichtungenund der Erhöhung
der Sätze des Tarifs der unter preußischen Armen¬
verbändenzu erstattendenArmenpflegetosten,sowie
durch die Erhöhung der Pflegekostenm denProuinzial-
Heil-und Pflegeanstaltenund den sämtlichen Übrigen
Anstalten ist eine außerordentlicheSteigerung der
Üandarmenkosten eingetreten. Diese Steigerung muß
nach den vorgenommenen Berechnungenmit 200°/°
anaenommen werden und erfordert zu ihrer Deckung
den vorgedachten Mehrbetrag von 2 443000 M. ____________________________

zu übertragen 2 443 000,— Ml. 6 142 489,90 Mk.
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Uebertrag 2 448 000 - Ml. 6 142 489.90 Mt.
Die Mittel zur Bestreitung der Ausgaben

für Auslandsflüchtlinge sind wie im Vorjahre mit
1800000 M. in den Voranschlag eingestellt.
Angesichtsder großen Zahl der Flüchtlinge und
der hohen Ausgaben, welche die Beschaffungvon
Kleidung und Mobiliar verursachen, ist eine Er«
Mäßigung des vorgedachten Betrages nicht an¬
gängig. Die Staatsregierung hat zwei Drittel
der Kosten der Flüchtlingsfllrsorgedem Provinzial-
verband zn erstatten; der zu erstattende Betrag
ist mit 1200 000 Mt. unter Titel I Nr. 2 der
Landarmenetats in Einnahme nachgewiesen.

Der Zuschuß an das Arbeitsasyl in Herbes¬
thal ist mit . . ,......... 4000.— „
fortgefallen,da Herbesthal auf Grund des Friedens-
vertrages an Belgien abgetreten werden mußte, ______________

Bleibt Mehrausgabe 2439 000,—M.
Da die eigenen Einnahmen des Haushalts»

planes nach der diesem Berichte beigefügten Nach-
weisung um ............ 9000,— „
niedriger angenommen werden müssen, ist ein
Mehrzuschuß aus Provinzialmitteln, wie voran-.______________
gegeben, von ............2 448 000,— Mk
erforderlich.

9. Bei Titel II Nr. 13 ist für die Hanshaltspläne der Polizei-
strafgelderfondsunddes Ehrenbreitsteiner allgemeinenArmen-
fonds (Staatsnebenfonds) ein Provinzialzuschußnicht notwendig.

Es handelt sich hier um für sich rechnende Fonds, bei welchen
sich die Ausgaben gegen das Vorjahr um 5062 Mk. vermindert
haben, weil die Einnahmen aus Strafgeldern entsprechendzurück¬
gegangen sind.

10. Bei Titel II Nr. 14 ist beim Haushaltsplan für die er¬
weiterte Armenpflege ein Mehrzuschuhvon.......3262000,— „
zu verzeichnen.

Die Kosten der Unterbringung der hilfsbedürftigenGeisteskranken,
Idioten, Epileptiker, Taubstummen und Blinden in Anstaltspflege
sind um die gewaltige Summe von 20 795 000 Mk. gestiegen.In¬
folge der durch die außerordentlichenTeuerungsverhältniffe hervor¬
gerufenen bedeutendenErhöhung der Pflegesätzefür die in den An¬
stalten untergebrachtenPfleglingedes Rheinischen Landarmenverbandes
mußte ein durchschnittlicher täglicher Verpflegungssatzvon 9 Mk. zur
Berechnung gelangen. Die Zahl der der Kostenberechnung zugrunde
zu legenden Pflegetage ist auf rund 3 600000 ermittelt. Es
errechnet sich hieraus eine Ausgabe von . . . 32 400 000 Ml.

Davon entfallen auf die Kreise und Gemeinden
reglementsmäßig(sog. Spezialpflegekosten) rd. . . 24 446 000 „
so daß noch zu Lasten der Provinz verbleiben 7 954 000 M.
An Beiträgen aus dem Vermögen der Kranken
oder von Drittverpftichteten werden id. ... 500000
erwartet, so daß aus Provinzialmitteln zu be^ __^^
streiten sind ............7 451000 Mk.

zu übertragen 7 454 000 Ml. 9 404 489,90 Ml.
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Uebertrag 7 454 000 Ml, 9 404 489,90 Ml.
Für das Rechnungsjahr 1919 war zur Deckung
der Kosten der erweiterten Armenpflege ein Pro»
vinzialzuschußvon ..........4192 000 ,.
vorgesehen; für 1920 ist mithin, wie vorbemerkt,^.___________
ein Mehrzuschußvon .........3 262 000 Ml.
nötig. „,

11. Vei Titel II Nr. 15 findet sich beim Haushaltsplan der Pro-
vi«zial-Arbeitsanstalt in Nrauweiler ein Mehrzuschußvon . . 520000,— „

Dieses Mehrerfordernis ist einmal in der
schwachen Belegung der Anstalt, zum anderen in
den bedeutenden Mehraufwendungen für die per¬
sönlichen und insbesondere die sächlichenKosten
begründet. ^.

Der Titel III «sächlicheAusgaben" fordert allein emen Mehr-
betrag von ............66? 358,75 Ml.
Für die Belustigung sind 340000 Mt. mehr
angesetzt. Der im Haushalt für 1919 vorgesehene
Nelöstigungssatzvon 1,40 Mt., pro Kopf und
Tag konnte bei den herrschenden Teuerungsverhält¬
nissen nicht mehr beibehalten weiden; seine Erhöhung
auf 3,20 Ml. war nicht zu umgehen. Für rd.
800 Anstaltsinsassen sind mithin 934400 Mt.
erforderlich. Da indessen mit der Vollbelegung
der Anstalt während des Jahres nicht zu rechnen
ist, sind nur 800000 Mt. — gegenüber 460000
Mt. im Vorjahre -. also . . 340000 - Ml.
mehr in den Voranschlag ein¬
gestellt werden.
Mehr in Ansatz gebracht sind
ferner:
für die Heizung infolge der hohen
Kohlen-und Kokspreise . . 231000,— „
für Beleuchtung .....20000,— ..
für Bekleidung,Lagerung,Bett¬
zeug und Tischwäsche . . . 12000.- ..
für Reinigung - - - ^A" "

Mobilien und Utenstlien . 6000,— ..
'' Unterhaltung der Gebäude 13 000,- ..
I Kirchen- und Schulbedürf-

Me:c...... 4uu,— „
.. sonstige Ausgaben (insbe¬

sondere zur Bestreitung der auf
45000 Mark veranschlagten
Kosten der Unterbringung von
weiblichen.Personenin anderen
Anstalten) . - - - - , 4»4d»,,5 ..

°7585«,75M, «57858,75 M, »924«9 ^°M,
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Uebertrag 675 858.75 M. 667 358.75 Ml. 9 924 489.90 Ml.
Hauses für Geisteskrankeum . 8500,— „
vermindert werden, so daß bei
Titel III die vorangegebene______________
Mehrausgabe von ... - 667358,75 „
verbleibt.

Bei den persönlichen Ausgaben (Tltel II)
sind es vor allem die Vergütungen für die Hilfs¬
aufseher, welche eine starke Steigerung dieser Aus¬
gaben verursachthaben. Die Vergütungssätzesind
durch Tarifvertrag neu geregelt. Auf Grund
dieser Regelung mußten an Vergütungen rd.
170 000 M. vorgesehenwerden, während hierfür
im Vorjahre 33 990 Mt. angefetzt waren, also
mehr 136010 Mk. — Für 6 Schreiber sind nach
dem Tarif 44 470 Mk.. für 6 Fuhrknechte. 2
Viehwiirter und den Gasheizer nach der tariflichen
Lohnfestfetzung83135 Mk. mehr erforderlich.
Der bei der Etatsaufstellung zur Bestreitung des
Kleidergeldesfür das Aufsichtspersonalvorgesehene
Mehrbetrag von 20370 Mk. wild für den Fall
des Wegfalls des Kleidergeldesfür die inzwifchen
eingetretene weitere Erhöhung der Tarifsätze für
das Hilfspersonal verwendet werden müssen. Unter
Berücksichtigungeiner kleinen Mehrausgabe bei
anderen Ausgabepositionen diefes Titels in Höhe
von 450 Mk. und eines sich bei Titel I ergeben¬
den Mehrbetrages von 506,25 Mk. belaufen sich
die persönlichenMehrkosten auf insgesamt . . 284941.25 .,
Die Gesamt-Mehrausgaben beim Haushaltsplan
der Arbeitsanstlllt Brauweiler betragen hiernach . 952 300.— Ml.
Nach der diesem Vorberichte beigefügten Nach-
Weisung wird aus den eigenenEinnahmen der An¬
stalt ein Mehrbetrag von ........432300— ..
erwartet, so daß ein Mehrzuschußaus Pruvinzial-______________
Mitteln von............520000 —Ml.
erforderlichist.

Wie vorbemerkt,bedarf der Voranschlagfür das Bewahrungs-
haus für Geisteskrankeaus dem Haushaltsplan der Arbeitsanstlllt
eines um 8500 Ml. geringeren Zuschusses.

Die Ausgabendieses Voranschlagshaben sich zwar um insgesamt
171500 Mk. erhöht, nämlich bei den persönlichenAusgaben (Titel
I und II) um 93153.75 Ml., bei den fächlichenund sonstigen
Kosten (Titel III) um 78346.25 Ml. Von letzteren fordert der
Heizungstitel allein 39 000 Ml.; mehr notwendig sind ferner für
Beköstigung 33945 M.. für Bekleidung, Lagerung. Bettzeug
1450 Mk., für Beleuchtungund Reinigung 3000 Ml., für Utenfilien
200 Mk., für Arznei und Verbandmittel 300 Ml,, für Unter¬
haltung der Gebäude :c. 451,25 Mk.

Bei den persönlichenKosten find es hauptsächlich die Ver¬
gütungen für die Hilfsaufseher, welche die Mehrausgabe verursachen;

zu übertragen 9 924489,90 Mk.
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Uebertrag 9924489,90 Mt.
sie sind gegenüberdem Vorjahre auf Grund der tariflichenRegelung
um rd. 83 000 Ml. gestiegen. . . ^. °^ «n«

Den vorgedachten Mehrausgaben von insgesamt 171500 Ml.
stehen indessen eigene Mehreinnahmen gegenüber in Höhe von
180000 Mt.. hauptsächlich aus den Pflegekostender Krankenmfolge
Erhöhung des Pflegesatzes,so daß an Provinzialzuschuß8500 Ml.
weniger erforderlichsind. . ^ . „. -, r - ^.

Zu dem Voranschlagder Arbeitsanstalt m Brauweiler sei noch
bemerkt, daß mit der Staatsregierung wegen Unterbringung von
Strafgefangenen in Brauweiler sowie wegen Verlegung der Insassen
des Bewahrungshauses nach der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
in Düren Verhandlungen schweben, und daß hierdurch sowie durch
den weiterenRückgang der Zahl der Korrigenden viele Positionen des
Haushaltsplanes eine wesentliche Aenderungerfahrenwerden;bestimmte
Angaben lassen sich zur Zeit noch nicht machen.

12. Bei Titel II Nr. 1? hat der Zuschuß an den Haushaltsplan über
die Koste.n der Leitung und Beaufsichtigung der baulichen
Unterhaltungsarbeiten sowie über den Fonds zur Erneuerung
maschineller Anlagen in den Provinzialanstalten um . . . , ^löuu,
erhöht werden müssen, ^ . ^ ^ «, ..r ^ -.. ,.

Diele bedeutende Ausgabesteigerunghat ,n der Hauptsacheihren
Grund darin, daß zur Erneuerung maschinellerAnlagen m den
Provinzialanstalten infolge der außerordenHch hohen Kosten für
Material und Arbeitslöhne, welche ein Vielfachesdes Fnedenspl^ses
betragenund noch andauernd im Steigen begriffen sind, 850 000 Ml.
mehr in Ansatz gebrachtwerden mußten. Ferner
sind unter Titel II Nr. 2 des Voranschlags an
Haftgeldern für die Fernsprechanschllisse der sämt¬
lichen Provinzialanstalten (einschließlichLandeshaus
und Ständehaus) auf Grund des Gesetzes vom
6. Mai 1920, betr. Telegraphen- und Fernsprech-
gebühren, neu eingestellt ... ----- ^uuu,

Nach 8 10 des vorgedachtenGesetzes haben
die Fernsprechteilnehmerzum Ausbau des Fern¬
sprechnetzes für jeden Haupt-Fern prechanschluß e,n
Hatgeld von 1000 Ml. und für jeden Neben¬
anschlußein solches von 200 Ml. zu hinterlegen;
diese einmaligenBeiträge werden ?°n dem auf d'e
Vin;«ki,ma solaenden Monat m,t 4°/« verzinst
nnlÄ T ilnehmenibei Aufhebungdes Anfchlu ses

"^^l Nie Zinsen werden bei Titel I

Nlr sonstiae Ausgaben md mehr angesetzt 500.- ..

I GF'ü-MehrMsgaben des Voranschlags______________
„ ,<.. ^ n„s .... .926500,- Ml.

^NÄ "i bei den persönlichen Aus-
gabenlTitel l) nachgewiesenenMinderansgabe von
3700 M und einer Zin en-Mehreinnahme von
N M. °us den vorgedachten Haftgeldern. ^^

^-^ :«»m>^rausaabe wie oben angegeben, von 921300.— Mk. ----------------------------
verbleibt e,ne Mehrausgave. ^ übertragen 10 845 789,90 Ml.

3
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Uebertrag 10845.789.90 Mt.
13. Bei Titel II Nr, 18 erfordert der Haushaltsplan über die Unter¬

stützung milder Stiftungen und Wohltiitigleitsanstalten sowie
über die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts von
Epileptikern, Idioten, Blinden, Trinlern und Krüppeln an
Provinzialzuschußmehr .............. .- 25000,— „

Infolge der außerordentlichenSteigerung der Pflegesiitze,die
in den meisten Fällen fast das Dreifache der früheren Kosten aus¬
macht, sowie im Hinblick auf die geringere Leistungsfähigkeit der
UnterhaltungspflichtigenAngehörigen werden die Mittel dieses Haus«
haltsplanes in weit stärkerem Maße, als bisher, in Anspruch genommen
werden. Die Mehrausgabe ist auf 25300 Ml. veranschlagt. Aus
den Pflegekostenbeiträgenwird eine Mehreinnahme von 300 Mk.
erwartet, so daß noch 25000 Mk, aus Provinzialmitteln gedeckt
werden muffen.

14. Bei Titel II Nr. 19 bedarf der Haushaltsplan der Provinzial-
Straßenverwaltung infolge der gewaltigen Mehraufwendungen für
die Unterhaltung der Provinzialstraßen, die nachstehendnäher erläutert
sind, eines Mehrzuschussesvon .............20952900,— ..

Was zunächst die ordentlichen Ausgaben unter
Titel 1^ anlangt, so mußte der Beitrag der
Straßenverwaltung zu den bedeutend gestiegenen
Kosten der allgemeinenVerwaltung um . . . 59725.— Ml.
und der vorläufig berechnete Zufchuß an den Ruhe¬
gehalts-Haushaltsplan um .......11109,25 „
erhöht werden.

Der Zufchuß an den Voranschlag0 über die
Unterstützung des Gemeinde- und Kreiswegebaues
stellt sich gegenüberdem Vorjahre um ... . 150000.— „
höber. /. 220 834.25 Mt.
während der Zuschuß an den VoranschlagL über
die Verwendung der Eifenbahnmittel um . . . 1983,62 „
niedriger eingestelltwerden konnte. Es wird hier¬
über nachstehendbei der Besprechungdieser Vor¬
anschläge Näheres berichtet weiden.

Es ergibt sich hiernachbei Titel I eine Mehr- ______________
ausgäbe von .... ' .......218 850.63 Mt.

Für die örtliche Bauleitung ist unter Titel II
ein Mehrbedarf erforderlichvon ......46975,— „
hauptfächlichhervorgerufendurch die Erhöhung der
Vergütungsfätze für die Baufekretäranwärter und
die Bauamtshilfsfchreiber; diefes Mehr ist mit
41 000 Mk. veranschlagt. Mehr erforderlichsind
ferner für Büromiete, Heizung, Beleuchtung und
sonstigenBürobedarf 8500 Ml,, zur Bestreitung
der Reisekostenund Tagegelder der Landesbau-
infpeltoren und der Vaufetrctäre 2000 Mk,. für
Umzugs- und Veisetzungskusten der betr. Beamten
sowie für Stellvertretnngstosten 2200 Mk. —
Diese Mehrausgaben beziffern sich auf insgefamt
53 700 Mk.. übersteigen also die oben ausgeworfene.

zu übertragen 265 825.63 Mk. 31823 689,90 Mt.
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Uebertmg 265825,63 Ml. 31823 689,90 Ml.
Summe von 46975 Ml. um den Betrag von
6725 Ml.; letzterer kann durch Minderausgaben
bei anderen Ausgabepositionendes Titels II seine
Deckung finden. ^. ^ „.^ .

Bei Titel III mußten für die Beaufsichtigung
der Provinzialstraßen mehr vorgesehen werden . 37000,— „

Dieses Mehrerfordernis hat in der Haupt¬
sache darin seinen Grund, daß infolge der außer¬
ordentlichen Teuerungsverhältnisseeine Erhöhung
der Vergütungssätze der Straßenaufsichtsbeamten
für auswärtige Uebernachtungen,der Verzehrzu¬
lagen und der Auslagen für Benutzungvon Eisen¬
bahn- und sonstigen Fahrgelegenheiten um ins¬
gesamt 48000 Ml. nicht zu umgehen war. Für
Umzugs- und Versetzungslosten der Straßenmeister
mußten mit Rücksichtauf die Höhe der bei not¬
wendig werdenden Versetzungenletzt entstehenden
hohen Umzugskosten20500 Ml. mehr eingestellt
werden. Die Ausgaben für die dmtansche Be¬
soldung der Straßenmeisteranwä'rtei sonne zur Be¬
streitung der den Straßenaufsichtsbeamten zu
zahlenden Entschädigungen für Beschaffung von
Schreib- und Zeichenmaterialienfind ebenfalls ge¬
stiegen. Demgegenüber konnten an Prämien zur
Verteilung an die Straßenaufsichtsbeamten für
besonders gute Leistungen in der Obstzucht und
Baumpflege 39 000 Mk. weniger angesetzt werden,
weil nach dem Beschlusse des 22. Provinzialland-
tllgs 10°/° des Bruttoerlöses aus den Obst-
nutzungen zu verteilen sind, und dieser Erlös
weqen der großen Preisschwankungenim Etat um
390000 Mk. niedriger angenommen werden
mußte l1918 betrug dieser Erlös rd. 216 000 Mk..
im Voranschlag für 1920 sind 410000 Mt.
vorgesehen).

Unter Titel IV „materielleUnterhaltung der
Provinzialstrahen" ist eme Mehrausgabe von . 19482980. ..
nachgewiesen. Von d.esem bedeutendenMehrer¬
fordernis'entfallen auf d« Unterhaltung w
Provinzialstrahen allem - - 19 017 130 ^tl.

Dieses Mehr ist zunächst
auf die gewaltige Steigerung der
Materialpreife zurückzuführen
die im Etat des Jahres 1919
mit dem 4fachen Betrage des
Friedenspreises uorgesehenwaren,
,"tzt aber mit dem 10fachen
des Friedenspreises veranschlagt
werden müssen 3« dem g «-
chen Maße sind tue Lohne und

zu übertragen 19017130M. 19785805.63Ml. 31823689.90 Mk.
3»
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Uebeitrag 19 017 130 Mk. 1«785805.63 Mk. 31823 689,90 Mk.
Dampfwalz-die Preise für

arbeiten gestiegen
Die in dem Etatentwurf

für 1920 unter Titel IV 1 für
die „gewöhnliche Straßenunter-
haltung" eingestelltenAusgaben
von rd. 31556 000 Mk. sind,
wie folgt, berechnet:
») 200000 odiu Kleinschlag

fertig einbauen, je 100 Mk,-- 20 000 000
d) für sämtliche Aauiimter an

sonstigen Ausgaben, wie
Wärterlohne, Pflasterinstand-
setzungen, Bauwerksunterhal-
tung pp. je 600000 Mk.
sowie zur Abrundung . . 8 456000

o) für Instandsetzung der Koh-
lenstraheu ......3100000

Summe: 31556 000 Mk.
In 1919 waren für die

Straßenunterhaltung vorgesehen12 538 870
Mithin für 1920 mehr 19 017 130 Mt.

Hierzu treten die Zinsen
der vom erweitertenProvinzial-
ausschuß in der Sitzung vom
31. Mai 1920 zur Instand¬
setzung der durch den Rückmarsch
der deutschen Truppen, durch
die Ententetruppen und durch den
Landllbslltz der Kohle zerstörten
Provinzialstraßen genehmigten
Anleihe von 10000000 Mk.
mit......... 450000 „

An Beiträgen zur Kranken-
und Invalidenversicherung der
Hilfsschreiber bei den Landes-
bauämtern, der Straßenwärter
und Straßenarbeiter sind mehr
notwendig ....... 8850 „
und für Unterstützungensowie
Belohnungen an Straßeuwürter
und Arbeiter, sowie an Hinter¬
bliebene verstorbener Straßen-
Wärter ........ 7YYY

Zusammen, wie oben: 19 482 980 Mk.
Bei Titel VI muhten zur Bestreitung der

Kosten des Iahlungsgeschäfts der Straßen-
Verwaltung ..........
und bei Titel VII für Porto, Telegramm- und

2600,— ..

zu übertragen
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Uebertrag 19788405.63 Mk. 31 823«89,90 Mt
Fernsprechkosten der Landesbauämter infolge der
bedeutendenErhöhung des Gebührentarifs . . 23300,— „
mehr ausgeworfen werden.

Die Beschaffung von technischenZeitschriften,
Formularen pp. und die Ergänzung der Bibliothek
der Landesbauämter erfordern bei den Titeln
VIII und IX eine Mehrausgabe von zusammen 2 600,— „

Unter Titel VII a sind an Haftgeldern für
die Telephonanschlüsseder Landesbauämter . . 18600.— „
neu eingestellt. Nach ß 10 des Gesetzes vom
6. Mai 1920 haben die Fernsprechteilnehmer
zum Ausbau des Fernsprechnetzes für jeden
Haupt-TelephonanschlußeinHaftgeldvon1000Mk.
und für jeden Nebenanschluß200 Mk. zu hinter¬
legen, wofür 4°/° Zinsen vergütet werden. Die
Zinsen weiden bei Titel III Nr. 11 vereinnahmt.

Für Prämien der Haftpflichtversicherung,
Prozeßkosten,Kosten von Gesteinsuntersuchungen,
für Unterhaltungskostender Autos der Straßen-
Verwaltung und für unvorhergesehene Fälle sind
mehr vorgesehen ........... 36894,37 „

Die ordentlichen Ausgaben beziffern sich ______------------
mithin auf insgesamt ........19869800-Mk.

Bei Titel I L „Außerordentliche Ausgaben"
reicht der zu Erneuerungs- und Umbauten an
den Provinzialstmßen, zum Neu- und Umbau
von Brücken, zu Neu- und Umpflasterungen
größerer Straßenstrecken in 1919 vorgesehene
Kredit von 290 000 Ml. nicht aus. Die Er¬
höhung dieses Kredits um ....... 710000,— „
ist mit Rücksicht auf die in 1920 notwendig ge¬
wordene Erneuerung größerer Kleinpflasterstrecken
nicht zu umgehen. Die Kosten für 1 Km Klein¬
pflaster sind von 100000 Mk. im Jahre 1919
auf 300 000 Mk. im Jahre 1920 gestiegen.
Im laufenden Rechnungsjahre müssen 3,3 Kni
Kleinpflasterstrecken wegen vollständigerZerstörung
neu hergestellt werden.

Der Haushaltsplan der Straßenverwaltung

schließt demnach gegenüber dem Vormhre nnt ^—-—-
einer Mehrausgabe von .........20^79800.-Mt.

°^ Nach der dem Vorbericht beigefügten Nach-
weisuug haben sich die eigenen Emnahmen der
Strahenverwaltung um . -',.-..'' . ' <"si^.
vermindert; es liegt also das Bebnrfms vor, den
Provinzialzuschußum . . - ......20952900-Mk.

s" "^Voranschlag 4 für den Neubau von Provinzialstrahen ist
unverändert beibehalten worden.

zu übertragen 31823 689,90 Mk.
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Uebertmg 31 823 689,90 Mk,

Im VoranschlagV über die Verwendung der Eisenbahnmittel
sind die Ausgaben um 21000 Mk. zurückgegangen;es ist dies
hauptsächlichdarauf zurückzuführen,daß an Zinsen für die w der
LllndesbankaufgenommenenKleinbahndarlehen gegenüber dem Vor¬
jahr 20 700 Mk. weniger vorgesehenwerden konnten, weil sich die
Darlehnssummen infolge der Tilgung vermindert haben. Da in¬
dessen der dem Eisenbahnfonds überwiesene Bestand aus dem
Rechnungsjahr 1918 um 14 016,38 Mk. geringer ist und ferner
der Anteil an dem Ueberschusse der Kleinbahn Merzig-Büschfeldmit
5000 Mk. niedriger veranschlagtwerden mußte, konnte der Pruvinzial-
zuschuß,wie schon bei Titel I ^ angegeben,um nur 1983,62 M.
ermäßigt werden.

Der Voranschlag 6 über die Verwendung der Mittel für die
Unterstützung des Gemeinde- und Kreiswegebaues schließt in Ein¬
nahme und Ausgabe um 150000 Mk. hoher ab. Der Mehrbetrag
ist für den L Fonds vorgesehen und durch die erhebliche Steigerung
der Materialvreise und Löhne bedingt. Zur Deckung dieser Mehr¬
ausgabe mußte der Zuschuß aus dem Haushaltsplan der Straßen-
Verwaltung, wie schon vorbemerkt, um den gleichen Betrag erhöht
werden.

Die Ausgaben bei dem Voranschlägev über die Einnahmen
und Ausgaben beim Betriebe der dem Prooinzialverbande gehörigen
Steinbrüche sind um den geringen Betrag von 200 Mk. gestiegen,
welcherdurch Mehreinnahmen in gleicher Höhe gedeckt wird.

15. Bei Titel II Nr. 22 ist der Zuschuß für das Landesarbeits-
amt der Rheinprovinz und für das an das Landesarbeitsamt
angegliederte Landesberufsamt um........ . 265000,— „
höher eingesetzt worden.

Auf Grund des § 17 ff. der Verordnung der Minister für
Handel und Gewerbe, des Innern und für Landwirtschaft, Domänen
und Forsten über Arbeitsnachweise vom 12. September 1919 ist
ein Provinzilllamt für Arbeitsnachweis in der Rheinprovinz errichtet
worden, welches den Bezirk der Rheinprovinz, einschließlichBirkenfeld
umfaßt und bis zur reichsgesetzlichenRegelung seinen Sitz in Düssel¬
dorf hat. Das Landesarbeitsamt, eine Bezeichnung, auf die
man sich allgemein geeinigt hat, ist an die Stelle des Rheinischen
Arbeitsnachweis-Verbandes (E. V.) und der Zentralauskunftsstelle
Köln getreten, deren Rechte und Pflichten es übernommen hat. Die
Verwaltung des Landesarbeitsamts ist auf Grund des ß 18 der
vorgedachtenVerordnung der Provinzialverwaltung übertragen. Die
Kosten der Unterhaltung dieses Prooinzialamts sind, soweit sie nicht
durch Beihilfen des Reiches, des Staates oder von Interessenten
aufgebracht werden, ans Provinzialmitteln zu decken.

Der Mehrznschuß von 265 000 Mk. ist auf die unerwartet
fchnelle Steigerung aller perfönlichenund sachlichen Kosten sowie auf
die bedeutendeAusdehnung des Amtes durch Ueberweisung neuer
Aufgaben z. B. der Angestelltenvermittelung, der Vermittelung
ehemaliger Offiziere und Unteroffiziere sowie der Arbeitsbeschaffung
zurückzuführen. Von Reich und Staat werden Zuschüsse von insge¬
samt 132 000 Mk. und von Interessenten in Höhe von 5000 Mk.
erwartet. Die Ausgaben des Landesarbeitsamts für persönliche und

zu übertragen 32 088 689,90 Mt.
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Uebertrag 32 088 689,90 M.
sachliche Kosten sind für 1920 auf insgesamt rd. 473 000 Mk.
veranschlagt. Im Nachtragsetat zum Haupt-Haushaltsplan für das
Rechnungsjahr 1919 war für das Landesarbeitsamt nur ein Teil¬
zuschuß von 66000 Mk. vorgesehen; für 1920 ist zum Ausgleich
der Einnahmen und Ausgabenein Provinzialzuschußvon 32? 000 Mi.
erforderlich, also 261 000 Mk. mehr.

Das Landesberufsamt ist auf Grund der ministeriellen
Verordnung vom 18. März 1919 zwecks Förderung der plan¬
mäßigen Berufsberatung für den Bezirk der Rheinprovinz bei dem
Rheinischen Arbeitsnachweisverbande als selbstständigeEinrichtung
errichtet und nach Gründuug des Landesarbeitsamts diesem als
selbständigeAbteilung angegliedert worden. Auf Grund des § 9
der vorgedachten Verordnung sind die Mittel für die Einrichtung und
Verwaltung des Landesberufsamtes, soweit nicht Zuschüsse vom Staat
oder sonstige Zuwendungen gewährt werden, vom Provinzialverband
zu tragen. Das Berufsamt benötigt für 1920 einen Zuschuß von
21 000 Mk. gegen 1? 000 Mk. im Vorjahre.

16. Bei Titel IV. Nr. 1 ist an den Haushaltsplan zur Förderung
von Kunst und Wissenschaft ein Mehrzuschußvon..... 6 500,— „
zu leisten.

Die Ausgaben für das Denkmälerarchiv setzen sich, wie folgt,
zusammen: Für Heizung, Beleuchtung, Reinigung, bauliche Unter¬
haltung des Archivgebandes :c. sind 4500 Mk., für die Bücherei
250 Mk., für Reifekostendes Provinzial-Konservators und des
Assistentender Denkmälerstatistik2000 Mk. und für andere perfön-
liche Ausgaben 3750 Ml. mehr eingestellt. Gegenüberdiesen Mehr¬
ausgaben von zusammen 10500 Mk. konnte der Zuschuß für den
„NllturhistorischenVerein der Rheinlaude und Westfalens in Bonn"
von 1000 Mk. und der Zuschuß für die Zusammenstellung eines
Volksliederbuchsin Höhe von 3000 Mk. abgesetzt werden, da diese
Zuschüsse nur bis zum Rechnungsjahre 1919 einschließlich bewilligt
waren, ^. ^ „ «. .

Die eigenen Einnahmen des Haushaltsplans sind unverändert
geblieben-es ergibt sich somit ein Mehrbedarf an Provinzialzuschuß
von 6500 Mk. ' . ^. «. ,

17. Bei Titel IV Nr. 2 bedarf der Haushaltsplan für die Verwal¬
tung der Provinzialmufeen in Bonn und Trier eines Mehr-
zufchufsesvon . - - - - - - -.- - ' - 36 455-Ml.

Für das abgelaufeneRechnungsjahr mußte
dem vorgedachtenHaushaltsplan durch den Nach¬
tragsetat außer dem Zuschuß aus TM IV der
Einnahme noch ein Mehrzuschußvon 13 000M.
aus den Provinzialsteuern Hermesen werden, da
bei dem Einnahmetitel IV ^ne Mittel mehr zur
Verfügung standen. Dieser Mehrzuschußist hinter
Titel IV Nr. 7 des Voranschlags zum Haupt-
Haushaltplan nachgewiesen;er kommt für 1920
an dieser Stelle mit.........13 000— ..
in Fortfall, so daß der Haushaltsplan der Pro-
vinzialmuseen für das laufende Rechnnngsmhr ________________

zu übertragen 32 095189.90 Mt.
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gegenüber dem Vorjahre tatsächlich nur einen Mehrzuschuß von 23 45b,— „
benötigt.

Diese Mehrausgabe beruht im wesentlichen auf erhöhten Aus»
gaben für sächliche Kosten (Titel III). Für Heizung, Beleuchtung,
Steuern und Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen sind mehr vor¬
gesehen 4000 M., für bauliche Instandsetzungen der Museums¬
gebäude und für die teilweiseWiederherstellungder römischen Bäder
in Trier 5300 M.. für Aufsicht und Reinigung 2050 Ml., für
Schreibhilfe, Schreibmaterialien, Porto und Drucksachen 1900 Mk.,
für sonstige sächliche Ausgaben 1000 Mk. — Eine Erhöhung des
zur Bestreitung der Reisekostender Museumsbeamten erforderlichen
Kredits um 1600 war nicht zu umgehen.

Die persönlichenAusgaben (Titel I und II) erfordern insbe¬
sondere für die technischen Hilfskräfte einen Mehraufwand von
8625 Mk.

Mithin Gesamt-Mehrausgabe ..... 24 475M.
Die eigenen Einnahmen sind nach der diesem

Berichte beigefügtenNachweisungum ... . 1020 „
gestiegen, so daß der Mehrbedarf an Provinzial-
zufchuß beträgt ........... 23455M.

18. Bei Titel IV Nr. 5 ist für Meliorationen und für Aufbefserung
der landwirtschaftlichen Verhältnisse in den Gebirgsgegenden
und den wirtschaftlich zurückgebliebenen Teilen der Provinz
ein Mehrzuschuß von ................ 455 545,— „
vorgesehen.

Wegen dieses Mehrzuschusseswird auf die Ausführungen zu
Nr. 29 dieses Berichts (Seite 30) Bezug genommen.

19. Bei Titel V Nr. 8 ist zur Verzinsung und Tilgung der zur
Deckung der Hochwasserschäden — Januar 1918 — ge¬
nehmigten Anleihe von 1000 000 Mk. ein Zuschuß von ... 100000,— „
neu eingestellt.

Der erweiterte Provinzialausschuß, handelnd auf Grund des
Gesetzes vom 27. April 1920 an Stelle des Provinziallandtags,
hat in der Sitzung vom 31. Mai 1920 die Aufnahme der Anleihe
genehmigtund befchlosfen, daß die Anleihe mit 4'/^"/o zu verzinsen
und mit 5"/4°/o sowie den durch die Tilgung ersparten Zinsen zu
tilgen ist.

20. Bei Titel V Nr. 9 ist zur Anfammlung eines Fonds zur Ver¬
minderung des Anleihebedarfs für regelmäßig wiederkehrende
Hochbauten ein Mehrbetrag von............1094400,— „
ausgeworfen.

Für den vorgedachtenZweck war in den Vorjahren gemäß Be¬
schluß des Provinziallandtags vom 16. März 1907 V2°/o des der
Verteilung der Provinzialumlage zugrunde zu legendenStaatssteuer-
solls vorgesehen worden.

Mit Rücksichtauf die im laufenden Rechnungsjahre, insbe»
sondere durch die Ausführung von Notstandsarbeiten an den Fonds
herangetretenen hohen Anforderungen ist die Erhöhung der für den
Baufonds zn erhebenden Provinzialsteuer von V2"/n »uf 1"/o des
umlagefähigen Steuersolls ein unabweisbares Bedürfnis. 'Es wird ________________

zu übertragen 33 768 589,90 Ml.
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dieserhalb auf die diesen« Vorberichte als Anlage 2 beigefügte Denk¬
schrift hingewiesen.

21. Bei Titel VI Nr. 2ä mußte zur Durchführung des Gesetzes
vom 6. Mai 1920, betr. die öffentliche Krüppelfürsorge, ein
Netrag von ................... 150000,—
neu eingestelltwerden.

Die Fürforge für die hilfsbedürftigen Krüppel bildete bisher
in Preußen leinen besonderenZweig der öffentlichen Armenpflege;
sie regelte sich vielmehr nach den allgemeinen armenrechtlichen Be¬
stimmungen und lag, je nachdemder Krüppel einen Unterstützungs¬
wohnsitz hatte, den Orts- oder den Landarmenverbandenob. Durch
das von der preußischen LandesversammlungbeschlosseneGesetz, betr.
die öffentliche Krüppelfürsorge, vom 6. Mai 1920 ist den Land¬
armenverbandennunmehr die Verpflichtungauferlegt, für Bewahrung
Kur und Pflege der hilfsbedürftigenKrüppel, foweit sie der Anstalts¬
pflege bedürfen, in geeignetenAnstalten Fürsorge zu treffen. Die
Verpflichtung zur Anstaltsfürforge umfaßt hiernach lediglich die
armenrechtlich hilfsbedürftigen Krüppel und zwar nur diejenigen,
welche und soweit sie der Anstaltspflegebedürfen. Das Gesetz tritt
am 1. Oktober 1920 in Kraft. Ueber die Durchführung des Gesetzes
und den Umfang der dem Provinzialverband, als dem Träger der
Anstaltsfürsorge, hierdurch entstehenden finanziellen Belastung können
z. It nähere Angaben noch nicht gemachtwerden. Da die Kosten
der behördlichen Krüppelfürsorgeinfolge der besonderen Schwierigkeit
dieses Aufgabenlreisesnicht gering sein werden, empfiehlt es sich, vor¬
läufig für das letzte Halbjahr 1920 einen Betrag von 150 000 Mk.
in den Voranschlageinzustellen.

22. Bei Titel VI Nr. 2o ist zur außerordentlichen Verstärkung des
^ Betriebsfonds ein Betrag von ............ 2800000,— „

neu vorgesehen worden.
Angesichts der außerordentlichhohen und infolge der herrschenden

Teuerung noch stetig wachsenden Ausgaben der Verwaltung ist eine
Erhöhung des Betriebsfonds nicht mehr zu umgehen. Schon der
52. Rheinische Provinziallandtag hat im Jahre 1912 in Aner¬
kennung des bestehenden Bedürfnisses die Erhöhung dieses ursprüng¬
lich auf 500000 M. festgelegten Fonds auf 700 000 Mk. be¬
schlossen. Die Erhöhung war notwendig, weil die Verwaltung
genötigt war, längere Zeit des Jahres hindurch mit nicht unerheb°
lichen Vorschüssenzu wirtschaften,da einmal die Einnahmen, ins¬
besondereaus den Provinzialsteuern häufig verspätet eingingen, zum
anderen manche Ausgaben, namentlich die hohen Kosten für die
Straßenunterhaltung mit dem größten Teile der vorgesehenen Jahres-
kredite in der ersten Hälfte des Jahres geleistetweiden müssen, und
ferner die Erstattungen des Staates mit ^/» der Ausgaben für die
Fürfolgeerziehung erst am Jahresschluß erfolgen. Der Provinzial-,
landtllg konnte sich mit Rücksicht hierauf der Auffassungnicht ver¬
schließen daß der Verwaltung ein Betriebsfonds in ausreichender
Höhe zur Verfügung stehen müsse. Seit dem Jahre 1912 sind
nun die Ausgaben auf allen Gebieten, wie die Haushaltspläne nach¬
weisen, in ganz außerordentlicherWeise gestiegen. Zu den jetzt not-__________________

zu übertragen 36 718 589,90 Mk.
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wendigen, nach den Grundsätzenäußerster Sparsamkeit berechneten Aus¬
gaben steht der Betriebsfonds von 700000 Ml. in keinem Ver¬
hältnis. Es ist das Gebot einer geordneten Iinanzverwaltung, eine
Vorschuhwirtschaftauch im Interesse der Kreise unter allen Um¬
ständen zu vermeiden. Es ist dies aber unter den heutigen, äußerst
schwierigen Verhältnissen nur möglich, wenn ein Betriebsfonds von
mindestens 3 500 000 Mt. vorhanden ist. Da aus dem Bestände
des Vorjahres der Betriebsfonds in seiner bisherigen Höhe von
700 000 Ml. in 1920übertragen worden ist, müssen noch 2 800 000 M.
durch den Voranschlag angefordert werden.

23. Bei Titel VI Nr. 3 werden zur Bestreitung der Verwaltungs-
losten der Fürsorge für Kriegsbeschädigte und Kriegshinter¬
bliebene, soweit diese Kosten nicht vom Reich oder Land erstattet
werden ..................... 100000.- ,
mehr benötigt.

Nach dem Ministerialerlaß vom 29. August 1916 hatte der
Provinzialverband, als Träger der Hauptfürsorgestelle für Kriegs¬
beschädigte, die aus Anlaß der Kriegsbeschädigten-Fürsorgeentstehenden
Verwaltungstosten selbst zu tragen. Zur Bestreitung dieser der
Hauptorganislltion zur Last fallenden Kosten war bisher ein Betrag
von 100000 M. durch den Haupt-Haushaltsplan bereit gestellt
worden. Dieser Betrag reicht nicht mehr aus, da auf Grund der
Verordnung über die soziale Kriegsbeschädigten-und Kriegshinter-
bliebenen-Fürsorgevom 8. Februar 1919 der Provinzialverwaltung
auch die Fürsorge für die Kriegshinterbliebenen übertragen worden
ist. Nach dem inzwischenergangenen Gesetz über die Kosten der
Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenenfürsorgevom 8.Mai 1920
fallen dem Provinzialverband, als Träger der Hauptfürsorgestelle,
nunmehr ^/iu der Verwaltungstosten der Hauptfürsorgestelleund der
Kosten für die von ihr unmittelbar unterhaltenenFürsorgeeinrichtungen
(Pruvinzilll-Beratungsstellen) zur Last. Diese Gesamtkosten sind mit
200000 Mt. veranschlagt; es müssen daher gegenüberdem Vor¬
jahre 100000 Mk. mehr vorgesehenwerden.

24. Bei Titel VI Nr. 4«. ist zur Bestreitung der den Beamten und
Angestellten — soweit sie im,besetzten Gebiet ihren dienstlichen
Wohnsitz haben — zu gewährenden Besatzungszulagen ein
Betrag von ...................2 650000,— „
neu eingestellt.

Nachdem die preußische Staatsregierung die sog. Besatzungszu-
läge nach den Grundsätzen des Reichs auch ihren Beamten vom
1. Juli 1920 ab gewährt hat, ist auf Grund Beschlusses des er¬
weiterten Provinzilllausschussesvom 1. Juli 1920 den Beamten und
Angestellten der Rheinischen Provinzialverwaltung, soweit sie im
besetzten Gebiete ihren dienstlichen Wohnsitz haben, diese Zulage eben¬
falls vom gleichen Zeitpunkte ab bewilligt worden. Die Bewilligung
ist entsprechend der Anordnung des Reiches auf jederzeitigenWider¬
ruf und ohne Iuerkennung eines Rechtsanspruchserfolgt. Die Zu^
läge beträgt für Verheiratete monatlich 150 Mt. in den Orten der
OrtsklasseH. und den ihnen hinsichtlich der Teuerungszulagen gleichge¬
stellten Orten, 120 M. monatlich in den als teuer anerkannten________________.

zu Überträgen 39 468 589.90 M.

X
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Orten und 90 Mt. monatlich in den sonstigen Orten. Unverheiratete
beziehen 80°/» dieser Satze, sofern sie nicht Haupternährer von
unterhaltungsberechtigten, mit ihnen zusammenwohnendenAnge¬
hörigen sind; im letzterenFalle werden sie den kinderlosVerheirateten
gleichgestellt. Ledige Angestellteunter 21 Jahren erhalten die Hälfte
der Betrage für Unverheiratete. Die Kindeizulage beträgt 25 Mk.
monatlich für jedes unterhaltungsberechtigteKind nach den Grund¬
sätzen der Besoldungsordnung.

Nach den angestellten Berechnungen ist zur Deckung dieser
Ausgaben für die Zeit vom 1. Juli 1920 bis 31. März 1921 ein
Betrag von rd. 2 650000 Mk. erforderlich.

25. Bei Titel VI Nr. 6 ist zur Durchführung der neuen Be¬
soldungsreform ein Betrag von ........... 2590000,— „
mehr vorgesehen.

Die den Beamten der RheinischenProvinzialverwaltung nach
den neuen, vom erweiterten Proninzialausfchuß am 30. Juni 1920
beschlossenen Besoldungsbeftimmungenzustehendenhöheren Gehälter,
einschließlich Ortszuschlag, sind in der dem Haupt-Haushaltsplan
als Beiheft beigefügtenGehaltsnachweisungim einzelnen angegeben.
Nach dieser Nachweisung (siehe Zusammenstellungam Schluß) belaufen
sich die Mehrausgaben an Gehältern, einschl. Ortszuschlag,gegenüber
den in den Einzel-Haushaltsplänen unter dem Abschnitt „Besoldungen"
aufgeführten Diensteinkommenauf insgesamt ^10757 062,01 Ml.
(neue Besoldung) — 3082 868 M. (alte Be-
soldung) ---) rd ........... 7 680000 Ml.

Hierauf sind indessen gemäß 8 8 der neuen
Besoldungsordnungfür Sachbezügeanzurechnen rd. 450 000 „
so daß ein Mehrbetrag von ....... 7230000 Mk.
verbleibt.

Für einzelne Beamte, welche nach den vom erweiterten Provinzial-
ausschuß in der Sitzung vom 30. Iuui 1920 genehmigten neuen
Bestimmungenüber die Heranbildung des Beamtenpersonals für den
Büro- :c. Dienst der RheinischenProvinzialverwaltung bezw. den
dadurch festgelegtenneuen Anstellungsgrundsätzenzu befördern sind,
konnten nacki der Vorbemerkungzu diesem Berichte die erforderlichen
Stellen in den Haushaltsplan selbst nicht eingestellt werden; sie mußten
daher in dem Beiheft zum Haupt-Haushaltsplan Berücksichtigung
finden. Die sich hierdurch sowie durch Einstellungbezw. Umwandlung
einzelnerStellen auf Grund der neuen Besoldungsordnungergebenden
Mehrbeträge sind in der vorgedachtenSumme mitenthalten.

Der voraufgeführtenAusgabesummevon . 7 230 000 Ml.
steht im Voranschlag zum Haupt-Haushaltsplan
bei demselben Titel VI. 6 eine Summe von 4 640000 „
gegenüber; sie stellt den Betrag dar, welcherzur
Durchführung der vom Provinzmlausschußin der
Sitzung vom 10. Dezember 1919 mit Wirkung
vom 1. Dezember 1919 ab zum Friedensdienst-
einkommen bewilligten,mit dem Inkrafttreten der^ ______,________
neuen Besoldungsordnungin Wegfall gekommenen./ 2 590 000 Mk._______ ^

zu übertragen 2590000 M. 42 058589,90 Mk.

4*
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prozentualen Zulage sowie der vom gleichen Zeit¬
punkte in Kraft getretenen Tarifverträge erforderlich
war. Die durch diefe Tarifverträge eingetretenen
Lohnerhöhungensind für 1920 bei den Lohntiteln
der einzelnenHaushaltspläne berücksichtigt.

Es sind mithin gegenüberdem Vorjahre bei

2 5)90 000 M. 42 058 589,90 Mt.

112 547,28

Titel VI 6, wie oben angegeben,mehr notwendig: 2 590000 Ml.
25. Bei Titel VI Nr. 7 sind an Zinsen für die zur Bestreitung der

laufenden Ausgaben von der Landesbank entnommenen Vor¬
schüsse sowie zur Abrundung mehr erforderlich......

Der Beschlußdes erweitertenProvinzialausschussesvom 1. Juli
1920, nach welchemfür das Rechnungsjahr 1920 vorläufig eine
Provinzialumlage von 41,5"/» des Maßstabsteuersollserhobenwerden
soll, ist von den zuständigenHerren Ministern mit der Einschränkung
genehmigt worden, daß die Einkommensteuerzunächst noch außer
Betracht bleiben müsse. Mit Rücksichthierauf konnten für 1920
die 41,5°/« Provinzialumlage einstweilen nur von dem umlagefähigen
Steuersoll der staatlich veranlagten Realsteuernzur Erhebung gelangen,
d. s. für das Jahr rd. 18 985 000 Mk. gegenüber einem tatsäch¬
lichen Steuerbedarf von 92 609 600 Mt. (vergl. die Bemerkungen
unter Abschnitt III dieses Vorberichts). Bei dieser Sachlage mußten die
zur Deckung der Bedürfnisseder Provinzialuerwaltung, vor allem der
Kosten zur Unterhaltung der Provinzialstraßen und zur Durchführung
der neuen Besoldungsreform erforderlichenMittel vorläufig bei der
Landesbank vorschußweiseaufgenommen weiden. Diese Vorschüsse
beliefen sich am 15. Oktober 1920 auf rd. 66 700 000 Mt.

Zur Bestreitung der an die Landesbankzu zahlendenVorschuh-
zinsen ist in den Voranschlagnur ein Betrag von rd. 632 000 Ml.
eingesetzt worden — gegenüber rd. 519 800 Mk. im Vorjahre —.
Von der Einstellung eines höheren Betrages ist abgesehen worden,
da von der im Nachtragsetat für 1919 „zur Deckungaußerordent¬
licher Mehrausgaben" auf Gruud Beschlusses des erweiterten
Provinzialausschussesvom 31. Mai 1920 vorgesehenen Summe von
3 086 500 Mt, der Betrag von 1298 525 Mk. erspart worden ist.
und diese auf das Rechnungsjahr 1920 übertragene Ersparnis zur
Deckungder Vorschußzinsenmitherangeholt weiden soll. Der letzt¬
gedachte Betrag steht aber zur Zeit noch nicht zur Verfügung, da
noch rd. 950 000 Mk. Provinzialsteuern aus 1919 rückständigsind

26. Bei Titel VI Nr. 8 sind zur Bestreitung unvorhergesehener,
insbesondere durch die Teueruug eintretender außerordent
licher Mehrausgaben...............1663 500,-
mehr ausgeworfen.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes ist wie beim Reich, dem
Staat und den größeren Kommunalverwaltungen.so auch bei der Provinz
zu einer der schwierigsten Fragen geworden. Die gewaltig gestiegenen
Ausgaben lassen sich unter den jetzigen Verhältnissen auch nicht
annähernd für den Zeitraum eines Jahres vorausfehen oder gar mit
einer gewissen Sicherheit berechnen. Immer wieder treten neue
Anforderungen auf, die das Ergebnis der bisherigen Feststellungen
umstoßen. Es muß deshalb ei» besondererFunds vorhanden sein,

zu übertragen 43 834 637,18 Mt.
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auf den zurückgegriffen werden kann, wenn im Laufe des Jahres
unvorhergesehene,durch die Teuerung hervorgerufeneerhöhte Mehr¬
ausgaben notwendig werden. Seit der Aufstellung der Einzel-
Haushaltspläne für 1920 find die „persönlichen Ausgaben" (z. B,
durch den Abschluß neuer Tarifverträge), insbefondere aber die fächlichen
Kosten fchon wieder in die Höhe gegangen. Es erscheint daher
dringend geboten, zur Bestreitung außerordentlicherunvorhergesehener
Mehrausgaben eine entsprechende Summe in den Voranschlageinzu¬
stellen; sie dürfte unter den heutigen Verhältnissen mit dem Betrage
von 4 750000 Mk. keineswegs zu hoch gegriffensein. Da in 1919
zur Deckung derartiger Mehrausgaben ein Betrag von 3 086 500 Mk.
vorgesehen war, müssen noch 1663 500 Mk. mehr angefordert werden.

Bei dem Haupt-Haushaltsplan für 1920 ergibt sich hiernach^ ________________
eine Gesamt-Mehrausgabe von .......... 43834637,18 Mk.
welcher die nachstehend aufgeführten Minderausgaben gegenüber¬
stehen.

27. Bei Titel II Nr. 11 haben die Zuschüssean die Haushaltspläne
der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten um insgesamt . . 1182 700,— Ml.
vermindert werden können.

Wie aus der den Haushaltsplänen der Heil- und Pflegeanstalten
vorgehefteteuZusammenstellunghervorgeht, haben die Ausgaben auf
allen Gebieten, namentlich für Löhne, Beköstigung, Heizung, Be¬
leuchtung und die übrigen fächlichen Kosten fowie in Verbindung
damit auch die persönlichen Ausgaben gegenüberdem Vorjahre eine
weitere wesentliche Steigerung erfahren. Es ist dies einmal auf
die noch andauernd zunehmende Teuerung zurückzuführen, dann aber
auch darauf, daß die befonders in den letzten Monaten des Jahres
1919 eingetretenenErhöhungen erst in 1920 in ihrer vollen Höhe
zur Geltung kommenwerden. Trotz der in den Voranschlägenim
einzelnenaufgeführten bedeutendenMehrausgaben hat sich infolge
der durch den erweiterten Provinzialausschuß in der Sitzung vom
31. Mai 1920 beschlossenen Erhöhung der Pflegesätzefür die Pro¬
vinzial-Heil- und Pflegeanstalten eine Verringerung des Provinzial-
zuschussesum 1182700 Mk. ermöglichen lassen. Die zur Durch¬
führung der vom verstärkten Provinzialausschuß in der Sitzung vom
^- Juni ^20 beschlossenen Besoldungsreform für die Anftlllts-

beamten erforderlichenMehraufwendungen find hierbei allerdings,
wie auch bei den übrigen Einzel-Haushaltsplänen unberücksichtigt
gelassen da diese Aufwendungenaus dem hierfür im Haupt-Haus¬
haltsplan vorgesehenenKredit ihre Deckung finden sollen. Bezüglich der
vom 1. April 1920 ab zuständigenBesoldungen (Titel U der Haus¬
haltspläne) wird auf die dem Haushaltspläne als Beiheft beigegebene
GehaltsnachweifungBezug genommen ,.,«,, ,.^ .

Bei Titel II «andere persönliche Ausgaben" findet sich em
Mehrbetrag von - - - - - - - - 6970655,19 Mk.

Dieser bedeutende Mehrbedarf gegenüber dem
Vorjahre erklärt sich in der Hauptsachedadurch,
daß in den Voranschlägen für 1919 nur die __________________________________

zu übertragen 6970655,19Ml. 1182 700.— Mk.
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Friedenslöhne eingesetzt waren. Infolge der
notwendig gewordenen tariflichen Regelung
der Löhne muhten für das Pflegepersonal und
zwar für 574 Pfleger 3 485565 Mk.. für 512
Pflegerinnen 1230651 Ml. und für das Dienst¬
personal 2 241685 M. mehr in Ansatz gebracht
werden. Für Wahrnehmung der geistlichen Amts¬
verrichtungen sind 11500 Mk. und für die
Bürogehilfen an den Anstalten 6370,85 Mk.
mehr eingestellt. Infolge Verringerung der
Stellen der Assistenzärztekonnten nach Abzug
eines für die AnstaltsapothekerbenötigtenMehr¬
betrages 5116,66 M. weniger ansgeworfen
werden.

Die wesentlichste Mehrforderung bringt der
Titel III «sächliche und sonstige Ausgaben" mit 9248354,56

Von diesem Mehrbedarf nimmt der Heizungs¬
titel infolge der ganz ungeheuer gestiegenenKohlen-
und Kokspreisefür sich allein 5462000.— Mk.
in Anspruch.

Nach den Haushaltsplänen
der 8 Heil- und Pflegeanstalten
sind an Kohlen bezw. Koks
erforderlich für die Anstalt:
Andernach 1500 Tonnen
Äedburg-Hllu 8250 ..

2000 „
1800 „'
2400 ..
3600 ..
4000 ..
2500 ..

ÜnterZugrundelegungeines
Durchschnittspreisesvon 400
Mk. für die Tonne ergibt sich
gegenüberdem Vorjahre, wie
oben angegeben, ein Mehr von
5 462000 Mt.

Bei dem gewaltigen Hin¬
aufschnellender Preise aller
Lebensbedürfnisse war es wei¬
terhin nicht zu umgehen, für die
Beköstigungeinen Mehrbetrag
von ........3020300.— „
in den Voranschlag einzustellen.
Der Teuerung entsprechend
mußte der Neköstigungssatz für
die 3, Tischtlllsse von 2,30 Ml.
auf 3.50 Mk., für die 2. Tisch-
llasse von 3 Ml. auf 5 Ml.

6970655,19Mt. 1182 700,- Mk.

Bonn
Düren
Gallhausen
Grasenberg
Iohannistal
Merzig

zu übertragen 8482300,— Ml. 16219009,75Mt. 1182 700.— M-
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258300.—
131500,—
122000,—
80000,—

Uebertrag 8482300-Mt. 16219009,75Mk, 1182 700.- Ml.
und für die 1. Tischklasse von
4 Ml. auf 7.50 Mk. erhöht
werden.Ob mit diesen Sätzen
die Belustigung zu beschaffen
sein wird, erscheint noch recht
fraglich. Auch bei den übrigen
sächlichen Kosten haben unter
den jetzigen Verhältnissen höhere
Kredite vorgesehen werden
müssen. So sind für die 8
Provinzial-Heil» und Pflege¬
anstalten mehr erforderlich:
für Beleuchtung ....
„ Mobilien. Utensilien PP.

Unterhaltung der Gebäude
" Bekleidung -----
.. Lagerung. Bettzeug und

Tischwäsche....."500,-
.. Reinigung - - UU"
„ Wasserversorgung . .. - 305UU —
. Arznei und Verbandnnttel,

ärztl. Instrumente. . .
. Kirchen« und Schulbedürf-

nisse PP. (Bibliothek) . .
.. sonstige Ausgaben . .

An Zinsen aus Stiftungen
sind mehr vorgesehen . - -
so daß sich die Mehrausgaben
bei Titel III, wie oben an- _____________.

gegeben, auf .....9248354.56M.

"3« den Gesamt-Mehrausgaben in Hohe von 16219009,75 Ml.
ist eine bei Titel I nachgewieseneMinderausgabevon ^^^^_«_
in Abzug zu bringen, so daß ein Mehrerfordernisvon 16211800.- Ml.

""" Me die diesem Berichte beigefügte Nach-
Weisung der eigenen Einnahmen n°chw«st. "d
letztere bei den Pr°vmzml-He,l- und Pflege. ^^ ^ .

HU "3er Provinzialzuschußvermindert sich ________

<,« n» -"V^?N« 16 ist für den Haushaltsplan des Landarmen-
28. Be: Titel II ^/b ^ ^ wzialzulchußnickt erforderlich.

Hauses :nTr,er e^ ^^ z,^ ^ ^ -^ «-«er
^. September 1919 auf 6 Jahre

Behebung der Wohnungsnot vermietet
"" ?" ^ Mi «nahmen werdet dem Reservefonds des Land-
"°"^' ns3 bei d Landesbank zugeführt, aus dem auch etwaige

Das Beamten, und Dienstpersonalist ----------------------------
Ausgaben bestntten weroe übertragen 1182 700.- Ml.

21300 —

2900,—
25303,85

650,71
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soweit es nicht von der Stadt Tlier übernommenworden ist, ander¬
weit untergebracht worden. Die Pfleglinge des Landarmenhauses
wurden der Heil- und Pflegeanstalt Bedburg-Hau überwiesen.

Der im Haupt-Haushaltsplan für 1919 für das Landarmen-
hllus in Trier vorgesehene Zuschuß von .........
kommt daher für 1920 in Wegfall/

29. Bei Titel II Nr. 20 hat sich der Zuschuß an den Haushaltsplan für
die Verwaltung der landwirtschaftlichen Angelegenheiten um
vermindert.

Für die neue landwirtschaftlicheWinterschulein Opladen, mit
deren Errichtung sich bereits der 56. Provinziallandtag einverstanden
erklärt hat, ist auf Grund des § 8 der mit der Landwirtschafts-
tammer vereinbarten Satzungen über die Einrichtung und Ver¬
waltung des landwirtschaftlichen Winterschulwesensund Wander-
lehrtums ein Zuschuß von
neu eingestellt. Da die Provinz nach den vorged.
Satzungen auch die Ruhegehalts- und Hinter-
bliebenenversorgungder Winterschuldireltorenüber¬
nommen hat, mußte der Zuschußan den Pensions¬
haushaltsplan um ..........
höher eingestelltwerden.

Der Zuschuß für die wirtschaftliche Frauen-
schule Selicum bei Neuß ist durch Beschluß des
Provinzialausschusses vom 25. Juni 1918 von
6500 Mk. auf 10000 W, also um ... .
erhöht worden.

Zur Verzinsung des dem Kreise Kreuznach
von der Landesbank zur Gewährung von Unter¬
stützungen für Hagelbeschädigtehergegebenen Dar¬
lehens war in 1919 der Betrag von 473,18 Mk.
vorgesehen. Da das Darlehen inzwischen zurück¬
gezahlt ist, kommt dieser Betrag mit ... .
in Wegfall.

Es verbleibt mithin eine Mehrausgabe von
Da die eigenen Einnahmen

2500-Mk.

681,-

3500,—

473.18

6207,82 Ml.
des Haushaltsplanes gegenüber

dem Vorjahre unverändert geblieben sind, würde ein Mehrzuschußaus
Provinzilllmitteln von 6207,82 Mk. erforderlich sein, wenn aus
Titel IV der Einnahme des Haupt-Haushaltsplanes der gleiche
Betrag, wie im Rechnungsjahre 1919 zur Ueberweisunggelangen
würde; es trifft dies aber nicht zu, wie nachstehend dargelegt ist.

Der landwirtschaftliche Etat erhält seine Zuschüsse aus Titel II
Nr. 20 und Titel IV Nr. 5 des Haupt-Haushaltsplanes.

Die Ginnahme des Titels IV ist gegenüber dem Vorjahre
durch Ueberweisungeines Betrages von ... 495000,— Mk.
aus dem Netto-Iinsgewinn der Landesbank für
das Geschäftsjahr1919 um den gleich hohen Betrag
gestiegen; aus dem diesem Einnahme-Titel ent¬
sprechenden Titel IV der Ausgabe sind an den
Haushaltsplan für die Verwaltung der Provinzial-
museen zu Bonn und Trier . 36 455,— Mk.

l 182 700.— Mk.

102 000 —

449 337,18

zu übertragen 36 455,— W. 495 000,— M. 1734 037,18 Ml.
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und an den Haushaltsplan zur
Förderungvon Kunst und Wissen-
schaft ..... - -.___b5W.— ...

zusammen 42 955— Mt.
Mehrzuschüssezu leisten,

während der Zuschuß an den
Haushaltsplan für gewerbliche
Zwecke um ......— S5uu.— ,.
gekürzt werden tonnte. .----------------------- -n^— ..Bleiben mehr: 39 45V, ,,

Für den Haushaltsplan der landwirtschaft.
lichen Angelegenheiten können hiernach aus Titel -------—
des Haupt-Haushaltsplanes .......455 545.- Ml.
mebr entnommenwerden.
""^ Da? landwirtschaftlicheEtat an sich. w.e
oben bemerkt,einen. Mehrzu chuß von . , 6 207.82 ..

^^?'"s '" H " "4^3^MHaushaltsplanes . - ........"" '

wenig^vorgeschen^ ^ ^.^ P^al-Wein- «^ Obstbau-

"e«H ^nn!m'^^^^ ihre Zuschüsse aus dem Haus-
baltsvlan für die landwirtschaftlichenAngelegenheiten. Gegenüber
den Vorjahre ist der Proviüzialzuschußfür die Wein- und Obstbau-
ickule i^ während sich der Zuschuß
Nie WeN in Trier um 20000 Mt. vermmd^ der-
enige für die Schule in Ahrweiler um den gleichenB trag erhöht hat

'Der Haushaltsplan der Wein- und Obs bauschulem Trier
weist bei Titel II ..andere persönliche Ausgaben« «me MchrausgHe
von..........

"°^Die Zunahme der Büro- und Kassengeschäfte
erf°rdlr?e die Annahmeeiner besonderen H lfskra .
ür die eine Vergütungvon 6000 Mt. vorgesehen ist.

^«. ^.°» «l?s" und Relig onslehrer owie zur

^teil 'g dVach^^^^ mußten ''0 M.

2°"U^ md sorgen Ausgaben sind ^^ ^
bei Titel III um ' - ^. Beköstigung infolge
gestiegen und um 6045 Mk..
Erhöhung der Verpflegung^atzeu ^.
fstr Remgung um 880 ^. l^endeUnter-
Veleuchtung um 2500 M. sur^ Bearbeitung
Haltung der Gebäudeum 4W ^c ^^ ^.^^ um

"sen der Lehrer und Schüler um 500 Mt. -^^7^
Diesen Mehraus^ - - > ^ ^^ ^____________________

stehen nach der als Anlage g ^-^^5 ^. 1734037.18 M.
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Weisung eigene Mehreinnahmen der Schule in
Höhe von ............52285,— „
gegenüber, so daß sich ein Minderzuschuß aus _____^_________
Provinzialmitteln von .........20000— Mk.
ergibt.

Der Voranschlag für die Provinzial-Weinbauschule m
Kreuznach hat gegenüber dem Vorjahre bedeutendeMehrausgaben
in Höhe von insgesamt 259 887,50 Mk. zu verzeichnen. Hier¬
von entfallen auf Titel III „sächlicheund sonstige Ausgaben"
allein ..............228 777,50 Ml.

Es waren mehr vorzusehenfür Bearbeitung
der Weinberge und Rebschulen sowie für Neuanlage
von Weinbergen nach den aufgestellten Kosten¬
anschlägen 180000 Mk., für die Unterhaltung
der Obstanlage im Schönefeld und für die Aus¬
bildung von Baumwärtern 9500 Ml., für Be¬
arbeitung der Gaitenanlagen 6200 Mk., für den
landwirtschaftlichenBetrieb 23 000 Ml., für Be¬
köstigung 5077,50 Mk., für Reinigung. Heizung,
Beleuchtung4000 Mk. und für sonstige Ausgaben
1000 Mk.

Die übrigen Titel des Haushaltsplans erfordern
eine Mehrausgabe von zusammen .....31110,— „
hauptsächlichhervorgerufen durch Lohnerhöhungen
für den Hausarbeiter, 3 Fuhrknechte und 1 Stall¬
wärter (rd. 26000 Mk.) und infolge Erhöhung
der Vergütung für die Schieibhilfe.______________

Die Gefamt-Mehrausgabe von ... . 259887.50 Mk.
kann, wie aus der beigefügten Nachweifung (Anlage 1) ersichtlich,durch
eigene Mehreinnahmen aus den Weinbergen, der Land-, Vieh- und
Gartenwirtschaft lc. gedeckt werden, so daß der Provinzialzuschuh in
seiner Höhe gegenüberdem Vorjahre unverändert bleibt.

Bei der Unteranlage für die an die Wein- und Obstbauschule
in Kreuznach angegliederteWinterfchule ist insofern eine Aenderung
eingetreten, als die Kosten für Reinigung, Heizung, Beleuchtung lc.
um 590 Mk. höher veranschlagt und an Reisekosten :c. für den technischen
Leiter der Schule 385 Mk. eingestellt werden mußten. Diese Mehr¬
ausgaben finden durch Mehreinnahmen an Schulgeldernihre Deckung.

Bei der Anstalt in Ahrw eiler zeigt sich
eine Mehrausgabe von .........45 750,—Mt.

Infolge andauernder Vermehrung der Büro'
und Kassengeschäfte war die Annahme eines Büro¬
gehilfen nicht mehr zu umgehen; es find hierfür
6000 Mk. vorgesehen. Die Erhöhung der Löhne
für 2 Aufseher und den Hausarbeiter erfordern
einen Mehrbetrag von 17 960 Mk, Die fachlichen
und fonstigen Ausgaben find ebenfalls gestiegen
uud zwar hauptfächlich für Beköstigung um
5647,50 Mk., für Heizung. Beleuchtung und

zu übertragen 45 750-M. 1734 037,18 Mt-
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25750,—

3 500,—

9 900,—

Reinigung um 4500 Ml ür Vearbeüungder
Weinberge.Rebschulen undObstgartenum9000Ml.,
für die laufendeUnterhaltungder Gebäude um
300 Mk, Zur Einzäunungdes Wembergsm
Turmberg mußte ein einmaliger Beitrag von
2000 M. eingestellt werden, wahrend dle ür
1919 zur Instandsetzung der Wembergsmauern
und zur Erneuerung des Gltters vo' dem Schul«
gebäude einmalig vorgesehenen2000 Ml. fort-
fallen onnttn^ ^.^^^^^ ^.^ Schule aus den
Erträaen der Weinberge, der Versuchsfelder der
Gartenwirtschaft und aus sonstigen Emnahmen
haben um .............
zugenommen. —^^—in»

Mithin Mehrbedarf an Provinzialzuschuß . ^ 20000 - Ml»
30. Bei Titel IV Nr. 3 hat der Zuschuß an den Haushaltsplan für

gewerbliche Zwecke «m . , - - - ^ '^e' Haushaltungs-und

13000000 Ml. ............
weniger ausgeworfen. Baukosten der Fllrsorgeerziehungs-

austal^in^
schlage für d«se Wdm ^ aus dem Arbeits¬
schüsse aus d« "^ Da
betnebe zur Abfühlung°" . . ^ ^ Nlgung der Anleche be-

"t V 1°«Ute der Pr°?N «m° di? Mehrüberschüsse,
b"'^^'Mk. er'H und Tilgung der für

u'nd den Umbau des Stande- ^ „
Hauses genehmigten Anlege .....
weniger vo/gesehe» werden. , vorschußweise verrechnetAuf

Ein Tell der ^^'Verkaufspreis des Haues Elisabeth- _________________
den bestehenden Vorschuh .st der ^ermui p ^

1 650,—

h'
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straße 11 mit 180000 Mt, abgeschriebenworden, Die Zinsen
haben sich dementsprechend ermäßigt.

34. Bei Titel VI Nr. 4 smd gegenüber dem Vorjahre......
weniger eingestellt.

Unter diesem Titel waren im Haupt-Haus¬
haltsplan filr das Rechnungsjahr 1919 die zur
Bestreitung der Teuerungszulagen und Kriegs¬
beihilfen für Beamte, Angestellteund Bedienstete
der Verwaltung erforderlichenMittel mit . . . 7550000,—Mt.
vorgesehen. An Stelle dieser Zuwendungen sind
vom 1. April 1920 ab, dem Zeitpunkt des In¬
krafttretens der neuen Besoldungsordnung — be¬
schlossen vom erweiterten, mit Provinziallandtags-
rechten ausgestatteten Provinzialcmsschuß in der
Sitzung vom 30. Juni 1920 — die den Provinzial-
beamten neben dem Grundgehalt und dem Orts-
zuschlag zu gewährenden Ausgleichszuschläge
und Kinderbeihilfen getreten. Die Höhe des
Ausgleichszuschlags und der Kinderbeihilfen ist
nach den staatlichen Bestimmungenfestgesetzt. Nach
der dem Haupt-Haushaltsplan beigefügten Gehalts¬
nachweisung (s. Zusammenstellungam Schluß) sind
zur Deckung
der Ausgleichszuschläge . . 5 374000.— Mt.

„ Kinderbeihilfen. . . . 926000,— „

zusammen also ..... 6300000,— ,
erforderlich.

Es ergibt sich somit, wie oben angegeben,
ein Minderbetrag von .........1250000.-Mt.

Die den Angestellten und Arbeitern der Verwaltung bisher
gewährten Teuerungsbezüge sind bei der tariflichen Regelung der
Vergütungen und Löhne mitberücksichtigt worden.

35. Bei Titel VI Nr. 5 war im Haupt-Haushaltsplan für das Rechnungs-
jähr 1919 zur Deckung von Fehlbeträgen au Kriegsbeihilfen
und Teuerungszulagen der Beamten ans dem Rechnungsjahre 1918
ein Betrag von ..................

eingestellt. Der Fehlbetrag für das abgelaufene Rechnungsjahr ist
durch den Nachtragsetat für 1919 angefordert worden. Der vor¬
gedachte Betrag kommt daher für 1920 in Wegfall.

Die Minderausgllben ergeben zusammen einen Betrag von
Die Gesamt-Mehrausgllben sind vorstehend (Seite 29) mit

errechnetworden; es ergibt sich demnach ein GesllMt-Mthlbettllg,
von ............
für welchen Deckung zu beschaffen ist.

Der Haupt-Haushaltsplan schlägt (Seite 4) zur Deckung dieses
Mehrbetrages vor:
1. Bei Titel II Nr. 1 der Einnahme die Provinzialabgabe für Ver-

kehlsanlagen um ...............
2. Bei Titel II Nr. 2 der Einnahme die Provinzialabgabe zur

Deckung der Kosten des Landarmenwesensum ......

1756 287.18 Ml.

1250000— ..

1950000.— ..

4 956287.18 Mt.
43 834 637.18 ..

W 878 350,—Mt.

20952900.—Mt.

2 448000,— ^^,
zu übertragen 23 400 900.— Ml.
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Uebertrag 23 400 900.— M,
3 Bei Titel II Nr. 3 der Einnahme die Provinzialabgabe zur

' Deckungder Kosten der erweiterten Armenpflegeum - - - - 3 262 000— „
4 Bei Titel II Nr. 4 der Einnahme die Provinzialabgabe zur

' Ergänzung der allgemeinenDotationsrente bezw. flir allgememe
Zwecke der Provinzialverwaltung um . . . . . - - - - 1" "64 5(1(1 — «

5 Bei Titel II Nr. 5 der Einnahme die Provinzialabgabe zur
' Ansammlung eines Fonds zur Verminderung des Anleihebedarfs

für Hochbautenum . - - - - - -. - ..... inn "
6 Bei Titel V Nr. 2 die unvorhergesehenenEinnahmen um . .________i(iu,— »

^«„ „«< .... 38391900 —Mk.im ganzen also um .............. '
zu erhöhen, dahingegen ,.,<».

? bei Titel V Nr. 1 die Einnahme an Zmsen von vorübergehend
angelegten Beständen aus Zentralmitteln um ...... »«»".

s" ""^igen. Bleiben:^^8^0^U
Der verbleibendeRestbetrag von: 495000,— „

findet durch den aus dem Netto-Zinsgewinn der Landesbanl im
Geschäftsjahre 1919 dem Haupt-Haushaltsplan überwiesen«:« gleich
hohen Betrag seine Deckung. —^7
^" Summe, wie oben: 38878350 —M.

II.

Nach dem Ergebnis des Jahresabschlussesbei V^'
Verwaltungfür das Rechnungsjahr 1919 hatte der Betriebs °nds^ M ,°«d«.
er ist dem Beschlussedes Provinziallandtags gemäß in dieser Hohe ,n das Rechnunasiahr 192(1

übernomm^ worden. ^^^^.^.^ ^ ^^„^^ ^, Betriebsfonds wird auf Seite 25 des Vor¬

berichts Vg genommen ^^ P^vinzmllandtags stehenden Ausgleichsfondswar «m Schlüsse Ausgleichs,
des Rechnungsjahres 1919 ein Bestand von 4 987 269,90 M. zu verzeichnen. Dieser Betrag setzt fonds.

. 3 889 452.-M. .

und 2.' einem bei der Landesbank der Rheinprovinz angelegten rentbaren ^ ^ ^^
Depositum von ................------------------!—-^-' .

' Summe, wie oben: 4 98? 269,90 M.
^ .. 31. Mai ^

Gemäß Beschluß des erweiterten Provinzialausschussesvom ^-^-. 19^(1

ist diesem Fonds ferner der im Rechnungsjahre1919 verbliebene ausgabefreie ^
Bestand von .................... ' "

"^"N'erM'sich hiernach beim Ausgleichsfondsein Bestand an Dep°siten__________^

nnd ^tpap«ren von ^ . - ^ ^ ^^ ^ 47/Rh^schen ProvinM-
landen« ^^ittMärV 1907 mit einem Betrage von 471866,89 Mk.

' De?P v^ mit d/esem Fonds eine Rücklage
schaffen um n Men eines erheblichen Rückganges des umlagefähigenStaats-
steu?ii°lls^ einlstarke Erhöhung der Provinzialumlage vern,e,denzu können.
De7N sM rforderllchenFalles .««« s«r ^ung derjen gen A^
Verwendung finden, welche dem Provinzmlverbande aus der für den Rhe,n- ----------------------------

"' zu übertragen 6 266 405.32 Mk.
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Naufonds.

172 319.89

Uebertrag 6 266 405,32 M,
Weser-Kanal und später die Lippewafserstraße übernommenen Garantie«
Verpflichtung für die Verzinsung und Tilgung der Bau- und Betriebskosten
erwachsen werden. Die Garantieleistungen für den Rhein-Weser-Kanal für
das, Rechnungsjahr 1918 sind nach der den Garantieverbänden inzwischen
zugegangenenMitteilung des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten auf
insgesamt 984 685,09 Mt. festgestelltworden. Der hiervon auf die Rhem-
provinz entfallende Anteil ist mit ..............
angefordert und aus dem Ausgleichsfonds bestlitten worden, so daß em __________________
Bestand verbleibt von ................. 6 094 085,43 Mk.

Nach der im Ministerium der öffentlichen Arbeiten im April 1920 ausgearbeiteten „Un¬
terlage für die Beratung der Wafserstraßenbeiräteüber die weitere Erhöhung der Schiffahrtsabgaben
auf dem Rhein-Weser-Kanal und dem Dortmund-Emskanal" werden sich die Ergebnisse der
folgendenJahre wesentlich ungünstiger gestalten. Während im Rechnungsjahre 1918 die Betriebs¬
kosten durch Einnahmen voll gedeckt weiden konnten und für die Verzinsung des Anlagekapitals
noch 1480 000 Mk. verfügbar blieben, wird sich für 1919 bereits bei den Betriebskosten ein
Fehlbetrag von über 1600 000 Mk. ergeben; die Verzinsung wird vollständig ausfallen,

Angesichts der hiernach zu erwartenden erheblichen Steigerung der Kanalbetriebskostenhielt
der verstärkte Provinzialausschuß der Rheinprovinz in seiner Sitzung vom 16,/17. September 1920
eine Erweiterung der Tätigkeit des Finanzausschusses für den Rhein-Weser-Kanal für dringend
geboten. In Uebereinstimmung mit dem Beschluß des westfälischenProvinziallandtags vom
7. Mai 1920 war er der einmütigen Auffassung, daß der Finanzausschuß im Hinblick auf die
starke finanzielle Belastung der Garantierverbände über den Verkehr sowie über die Einnahmen
und Ausgaben des Betriebes eingehendunterrichtet und durch öfteren Zusammentritt stets auf dem
Laufenden gehalten werden muß, damit die zur Herbeiführung einer Verringerung der Kanal»
garantieleistungen notwendigen Maßnahmen schneller, als bisher getroffen und durchgeführt werden
tonnen. Dem Herrn Minister der öffentlichenArbeiten ist von diesem Beschlussemit der Bitte
Mitteilung gemacht worden, die entsprechenden Anordnungen baldmöglichstin die Wege zu leiten.

Nach Vorstehendemwird in der Folge mit einer stärkeren Inanspruchnahme des Ausgleichs¬
fonds für den in Rede stehenden Zweck gerechnet werden müssen, es sei denn, daß die beabsichtigte
Verreichlichungder Wasserstraßen verwirklichtwird. Für diesen Fall würde die Frage zu prüfen
sein, ob die Voraussetzungen,unter denen s. Zt. die Garantie übernommenwurde, für die Garantie¬
verbände noch furtbestehen. Die Verhandlungen über den Uebergang der Wasserstraßen auf das
Reich sind noch nicht zum Abschlußgelangt.

Die Bildung des Naufonds wurde ebenfalls vom 47. RheinischenProvinziallandtage in
der Sitzung vom 16. März 1907 zur Verminderung des Anleihebedarfs für regelmäßig wieder¬
kehrende Hochbautenbeschlossen. Dieser Fonds zieht seine Einnahmen aus der für genannten Zweck
zu erhebenden Provinzmlsteuer von bisher V2 °/° des Staatssteuersolls und den ihm zufließenden
Depositenzinsenvorhandener Bestände. Der Fonds verfügt z. Zt. noch über einen Bestand von
88 286,15 Ml. — Die Uebelweisungdes ihm aus der Provinzialumlage für 1920 zukommenden
Betrages kann erst nach Eingang der Provinzialsteuern erfolgen. Wegen der Notwendigkeit der
Erhöhung der an den Baufonds abzuführendenPiovinzialsteuer von V2 V« auf 1 °/° des umlage-
fählgen Staatssteuersolls wird auf die diesem Vorberichte als Anlage 2 beigefügte Denkschrift
Bezug genommen. m.

In dem mit diesem Vorberichtedem Provinziallandtage vorgelegten Haupt-Haushaltsplan
für das Rechnungsjah 1920 ist bei Titel II Nr. 1 bis 4 zur Bestreitung der Bedürfnisse der
Piovmzmlverwaltung rn Einnahme aus den Provinzialsteuern von zusammen 90 654 600 Mt.
vorgesehen.

Nach den von den Stadt- und Landkreisender Provinz eingereichtenUebersichtenüber
den Stand des Staatssteuersolls nach dem Stande vom 1. Januar 1920 stellt sich dieses Soll
auf rd ....................... 206 000 000 ^A.

zu übertragen 206 000000 Mt.
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10500000

Uebertrag 206 000000 Mt
Das Steuersoll der Kreise des Saargebiets sowie der Kreise Malmedy

und Eupen ist hierbei unberücksichtigt gelassen, da die Steuererhebung m
diesen Kreisen nicht mehr durchführbar ist. A««^«

Infolge von Reklamationen. Berufungen usw.. auch irriger Angaben
muß damü gerechnet «erden, daß das umlagefähigeSteuersoll noch ^de^
herabsinken wird. Bei der Unsicherheitder Finanzlage wird nach den seither
gemachten Erfahrungen eine Minderung von etwa rd ........

»ngenom«^ ^ Provinzialumlage für das Rechnungsjahr______^_________
1920 käme hiernach ein Staatssteuersoll vou ..........195500000 Mt.

in Betrachts „ Bestreitung der Kosten der laufenden Verwaltung

I»ndt »« °°m 1° M«.z I«« ist I.ilher z»> An!°»ml«,g «" F°»b« , " /^ 2«°l°

werden können ^«ch der °'°'^. /Notstandsarbeiten sowie der übrigen in der beigeheftet«

von 1955 000 Ml. vorgesehen worden. «^«Np„„l>,lls dieser Betrag erhöhen
Sollte sich infolge Veränderung des angenommenen StaatssteuersoUs 0ie,er ^ u ) ^

oder vermindern, > würde auch ein entsprechend höherer oder geringerer Betrag zur Verminderung

Nicht völlig geklärt. m^,„,;.l.Mckmn handelnd auf Grund des Gesetzes vom 27. April 1920
Der erweitertePr°""ö'""UI?'l^ vom 1. Juli 1920 beschlossen,ür das

an Stelle des Maßstabsteuersollsnach dem
Rechnnngsjahr 1920 "°r°H «m^ ^ ^^^. ^^ ^^^ ^.^^„
Stande v°m 1,,Ianuar1920zu ech n ^e,er ^^^ ^ außer Betracht bleiben
mit der Emschrankunggenehmigtworoen o ^ Piovinzialsteuer einstweilennur von dem

Hg^ «erde'n. ^Bezüglich der Belastuug der Einkomme,

steuer mutz die Entsch^ iu Hohe vou 195500000 Mk eut-
^°" ^'/" ^.uer allein rd. 150 000 000 Mk„ auf die vom S aate veranlagten

fallen auf die Euckonimensteuer°uem^^ ^ ^,^ ^ ^^^nzen die Möglichkeitgenommen.
Realsteuern dagegen nur ^° , ^ . ^ ^ bisherigen Weise heranzuziehen, und ihnen die
du Einkommensteuerzur Pr°mnzlal,i^^^^ ^ ^^^.„^^^^be nur bis zu «nein
Einschränkung auferlegl. v°n « Herbeiführungdes Gleichgewichts zwischen den
bestimmten Hbchstbetm" ^ ^,,^.^^ ^^ ^^^ ^. <z^^,^,

stemr^cht 2om?den ProkwMuerbetrag uoch auf die Realsteuern umzulegen.
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Der Provinzialausschuh beehrt sich demgemäßfolgende Anträge zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle
1. den Haupt-Haushaltsplan nebst den zu ihm gehörigen Haushaltsplänen der einzelnen

Verwaltungszweigeund Anstalten für das Rechnungsjahr 1920 feststellen;
2. den Steuerbedarf zur Herbeiführung des Gleichgewichtszwischen den Einnahmen und

Ausgaben des Haupt-Haushaltsplanes — einschließlichder zu erhebenden Provinzialsteuer
zur Verminderung des Anleihebedarfs für Hochbauten— auf 92 609 600 M. festsetzen
und den Provinzialausschuß ermächtigen,zur Aufbringung dieser Summe, soweit nach
den steuergesetzlichenVorschriften angängig, 47,5 °/° der der Verteilung der Prouinzial-
steuern nach § 25 des Kreis- und Provinzial-Abgabengesetzesvom 23. April 1906
zugrunde zu legendenStaatssteuersolls zu erheben und den etwa von der Einkommen¬
steuer nicht einkommendenSteuerbetrag über den Prozentsatz von 47,5 °/n hinaus auf
die Realsteuern umzulegen;

3. beschließen, daß nach dem festgesetzten Haupt-Haushaltsplan und nach den zu ihm ge¬
hörenden Haushaltsplänen der einzelnenVerwaltungszweige und Anstalten auch nach
dem 1. Januar 1921 bezw. nach dem 1. April 1921 die Verwaltung solange weiter
geführt und die zu 2) genehmigteProvinzialsteuer nach dem Stande des Steuersolls
vom 1. Januar 1921 solange weiter erhoben werde, bis der Provinziallandtag neue
Haushaltspläne genehmigt haben wird;

4. genehmigen,daß der sich bei den Kosten der Fürsorgeerziehungim Rechnungsjahre 1920
etwa ergebende, der Provinz zur Last fallende Mehrbetrag aus den evtl. eingehenden
Mehreinnahmen der Provinzialsteuer bestlitten werde, falls sich dafür aus der laufenden

.,Verwaltung des Rechnungsjahres 1920 leine Deckung finden sollte;
5.'genehmigen, daß ein beim Haupt-Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1920 etwa

entstehenderFehlbetrag aus dem Ausgleichsfondsgedeckt werde, und endlich
6. genehmigen, daß aus den zur Verfügung des Provinziallandtags stehendenBeträgen,

soweit dieser nicht anders darüber verfügt hat, zunächst der Betriebsfonds auf der vom
Provinziallandtag beschlossenenHöhe erhalten wird, und der Rest sowie der aus dem
Rechnungsjahre 1920 etwa verbleibende ausgabefreie Bestand je zur Hälfte an den
Ausgleichsfondsund Baufonds abgeführt werden".

Düsseldorf, den 23. November 1920.

Der Provinzialausschuß:

«ochtzend«. Landeshauptmann.

5



41

Anlage 1.

Nllchweisung
der

eigenen Einnahmen der einzelnen Verwaltungszweigeund Anstalten
der Provinzialverwaltung

m den Rechnungsjahren1919 und 1920.
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Nr. Bezeichnung der Haushaltspläne.

Haushaltsplan des Provinziallandtags, des Provinzial-
ausschusses und der Ientralverwaltungsbehürde, .

Haushaltsplan

n.) zur Zahlung von Ruhegehälternpp. an Provin-
zialbeamteund von Witwen- und Waisengeldern
sowie Unterstützungenan deren Hinterbliebene,

d) zur Zahlung von Invalidengeldern (Unterstütz¬
ungen) und von Witwen- und Waisengeldernan
nicht ruhegehllltsberechtigteAngestellteund Ar»
beiter sowiederen Hinterbliebene,

o) Dr, Klein-Stiftung

Haushaltsplan über die Besoldungenund andere per¬
sönlicheAusgabenfür die bei der Landesveisicherungs-
anstalt Rheinprovinzbeschäftigten Provinzialbeamten

Zu übertragen

Anlage

I.

II.

III.

Betrag der
tlgenin Ein-
nahmen w
dem Pech-
nunaswhre

1920

524 800

1 852 119

5 500000

7 876 919

«0

«0

Diese
hallen betragen

in dem
Kechnungs-

jähre
1918

Mithin jetzt

^t ^.
mehr

417 050

775 441

140? 000

2 599 491

10? 750

70 1 076 678

4 0.93 000

70 5 27? 428

10

10

weniger
Demerlmngen.

Der Verwaltungslostenbeitrag der Proninzial-Straßenverwaltung zu den Kostender
Zentralverwaltung mußte den erhöhtenAusgaben an Gehältern, Reiselüstenlc.
der in der Stiaßenbauabteilung tätigen Beamten entsprechendum 59 725 Ml.
höher eingesetzt werden. Ebensohat der Verwaltungslostenbeitrag der Ruhegehalts-
lassen der Landbürgermeistereien und Stadtgemeinden «c. um 25 600 Ml.
erhöht werden müssen. Die Einnahmen aus Mieten sind gegenüberdem Vorjahre
um 26 200 Ml. höher in Ansatz gebracht, da insbesondere die von der Ab¬
teilung für Fürsorgeerziehung und der landwirtschaftlichenVerufsgenossenschaft
für die im Landeshause bezw. Ständehause benutzten Räume zu zahlenden
Mieten infolgeUeberweisungweitererRäume und infolgeder gesteigertenAusgaben
für Heizung, Beleuchtung und Reinigung erhöht weiden muhten. An unvor¬
hergesehenenEinnahmen werden 1674 Ml. mehr erwartet. DiesenMehreinnahmen
von insgesamt 113 899 Ml, stehen folgende Mindereinnahmen gegenüber:
Der Beitrag aus dem Haushaltsplan für die Kosten der Leitung und Beauf¬
sichtigung der Unterhaltungsarbeiten in den Provinzialanstalten hat sich infolge
Inruhestanduerfetzung eines Beamten um 5200 Ml. vermindert. Feiner hat
der Verwaltungslostenbeitrag in Höhe von 4°/° der Einnahmen der Pferde»
und Rinduiehuersicherungsfonds um 363 Ml. und der Beitrag von 3°/» der
Einnahme aus den Polizeistrafgelderfonds um 86 Ml. geringer berechnet
werden müssen. Nach Abzug dieser Mindereinnahmen von 5649 Ml. verbleibt
eine Mehreinnahme von (113 399 Ml. — 5649 Ml. --) 10? 750 Ml.

Die Zuschüsseder einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten an
den nebengenannten Haushaltsplan find um.....736876,40 Ml.
in die Höhe gegangen. Die Zuschüssesind, wie bisher, mit
15°/» der ruhegehllltsberechtigte«Durchschnitts-Diensteinlom-
men der planmäßigen Neamtenstellen berechnet. Die be¬
deutende Mehreinnahme gegenüber dem Vorjahre ist auf
die Erhöhung der durchschnittlichenDiensteinkommen(Gehalt
und Ortszuschlag) infolge der vom erweiterten Provinzial- ^

ausschuß in der Sitzung vom ^^^ 1920 beschlossenen
Nesoldungsreform zurückzuführen.

Zur Deckung der Ausgaben an Inualidengeldern für
frühere Straßenwärter und Arbeiter sowie an Witwen- und
Waisengeldern für deren Hinterbliebene mußte infolge Er¬
höhung der laufenden Teuerungszulagen ein Mehrbetrag von 340 000,— „
vorgesehen werden.

Die sonstigen Einnahmen sind um......._______ 1,70 „
gestiegen. Gegenüber diesen Mehreinnahmen von insgesamt 1076 878,10 Ml.
mußte die Einnahme an Polizeistrafgeloern aus Polizei-
Übertretungen auf den ehemaligen Bezirtsstraßen nach dem
Ergebnis der letzten Jahre um.......... 200,— „
niedriger angenommen werden. _________._____.

Die eigenen Einnahmen sind hiernach um .... 1076 676,10 Ml.
gestiegen.

Die Einnahme dient zur Bestreitung der Ausgaben für die Besoldungen und
sonstigen persönlichen Kosten der bei der Landesversicherungsanstalt tätigen
Provinzialbeamten und Angestellten. Diese Ausgaben werden aus Mitteln
der Landesversicherungsanstalt bestlitten und belasten den Provinzialuerband
in keiner Weife.

Bei den Besoldungen (Titel I) sind die Ausgaben gestiegen
«,)um den Netrag von.............. 21845,01 Ml .

zu übertragen 21845,01 Ml.
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Nr. Bezeichnungder Musßattspläne.

Uebertrag

Haushaltsplan über die Verwaltungskostendes Ge-
nossenschaftsvorstandesder Rheinischen landwirt¬
schaftlichenBerufsgenossenschaft .......

Zn übertragen

Anlage

IV.

Betrag der
eigenen Ein-
nahmen in
dem Aech-
nungsjahre

1920

7 876919

870000

«0

8 746 919 80

Diese
haben betragen

in dem
Uechnung»-

jähre
1919

Mithin jetzt

mehr

2 599491

270000

2 869 491

70 5 277 428

600000

70
tz

>0

877 42810

weniger
Bemerkungen.

Uebertrag 21845.01 Ml.
hauptsächlichinfolge Beförderungvon Beamten nach Maß¬
gabe der Anstellungsgrundsätze,infolge Versetzungvon
Kontrollbeamtenund von Beamten an zwei neu erworbene
Heilstättensowiedurch Uebernahmevon Beamtenaus den
abgetretenenGebieten. Von der hierdurchentstandenen
Mehrausgabein Höhe von 55 542,51 Mk. kommtindessen
eine durch den Tod und die Inruhestanduersetzungvon
Beamten,Dienstentlassung usw. hervorgerufeneMinderaus-
gäbevon 33 687.50 Ml. in Abzug, sodaß eine Mehrausgabe
von 21845.01 Ml. verbleibt;

o) infolgeder vom erweiterten,mit Prouinziallandtagsrechten
ausgestatteten Provinzialausfchußin der Sitzung vom
80. Juni 1920 beschlossenenneuen Nesoldungsordnungum 3539421,54 „
1. Juli

Bei den anderenpersönlichenAusgaben(Titel II) sind
die Kostenum ............... 472710,— ,,
gestiegen. Es mußten mehr vorgefehenwerden: an Ver»
gütungen für die Anwärter infolge der
Nesoldungsreform ........ 235 600,— Ml.
an Dienstunlostenzulagenfür die Kontroll»
beamten ............ 55110,— „
für Unterstützungen an Beamte .... 10000,— „

Der Zuschußan den Ruhegehalts-
Haushaltsplan hat sich infolge der Ne¬
soldungsreformum ........ 172000,— .,
erhöht. ----------------------

Summe, wie oben: 472 710,— Ml.
Bei Titel III findet sich für unvorhergefeheneAus¬

gaben und zur Abrunbung ein Mehrbetragvon .... 59023,45 „
Die Gesamt-Mehrausgllbebei dem Haushaltsplan_____________

stellt sich hiernach auf .............4093000,— Ml.
Die Einnahme deckt die Verwaltungslostendes Genossenschaftsnorstandesder

landwirtschaftlichenNerufsgenofsenschaft.
Durch die Ausgabe von 670000 Ml, wirb der Provinzialuerband

in keiner Weise belastet, da die Verwaltungslostenaus der von der Berufs-
genossenschllfterhobenen Umlagegedeckt werden.

Die Ausgaben sind um 600 000 Ml. gestiegenund zwar bei Titel I
„Besoldungen"um .............. 449056,50 Ml.
fast ausschließlichinfolgeder neuen Nesoldungsordnung;es
wird dieferhalbauf die Gehaltsnachweisunghingewiesen.

Bei Titel II „andere persönliche Ausgaben" ist eine
Mehrausgabe von .............. 68069,— „
zu verzeichnen,hervorgerufendurch die erhöhtenTarife der
Angestellten um 40 900 Ml. und durchdie Erhöhung des
Zuschussesan den Pensions-Haushaltsplaninfolge der Ne¬
soldungsreformum 31079 Ml. — Für Dienstkleidungdes
Noten sind 90 Ml. mehr vorgesehen. GegenüberdiesenMehr¬
ausgabenvon 72 069 Mk. tonnte die Vergütungfür einen
in eine planmäßige Stelle eingerücktenwissenschaftlichen
Hilfsarbeiter mit 4000 Ml. abgesetzt werben, sodaß eine
Mehrausgabevon 68 069 Ml. verbleibt.

Die sächlichen Ausgaben lTitel III) fordern einen
Mehrbetragvon ......'......... 82 874,50 „
und zwar zur Bestreitung der erhöhte» Tagegelderund ________^__

zu übertragen 600 000,— Ml.
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Nr. Bezeichnungder Sansyaltspläne.

Uebertrag

Anlage

Hetrag der
eigenen GW-

nahmen in
dem Uech-

nungsjahie
1920

'?

8 746919 80

Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Rhei¬
nischen Provinzial-Feuerversicherungsanstalt.. .

Diese
haben betragen

in dem
Kechnungs-

j»hr«
1919

2 869491

7175000

Zu ilbertragen

70

1170000

15921919 W 4 039 49170
^

4?

Mithin jetzt

weniger
DemerKungen.

5 877 428 10

6005 000

^ll 882 428 1U

Uebeltrag 600 000,—Ml.
Reisekostenfür die Mitglieder des Genossenschaftsvorstandes
600 Ml., der Genossenschaftsversammlung 7000 Mi. und
für die Beamten 13 500 Ml.; ferner für Miete der Geschäfts¬
räume, Heizung, Beleuchtung, Feuerversicherung 13500 Ml,,
für Schreibmaterialien, Nürobedürfnisse,Formulare, Bücherei,
Unterhaltung der Bürumübel, Druck«und Bekanntmachungs¬
kosten 22 300 Ml., für Postgebühren 3000 Ml., für die
Kranken-, Invaliden- und Angestelltenuersicherung550 Ml.
und endlich für sonstigen Verwaltungsaufwand und unvor¬
hergeseheneAusgaben 22 424,50 Ml. _______________

Summe 600000,— Ml.

Die Verwaltungskosten der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt werden von der
Anstalt aus ihren Mitteln bestlitten und belasten den Prouinzialuerband als
solchennicht.

Die Verwllltungskosten sind gestiegen bei Titel I
Besoldungen um ...............2101184,22 Ml.
und zwar infolge Einstellung neuer Stellen für die nach
den Anstellungsgrundsätzen pp. zu befördernden Beamten,
vor allem aber infolge Durchführung der vom erweiterten,
mit Landtagsrechten ausgestatteten Provinzialausschuß in
der Sitzung vom 30. Juni 1920 beschlossenenneuen Be¬
soldungsordnung. 1. Juli

Bei den anderen persönlichen Ausgaben (Titel II)
findet sich ein Mehrbedarf von..........1558918,0? „

Die Durchführung der neuen Neamtenbesoldung be¬
dingte eine wesentliche Erhöhung des Zuschusses an den
Pensions-Haushaltsplan um 272779,20 Ml. Zur Bestreitung
der Unterstützungen für Witwen und Wllifen verstorbener
Hilfsarbeiter sind 6752,37 Ml. mehr erforderlich, ferner
für Anwärter und Hilfsarbeiter infolge Erhöhung der Be¬
züge 875 000 Ml., für Anfertigung der Heberollen. Kataster
und Register, sowie für Schreibgebühren 335 000 Ml,, an
Löhnen für die Pförtner, Nltenhefter und Hilfsboten
68 386,50 Ml. und an Beiträgen zur Unfallversicherungder
Beamten 1000 Mk.

Bei den sächlichenAusgaben (Titel III) sind mehr
vorgesehen .................105370«,— „
und zwar für Tagegelber und Reisekosten der Beamten
70 000 Mk., für Unterhaltung des Gebäudes 30 000 Mk.,
für Mobilar und Bücher 154 000 Mk., für Formulare,
Schreibmaterialien, sonstigeBürobedürfnisse pp. 605000 Mk.,
für Porto- vp. Kosten 15 000 Mk.. für Heizung und Be¬
leuchtung 137 000 Mk.. für Dienstkleidung der Boten pp.
2700 Mk. und an Kostenfür Unterhaltung des Kraftwagens
sowie an Vergütung für den Wagenführer 40 000 Mk.

Bei Titel IV ist der Beitrag zu den Kosten des
Verbandes öffentlicher Feuerversicherungsanstallen um
62 000 Ml. erhöht und an Beiträgen für Vereine 200 Mk.
mehr vorgesehen worden, zusammen ....... . 62200,—

Bei Titel VI sonstige Ausgaben, sind mehr eingestellt
und zwar mit Rücksichtauf die bedeutende Vermehrung der
Anzahl der Beamten infolge der Geschäftszunahme beim
Dispositionsfonds des Generaldirektors 7000 Ml. und für
unvorhergeseheneFälle 848,71 Ml.

7643,71

zu übertragen 4 783 851,— Ml,
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Nr Uezeichnung der Aausyattspläne. Anlage

Uebertrag

Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Landes-
bllnk der Rheinprovinz.........

Ortrag der
eigenen Ein-
nähme« in
dem Pech-
mmgsjnhre

1920

VI»,

15921919 M

Diese
habe« betragen

in dem
Vechnung«.

jähre
1919
°^t

4 039 491 70

2 508 000 722 000

Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Pro-
vinzml.Lebensversicherungsllnstalt der Rheinprovinz

Zu übertragen

Vlb, 505550

18 935 469 80

338 800

5100 291 70

49

Mithin jetzt

11882 428 10

1786000— — —

Demerlmngen.

166 750 —

13 83517810 — !—

Uebertrag 4 783 851.— Ml.
Vei Titel VII, Kosten der Nezirlsuertretungen, haben

für die Nezirksvertretungen Saarbrücken, Essen und Dussel«
dorf wie der Haushaltsplan im einzelnen nachweist,insgesamt 1221149,— „
mchr in Ansatz gebracht werden müssen. _________

Gesamtsumme 6005000,— Wl.

Die Verwaltungskosten werden von der Landesbanl aus ihren eigenen Mitteln be¬
stritten und belasten den Provinzialverband als solchennicht.

Der Haushaltsplan zeigt bei den Besoldungen(Titel I)
eine Mehrausgabe von............1521160,25 Ml.
sie ist auf die durch die Geschäftszunahme notwendig ge¬
wordene Vermehrung der Zahl der Beamten, in der Haupt¬
sacheaber auf die durchdie Gehaltsreform bedingte Erhöhung
der Diensteinkommender Beamten zurückzuführen.

Bei Titel II, andere persönliche Ausgaben, sind mehr
eingestellt .................145 535.33 ..

Den Hauptteil dieser Ausgabe bildet der Mehrzuschuß
an den Ruhegehalls-Haushaltsplan von 139 883,90 Mk..
hervorgerufen durch die Erhöhung der Diensteinkommender
Beamten auf Grund der neuen Nesoldungsordnung und durch
Stellenvermehrung. Mehr vorgefehen sind ferner für Unter¬
stützungen an die Beamten 4000 Mt,, an Fehlgeld für
3 Kassiererund 1 Zinsscheinlassierer2300 Ml. und für eine
laufende Unterstützung 351.43 Ml. Die sächlichenAusgaben
(Titel III) beanspruchenmehr..........116 500,— „
und zwar für Tagegelder und Reifelosten 11500 Ml., für
Unterhaltung der Gebäude und des Inventars 37 000 Ml„
für Beleuchtung, Heizung und Reinigung der Geschäftsräume
20 000 Ml., für Schreibmaterialien, Porto usw. 20 000 Ml.,
für Steuern 1000 Ml„ für Errichtung von Agenturen ufw.
3000 Mk., für Kranken-, Invaliden- und Angestelltenver-
sicherung des Hilfspersonals und Unfallversicherung der
Beamten 10 000 Mk„ für die Geschäftslraftwagen 10 000 Mk.
Niefen Mehrausgaben von 126 500 Ml. steht eine Minder-
ausgäbe von I0Ü0 Mi, gegenüber, die im Vorjahre für die
Beschaffungvon Tresor-Stahlschränlen in den Haushaltsplan
eingestellt waren; es verbleibt hiernach eine Mehrausgabe
von 116 500 Mt.

Unter Titel IV sind für sonstige Ausgaben und zur
Nbrundung mehr ausgeworfen.......... 2 80 4,42 „

Mithin Gesamt-Mehrausgabe 1?86U00^MlI

Tie nebenstehende Einnahme dient zur Bestreitung der Verwaltungslosten der
Provinzial-Lebensversicherungsllnstlllt. Diese Kosten werden von der Anstalt
aus ihren eigenen Mitteln gedeckt und belasten den Provinzialverband in
leiner Weise,

Die Verwaltungslosten sind gestiegen bei Titel I „Be¬
soldungen" um ...............129 400,—M.

Diese Ausgabesteigerung ist fast ausschließlichdurch die
Durchführung der neuen Nesoldungsordnung verursacht.

Bei Titel II „andere persönlicheAusgaben" hat der
Zuschuß an den Haushaltsplan zur Zahlung von Ruhe¬
gehältern pp. infolge StellenvermelMNg, in der Hauptfach«

zu übertragen 12g 400,.
7

Ml.
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Nr, Bezeichnungder Kausyattspläne. Anlage

Uebertrag

Haushaltsplan der Provinzial-Taubstummenanstalten.
Zusammenstellung.........

Haushaltsplan der Provinzial-Vlindenanstaltzu Düren
(Elisabeth-Stiftung) ..........

10

11

12

Haushaltsplan der Provinzial-Blindenanstaltzu Neu«
wied (AugusteViktoria-Haus) .......

Haushaltsplan über den Unterstützungsfondsfilr Blinde

Haushaltsplan für das Hebammenwcseneinschließlich
der Provinzial-Hebammenlehranstaltenzu Cdln und
Elberfeld........

Zu übertragen

VII.

vm.ä

VIII, V

vm, c>

IX.

Zltrug der
eigenen Gin-

nahmen in
dem Pech-

nuna.slab.re
1920

Diese
haben betragen

in dem
Vechnungs-

iahre
1919
.//,

18 935469

747 390

252 670

63 810

16 46?

569 902

20 585709

«0

05

50

^.

5 100 291

410 940

92120

36 260

16 46?

236 055

70

05

50

35> 5 892134 25

51

Mithin jetzt

mehr
DemerKungen.

13835178

336450

160550

27 550

333847

14693575

1<»

10

Uebertrag 129 400.—Ml.
aber infolge Erhöhung der Diensteinlommen der Veamien
auf Grund der neuen Nesoldungsbestimmungen um . . , 13 737,52 „
erhöht werden müssen.

Nei Titel III „sächlicheAusgaben" werden mehr ange«
fordert..................23 612.48 „
und zwar für allgemeine Nureaulosten (Miete, Heizung, Be¬
leuchtung,Schreibmaterialien, Geschäftsbücherpp.) 15000 Ml,,
für Porto, Telegramme, Fernsprech-und sonstigePostgebühren
8000 Mk, für unvorhergeseheneAusgaben sowie zur Unter¬
stützung bedürftiger Beamten 812,48 Mt. Von diesen Mehr¬
ausgaben (23 812,48 Ml.) kommt ein im Haushaltsplan des
Vorjahres zur Bestreitung uon Unkosten für Kapitalbewe¬
gungen vorgesehener Betrag uon 200 Mk, in Abzug, so daß
ein Mehr von 23 612,48 Ml. verbleibt._______________

Mithin Mehrausgaben: 166 750,— Ml.

Die Einnahme aus den von den Angehörigen bezw. den Kreisen und Ortsarmen»
verbanden zu zahlenden Pflegegeldern ist für die 9 Provinzial-Taubstummen-
anstalten um 386 450 Ml. höher angenommen. Diese Mehreinnahme ist
darauf zurückzuführen, daß statt des bisherigen Pflegegelbes von jährlich
500 Ml, ein solchesvon 1200 Ml. zu entrichten ist. Die Erhöhung ist vom
erweiterten Provinzialausschuh, handelnd auf Grund Gesetzesvom 27. April
1920 an Stelle des Provinziallandtags, in der Sitzung vom 1. Juni 1920
beschlossenworden.

An Pflegelostenbeiträgen der Zöglinge und Fortbilbungsschüler tonnten infolge der
uon dem erweiterten Proninzialausschuß in der Sitzung vom 1. Juni 1920
beschlossenenErhöhung des Wegegeldes von 500 Ml. auf 1200 Ml. für das
Schuljahr 150 600 Mt. mehr vorgesehenwerden. Der Anteil der Provinzial.
Heil, und Pflegeanstalt in Düren an den Ausgaben für die Pumpstation,
welche auch diese Anstalt mit Wasser versorgt, ist mit einem Mehrbetrage von
9740 Ml, höher veranfchlagt. Aus dem Verlauf von Handarbeiten wird eine
Mehreinnahme uon 210 Ml. erwartet.

An Pflegelostenbeiträgen der Fortbilbungsschüler und Zöglinge werben infolge
Erhöhung des Pflegegeldes von jährlich 500 Ml, auf 1200 Ml. voraussichtlich
26 500 Ml. mehr eingehen. Aus dem Verlauf von Handarbeiten lann mit
einem Mehlbetrage von 1050 Ml. gerechnet werden.

Die Kosten des Unterrichts, für Wohnung und Verpflegung für den neunmonatigen
Ausbilbungslursus sind gemäß dem Beschlussedes erweiterten Provinzial.
ausschussesin der Sitzung vom 1. Juni 1820 für selbstzahlendeSchülerinnen
von 600 Ml. auf 1200 Ml. und für die auf Kosten einer Gemeinde, eines
Ortsarmenuerbandes oder Hebammenbezirles auszubildenden Schülerinnen
von 400 Ml. auf 800 Ml. erhöht worden. Für die Ausbildung uon
Wärterinnen in sechsmonatlichen Lehrgängen werden 200 Ml. gegenüber
100 Ml, im Vorjahre erhoben. Cs entsteht hierdurch bei beiden Hebammen-
anstalten eine Mehreinnahme von 50 832 Ml. Die Pflegelostenbeiträge von
Schwangeren und Wöchnerinnen werben infolge Erhöhung des Wegekosten«
satzes einen Mehrbetrag von 283 915 Ml. ergeben. Bei der Hebammenlehr-
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Nr. Bezeichnungder Aausyattspläne.

Uebertrag
13 Haushaltsplan über die Kostender Fürsorgeerziehung

Minderjähriger in Oemäßheit des Gesetzesvom
2. Juli 1900............

Anlage H,, Voranschlagfür die Provinzial-Fürsurge-
erziehungsanstaltFichtenhainnebst Beilagen«, und d

Anlage L, Voranschlagfür die Prouinzial-Fürsorge«
erziehungsllnstaltRheindahlennebst Beilagena und l,

Anlage 0, Voranschlagfür die Proviuzial-Fürsorge-
erziehungsanstllltSolingen nebst Beilagen a und K

Zu übertragen

Anlage

X.

Ketrag der
eigenen Ein-
nahmen in
dem Kech-
nungstahre

1920

20585 709

6800000

65 900

61400

46 800

35

Diese
haben betragen

in dem
Uechnungs-

jähre
1919

5892134

4 866000

56 900

60 700

44 800

27 559 809 3510920534 25

25

53

Mithin jetzt

mehr wenlger
HelnerKungen.

14693575

1 934 000

9 000

700

2 000

16 639 275

10

>0!

anstatt in Elberfeld sind an sonstigen Einnahmen 400 Ml. weniger in den
Haushaltsplan «ingestellt,so daß eine Mehreinnahme von insgesamt 333 84? Ml.
verbleibt.

Der Mehrbetrag enthält zunächstden Mehrzuschußdes Staates zu den Kosten der
Fürsorgeerziehung mit .............1962 (Ml) Ml.

Infolge Erhöhung der Nnstaltspflegesätzeund der Kosten
der Ausstattung der Zöglinge sind die Ausgaben für die
Fürsorgeerziehung ganz bedeutend gestiegen. Der aus den
Ausgaben des Rechnungsjahres 1919 sich ergebende Durch¬
schnittspflegesatz beträgt 886,84 Ml. — Da die in i919
bewilligten Erhöhungen der Anstaltspflegesätzeund der Aus-
stattungslosten erst in 1920 in ihrer vollen Höhe zur Gel¬
tung kommen, wirb sich der Durchschnittspflegesatzauf rd.
1<X»0Ml. stellen. Die Gesamtausgaben haben eine Steige¬
rung von 2 943 000 Ml. erfahren. Der nach ß 15, Abs. 2.
des Fürsorgeerziehungsgesetzesvom 2. Juli 1900 zu berech¬
nende Staatszuschuß ist dadurch, wie oben angegeben, um
1962 000 MI. gestiegen. An Kosten des Unterhalts aus
dem eigenen Vermögen der Zöglinge oder von den »uf
Grund des bürgerlichen Rechts zu deren Unterhalt Verpflich¬
teten werden voraussichtlich ........... 14 4(10 „
mehr eingehen.

An unvorhergesehenen Einnahmen wird ein Mehr¬
betrag von............... » > l^d „
erwartet. _______________

Zusammen 1976 500 Ml.

Die Kosten der ersten Ausstattung neu eingelieferter
Zöglinge, welche gemäß 8 >5 Abs. 1 des vorgenannten Ge¬
setzesvon den Ortsarmenverbänden zu zahlen sind, werden
voraussichtlich um .............. 42 500 „
geringer weiden. Nach Abzug dieser Mindereinnahme ver-______________^
bleibt die nebenstehende Mehreinnahme von ......1 934 000 Ml.

Der Ueberschußaus der Land-, Vieh- und Forstwirtschaft ist mit 8 800 „
höher veranschlagt; aus dem Arbeitsbetriebe werden mehr
eingehen .................________ 400 „

Mithin Mehreinnahme 9 200 Ml.
An Ausstllttungslosten von Lehrherrn und Zöglingen

muhten dagegen 100 Ml. und an sonstigenEinnahmen eben¬
falls 100 Ml., zusammen............ 200 „
weniger vorgesehenwerden, so daß sich eine Mehreinnahme_______________
ergibt von................. 9 000 Ml.

Aus der Land- und Viehwirtschaft wird eine Mehreinnahme von 3 500,— Ml.
erzielt werden lönnen, während der Ueberschuß aus dem
Arbeitsbetriebe mit.............. 2800,— „
niedriger eingestellt werden mußte, -------------------------

Bleibt Mehreinnahme: 700,— Ml.

An Ausstattungstosten von den Ortsarmenverbänden werden 2000 Ml. mehr
erwartet.



54

Nr. Bezeichnungder Kausyattspläne.

14

Uebertrag

Haushaltspläneder Provinzial-Heil-nndPflegeanstalten,
Zusammenstellung...........

1b

16

1?

Haushaltsplan über die Verwaltung des Landarmen-
wesens..............

Haushaltsplan der Polizeistrafgelderfondsund des
EhrenbreitsteinerallgemeinenArmenfonds(Staats¬
nebenfonds).............

Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflegeauf
Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891 . . .

18 Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt in Brau-
weiler ...........

Zu übertragen

Anlage

1 Betragder
eigenen Ein-
nahmen in
de« Mech-
nungsjahre

192«

XI.

2? 559 809

26134000

XII,

XIII.

XIV.

XV.

35

1246000

155 253

24 946 000

Diese
haben betragen

in dem
Vechnung»-

jähre
1919

10920 534

8 739500

25

1255000

160315

7 413 000

935000

80 976 062 35.

502 700

28 991 049125

55

Mithin jetzt

mehr weniger
Bemerkungen.

16 639 275

17 394 500

10

17 533 000 —

432300

51999 075

9 000

5 062

Aus der vom erweiterten Provinzialausschuß in der Sitzung vom 1. Juni 1320
mit Wirkung vom 1. April 1920 ab beschlossenenErhöhung der reglemen»-
mäßigen Pfiegetostenbeiträge wird voraussichtlich eine Mehr¬
einnahme von ................17084500,—Mt.
erzielt werden können. Mehr erwartet werden ferner:
aus der Land- und Viehwirtschaft......... 66000,— „
aus den Metzgereibetriebender Heil- und Pflegeanstalten in

Andernach und Nedburg-Hau zusammen ...... 16800,— „
aus sonstigen Einnahmen ............228843,29 „
und an Zinsen von Stiftungen.........._____ 650,71 „

Diefer Gefamt-Mehreinnahme von 17398794,—Ml.
steht indessen aus Mieten und Pachten eine auf . , . . 4294,— „
veranschlagte Mindereinnahme gegenüber, so daß an eigenen _______________
Mehreinnahmen verbleiben ...........17894500.—Mt.

Die Einnahme aus Erstattungen an Pflege¬
jahr um 9000 Ml. geringer geworben.

und Prozehlosten ist gegen da« Vor»

10 14 062

Der Ertrag aus den Strafgeldern mußte um 5062 Ml. niedriger veranschlagt
werden.

Die Beitrage der Kreise und Gemeinden zu den Kosten der vom Landarmenner-
banbe in Anstaltspflege unterzubringenden hilfsbedürftigen Geisteslranlen,
Idioten, Epileptischen, Taubstummen und Blinden sind um 17483000.—Ml,
höher angenommen.

Die Anzahl der Pflegetage, welche der Berechnung
zugrunde gelegt werden muß, ist auf 3 600 000 er¬
mittelt. Als durchschnittlicher täglicher Verpflegungssatz
muh infolge der außerordentlichen Teuerungsuerhältnisse
sowohl für die in den ProninMl-Heil- und Pflegeanstalten,
»Is auch für die in Priuatanstlllten untergebrachten Pfleg¬
linge des RheinischenLandarmenverbandes ein Betrag von
9 Ml. zur Berechnung gelangen. Davon entfallen auf die
Kreise und Gemeinden reglementsmähig insgesamt
24446 000 Mt., also gegenüber dem vorjährigen Betrage
von 6 963 000 Ml. mehr 1? 483 000 Wl.

Die Ginnahme an Beiträgen aus dem Vermögen der
Kranken und von Drittuerpflichteten kann nach dem Ergebnis
de« Vorjahres um.............. 50000 „
höher angenommen werden. _______________

Summe 17 533 000 Ml.

Die Einnahme aus den Pflegelosten für die in der Anstalt untergebrachten Orts-
und Landarmen, für entmündigte Trinler, Arbeitsscheue, Geisteskranke und
Fürsorgezöglinge konnte infolge der durch die Teuerung bedingten Erhöhung
des Pflegefatzes um ............. 400000 Ml.
höher angefetz»werden. ___________,

zu übertragen 400 000 Ml.
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Nr,

19

20

21

22

Bezeichnungder Hausyattspläne.

Uebertrag

Haushaltsplandes Landarmenhauseszu Trier. . .

Haushaltsplanüber die Kosten der Leitung und Be¬
aufsichtigungder baulichen Unterhaltungsarbeitenin
den Provinzialanstaltensowie über den Fonds zur
Erneuerung maschineller Anlagenin den Provinzial¬
anstalten .............

Haushaltsplan über die Unterstützung milder Stiftungen
und Wohltlltigkeitsanstaltensowie über die Kosten
der Unterbringungund des Unterhaltsvon Epilep¬
tikern, Idioten und Blinden,Trinkern und Krüppeln

Haushaltsplanfür die Verwaltungund Unterhaltung
der Provinzialstraßen..........

Anlage

Setrag der
eigenen Vin-
nahmen in
dem Mech-
nungsjnhre

192N

80 976062

XVI.

XVII.

Anlagen ^,, L, 6 und D zum Haushaltsplanfür die
Straßenverwaltung..........

Zu übertragen

XVIII.

XIX.

3b

Diese
haben betragen

in dem
Nechnungs-

jähre
1919

28 991049

1500

2 500

726 785

184800

25

2 200

6?> 1099885

31875

6?

36 675

81 738 723>02>30314 609^92

5?

Mithin jetzt

mehr weniger
DemerKungen.

51999 075

1500

300

10,

520008?5!l0ll5?6762

14 062

184 800

!3?3 100

4 800

Uebertrag 400 0U0 Ml.
Aus der Land- und Viehwiitschaft weiden mehr er¬

wartet .................. 10U00 .,
aus dem Arbeitsbetriebe............ 16 000 „
aus der Materialiennerwaltung.......... 4 000 „
und aus sonstigen Einnahmen..........______ 2 300 „

Mithin Mehreinnahmen ' 432 300 Ml.

Das Landarmenhaus in Trier ist auf Grund des mit der Stadt Trier abgeschlossenen
Mietvertrages vom 80. September 1919 zur Behebung der Wohnungsnot an
die Stadt Trier auf 6 Jahre vermietet.

An Zinsen der für die Fernsprechanschlüsseder Provinzialanstalten auf Grund
Gesetzes vom 6. Mai 1920, betr. Telegraphen« und Fernsprechgebühren, zu
hinterlegenden Haftgelder sind IbUU Ml. vorgesehen.

Aus den Beiträgen zu den Pflegelosten für Epileptiker, Blinde, Idiote pp.
Mehreinnahme von 300 Ml. zu erwarten.

ist eine

Der Nruttoerlös aus den Obstnutzungen an den Provinzialstraßen ist für 1919
mit 800 000 Ml. veranschlagt worden. Diese Einnahme ist für 1920 nicht zu
erwarten; es konnten vielmehr nur 410 000 Ml. in den Voranschlag eingesetzt
werden, also weniger gegenüber dem Vorjahre..... 390 000 Ml.
An Zinsen von Wertbeständen der für außerordentliche Be¬
dürfnisse der Straßenverwaltung angesammelten Rücklage-
mittel werden............... 910 „
und an Beiträgen von Privaten und Korporationen zur
Unterhaltung der Provinzialstraßen......... 100 „
weniger eingehen. _______________

Mithin Mindereinnahmen 391010 Ml.
Aus Abgaben für die Anlage von Straßenbahnen auf

den Provinzialstraßen werden dagegen . . . 15000 Ml,
mehr eingehen; an Nruttoerlös für Chaussee¬
bäume, Straßenabraum, Grabenerde «. . . 2 400 „
an Mieten und Pachten von Grundstückender
Straßenverwaltung......... 230 „
und an sonstigen Einnahmen ..... 280 „

zusamme n 17 910 „
Es verbleibt mithin eine Mindereinnahme von..... 373100 Ml.

Es muß damit gerechnet werden, daß die Einnahme aus dem Ueberschussedes
Kleinbahnunternehmens Merzig — Nüschseld um 5000 Mk. geringer wird,
während der Betrieb der dem Provinzialverband gehörigen Steinbrüche eine
kleine Mehreinnahme von 200 Ml. ergeben wird.



58

Nr.

23

24

25

26

Bezeichnung der «Haushaltspläne.

Uebertrag

Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaft¬
lichen Angelegenheiten .........

Anlage ^,, Voranschlagfür die Wein- und Obstbau-
schule zu Trier ...........

Anlage L, Voranschlagfür die Wein- und Obstbau¬
schule zu Kreuznach ..........

Unteranlage: Voranschlagfür die an diese Schule
angegliederte landwirtschaftlicheWinterschule

Anlage 0, Voranschlagfür die Wein- und Obstbau¬
schule zu Ahrweiler ..........

Haushaltsplan für die Verwaltung der Fonds zur Ge¬
währung von Viehentschädigungeu
»,) für Pferde pp ............
d) für Rindvieh ...........

Haushaltsplanzur Förderungvon Kunst und Wissenschaft

Haushaltsplan für die Provinzialmuseenin Bonn und
Trier ..............

Summe

Anlage

XX

XXI.

XXII.

xxm

Betrag der
eigenen Ein-
nahmen in
dem Pech-
nungsluh»

1920
,4

81738 723

449148

72 935

443 762

6 230

45 790

49 73?
408 582

7 650

21280

83243 839

0^

9^

50^

Ül

Diese
haben betrugen

in dem
Aechnungs-

jähre
1919
^

30 314 609

449 148

20 650

183 875

5 255

20040

50100
418 569

7 650

20 260

92

92

79
38

3149015901

59

Mithin jetzt

mehr

52 000875

52 285

259 887 50

975

25750

1020>—

10

52340792,60!

weniger

«6 ^

576762

363
9 986

587 111 ?0

51753 680 W!

Bemerkungen.

Aus den Weinbergen ist auf einen Mehrertrag von .... 4? 735 Ml.
gerechnet. An Kost-, Wohn- und Schulgeldern der Zöglinge
werben .................. 4050 „
und aus dem Ertrage der Gartenwirtschaft...... 500 „
mehr eingehen. ,_______________

zusammen: 52 285 Mk.

Der Ertrag der Weinberge ist um.......... 202187,50 Ml.
höher veranschlagt;der Ertrag der Land- und Viehwirlschaftum 26 500,—
und der Ertrag der Gartenwirtschaft um...... 9100,—
Aus den Einnahmen der Obstanlage im Schonefeld wirb ein

Mehrbetrag erwartet von........... l4?00,—
Mehr eingehen werden feiner an Kost-, Wohn» und Schul¬
geldern der Zöglinge............. 3 450,—
an Zinsen aus dem für Fehljahre angesammelten Sicher¬

heitsfonds ................ 17b0,—
und an sonstigen Einnahmen.......... 200,—

Mithin Gesamt-Mehreinnahme: 259 887.50 Ml.

Mehreinnahme infolge Erhöhung des Schulgeldes »uf 60 Ml.

Mehreinnahmen find zu erwarten:
aus dem Ertrage der Weinberge..... 18030 Ml.

„ den Ertragen der Verfuchsfelber ... 2 700 „
„ dem Ertrage der Gartenwirtfchaft . . 1220 „
„ den Kost«,Wohn» und Schulgelbern der

Zöglinge........... 3 300 „
und aus sonstigen Einnahmen .... 500 „

Insgesamt 25 750 M.
Aus den Zinsen der Rücklagen der Rindviehversicherung ist «ine Mehreinnahme

von 2487,47 Ml. zu erwarten, während bei dem Entschädigungsfonds für
Pferde eine unbedeutende Mindereinnahme von 8,1? Ml. zu verzeichnen ist.
Bei beiden Fonds werden die Abgaben der Viehbesitzer heruntergehen, bei
erstgenanntem Fonds um 12 474 Ml. und bei dem Pferdeverficherungsfond«
um 860 Ml.

! dem Verlauf von Führern. Lichtbildern vv. werden voraussichtlich 770 Ml.
und aus Eintrittsgeldern 250 Ml. mehr eingehen.

8"





Anlage 2.

Denkschrift,
betreffend

die Bereitstellung der durch den Haushaltsplan beantragten Mittel zu notwendigen
Blluarbeiten in verschiedenenProvinzial-Anstalten nnd die Erhöhung des gemäß
Beschlußdes 49. Provinzial-Landtages zu erhebendenSteuer-Prozentsatzes zur

Speisung des Baufonds von V«°/° auf 1°/« des Steuersolls.

Von den in der Sitzung des Provinzialausschussesvom 11. Dezember 1918 genehmigten
Notstandsarbeiten in den Provinzialanstalten ist bisher, damit Ueberschreitungender zur Verfügung
gestelltenGesamtsummevermiedenwurden, nur ein Teil ausgeführt bezw. in Angriff genommen.
Soweit es sich bis jetzt übersehenläßt, werden dadurch die in der nachstehenden Zusammenstellung
aufgeführten Kosten erwachsen.

Zusammenstellung.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
1?
18
19
20

Provinzilll-Heil- und Pflegeanstalt Andernach .....
.. .. ,. Bonn ......
.. .. .. Düren ......
„ „ ,, Galkhausen .....

Grafenberg .....
„ „ Iohanmstlll.....

Merzig ......
Arbeitsaustalt Brauweiler ........

^ Taubstummenanstalt Brühl ........
Essen ........
Kempen .......

" Köln ........
" HebammenlehranstaltKöln ........

Elberfeld ......
Fürsorge-ErziehungsanstaltFichtenhaiu ....

" „ Rheindahlen ....
„ Solingen .....

Wein- und Obstbauschule Ahrweiler .....
^ „ ., .. Kreuznach .....

Insgemein ...............__^
Zusammen

Hochbau«
technische
Anlagen

Ml.

23 000
223 000

70 000
36 000
33 000
15000
25 000
50 000

5000

10 000
17 000
12 000

300000

80 000
46 000

Maschinen-
technilche
Anlagen

Mk.

140 000
36 000

146 000
45 000
39 000
45000

32 000
41000
25000

5 000
20000

36 000
4 000

26 000
25000

80 000

945 000 745 000

1 690 000



62

Danach sind nach Fertigstellung dieser Arbeiten von der bewilligtenSumme in Höhe von
1700000 Mark noch voraussichtlichrd. 10 000 Mark verfügbar.

Ueber die vorstehendaufgeführten Arbeiten hinaus haben sich nun die in der anliegenden
Nachweisungenthaltenen baulichen Ausführungen und Ergänzungen in den einzelnenAnstalten als
unbedingt notwendig herausgestellt und zwar in der Hauptsache zur Erhaltung der Substanz
(Dächer, Außenanstriche usw.) zum Teil zur Anpassung an die durch mangelhafteKohlenversorgung
geschaffenen Mißstände der Heizung nnd Beleuchtung oder zur besseren wirtschaftlichenVersorgung
der Anstalten.

Zur Durchführung dieser Arbeiten ist nach der am Schluß der
beiliegenden Nachweisung enthaltenen Zusammenstellung die Gesamtsumme
erforderlichvon ..................... 2 300000 Mt.

Dazu kommt noch der Beitrag der Provinzialverwaltung zu den Kosten
des Hirnverletzten-Instituts in Bonn; hierfür hat der Provinzialausschußin seiner
Sitzung vom 3. September 1918 den Betrag von 150 000 Mark bewilligt.
Da die ursprünglich auf 350 000 Mark berechneten Kosten inzwischenauf weit
über das Doppelte diefer Summe augewachsensind (an der Aufbringung der
Kosten sind außerdem die Ludendorff-Spenoeund die Fürsorge für hirnverletzte
Krieger beteiligt) wird eine Erhöhung der ursprünglichenBewilligung auf . , 280000 „
nicht zu umgehen sein

Es mühten somit aufgebracht werden .......... ^ 2 580000 Ml.
Mit Bericht vom 14. April 1919 hat der Provinzialausfchuß zur Be¬

seitigung der Wohnungsnot in den Provinzialanstalten außerdem den Betrag
von 600 000 Mark zur Herstellung von Wohnungsneubautenund Notwohnungen
beantragt. Ans diesem Fonds sind bisher über 60 Notwohnungen für die
Gesamtsumme von rd. 450 000 Mark ausgeführt wordeu. Bei dem dauernd
noch vorhandenenstarten Wohnungsbedarf in nahezu sämtlichen Provinzialanstalten
wird es aber nicht zu umgehen sein, weitere Notwohnungen eventuell auch
Wohnungsneubauten, wenn auch in beschränktemUmfange zu errichten. Die
beantragte Summe von 600000 Mark wird dann aber auf keinen Fall aus¬
reichen, sondern es werden mindestens.............. 750000 Ml.
für diesen Zweck erforderlichsein.

Für die Deckung dieser Kosten steht nur der Baufonds zur Verfügung.

Die Belastung des Banfonds stellt sich unter Berücksichtigung der vor¬
stehenddargelegten Bedürfnisse wie folgt:

Einnahmen:
Bestand zu Beginn des Rechnungsjahres 1919 . ....... 2080230 „
Einnahmen im Rechnungsjahr 1919 ^'« °/« des Staatssteuersolls rd. 901000 „
Depotzinsen für 1919 rd .............. . 56970 „

" 3038 200 Ml.

Diesen Einnahmen stehen folgende bereits geleistete bezw, als dringend notwendig zu
bezeichnende Ausgaben gegenüber:
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Ausgaben:
1. Ausgeführte Notstandsarbeiten gemäß der Bewilligung vom 11. De¬

zember 1918 .....................1690000 Ml.
2. Notwohnungen und Wohnungsneubauten ......... 750000 „
3. In vorstehenderAufstellung nachgewiesene,als dringend notwendig

zu bezeichnende Bauarbeiten zur Erhaltung der Substanz, zur Anpassung an die
durch mangelhafte KohlenversorgunggeschaffenenMihstände der Heizung, Be¬
leuchtung und Dampfversorgung der Anstalten und zur besseren wirtschaftlichen
Versorgung derselben , . . , ............... 2580000 .,

Zus ammen 5020000 Mk.

Im Rechnungsjahr 1920/21 sind danach für den Baufond durch einen
Steuerzuschlag aufzubringen:

5 020000 Mk. — 3 038 200 Mk. -- rd..........1982000 Ml.

V2°/n des Stantssteuersolls wird voraussichtlich die Summe von 977 500 Mark
ergeben. Wenn die Kosten der vorgenannten Arbeiten, die als dringend notwendig bezeichnet
werden müssen, gedeckt werden sollen, wird es nicht zu umgehen sein, die Steuer zur Speisung
des Baufonds von V-V» auf 1°/» des Steuersolls zu erhöhen.
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Nachweisung
über notwendigeBauarbeiten in den Provinzial-Anstalten.

I. Provinzial-Heil-und Pflegeanstalt Andernach.
a) Hochbautechnische Anlagen.

Kleinviehstllllungenbei den Dienstwohnungen ............25 000 Ml.
d) Maschinentechnische Anlagen.

Instandsetzung einer vorhandenen Antriebsmaschinefür die Wäscherei .... 5000 Mk.

II. Provinzwl-Heil-und Pflegeanstalt Bedburg-Hau.
a) Hochbautechnische Anlagen.

1. Ausführung von Doppelfenstern in den nach der Windseite gelegenenRäumen
der Dienstwohnungenund des Verwaltungsgebäudes, I. Rate ......40000 Mk.

2. Anlage von Kleinviehstallungenbei den Dienstwohnungen .......30000 „
3. Erneuerung des äußeren Oelfarbenanstriches(Fenster, Türen, Dachgesimse, Ein¬

friedigung :c.) .....................50000 „
4. Instandsetzung der schadhaftenFrontgiebel ............10000 „
5. Für Herstellung von Jalousien in den Oeffnungen (West- und Südseite) der

Glockenstube der Anstaltskirchezum Schutze gegen Durchfeuchtungbei Schlagregen 7 000 „
6. Für Vergitterung der Magazine und Lagerräume gegen Einbruch .....10000 „
7. Für Trockenlegung feuchter Außenmauern und Herstellung der teilweiseverfaulten

und sehr schadhaften Fußböden und Fußleisten in den beim Ankauf des Anstalts¬
grundstücks mit übernommenenAltbauten ............10000 „

8. Für Neuherstellungder verbrannten Umwehrungsmauern der Aschegrube . .____3 000 „
160000 Ml.

K) Maschinentechnische Anlagen.
Instandsetzung und Ergänzung der sehr schadhaftenHciugebahnanlage .... 60000 Mk.

III. Provinzilll Heil- und Pflegeanstalt Bonn.
») Hochbautechnische Anlagen.

1. Herstellung einer neuen Decke auf der Zufahrtstraße von der Kölnerstraße bis
zum Gutshofe .....................40000 Mk.

2. Anlage von Kleinviehstllllungen ............... 25000 ..
65 000 Mk.

d) Maschinentechnische Anlagen.
Für Ergänzung der technischen Anlagen in der Kochkttchenerweiternng .... 40000 Mk.
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IV. Piovinzial-Heil- und Pflegeanstalt Düren.

») Hochbautechnische Anlagen.

1. Aenderung in der Verbindung einiger Höfe zur Verbesserungdes Feuerschutzes
I. Rate....................... 6000 Ml

2. Anlage neuer Aborte im Dachgeschoß des Männerhauses IV ...... 5000 „
3. Anlage von Kleinuiehstallungenbei den Dienstwohnungen ....... 25000
4. Ausbesserungenan den Dächern verschiedener Gebäude ........ 20 000
5. Anstrich von äußerem Holzwelt ............... 20000 „
6. Herrichtung eines Raumes für den Transformator der elektrischen Anlage . . 20 000 „

96 000 Ml.

d) Maschinentechnische Anlagen.

1. Anschluß der Anstalt an das städtische Stromnetz und Einrichtung einer Umformer-
station .......................150000 Ml.

2. Ersatz des völlig abgängigenDesinfektions-Apparates durch einen neuen Apparat 20000 „
170000 Mt.

Bemerkung: In der Anstalt Düren wurde von den Nesatzungstrupvensofortige HerstellungelektrischerBeleuchtung
in zwei von ihnen beschlagnahmtenGebäuden verlangt. Mit Rücksichtauf die schon seit langer Zeit ganz unzu¬
reichendeGasbeleuchtungder genannten Anstalt wurde im Einvernehmen mit der Stadt Düren, welche diese
Beleuchtungaussühren läßt, das Anschlußlabelso stark gewählt, daß später die ganze Anstalt daran angeschlossen
werden kann. Ein Teil der unter 1 aufgeführtenKosten wird daher als Nesahungslastenliquidiert werden.

V. Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Gallhausen.

«,) Hochbautechnische Anlagen.

1- Erneuerung des äußeren Oelfarbenanstriches (Fenster, Türen, Dachüberstände,
Einfriedigung) .....................30000 Ml.

2. Anbau eines Autoschuppensan den Feuerlöschgeräteschuppen ......20000 „
3. Erneuerung einer Mauer an der Dungstätte ........... 3000 „
4. Ausbessern der sehr schadhaften Veranden und Glasdächer sowie der Dachüberstände

und Maueranschlüsseaus Zink ................ 30000 Mt.
5. Anlage von Kleinviehstallungenbei den Dienstwohnungen ....... 25000 „
6. Umbau des Kesselhauses für den Einbau des 5. Kessels ........ 60000 „
7- Erweiterung und Umbau des schadhaftenund nicht ausreichendenHühnerhauses 15 000 „

183 000 Ml.

d) Maschinentechnische Anlagen,

1. Ausbesserungder begehbaren Kanäle und Verlegen vorhandenerHeizrohrleitungen
in denselben .....................25000 Ml.

2. Anschaffung eines 5. Dampfkesselsmit Zubehör ...........140000 „
3. Beschaffungvon 3 neuen Warmwasserbereitern........... 40000 ,.

205 000 Mk.

9
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VI. Prsvinzilll-Heil- und PflegeanftaU Grasender«.
»,) Hochbllutechnische Anlagen.

1. Ausbesserungenan den Dächern verschiedener Gebäude ........ 40000 Ml.
2. Erneuerung des äußeren Oelfarbenanstrichesan Türen, Fenstern « ..... 25000 „
3. Herstellung eines Pflegerabortes im Männerlazarett und eines Krankenabortes

auf dem Gutshofe .................... 5000 „
4. Anlage von Kleinviehstallungenbei den Dienstwohnungen ....... 30000 „

d) Maschinentechnische Anlage. Zusammen 100000 Ml.
Veschllffung einer neuen Kesselspeisepumpe ............. 10000 „

VII. Provinzilll-Heil- und Pflegeanstlllt Iohannistlll.
»,) Hochbautechnische Anlagen.

1. Erneuerung des äußeren Oelfarbenanstrichesan Türen, Fenstern « .....20000 Ml.
2. Ausbessern der Kieswege im Anstaltsgelände .......... . 5000 „
3. Anlage von Kleinviehstallungenbei den Dienstwohnungen .......25000 „
4. Ersatz des Holzdachesüber die Faulkammer durch eine massive Dachlonstruttion 25000 „
5. Doppelfenster in der Schule, den Kinderhäusern und verschiedenen Waschsälen

zum Zweck besserer Warmhaltung ............... 60000 „

d) Maschinentechnische Anlagen. 135 000 Mt.
1. Umbau und Ergänzung der Zentralheizungsanlagezur Steigerung des Heizeffettes

und zur Einstellung der Anlage auf geringwertiges Heizmaterial .....130000 Mt.
2. Einbau einer besonderenKesselanlagein dem als Isolierstation für Infektions¬

krankheitenbenutztenKinderlazarett ..............20000 „
3. Instandsetzung der Isolierung der in den Kanälen liegenden Fernleitungen,

I. Rate ....................... 40000 ..
190000 Mt.

Vemerlung: In der Anstalt Iohannistal machen sich die durch den Mangel an ausreichendenHeizmittelnund
die mangelhafteBeschaffenheit derselben ganz besonders bemerkbar, weil die Anstalt sehr weitläufig gebaut ist
und daher bei dem intermittierendenNetrieb, der notgedrungeneingefühlt werden mußte, die Dampfuerteilung
zu den entf«nt liegendenGebäudegruppeneine recht ungünstigeist.

vm. Provinzilll-Heil-und Pflegellnstlllt Merzig.
«,) Hochbautechnische Anlagen.

1. Erneuerung des äußeren Oelfarbenanstrichesan Türen, Fenstern :c ..... 20000 Mt.
2. Anlage von Kleinviehstallungenbei den Dienstwohnungen ....... 25000 „

d) Maschinentechnische Anlagen. 45000 Mt.
Erneuerung verschiedener Wasserleitungsstränge........... . 50000 Ml.

IX. Provinzilll-Arbeitsanstlllt Vrauweiler.
») Hochbllutechnische Anlagen.

1. Ausbesserungund Neueindeckung von Dächern ........... 30000 Ml.
2. Neuanstrichein den Wirtschafte und Werkstättenräumen ....... 12000 „
3. „ von äußerem Holzwerk .............. 15 000 „
4. Anlage von Kleinviehstallungen ........... ^ . . . 25000 „

82 000 Mk.
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v) MaschinentechnischeAnlagen,
1, Anschaffung einer neuen Waschmaschinentrommelaus Kupfer als Ersatz einer

völlig schadhaften Zinltrommel ................15000 Ml.
2. Beschaffungeiner neuen Akkumulatoren-Batterie.......... 30000 „

45000 M.
X. Provinzial-Taubstummenanstalt Aachen.

Maschinentechnische Anlagen.
Anlage der elektrischen Beleuchtung in dem Anstaltsgebäude ....... . 6000 Ml.

XI. Provinzial-Taubstummenanstalt Vrühl.
HochbautechnischeAnlagen.

1. Neueindeckung nun Dachflächen ............... 4000 Ml.
2, Neuanstrichevon äußerem Holzwelk und Einfriedigungsgittern..... 3000 ,.

7000 Ml.
XII. Provinzial-Taubstummenanstalt Köln.

HochbautechnischeAnlagen.
Aeußerer Anstrich von Fenstern und Türen ............. 3000 Ml.

XIII. Provinzial-Taubstummenanftalt Clberfeld.
»,) HochbautechnischeAnlagen.

1. Neueindeckung und Ausbesserungenvon Dachflächen und Dachrinnen .... 4500 Ml.
2. Neuanstrichdes äußeren Holzwerksund der Einfriedigungen ...... 5 500 „

10000 Mt.
b) Maschinentechnische Anlagen.

Anlage elektrischer Beleuchtung im Anstaltsgebäude .......... 8 000 Mk.

XIV. Provinzial-Taubstummenanstalt Euölirchen.
HochbautechnischeAnlagen.

Herstellungeines Arbeitsschuppensfür die Gärtnerei in Verbindung mit einer kleinen
Stallanlage ......................30000 Mk.

XV. Provinzial-Taubstummenanstalt Essen.
HochbautechnischeAnlagen.

1. Neueindeckung und Ausbesserungenvon Dachflächen......... 3 000 Mt.
2. Neuanstrich des äußeren Holzwerksund der Einfriedigung ....... 6 000 „

9 000 Mk.

XVI. Provinzial-Taubstummenanstalt Kempen.
HochbautechnischeAnlagen.

1. Neueindeckung von Dachflächen ................ 3 000 Ml.
2. Neuanstrich dreier Klassenzimmerund des Treppenhausesim Hauptgebäude

sowie Anstrich sämtlicheräußeren Türen, Fenster und Einfriedigungen . . 5 000 „
8 000 Mk,
i,<
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XVII. Provinzilll-Blindenllnstalt Düren.
Hochbautechnische Anlagen.

1. Neuanstrichvon äußerem Holzwerk ............- - ^^ ^'
2. Ausbesserungenau den Dächern ...............,-----— " "

15 000 Mt.
XVIII. Provinzilll-BlindenanstaltNeuwied.

HochbautechnischeAnlagen.
Neuanstrichdes äußeren Holzwerks an Türen, Fenstern usw ........ 6 000 Mk.

XIX. Provinzial-HebllmmenlelMnstalt Köln.
Hochbautechnische Aulageu.

1. Errichtung eines Schweinestalles ...............i^nn ^'
2. Aeuherer Anstrich an Fenstern, Türen nsw .............^""" "

65000 Mk.
XX. Provinzilll-Hebllmmenlehlllnstalt Elberfelb.

a) HochbautechnischeAnlagen.
1. Aeuherer Austrich vou Fenstern, Türen usw .........^ . . . 10000 Mt.
2. Einrichtung eines besseren Lagerraumes für Kartoffeln ........ ^00—«^

15 000 Mt.
K) Maschinentechnische Anlagen.

Instandsetzung zweier schadhafterDampfkessel ............15000 Mt.

XXI. Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt Fichtenhain.
a) Hochbautechuische Anlagen.

1. Aeuherer Anstrich an Türen, Fenstern usw ............. In nnn ^
2. Erneuerung der Gemüsegarteneinfriedigung ............ »nnü "
3. Neubau eines Geräteschuppensim Gemüsegarten .......... ^nnn "
4. Anlage von Kleinviehstallungenbei den Dienstwohnungen ......., 15000—^

73000 Mt.
K) Maschinentechnische Anlagen,

Erneuerung der elektrischen Starkstromleitung zum Hauptgutshof ......35000 Mt.

XXII. Provinzilll-Fürsorgeerziehungsllnstalt Rheindahlen.
») Hochbautechnifche Anlagen.

1. Anlage von Kleinviehstallungenbei den Dienstwohnungen ....... 15 000 Mt.
2. Aeußerer Anstrich an Türen, Fenstern usw ............. 10 000 „
3. Maßnahmenfür bessere Entlüftungder Kochküche .......... 10000 „
4. Schutz der Schlagseiten am Haus für Lungenkranke und an 2 Wuhnhäuferngegen

eindringendeFeuchtigkeitdurch Schieferbekleidung .......... 30 0 00__!^-
65 000 M.

d) Maschinentechnische Anlagen,
Ergänzung der Heizanlage iu dem Haus für Lungenkranke ........ 30 000 Mt.
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XXIII. Provinzial-Fülsorüeetzichuugsanstalt Solingen.
Hochbautechnische Anlagen,

1. Bauliche Ergänzungen an dem von Landwirt Paas gekanften Gutshof . . . 45 000 Mk.
2. Anlage von Kleinviehstallungenbei den Dienstwohnungen . ....... 15000 „
3. Aeußerer Anstrich an Türen, Fenstern usw............ 10 000 „
4. Maßnahmen für bessere Entlüftung der Kochküche.......... 10 000 „

80 000 Mk.
XXIV. Für unvorhergeseheneArbeiten und Insgemein.

a) Hochbautechnische Anlagen 53 000 Mk.
d) Maschinentechnische Anlagen 101000 Ml.

Zusammenstellung.

Lfde.
Nr.

1
2
3
4
5
6
?
8
9

10
11
12
13
14
1b
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Anstalt

Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Andernach .
Bedburg-Hau
Bonn. . .
Düren . .
Galkhausen.
Grafenberg .
Iohannisthal
Merzig . .

Arbeitsanstalt Brauweiler
Taubstummenanstalt Aachen ....

Nrühl.....
Cöln.....
Elberfeld ....
Cuskirchen . . .
Esftu .....

,, Kempen . . . .
Blindenanstalt Düren......

„ Neuwied ......
Hebammenlehranstalt Cöln.....

Elberfeld . . .

Fürsorge-Erziehungsanstalt Fichtenhain .
^ „ Rheindahlen .

Solingen , .

Insgemein

Hochbau»
technische
Anlagen

Ml.

25 000
160000
65000
96 000

183000
100000
135 000

45 000
82 000

7 000
3 000

10000
30000

9 000
8 000

15000
6 000

65 000
15 000
73 000
65 000
80000
53 000

1330 000 970 000

Maschinen«
technische
Anlagen

Ml.

5000
60 000
40 000

170 000
205 000

10 000
190000
50 000
45 000

6 000

8 000

15000
35 000
30000

101000

2 300 000 Mk,





Haupt-Haushaltsplan

der Prooinzialoerwaltung der Rheinprovinz.

Wegen der eingellammeiten Zahlen vergleiche die
vorgebiuckte Anlage zum Vorbericht.

Aaupt-Aaushaltsplan
der

Provmsialverwaltung der Rhemprovinz

für das Rechnungsjahr

vom 1. April 192tt bis 31. März 1931.

Hierzu XXIV Anlagen.

(Haushaltspläne der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten.)

Kgl, Hofbuchdl, L. V»ß H Cie. «n Vüsselborf,



Haupt-Haushaltsplan.

2f

Titel. Nr, Ginnahme.

H.. AllgemeineVotationsrente des Staates.

'Dotationsrente auf Grund der Gesetze vom 30. April 1873
und 8. Juli 1875

L. Votationsrente des Staates für bestimmteZwecke.

Dotationsrente für das Hebammenwesen(§ 12 des Gesetzes
vom 8. Juli 1875).............

Dotationsrente für die Hebammen-Lehranstaltin Cüln (8 13
daselbst). - - - .,............

Votationsrente für die landwirtschaftlichenSchulen (8 14
daselbst) .................

Dotationsreute für die Straßenverwaltung (§ 20 daselbst) .

Votationsrente nach Maßgabe der 88 1, 4 und 5 des Gesetzes
vom 2. Juni 1902, betreffenddie Ueberweisungweiterer
Dotationsrenten an die Provinzialverbande,bezw. der Aller¬
höchsten Verordnung vom 22. Juni 1902 ......

Votationsrente nach Maßgabe der 88 9 und 10 desselben
Gesetzes bezw, der vorerwähnten Verordnung .....

Rente des Staates für die Uebernahmeder sogenanntenBeck-
mann'schenStraße ........... . .

Rente des Staates für Uebernahmeder sogenanntenKlinker.
Aktienftraßebei Cranenburg ..........

Anteil an der Staatsrente des Provinzialverbande«Westfalen
für die Unterhaltung der Straßenstreckein der Gemeinde
Oberbunsfeld ...............

Summe Titel IL.

Vorschlag
des

Provinzial-
«usschusses^

1756 736

930

4972

12 600

2 056 233

64? 825

93 713

8100

1500

2 350
2 828 223

50

50

Betrag
für das

Aechnungsl«hr
1919.

1756 736

930

4 972

12 600

2 056 233

64? 825

93713

8100

1500

2 350

2828223

50

50

Haupt-Haushaltsplan.

3s

Mithin jetzt

mehr weniger
DemerKungen.

Verwendungzu dem gedachtenZweckeist in der Anlage IX Titel II der Einnahmenach¬
gewiesen.

Desgleichenunter Titel III der Einnahmedes Haushaltsplansder Provinzial'tzebammen«
lehlllnstaltzu Coln.

Desgleichenin AnlageXX unter Titel I Nr. 1 der Einnahme.

Desgleichen in AnlageXIX unter Titel I Nr. 1 und 2 der Einnahme.

Siehe Titel II Nr. 12, 14 und 19 der Ausgabe dieses Haushaltsplans (Seiten 12,
14 und 16) und in AnlageXII Titel II, AnlageXIV Titel III und AnlageXIX
Titel II Nr. 1 b der Einnahme.

Siehe Titel II Nr. 19 der AusgabediesesHaushaltsplans und in AnlageXIX Titel I
Nr. 3 der Einnahme.

Siehe AnlageXIX unter Titel I Nr. 4 der Einnahme. Die Unterhaltungder Straße
ist auf Grund des Beschlusses des 37. RheinischenProvinziallandtags in der
Sitzungvom 6. Dezember1892 gegen eine jährliche Rente von 8100 W. auf die
Provinz übernommenworden.

^n derselbenAnlageunter Titel I Nr. 5 der Einnahme. Die Straße ist auf Grund
Beschlusses des 38. RheinischenProvinziallandtags in der Sitzung vom 3(1. Mai
1894 gegen eine jährlicheRente von 1500 Ml. von der Provinz übernommen
worden.

Desaleichenin derselbenAnlage unter Titel I Nr. 6 der Einnahme. Der Provinzial-
verband von Westfalen ist vom KöniglichenOberverwaltungsgerichtverurteilt
worden,von der der Provinz WestfalenüberwiesenenStaatsrente den Betrag von
2350 Ml. an den Rheinischen Vrovinzialverbandfür die Unterhaltungder in der
GemeindeOberbonsselbgelegenenStreckeder vormaligen Staatsstraße Langen-
berg-Hattingenjährlichabzugeben.



Haupt-Haushaltsplan.

4f

Titel. Nr

II.

III.

IV.

Ginnahme

Provinzwlsteuern.
Für Verlehrsanlagen bezw.zur Vemaltung und Unterhaltung

der früheren Bezirksstraßen:
a) zur Deckungder ordentlichenAusgaben .....

d) „ „ „ außerordentlichenAusgaben . . . .

Zur Deckung der Kosten des Landarmenwesensauf Grund

"«°!ch«»°«FM .̂........
Zur Deckung der Kosten der erweiterten Armenpflege auf

Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891......

Zur Ergänzung der allgemeinenDotationsrente bezw. für
allgemeineZwecke der Provinzialverwaltung .....

Zur Ansammlung von Mitteln zur Verminderung des An¬
leihebedarfsfür regelmäßigwiederkehrende Hochbauten . ,

Summe Titel II.

LediglichdurchlaufendePosten.

Kreisrente (§ 1 des Gesetzes vom 30. April 1873 und ß 26
des Gesetzes vom 8. Juli 1875).........

Einnahme aus Nebenmitteln.

Zinsen des Stammstocksund der Rücklageder Landesbanl der
Rheinprovinz von 5000000 Mk. sowie Anteil an den
Zinsüberschüssender Landesbanl .........

Zu übertragen

Uorschtag
des

Provinz»«!-
ausschusses.

g

24 687 600
(32 887 600
1000 000

4 302 935

7 368 558

40 905906
(45 595 50«

1735 000
(1955 000

80000000
(92609 600

333 411

1120000

1120000

-)

:N

67
6V)

)

-)

Betrag
für das

Vechnungsjahl
1919.

12 144 700

290000

1854 935

4106 558

34 961006

860 600

54217 800

333 411

625000

625000

33

6?

Haupt-Haushaltsplan.

5f

Mithin jetzt

mehr weniger

12 542 900
(20242 900

710000

2 448 000

3262000

5 944 900
(W634500

-)

874400
tt 094 400

^)

25 782 200
^8391800

495 000

495 000-

ZemerKungen.

VergleicheTitel II Nr. 19 der
Titel II Nr. 2.

Ausgabedieses Haushaltsplans und AnlageXIX unter

VergleicheTitel II Nr. 12 der Ausgabedieses Haushaltsplansund Anlage XII Titel II.

VergleicheTitel II Nr. 14 der Ausgabedieses Haushaltsplans und Anlage XIV Titel III.

Wegender Höhe der Provinzialsteuernwird auf die Ausführungenim III. Abschnitt
des Vorberichts Bezuggenommen.

Zu vergleichen Titel V Nr. 9 der AusgabediesesHaushaltsplans und die vorgedruckte
Anlage zum Vorbericht.

Zu vergleichenTitel III Nr. 1 der Ausgabedieses Haushaltsplans.

Der Stammstock beträgt 3000000 Ml. und die Provinzial-Nücklllge 2000000
Mark wovon nach § 24 des Statuts der Landesbanl Zinsen dem Provinzial-
landtllgzur Verfügungzu stellen sind. Außerdemnimmt der Proninzialverbandan
den weiterenZinsüberfchüssenbezw. Ertragnissender Landesbanlteil.

Aus dem Netto-Zinsgewinnder Landesbanl im Geschäftsjahr1919 konnten
insgesamt1120 000 Mark, also 495 000 Mark mehr an den Haupt-Haushaltsplan
abgeführtwerden.



6t

Titel. Nr.

IV.

I.

II.

III.
IV.
V.

«es,
Abschnitt

Einnahme.

«es,
Ab-

schnitt^

^.

Uebertrag

Zinsgewinn des RheinischenMeliorationsfonds

Uebelschüsseder Provinzial-Feuerversichemngsanstalt . . .
Summe Titel IV.

Verschiedene Einnahmen.

Zinsen von vorübergehendrentbar angelegtenBeständen aus
Zentralmitteln ..............

UnvorhergeseheneEinnahmen und zur Abrundung . . . -
Summe Titel V.

Erstattungen des Reichs ............

Wiederholung.

AllgemeineDotationsrente des Staates ...... ^
Dotationsrente des Staates für bestimmteZwecke . . . .
Provinzialsteuern...............

DurchlaufendePosten .............
Einnahmen von Nebenmitteln ..........
Verschiedene Einnahmen ............
Erstattungen des Reichs ............

Summe der Einnahme

Die eigenenEinnahmen der einzelnenVerwaltungszweigeund
Anstalten (zu vergl. Seite 27 2 dieses Haushaltsplans)
betragen ...............

Mithin Gesamteinnahme

Vorschlag
des

Prouinzwl-
«usschusses.

1120 000

5184?

250000
1421847

95000

182 50
95 182 50

2 870 000

1756 736
2 828223

80 000000
(92 609 «00

333 411
1421847

95182
2 870000

89 305 400
(99045000

91243 839
(83 243 839

180549 239
(182 268 839

5N

-)

l>0

!!1

',»!
!)!)

Betrag
für das

zlechnungsMr
191».
^

625 000

51847

250 000
926 847

103550

82
103 632

756736
828 223
217 800

333411
926 847
103 632

60166 650

31490 159

50
5»)

50

50

91656 809

01

01

Haupt-Haushaltsplan.

7t

Mithin jetzt

mehr

495000

495 000

25782200
"8 391800

495 000

wemger

8 550

8 450

HemerKungen.

Der Zinsgewinndes Meliorationsfondshat betragenim
Rechnungsjahre1916 . . . 50 818,01 Ml.

1917. . . 50563,25 „
1918. . 53 437.66 „

zusammen 154 818.92 Ml.
oder durchschnittlichrund 51 606 MI. Der bisherigeNetrag ist beibehalten.

Vergleiche auch Titel IV Nr. 4 der AusgabediesesHaushaltsplans.

Vergleicheauch Titel IV Nr. 7 der AusgabediesesHaushaltsplans.

Es wird mit einer Zinseneinnahmevon 95 000 Ml. gerechnet.

Vergleiche die vorgedruckteAnlagezum Vorbericht.



Haupt-Haushaltsplan.

81-

Titel. Nr.

II.

Ausgabe.

Auf der Totationsrente ruhende Ausgabe-Verpflichtungen.
^. Mit der Dotationsrente von der

Staatsregierung überwiesen:
Rente an den Pfarrer der St. Gertrudiskirchein Essen .
Rente an die kathol. Armen in Werden an Geld und Naturalien
Rente an die Rettungsanstalt Düsselthal ......
Rente an die Armen in Kettwig .........

L. Auf Grund Beschlusses des 26. Rheinischen
Provinziallandtllgs (VerhandlungenSeite 37):

Für die Wilhelm-Augufta-Stiftung . . . 50000 Mk.

c>. Auf Grund Beschlusses, des 45, Rheinischen
Provinziallandtllgs (VerhandlungenSeite 36):

Für die Wilhelm II.-AugusteViktoria-Stiftung10000 Mt.

v. Auf Grund Beschlusses des 53. Rheinischen
Provinziallandtags (VerhandlungenSeite 35):

Für die Wilhelm II.-AugusteViktoria-Stiftung 10000 Mk.
Summe Titel I.

Zuschüssean die einzelnenAnstalten und Verwaltungen
aus Plovinzilllmitteln.

An den Haushaltsplan des Provinziallandtags, des Provin-
zialausschusses und der Zentralverwaltungsbehörde. . .

An den Haushaltsplan
»,) zur Zahlung von Ruhegehältern,Witwen- und Wmfen-

geldern lc. an Provinzialbeamte und deren Hinter¬
bliebene ......... 1435 780,20 Ml.

K) zur Zahlung von Invalidengeldern(Unterstützungen)und
Witwen- und Waisengeldernan nicht ruhegehaltsberech-
tigte Angestellte und Arbeiter bezw. deren Hinter¬
bliebene .......... 110000 Mk.

o) der Dr. Klein-Stiftung ..........

Haushaltsplan über die Besoldungenund anderen persön¬
lichen Ausgaben für die bei der Lcmdes-Versicherungs-
anstlllt Rheinprovinzbeschäftigten Provinzialbeamten. .

Zu übertragen

Anlage

II.

III.

Vorschlag
des

Prooinzwl'
nusschusses.

^

25
7 500

900
100

8 525

1768 200
(1 748 200

Betrag
für das

NechnunasjM
1919.

Haupt-Haushaltsplan.

9f

Mithin jetzt

mehr weniger

25
5150

900
100

— 6175

-)

1545 780 20

3 313 980
<3 293 980

^0
2«»1

772100

2 350

^100

455058

1227 158

Die Haushaltsplänebeziehungsweiseder
Haupt-Haushaltsplanweisen nach

an Zuschiissm
aus Plovin¬
zilllmitteln

-)

30 ^90?2i!^

25
7 500

900
100

'068 821

an
eigenenEin¬

nahmen

8 525,—

1768 200
(1 748 200 ^>

90
90)

1 545 780 W

524800

3 313 980 20
(3 293 980i20)

an
GesllMt-
Ansgabe

Betrag
für das

Itechnungstahr
1919.
^t 'il

Gegen das Rechnungs-
jahr 1919

mehr

25
7 500

900
100

25
5150

900
100

8 525

2 293000
(2 273 000 -)

1852119,80

5500000

2 350

wemger
DemerKungen.

6 175,—

1189150

3 397 900

5 500 000

?876 919!80ssl190900
j ,(11170 900!

1230 500

2 350

!

1103850
(1083 850 -)

1407 000

~>!
3 826 650

2 167 400

4093000

7 364 250
(7 344 250!-)

Die Berechnungder Naturall!
lichtet sich nach den sestgese«
Höchstpreisen.

Zur dauernden lirinner»
»n da« historisch denlw»

ige Fest der goldenen H
„eitIhrer Kaiserlichen 3
,est«tenWilhelmbe«Oro
und Nugusta wird eine Gm
uon jährlich 50NNNMt, au« der
tationsrentezu einer Ttistung
die laubstummenKinderder Ml
Provinz ausgeschiedenund in
Haushaltsplaneingestellt.(N
nachsolgenden Titel II Nr.
wo der «etiag von 50 NUNMl,
gerechnet ist. Er ist daher
vor der Linie vorgetragen,)

Zur dauernden Nrinner
an das Fest der silber
Hochzeit Ihrer Majestä
WtlhelmII. und Auguste !
toria wird eine Lumn,e uon j
lich «null MI, als Stiftung
Fürsorge sür verkrüppeltePers,
in den Haushaltsplaneinges!
Die Numuie ist hier vor der i
vorgetragenund erscheint bei T
Nr. 18 dieses Haushaltsplan
Ausgabe.

Zur bleibenden Vrinner
»n da« 25jllh!i»,e Re
rungsjubilLumSi.Maje
des Kaiser« und König«
der «4, Provinziallanbtag
schlössen,der im Jahre 1»N«
lichteten Kaiser Wilhelm
Auguste Viltoriastiftun«sür
lrüppeltePersonenjährlich «
weiterenBetrag von INNUN
zu überweisen.



Haupt-Haushaltsplan.

lOf

Haupt-Haushaltsplan.

Titel. Ni,

II.

5

6»

6d

?

^,,

L.

0.

!v.
N.

II.

Ausgabe Anlage.

Uebeltrag
Haushaltsplan über die Verwaltungslostendes Genossen-

schllftsvorstandesder Rheinischen landwirtschaftlichenBe¬
rufsgenossenschaft.............

Haushaltsplan über die Verwaltungslostender Rheinischen
Provinzial-Feuerversichemngsanstlllt.......

Haushaltsplan über die Verwaltungslostender Landesbank
der Rheinprovinz.............

Haushaltsplan über die Verwaltungslostender Provinzial-
Lebensversicherungsanjtalt..........

An die Haushaltspläne derProvinzial-Taubstummenanstalten
(s. die Zusammenstellung der Pläne)», zwlll lln den Haushaltsplan:

der Provinzial-Taubstummenanstaltzu Aachen ....

.. Brühl ....

» C"n.....

.Elberfeld . . .

„ , ., .. Essen ....

., Euslirchen . . .
(für Schwachbegabte)

„ Kempen....

.. Neuwied . . .

. „Trier . . . .

Ueber die Verwendungder Wilhelm-Augusta-Stiftung,der
Unterstützungsmittelder früheren Vereins-Taubstummen-
anftlllt zu Cöln und der Unterstützungsmittelfür ent¬
lasseneTaubstumme ............

Summe für das Taubstummenwesen

H.. An den Haushaltsplan der Provinzial-Blinden»Unter-
richtsanstalt zu Düren (Elisabeth-Stiftung) ....

L. An den Haushaltsplan der Provinzial-Blinden-Unter-
richtsanstllltzu Neuwied (Auguste Viktoria-Haus) . .

«. Haushaltsplan über den Unterstützungsfondsfür Blinde

Summe für das Blindenwesen
Zu übertragen

IV.

V.

via.

VId.

VII,

L.

o.
N.

I'.

6.

H.

^.

X.

VIII.

L.
0.

Vorschlag
des

Prouinzial-
ausschusst«.

3 313 980
(3 293980

20
20)

10 010

79 410

72 435

94180

115 205

125 295

83 680

105 675

' 89 595

50 000

825 485!

s 447 065!

169 825

3 500

620390
4759 855

(4 739 85b
20
20)

Netrag
für das

Wechnungsjahl
1919.

1227 158 30

5 000

68 590

61370

96 070

106 720

88 590

73 530

124 760

71870

50 000

746500

2192 688

^
111-

Mithin jetzt Die Haushaltspläne beziehungsweiseder
Haupt-Haushaltsplan weisen nach

Betrag
für das

Vechnungsjahr
1919.

Gegen das Rechnungs¬
jahr 1919

Bemerkungen.
Mehr

Ä

weniger
an Zuschüssen
»us Provin-
zilllmitteln

an
eigenenEin¬

nahmen

an
Gesamt-
Ausgaue

mehr weniger

2086 821
^ 086 821

90
90)

— — 3 313 980
(3 293 980

20
20)

7 876 919 «U 11190 900
(11170 900 -)

3 826 650 - 7 364 250
(7 344 250 -)

— —

-> — — "- — — 870 000 — 870 000 — 270 000 — 600000 — —

- — — — — — 7 175 000 — 7175000 — 1170000 6005000 —
V

—

-^ — — — — — 2 508 000 — 2 508 000 — 722 000 — 1786 000 — — —

— — — — — 505 550 — 505 550 — 338 800 — 166 750 — —

5 010

10 820 — — —

10 010

79 410 —

53 260

90170 —

63 270

169 580

— 46 260

122 260 —

17 010

47 320 — — —

Außerdemerhllltdie Ans
einen Zuschuß von 50 l
Mark au« der Wilhe
Augusta«Stiftung.

U065 — — — 72 435 — 66 310 — 138 745 — 94 330 — 44 415 — — —

^ — 1890 — 94180 — 60 280 — 154 460 — 136 850 — 17 610 — — —

»485 — — — 115 205 — 51610 — 166 815 — 128 230 — 38 585 — — —

3« 705 — — — 125 295 — 60 010 — 185 305 — 132 100 — 53 205 — —
'

10150 — — — 83 680 — 96 070 — 179 750 — 119 600 — 60150 — — —

^~ — 19 085 — 105 675 — 144110 — 249 785 — 194 870 — 54 915 — — —

N?25 '— — — 89 595 — 120 880 — 210 475 — 128 250 '— 82 225 — — —

Qs?77 ^
50 000 4 690 05. 54 690 05 54 690 05

^960z-_
7u s>^.-»^^.

20975 - 825 485 747 39005 1572 875 05 1157 44005 415435 —

.^^85^7 — !—
298 285 — — — 447 065 — 252 670 — 699 735 — 240 900 — 458 835 — — — X

103 075 — — — 169 825 — 63 810 — 233 635 — 103 010 — 130 625 — — — '

90
90)

— 3 500 — 16 46? s,0

50

19 96? 50 19 967 50 — — — —

-^1360 620390 — 332 94? 953 337 50 363 87? l>0 589 460
— — 4 759 855

(4 739 855
20
20)

2001580? 35 24 775 662 55
(24 755 662 55)

7 848 767 55. 16 926 895
(16 906 895 -) ^ "

—

! ^



Haupt-Haushaltsplan.
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Titel, Nr,

II.

Ausgabe.

10

11

L.

0.

v.

?.

H.

12

Uebertrag
An den Haushaltsplan über das Hebammenwesen, einschl. der

Provinzial-Hebammen-Lehranstaltenzu Cöln und Elberfeld:
^. zu Prämien und Unterstützungenfür Hebammen
L. für die Provinzial-Hebammen-Lehranstaltzu Cöln

0. „ Elberfeld

Anlage

Summe für das Hebammenwesen

An den Haushaltsplan über die Kosten der Fürsorgeerziehung
Minderjährigerin Gemäßheitdes Gesetzesvom 2. Juli 1900
Anlage^, VoranschlagderProvinzial-Fürsorgeerziehungö-

anstlllt Fichtenhain nebst den Beilagen a und d . .
Anlage L, Voranschlag der ProviNzial-Fürsorgeerziehungs-

anstalt Rheindahlennebst den Beilagen », und K
Anlage<I, Voranschlagder Provinzial-Fürsorgeerziehungs-

anstalt Solingen nebst den Beilagen », und d . .

An die Haushaltspläneder Provinzial-Heil-u. Pflegeaustalten
(sieheZusllMM°nstellun8delPläne)u.zwllrllNdenHllUshaltsplllN

der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Andernach

........ .. „ Bedburg-Hau

.......... « Vonn . .

............ Düren . .

............ Gallhausen.

............ Grafenberg.

........ ,. Iohannistal

...... ,. .. .. Merzig . .

Summe der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten
An den Haushaltsplan über die Verwaltung des Land-

armenwesens:
Es sollen entnommenwerden:

1. aus der Dotationsrentenach dem Gesetze vom 2. Juni 1902:
«,) zur Erleichterungdes eigenenArmenwesens 130 500 Ml.

129565 „

2. aus den Prorinzialsteuern ..... 4302935
Zu vergl. Titel I Nr. 1,,. 5 u. Xitel II Nr. 2 derNnnahme.)Zu übertragen

IX.

L.

X.

V.

0.

XI.

v.

ii.

xn.

Haupt-Haushaltsplan.

13f >

Vorschlag
des

Proutnzial-
nusschussts.

Betrag
für das

Vechnungslahl !
1919.

Mithin jetzt

H

4 759 855
(4 739 85b

20
20)

11930
78? 900

387 973

1187 803

3 274 000

2 192 688

Mehr

30 2567166
<2547 166

90
90)

9 930
649 800

364100

1023 830

2 293 000

320 000

2 220 000

439 000

990 000

920 000

860 000

1 080 000

500000

7 329 000!—

4 563 000
21113 658

(21 093 658

981000

581 500

1 975 500

917 200

797 000

870 000

1181 000

1 202 500

98? 000

851?W0

244 500

^3 00o

bUOoo

^0

2 1150 00
16136218

weniger

261 500

478 200

321 000

122 500

487 000

Die Haushaltsplänebeziehungsweiseder
Haupt-Haushaltsplanweisennach

an Zuschüssen
aus Provin-
zilllmitteln

an
eigenenEin¬

nahmen

an
Gesamt-
Ausgllve

Betrag
für das

Mchnungstahr
1919.
^

4 759 855
(4 789 85b

^0
M)

11930

787 900

387 973

1 18? 803

3 274 000

^39
30 Migg

"0)

1182 700,—

1182 700
4 563 000

21113 658 20
(21 093 658 20)

20015 807 35

455

326 145

243 302

569 902

6 800000

65 900

61400

46 800

2 351 000

6 226 000

3 404 000

1920 000

2 025 000

3 691 000

3 506 000

3 011000

24 775 662
(24 7üb 662

^

55
bb)

12 385
1114 045

631275

1 75? 705

10074 000

65900

61400

46 800

26134000

1246 000
54939 809

33 463 000

2 671000

8 446 000

3 843 000

2 910 000

2 945 000

4 551000

4 586 000

3 511 000

— 5809 000
35 76 053 467

!! (76 033 467

7 848 76? s>!'>

10 385

789 700

459 800

1 259 885

7 159 000

56900

60 700

44 800

Gegen das Rechnungs-
jahr 1919

mehr

.6

16926 895
(16 906 895

2000

324 345

171475

49? 820

2 915000

9 000

700

2 000

weniger

1 293 000

4138 000

R 946 200

1 622 000

1777 000

2 288 000

2 359 000

1828 000

55
55)

1? 251200

3 370000
37 051252 s>-.

1 378 000

4 308 000

1 896 800

1 288 000

1 168 000

2 263 000

2 22? 000

1 683 000

16 211 800

2 439 000
39 002 215

(38 982 215 -)

Bemerkungen.

In den eigenen Einna!
ist der Staatszuschuß
6548000 Ml. einbegr



Hau pt-Haushaltsplan.
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Titel. Nr.

II.
13

14

15

16

17

!18

Ausgabe.

19

Ueb ertrag

Haushaltspläne der Pulizeistrafgelderfondsund des Ehren-
breitsteiner allgemeinenArmenfonds (Staatsnebenfonds)

An den Haushaltsplan für die erweiterteArmenpflegeauf
Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891:
Es follen entnommenwerden:

ll. aus der Dotationsrentenach dem
Gesetze vom 2. Juni 1902 . . 85 441,6? Ml.

b. aus den Provinzialsteuern . . ? 368 558,33 „^

Anlage

XIII.

(Zu vergleichen Titel I Nr. 5 und Titel II Nr. 3 der Einnahme.)

An den Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt zu
Brauweiler ...............

An den Haushaltsplan des Landarmenhaufeszu Trier. .

An den Haushaltsplan über die Kosten der Leitung und
Beaufsichtigungder baulichenUnterhaltungsarbeitensowie
über den Fonds zur Erneuerung maschineller Anlagen in
den Provinzilllanstalten ...........

An den Haushaltsplan über die Unterstützung milder
Stiftungen und WohMigkeitsanstalten sowie über die
Kosten der Unterbringungund des Unterhalts von Epilep¬
tikern,Idioten, Blinden und Krüppeln ..... " .

An den Haushaltsplan der Straßenverwaltung:
1. Dotationsrentenfür die Straßenzwecke2161896 Mt.

(einschließlich93 713 Ml, gemäß tz§ 9 u. IN
des Gesetzes,betreffenddie Überweisung
weiterer Dotationsrentenan die Provinzial«
verbändevom 2. Juni 1902)

2. aus der allgemeinen Dotationsrente
des Staates ........ 440000 „

3. aus der Dotationsrentedes Gesetzes
vom 2. Juni 1902 gemäß 8 1 des
vom 46. RheinischenProvinzialland-
tllge beschlossenenund von den zu«
ständigen Herren Ministerngenehmigten ___________,

Zu übertragen 2 601896 Mk. l

XIV.

XV.

XVI.

Vorschlag
des

Provinzial-
ausschussies.

21113 658
(21 093 658

20
20)

XVII.

XVIII

7 454 000

1150000

16136 218

Haupt-Haushaltsplan.

15f

Betrag
für das ff----^.

VechnungsM
1919. mehr

Mithinjetzt

^

305M

1122 500

70000

30910158
(30 890 158

4192 000

630000

102 000

Ä

139 90
!(614013990)

262000

520000

201200

45000

20
20)

921300

25000

213^S"'«N
!>0)

weniger

1182 700

102 000

1284 700

Die Haushaltsplänebeziehungsweiseder
Haupt-Haushaltsplanweisennach

an Zuschüssen
aus Prouin-
zwlmitteln

an
eigenenEin¬

nahmen
^ ____H

21113 658 20
(21093 658 20)

7 454 000

1150000

1122 500

70000

30 910158
(30 890158

20
20)

54 939 809 35

155 253

24 946 000

935000

1500

2 500

an
Gesantt-
Ausgabe

80980062

76 053 467
(76 033 467

155 253

l,5
55)

32 400 000

2 085000

37 051252 55

160 315

:;l)

1124 000

72 500

111890220
(111870220

55
55)

Netrag
für das

Pechnungsjahr
1919.
^ ^

11605000

1132 700

286 800

201200

47 200

50484 467

Gegendas Rechnungs¬
jahr 1919

mehr

39 002 215
(38 982 215

20 795 000

952 300

55

922 800

25300

61697 615
(61677615 -)

wemger

5062

286 800

291 862

Bemerkungen.

Gemäß Beschlusses d
RheinischenProvinz«
tags vom 18. Mär
und gemäß Neschluf
53. RheinischenPro
landtlllls«om28.Fel
sind hier 20 000 3
Wilhelm II. «Ar
Viltorill-Stiftm
Fürsorge für ve
velte Personen
sehen. (Zu vgl. !
Nr. 6 und 7 der A,
wo der Betrag von
Mk. vor der Linie
tragen ist.)



Haupt-H aushaltsplan.
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Haupt-Haushaltsplan.

1?f

Nr.

20

Die Haushaltsplänebeziehungsweiseder
Haupt-Haushaltsplanweisen nach

Ausgabe.

Betrag
für das

Pechnunnsjahr
1919.

21

22

Uebertrag 2 601896—Ml.
Reglements zur Bewilligung von
Unterstützungenfür Zwecke des Wege¬
wesens und zur Deckung von Kosten
des Baues und der Unterhaltung von
Brücken an leistungsschwacheKreise
und Gemeinden .......302318,33 „

4. Provinzialsteuernzur Verwaltung und
UnterhaltungderfrüherenBezirksstraßen25 687 600,— „

(33 387 600,—) „
(Zu uergl.Titel I Nr. H. 1, L 4. L. 6, ?. 8,9 und Titel II Nr. 1» und d

der Oinnahme.)

Anlagen ^, 2, 0 und v zum Haushaltsplan der Straßen-
Verwaltung ...............

An den Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirt¬
schaftlichen Angelegenheiten:
Es ist zu entnehmen:

a) aus der Dotationsrente, Titel I L Nr. 3 der Ein¬
nahme diesesHaushaltsplans . 12600,— Mk.

h) aus den Provinzialsteuern . . 292 214,08 „
Anlage^- Voranschlagfür die Provinzial-Wein-und Obst-

bauschulezu Trier ............
Anlage L. Voranschlagfür die Provinzial-Wein-und Obst,

bauschulezu Kreuznach...........
Untemnlage, Voranschlag sür die an diese Schule ange¬

gliedertelandwirtschaftlicheWinterschule .....
Anlage6. Voranschlagfür die Provinzial-Wein- und Obst-

bauschulezu Ahrweiler ...........
Haushaltsplan für die Verwaltungder Mittel zur Gewährung

von Viehentschädigungen:». infolge von Rotz und Lungen¬
seuche und d. von Milz- oder Rcmschbrandund zwar:
H,. sür Pferde lc ............. .
L. „ Rindvieh.............

Zuschuß an das Landesarbeitsamtder Rheinprovinzund für
das an das LandesarbeitsamtangegliederteLandesberufsamt

Summe Titel II.

Gegen das Rechnungs-
jahr 1919

Bemerkungen

^ In bei Anlage H, VoranschlagMi
den Neubau von Pi°v!nzi»lsti»ßen
ist ein Iin«betiag von «?5 M.
in bei AnlageL, Vol»
»n Ichlag Übe» bie Bei»
wenbung be« Eisen»
bahnfonbs,sinb »l« An»
teil »us bemUeberschusse
ber Kleinbahn Melzig,
«Ulchfelb im Rech-
nungsjahre 1»1» . .
in bei Anlage0, Vor»
anschlugübel bie Ver»
wenbung bei Fonbi
zu» Unterstützungbe«
Kreis» unb Gemeinde»
Wegebaues,ein Zin«»
betrag von ....
in der Anlage v. Vor»
»»schlagüber bie Ein»
nahmen unb Ausgaben
bei bem Netriebe bei
bem Prooinzialuerban»
de gehörigen Ltein»
brllche, für ben Ver°
lauf von Steinen PP, ^________,

zusammen 31875 Ml,
inEinimhme«Ausgabenachgewiesen

7ll0N

23 NUN

1»«»

5184?,—

Vergl, Anlage XX. Titel I Nr, l,e»

"Außer diesen . , »»4814.N8M!.
fließen bem Haus»
hattiplan s»i bie
lllndwirtschastlichen
Angelegenheitenau«
bem Haupt »Hau»»
haltsplau zu gemäß
Tit, I? Nr, 4 (Leite
18f) au« bem Zins»
gewinn be« Melio»
rationssond« . - -
Tit. IV Nr, 5 «Leite
I8f) au« bem Zin«»
gewinn bei «anbe«»
banl,..... 5?« »60— „
Au« Titel IV Nr, '
(Leite 1»f) Mi
Nilbun« be« West»
fond« behus«Untei»
stützungvon Wasser»
»eisoigun««anlll«en^uo«vi^!,
im ganzen also. 1«??«21.N8Ml,

In ben eigenen Einnahmen w
einNta°t«zuschußb°n42UUN»Ml.
enthalten.

Da« L»nbe«llibeit»ll!Nt be«
bllis eine« Zuschüsse« «°n,?2?0»°
«Ml. Für I»l» war sur da«
Arbeitsamt ein Teilzuschuß nl
bie «eit vom 1. Novemberl»ll>
(Grünbungsmonat) bis 31, März
1920 mit «« 0NUMl. vorgesehen.
Das Lanbesberufsamt be»
uotigt einen ProuinzwW'Vvon 21 nun Ml, gegen17 °W Ml,
in 181»,



Haupt-Haushaltsplan.
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Titel. Nr. Ausgabe.

LediglichdurchlaufendePosten.
Abführung der Kleisrente an die Landkreiseder Provinz

Ausgaben aus Titel IV der Einnahmen.
An den Haushaltsplan zur Fördemng von Kunst und

Wissenschaft ...............
An den Haushaltsplan für die Verwaltung der Provinzml-

museen in Bonn und Trier..........

3 An den Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke ....

4 Zinsgewinn des Meliorationsfonds, zu überweisenan den
Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaft¬
lichen Angelegenheiten ...........

Für Meliorationen und Aufbesserungder landwirtschaft¬
lichenVerhältnisse in den Gebirgsgegendenund in den
wirtschaftlichzurückgebliebenenTeilen der Provinz, zu
überweisenwie vor ............

6 Zur Verfügungdes Provinziallandtags (Ständefonds)

7 Zur Verwendungaus den Uebelschüssender Rücklage der
Provinzial-Feuerversicherungsanstllltfür gemeinnützige,zu>
gleich die Interessen dieser Anstalt förderndeZweckeauf
Beschlußfassung des Provinzialausschusses .....

Summe Titel IV.
(Die am JahresschlüsseverbliebenenBeständediesesTitels werden

zur Verwendungin das folgendeJahr übertragen.)

Dem Etat für die Verwaltungder Provinzicilmuseenin Bonn
und Trier für 1919 ist außer dem vorstehendunter
Titel IV, 2 aufgeführten Provinzialzuschuß von 115035 Ml.
durch den Nachtragsetat für 1919 noch ein Mehrzuschuß
überwiesenworden von ...........

Für die Verzinsung und Tilgung von Anleihen.

Zur Verzinsung und Tilgung der alten Irrenanstalts-
bauschuld . . .............

Zu übertragen

Anlage.

XXII.

XXIII

XXIV.

XX.

XX.

Vorschlag
des

Prouinzwl-
ausschusses.

'?

333 411

91750

151 490

185 800

5184?

570 9L0

120000

250000

142184?

250000

250000

Betrag
für das

Uechnungsjalic
1919.

333 411

85 250

115 035

189 300

5184?

115 415

120000

250000

926 84?

13 000

250000

250000

Haupt-Haushaltsplan.

19f

Mithin jetzt

mehr

6500

36 455

455545

^8500
^5000-

weniger

3 500

3500

13 000

Die Haushaltspläne beziehungsweiseder
Haupt-Haushaltsplan weisen nach

an Zuschüssen
aus Provm-
zwlmitteln

333 411

91750

151490

185800

51847

570960

120000

250000
1 421847

250000

250 000

an
eigenenEin¬

nahmen

7 650

21280

28930

an
Gesllmt-
Ausgaoe

333411

99 400

172 770

185 800

5184?

570 960

120000

250000

1450 77?

250000

Betrag
für das

Uechnungswhr
1919.

H

Gegen das Rechnungs-
jahr 1919

333411

92 900

135 295

189300

5184?

115415

120000

250000
95475?

13000

250000

250000>—l 250000

mehr

6 500

37 475

455 545

499 520- 3 500

wemger
ZemerKungen.

3500

496 020

13 000

Vergl.Titel III Nr. 1 der <5
nähme Ueberweisungerfo
nach § 9? der Kreisordnu»

—

In den eigenen Einnahmen
ein Staatszuschußvon12 Ui
Ml. enthalten.

Vergl. Titel IV Nr. 2 der Of,
nähme. e

«

Vergl. die Bemerkungbei'
Titel II Nr. 20. Z

Mlt Rücksicht »us den Nestanb !
Fonds werben 120»«o Ml.
ausreichendgehalten.

«er»!. Titel IV Nr. » der üinnah,'
Bon demBetrage »on«»00N»3

weiden:
1, an den Haushaltsplan für

landwirtschaftlichen Nngeleg
heiter,zur Nerstarlungdes M
fonb« <üi Wasserleitungen ,
geführt .....lMNNNV

2, der Rest von . . 150 uon»
lann zur Unterstützungdes Na>>
von Waffelverforgungsllnlal
ufw. insbesondere in den üls
gen Teilen der Provinz uerw,
bet weiden.

Der Mehrzuschußfür die Provinz!
museensür13»o wirb au« Titel 1^
der Einnahmen dieses Haushalt
Plan« überwiesen,

Bergl, wegen der Tilgung den 3
fchluß bes »3. Provinzillllonbt«
vom l. Mai 188».

Zu Beginn be« Rechnn»,
jähre« 1380 betrug die Nchnldn>
2 n?» 760,78Ml, sie wirb Ende l
Rechnungsjahre«1S23 getilgt se
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Titel. Nr.! Ausgabe.

V. j l Uebertrag
Zur Verzinsung und Tilgung der zur Deckung der

Kosten der von dem 39., 40. und 41. Provinzialland-
tage beschlossenenBauten lc. aufgenommenen1. Anleihe
von 6 500000 M.............

Zur Verzinsungund Tilgung der aus der 2. Anleihe zu
deckendenKostender von dem 39., 40., 41., 42. und
43. PiovinzillllandtagebeschlossenenBauten im Betrage
von 8000000 Ml.............

Zur Verzinsungund Tilgung der aus der 3. Anleihe zu
Anstllltszweckenzu deckendenKosten im Betrage von
7 000000 M...............

Zur Verzinsungund Tilgung der aus der 4. Anleihe zu
Anstaltszweckenzu deckendenKosten im Betrage von
13000000 Ml..............

(Der am Jahresschlüssenicht gebrauchte Betrag wird zur Ver¬
wendungin das nächsteJahr übertragen.)

Zu übertragen

Anlage.

Vorschau,
des

Provinz«!-
ausschnsses.

250000

325 000

400000

309 823

595005!

1879828

72

72

Betrag
für das

Wchnungsjahr
1919.

Mithin jetzt

mehr

250000

325 000

400000

319 723

596655

1891378

72

weniger

9900

1650

?2 11550

Die Haushaltsplänebeziehungsweiseder
.Haupt-Haushaltsplan weisen nach

an Zuschüssen
aus Prouin-
zwlmitteln

^___A
250000

325000

400000

309823 72

595005

an
eigenenEin¬

nahmen

an
Ges»mt-
Ausgübe

1879 828 72

250000

325 000

400000

309 823

595005

72

Betrag
für das

Aechnungsjahr
1919.

^i '3

250000

325000

400000

319723 72

596 655

18?9 828l?2l 1891378

Gegen das Rechnungs-
jahr 1919

mehr
Ä

weniger

9900

1650

Bemerkungen.

7^ 11550!—

53 wirb auf den Beschlußbei!
Rheinischen Provinzwllandtagl!
11. Februar 1801 Bezuggcnom!

Zu Beginn des Rech»nngsi«s
182» betrug die Schuld
383N1?4,88 Ml, sie wird am 81, i
1336 getilgt lein.

!« wird auf den Beschluß dei>
RheinischenProvinziallandtagiD
18, Februar 18N3Bezug genom»

Zu Beginn des RechnungsjG
182» betrug die Schuld
584?185,»«Ml,!sie wird am 31,5>
1941 getilgt sein.

Nie Anleihe ist abgehobenund bi,
ihr ausgeführten Bauten abge
»et. Nach dem Beschlussedel
RheinischenProvinziallandtagi
12. M»rz 18N8 sind 2 332278,?!
Mit 3>/.°/„,der Nest mit 4'
verzinsen, die ganze Anleih,
1'/.°/° und den durch die Xi,
ersparten Zinsen zu tilgen,
nach sind zur Verzinsung und
guug erforderlich 373323,72
Hiervon sind von
der Fürsorge«»
ziehungsanstalt
Fichtenhain
zu bestieiten, so'
daß hier noch
aufzubringen sind.

63 5N0,-

3»8823,7i
,„ „ , Z» Begini

Rechnungsjahres 1S2Nbetrug
Schuld noch5658463,48 Ml,

Die Schuld wird am I. M
1845 getilgt fein.

Die Anleihe ist ganz abgehoben,
dem «eschlussedes 50. Rhein
Piooinziallandtog« vom 8. '
1810 ist die Anleihe mit 4'
verzinsen nnb mit 1'/» °/. z» t
Demnach sind sür die Verzii
und Tilgung erforderlich ,

?15000,-ß
Hiervon sind von den
Fürsorgeerziehung«»
»»stalten in
Rhein°

dahlen 665?»,-MI.
Solinge n 53425,— „

zusammen 118885,^
auszubringen, so baß !
hierneben noch 585085,^
auszuwerfen sind.

Die Schuld betrug am 1.
182» noch 11153 »74,85Ml.; sie
am 1, April 1846 getilgt sein>



Haupt-Haushaltsplan,
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Titel. Nr Ausgabe. Anlage

V.

VI.

Uebertrag
Zur Verzinsung und Tilgung des auf den Neubau des Landes'
HausesentfallendenBetrages von 1850 000 M. der vom
49. RheinischenProvinziallandtagevom 12. März 1909 zum
Neubau des Landeöhausesam Bergeruferund zum Umbau
des Ständehauses genehmigtenAnleihevon 2500000 Ml.

(Der am Jahresschlüsse nicht gebrauchte Betrag ist in das fol«
gende Jahr zu übertragen.)

Zur Verzinsung und Tilgung der aus Anlaß der Hoch-
wasserklltllstropheim AhrgebieteaufgenommenenAnleihe
von 874000 M.............

(Der am Jahresschlüsse nicht gebrauchte Betrag wird zur Ver¬
wendungin das nächste Jahr übertragen.)

(Die Positionen1 bis ? ergänzensich gegenseitig.)

Zur Verzinsungund Tilgung der zur Deckungder Hoch¬
wasserschäden— Januar 1918 — genehmigtenAnleihe
von 1000000 Mk.............

Zur Ansammlungvon Mitteln zur Verminderungdes An-
leihebedarfsfür regelmäßigwiederkehrendeHochbauten .

Summe Titel V.

VerschiedeneAusgaben.
Zur Verfügungdes Provinzialausschussesfür unvorhergesehene

Ausgaben ...............
(Der »m Jahresschlüsse verbliebeneBestanddieser Position wird zur

weiterenVerwendungdurch den Prouinzialausschußbezw., soweit
der Fonds zur Verfügung des Vorsitzendendes Proninzialaus-
schussesgestellt ist, zur Verwendungdurchdiesen in das nächste
Jahr übertragen.)

Zu übertragen

Vorschlag
des

Proomzinl-
ausschusses.

1879 828

136773

87 400

100000

1955000

4159001

125000
(25 00N

125000
(25 000

72

18

W

-)

Betrag
für das

Nechnunasiahl
1919.

Haupt-Haushaltsplan,

23f

Mithin jetzt

1891378

143973

87 400

860600
2 983351

25000

1,^

100000

90 !^4400

11550

7 200

Die Haushaltspläne beziehungsweiseder
Haupt-Haushaltsplan weisen nach

an Zuschüssen
aus iprovin-
Mlmitttln

1879 828 72

an
eigenenEin¬

nahmen

136 773

25000

^0000

^0000
)

87 400

100000

1 955 000

125000
(2b 000

1»

90

-)

125000
(25 000 -)

an
Gesamt-
Ausgabe

1879828 72

136 773 1«

87 400

100000

1955 000

4159 001

125000
(25 000

125 000
(25 000

9U

-)

'-')

Betrag
für das

Kechlmngsillhr
1919.

^i ^

1891378 72

143 973

87 400

860600

2 983 351

25000

25 000

18

',0

Gegen das Rechnungs-
jo.hr 1919

mehr

100000

1094400
1194400

1175650

wemger

11550

7 200

18 750

100000
(-

100000
(-

Bemerkungen.

Der 49, Rhein,Provinziallllndta
dnrch Beschlußvom 12 März
genehmigt,daß für den Neubau
Lanbe»hause«und den Umbau
Etändehause« eine Anleihe bi«
Höhe von 2 500NN0 Ml, ausger
inen werde. DerNeubau desLai
Hause« ist im Jahre 1911 volle
worden, während der Umbau
Stänbehause« bi« auf llei
Arbeiten im Anfange 191» b
digt war.

Nie Anleihe für beide Bau
führungen ist mit 2437 211,13
aufgenommenworbe»;fieistnach
Tilgu»g«Plan mit 134 «48,81
jährlich zu verzinsen und zu ti
und beträgt am Beginn des i!
nungsjllhres 1820: «148488,9»
Die Tilgung ist am Schlüsse
Rechnungsjahre« 184« erfolgt.

Nußer dieser Anleihe find au
dem aber noch Ausgaben für b
Bauten in Hohe von »8184,32
zu decken.

Da die Kredite für die Bau
führungen abgerechnetworden,
hier vorgesehendie Zinsen und
Tilg„ng«beträge der Anleihe
die Zinsen für den «orfchuß
88184,82 Ml,, das sind 13404
Ml, -j- 2?28,5?Ml.—13«??3,I8

Nach dem Neschlusfede« 51. ss
Nischen Prouinziallandtllg«
». Mär, 1811 ist die Anleihe
4'/» zu verzinse»und mit 6»/»>
den durch die Tilgung eisva
Zinsen zu tilgen, 3« müsse,! d,
l«°/o der Nnleihesummemit 8?
Marl hier eingestelltwerden.
Abrechnungbe» Kredit« ist noch
erfolgt.

Nach dem Beschlussedes erweitc,
ProUinzialausschnfsesvom »1,!
182» ist die Anleihe mit 4'/.'/,
verzinsenund mit 5»/.'/» und
durch die Tilgung ersparten Ii>
zu tilgen.

K>» «l«l V Mt. ». <z« wird
die Bemerkung zu Titel II N
der Einnahme diese« Hausha
Plan« Bezug genommen.

Zu M«l VI Mr. 1. Hiervonste
200» Ml, zur Verfügung de» ll
sitzendende» Provinzialaulschus
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Titel. Nr. Ausgabe.

VI. Uebertrag
Zu außerordentlichen Ausgaben-
»,) zur Verbesserung von Mooren, Oedlandstächen «. . .

r>) zur außerordentlichen Verstärkung des Fonds zur Unter¬
stützung des Gemeinde- und Kreiswegebaues ....

o) Zur Bestreitung der III. Rate der Beteiligungssumme
des Provinzialverbandes an der Gründung der Rhei¬
nischen Wohnungsfürsorgegesellschaft .......

ä) Zur Durchführung des Gesetzes vom 6. Mai 1920,
betr. die öffentliche Kruppelfürforge.......

(e) Zur außerordentlichen Verstärkung des Betriebsfunds)

Zur Bestreitung der Verwaltungskosten der Fürsorge für
Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, soweit diese

'ten nicht vom Reich oder Land erstattet werden . .

Zu übertragen

Anlage

Vorschlag
des

Prouinzwl-
nusschusstü.

^

125 000
(25 000

200000

100000

250000

150 000

(2 800000 —)

200000

1025000
(3 725 000 -)

Haupt-Haushaltsplan.

251-

Betrag
für das

Uechnungsjalll
1919.

Mithin jetzt

mehr

25000

200000

100000

350000

100000

M 000

150000

.) <28»c) 000

l0»000

675000 <3^0
""50 000 -)

weniger

Die Haushaltspläne beziehungsweiseder
Haupt-Haushaltsplan weisen nach

an Zuschüssen
»us Piuvin-
zialmitteln

125 000
(25 000

200000

100 000

250000

150000

(2 800 000

200000

1025000
(3 725 000

-)

-)

an
eigenenEin¬

nahmen

(- -)

an
Gesamt-
Ausgabe

125 000
(25 000

200000

100 000

250 000

150 000

(2 800000

200 000

1025000
(3 725 000

-)

Betrag
für das

Vechnungssahr
1919.
^ '5

25 000

200 000

100000

250 000

(2 800000 -)

100000

675000

Gegen das Rechnungs¬
jahr 1919

mehr

^

100 000

150000

(2 800 000

100000

350000
(3050000

~)

-)

wemger
SemerKungen.

Der am Schlüsse des Rech»
jähre« verbliebene Bestand
zur weitere» Verwendung ü
folgende Jahr übertragen.

Der am Schlüsse des Rechn
jahres verbliebene Bestand
zur weiteren Verwendung i»
folgende Jahr übertragen.

Die IV, und letzte Rate ist im i
haltshlan für 1821 vorzusehe

Das Gefetz, betr, die öffe,,
KrüPPelsürsorge,vom 6, Mai
tritt am 1. Oltober in Kraft,
den Umfang der dem Piouii
verband dadurchentstehenden
zieltenBelastunglann Näherei
nicht gesagt werben, N« em>
fich vorläufig für da« letzte
jähr 1820 hier einen Betrag
l5UlllloMarl vorzusehen,

(Bei den fortgesetztsteigende»a
ordentlichhohen Ausgaben der
waltung, derenRückgang infol,
herrschendenTeuerung noch ni
erwarten ist, lann eine Erh!
de« Betrieb«fonb« nicht umg
werben. Schon der 52, Prooi
lanbtag hat im Iabre 1812 eil
höhung diese« Fond« für nnl»
notwendiggehaltenundfeineN»
tuug von 5U«unll Ml. auf?U» U(
beschlossen.Seit dem Ial,re
haben die Ausgaben, wie die
hllltsplnue nachsueiscn,eine
bedeutendeSteigerung erfahr«
stehen zur jetzigen Höhe de« Bet
sonds in leinen»Verhältnisse,
Rlicksichthieraus ist bei der Un
heit der Finanzlage z»r Berme
einer Borschußwirtschaftdie
tragte Erhöhung des Betriebs
dringend geboten.)

Nach den bisherigen Bestimm
hatte der Provinzialverba»
Träger der Hauplsürsorgestcl
Kriegsbeschädigtedie Verwalt
losten der Kriegsbeschädigten
sorge zu tragen. Für diesen
waren bisher innuu« Ml, >
sehen. Dieser Betrag reicht
mehr au«, da inzwischenbei
vinzilllverband auf Grund bei
ordnung über die soziale N
beschädigten» und Krieg«!,
bliebenenfürsorgc vom 8, Fe
181» auch die Fürsorge fü
,<liieg«hinteib!iebe»enüberno
hat. Nach dem Gesetz übe
Kostender Kriegsbeschädigten
Kriegshinterbliebencnfürsorgl
8, Mai 182» hat der Provi
verband nunmehr >/,» der Be
tuug«losten bei Hauptsüisorg
und der Kostenfür die von i!
mittelbar unterhaltenen ssür
einrichtungenzu tragen. E« n
hierfür 2»»U«U Mari eing
werden.
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Titel. Nr. Ausgabe.

VI.

4»,

Uebertrag

Zur Bestreitung der den Beamten auf Grund der neuen
Besoldungsordnung zu gewährenden Ausgleichszuschltigc
und Kinderbeihilfen — anstelle der unter dieser Etats-
nummer seither aufgeführten bisherigen laufenden und
einmaligen Teuerungszulagen, mit Ausnahme der unter
Titel VI. 6 in Spalte „Bemerkungen" erwähnten
prozentualen Zulage — ..........

Zur Bestreitung der den Provinzial-Beamten und Ange¬
stellten, soweit sie im besetzten Gebiet ihren dienstlichen
Wohnsitz haben, zu gewährenden sog. Besatzungszulage

Der zur Deckung von Fehlbeträgen aus Kriegsbeihilfen
und Teuerungszulagen der Beamten aus dem Rechnungs¬
jahre 1918 im Haushaltsplan für 1919 vorgesehene
Betrag von 1950000 Ml. kommt für 1920 in Wegfall

Zur Durchführung der neuen Besoldungsreform — abzüglich
der Ausgleichszuschliige und Kinderbeihilfen, die bereits
vorstehend unter Titel VI Nr. 4 berücksichtigt sind —

Anlage

Zu übertragen

Vorschlag
des

Prouinzial-
mlsschusses

Ä

1025000
(3 725 000

6 300000

2 650000

7 230000

1? 205 000
(19 905 llw

- 5^

Hllupt-Haushaltsvllln.

27-j-

Betrag
für das

Uechnungsfthl
1919.

Mithin jetzt

mehr

^ ^t

675000

7 550000

,^50000
^»50000

1950000

4 640000

-)
14 815 000

^50(M

^9« 000

^90000

Ä

wemger

H

-)

-)

1250 000

1950000

3 200000

Die Haushaltspläne beziehungsweiseder
Haupt-Haushaltsplan weisen nach

an Zuschüssen
aus Provin-
zialmitteln

an
eigenenEin»

nahmen

1025 000
(3 72b 000

6 300000

2 650 000

7 230000

17 205 000
(19 905 000

-)

-)

an
Gesamt-

Ausgaben

1025000
(3 725 000

6 300000

2 650000

7 230000

17 205000
(19 905 000 -)

Betrag
für das

Vechnungsjahr
1919.
^i ^

675 000

7 550000

1950000

4 640000

14815000

Gegen das Rechnungs¬
jahr 1919

mehr

^i
wemger

"j

Bemerkungen

350000
(8 050 ono -)

2 650 000

2 590000

5590000
(8 290000 -)

1250000

1950000

3 200000

Nach der tiefem Noranfch
Beiheft beigefügten Geh
Weisung (siehe Zufamme
am Schluß) belaufen sich
Beamten nach 8 12 der m
folbungsoibuung zu gew
Au«gleich«z»schlägeaus i
id....... »27,

Die »ach ß 11 »-
ll. O zu zahlenden
Kinderbeihilfen be>
tragen ib..... 82<

zusammen 6 »00
die hierneben eingestellt sl

Zur Bestreitung der den
und Angestellten der Nh
Provinzialverwaltung ge„
schluß des Provinzialai
vom l, Juli 1820 nach den
fätzen des Staates vom 1,5
ab aus jeberzeitigen Wid
währten sog. NefaiMngsz
für da« Jahr 1820 nach d
stellten Berechnungen ein
von id. 2«bU«nu Ml, eis!

Der Fehlbetrag für 1818 ist l
Nachtragsetat für da« Re
jähr 1818 bereit« an
würben.

Die zur Durchführung de
Befoldungsordnung erfor
Mehraufwendungen sind
diesemHaushaltsplan »ls
beigesügteuGehaltsnachwe
sichtlich. Nach dieser Nac!
(stehe Zusammenstellungan
belaufen fich diefe Mehri
auf insgefamt slU?»?«««
(neue Besoldung) — 8U«2
(alte Befoldung) --1 rd.
Ml, — Für Sllchbezügef
»uf nach der Befolduug«
anzurechnenrd, «ooon Ml
ein Mehrbetrag uon 723»
verbleibt. Dieser Betrag
neben eingestellt. Die
vorgeseheneSumme von
Ml, stellt den Betrag bar,
zur Durchführung der «l
uinzialllusschußin der Sitz
1», Dezember 1818 mit
vom 1, Dezember 1818
Fr!eden«<Diensteinlommen
amten bewilligten proz«
Zulage sowie der vom
ZeMmtte ab in Killst ge
Tarifverträge notwendig n
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Titel. Nr. Ausgabe.

VI. Uebertmg
An Zinsen für die zur Bestreitung der laufendenAusgaben

von der Landesbant entnommenenVorschüssesowiezur
Abrundung ...............

Zur Bestreitung unvorhergesehener,insbesonderedurch die
Teuerung eintretenderaußerordentlicherMehrausgaben .

Summe Titel VI.

I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

Wiederholung.
Auf der Dotationsrente ruhende Ausgabeverpflichtungen.
Zuschüssean die einzelnen Anstalten und Verwaltungs-

zweigeaus Provinzialmitteln .........

Lediglich durchlaufendePosten .........
Ausgaben aus Titel IV der Einnahme......
BesondererAbschnitthinter Titel IV der Ausgabe . . .
Verzinsungund Tilgung von Anleihen .......
VerschiedeneAusgaben ............

Summe der Ausgabe

Die Einnahme beträgt

Anlage.

Vorschlag
des

Prouinztal-
ausschusses.

17 205000
(19 905 000

1 272 828
(632 428

4 750 000
23 22? 828

(25 28? 428

8 525

60154 786
(67 834 786

333 411
1421 847

4159 001
23 227 828

(25 287 428
89 305 400

(99 045 000

89 305 400
(99 045 000

-)

49
49)

49
49)

61
.1»

90
49
49)

)

-^ ^

Betrag
für das

zlechnungsjahl
1919.

14 815 000

519 881

3 086 500
18 421381

6175

37 482 483

333 411
926 84?

13 000
! 983 351
! 421381

60166650

60166 650

21

iN

8!>

90
21

Ausgleich
Die GesllMt-Einnahme mit Hinzurechnung der Einnahme der einzelnen Verwaltungszw"^

Rechnungsjahr 1920 - 180 549 239 Ml. 91 V>'
«182288839 Ml. «M^'

Die Gesamtausgabe beträgt für das Rechnungsjahr 1920 --- 180 549 239 Ml. 91 /'
" " (182«88832Ml, »» ^'^

Im Rechnungsjahre 1920 also 88892430 Ml. 90 Pf- "^'
(»o«z»«3» Mi. »u Pl)

Hauvt'HaushaltsplllN.

272.1-

Mithin jetzt

mehr

5590000
(8 290 0U0

752947
(112 547

^63 500

?«06 447
"0066 047

4,806 447
-Z866 047

2«
2«)

2 350

^672 302
^852 302

495000

l 175 650-
-«447 28

^86047 28)

28
28)

N)

wemger

3 200000

3 200000

72
72)

13 000

3^750
2?>350
V7b0
>>^?885a

-)

-)

Die Haushaltsplänebeziehungsweiseder
Haupt-Haushaltsplanweisen nach

»n Zuschüssen
»us Provm-
zilllmitteln

1? 205 000
(19 905 000

1272 828
(632 428

4750 000
23 227 828

(25 287 428

8 525

60 154 786
(67 834 786

333 411
1421 84? -

49
49)

49
49)

61
61)

4159 001
23 227 828

(25 287 428
89 305 400

(99 045 000

!»0

4!»
-19)

-)

an
eigenen Ein¬

nahmen

91214909
(83 214909

28 930

91 243 839
(83 243839

z, ""stalten betrügt für das
" 9t 658 809 Ml. 01 Pf. in dem Rechnungsjahre 1919.

" "l 856809 Ml. 01 Pf. in dem Rechnungsjahre 1919.

91
91)

an
Gesllmt-
Ausgabe

17205 000
(19 905 000

1272 828
(632 428

4750 000
23227 828

(25 28? 428

8 525

151369 696
(151 049 696

333411
1450777

4159001
23227 828

(25 287 428
180549239

(182 268 839

49
49)

49
49)

52
52)

90
49
49)
91
91)

Betrag
für das

Vechnunasillhr
1919.

''>

14 815 000

519 881

3 086 500
18421381

6175

68 944732

333 411
954 75?

13000
2 983 351

18 421381

91656 809

21

21

90

<!0

2!

«I

Gegen das Rechnungs¬
jahr 1959

mehr

5 590 000!—
(8 290 000 —)

752 94?
(112 54?

1 663 500
8 006 447 28
(10 066 047 28)

28
28)

weniger

3 200000

3 200000

4 806 447
(6 866 04?

2 350

82 424 963
(82 104 963

496 020

1175 650
4 806 44?

(6 866 047
88 905 430

(90 645 030

2«

02
<!2)

W)

NO
90)

13 000

13 000

88 892 430
(90 632 030

88 892 430
(90 632 030

90
90)
90
90)

Bemerkungen.

33 muß liier ein Betrag von
1272828,49 Ml, vorgesehen
(632428.48) werben.

Bei dielerStelle sind feiner z»
verausgaben bie Zinsen sür bie
gemäß üandtagsbeschluß vor¬
schußweisegezahlten Naulosten
der Nrweiterung der Fürsorge»
erziehungsanstalt in Solingen
mit 488261,88Ml, und der vor»
schußweisegezahlten Kostensür
Grunberwerb für die Fürsorge»
erziehungsanstalten in Rhein»
Kahlen unb Solingen mi! 8u«oo
Ml., welche in bie nächsteAnleihe
aufgenommen werden sollen.
Diese Zinse» beziffernsich mit
4°/. auf id. 2« non Ml, und ldnnen
voraussichtlich au« den et»t«>
mäßig «eranfchlagten Ueber»
schlissen der beiden Anstalten
gedeckt werden.

Durch den Nachtragsetat sür da«
Rechnungsjahr1819 ist vom er»
wetterten Provinzialausschußin
der Sitzung vom 31. Mai 192»
zur Deckungder für 1819 zu
erwartenden außerordentlichen
Mehrausgaben eine Summe von
3086508 Ml. bereit gestellt
worben

Die Ausgabendes Jahre« 192«
sind gegenüber bem Vorjahre
ganz bedeutend gestiegen. Da
sie sich unter den heutigen Ner»
Mtnislen mit einer gewissen
Sicherheit nicht berechnenlassen
und seit der Ausstellung der
Einzel'Hllushaltspläne die per»
soulichenKostentz. B. durch den
Abschluß neuer Tarifverträge),
insbefondere aber die sächlichen
Koste» infolge der Teuerung in
die Hdhegegangenfind, erfcheini
es dringend geboten,wie in 1919
so auch in 1920 zur Nestlei»
tung außerordentlicherunvorher»
gesehener Mehrausgaben eine
entsprechende Summe in den
Voranschlag einzustellen; sie ist
mit dem hierneben ausgewor»
senen Vetrage leinesweg« zu
hoch gegriffen.





Drucksachen. Mr. 2.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Vermögensstanddes Rheinischen Provinzmlverbandes.

Der Provinzilllausschuß beehrt sich dem Provinziallandtage die nachfolgendeZusammen¬
stellung des am 1. April 1919 vorhandenenVermögens und der Schulden des Provinzialoerbandes
der Rheinprovinz zur geneigten Kenntnisnahme vorzulegen.

Nach dieser Zusammenstellunghat
^. der Wert des Vermögens

I. des Provinzialverbandes, ausschließlich des Vermögens der Landesbanl, des Rheinischen
Meliorationsfonds und der Provinzial-Feuerversicherungsanstaltsich am 1, April 1919
belaufen auf
an Gebäuden ..........53993205,- M,
.. Grundstücken..........9 97? 786— „
., Inventar........... 6 999013,13 ..
.. Wertpapieren .........21896 329,50 „
„ sonstigen Forderungen .......11065588,54 „
„ anderen Vermögensbestandteilen. . . 824026,79 „

zusammen rund 104 755949,— Ml.
In dieser Summe sind indessen Mittel enthalten, die, wie die

Witwen- und Waisenversorgungsanstaltfür die Kommunalbeamtender Rhein-
Provinz, die Ruhegehllltskassefür die Kreiskommunalverbändeund Stadt-
gemeinden. Polizeistrafgelderfonds, Unterstützungs- und Stiftungsfonds für
Taubstumme, Blinde und Geisteskranke,Viehversicherungsfondsu. a., hier nur
verwaltet werden, in Höhe von .............. 16581827,— „

so daß ein Provinzialvermügen von 88174122,— Ml.
bleibt.

Diesem tritt hinzu: .
II. das Vermögen der Landesbank der Rheinprovinz

Wert der Gebäude mit ....... 624746 Ml.
„ Grundstücke mit ...... 160000 ..

des Inventars mit . >..... 100000 „
ferner die Stamm- und Reservefondsmit. . 15 892 625 ..

zusammen mit 16 7 77 371.— „
zu übertragen104951 493— Ml.
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Uebertrag 104 951493— Mk.
III. das Kapitalvermögen des Rheinischen Meliorationsfonds mit 2 003 800,— „
IV. das Vermögen der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt:

Wert der Gebäude mit....... 570000 Mk.
„ „ Grundstückemit ...... 665000 „
„ des Inventars mit....... 20000 „

und der Betrag der Wertpapiere sowie der
rentbar angelegten Fonds mit . . . 26346292 „

zusammen mi t 27 601292— „

so daß sich ein Gesamtvermögen des Provinzialverbandes von . . 134 556 585,— MI.
ohne die nur verwalteten Fonds ergibt.

Der vorjährige Bericht über den Vermögensstand hat ein Gesamt-
vermögen am 1. April 1918 nachgewiesen von .......... 131066955— „

Es ist demnacheine Vermögenszunahme von...... 3489630,— Ml.
zu verzeichnen.

I. Dieser Zuwachs ist eingetreten:
1. durch Vermehrungdes Bestandesder Hauptverwaltung

») beim Baufonds um . . 592 814.08 Mk.
d) beim Ausgleichsfonds um. 345 919,05 „

zusammen um 938 733,13 Mk.
2. »,) beim Pensionsfonds für die Provinzialbeamten

um .............. 63145.65 „
b) bei der Dr. Klein-Stiftung zu », und d durch

die rentbare Anlegung von verbliebenen Bar¬
beständen um ........... 174,55 „

3. durch Erhöhung des Ständefonds — Verfügungsfonds
des Provinziallandtages — um...... 120000,— „

4. durch Kursgewinn der Wertpapiere bei der Provin-
zilll-TllubstummenanstaltElberfeld ...... 46,60 „

5. durch weiteren Grunderwerb bei der Provinzial-
FürsorgeerziehungsanstaltSolingen und ferner durch
den Fortschritt des Baues der neu zu errichtenden
Provinzilll-FürsorgeerziehungsanstaltEuskirchen zu¬
sammen um ............. 305688,50 „
(vergl. L I Nr. 3 und 4)

6. durch weiteren Grunderwerb für die Anstalten in
Andernach und Merzig um ........ 10 800,— „

7. durch den Ankauf weiterer Oedländereien zwecks
Meliorierung und Errichtung weiterer Oelonomie-
gebäude zu diefem Zwecke um ..... - - 80274,— „
(vergl. L I Nr. 5) ._________________________________

zu übertragen 1518 862.43 Mt. 3 489630,- Mt.
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Uebertrag 1518 862,43 Mk. 3 489 630— Mt.
8. durch Erhöhung des Reservefonds des Landarmen»

Hauses in Trier um .......... 1 268,75 „
9. bei dem Maschinen-Erneuerungsfonds um . . . 33323,11 „

10. bei der Provinzialstraßen-Verwaltung durch Weit¬
erhöhung der Gebäude (2998 Mk.), der Grundstücke
(14 350 Mk.) und des Inventars (8719 Ml.), sowie
durch Vergrößerung der Bestände des Sammelfonds
(10772,85 Mk.), des Reservefonds (459 551,24 Mk.),
des Fonds für den Neubau von Provinzialstraßen
(39158,41 Mk.), des Fonds zur Unterstützungdes
Gemeinde- und Kreiswegebaues(615450,36 Mk.)
unddesFonds für denSteinbruchbetrieb(1338,69Mk.)
um ...............1152338,55 „
(vergl. ^ II Nr. 5 und 8 II Nr. 11)

11. bei der Provinzial-Wein- und Obstbauschule in Kreuz-
nach mit der landwirtschaftlichenWinterschuledurch
Angliederungder WeingüterEngelsmann und Macher
mit einem Gebäudewertevon 363000 Mk., einem
Grundstückswerte von 187000 Ml. und einem Werte
des Inventars von 50000 Mk., sowie durch Bildung
eines Sicherheitsfonds aus Ueberschüssen der Rech¬
nungsjahre 1917 und 1918 (150000 Ml.) um . 750 000— „

12. bei dem Rittergute Desdorf durch Vermehrung der
rentbaren Bestände um . . . ...... 6510,— „

13. bei der Landestmnk durch Erhöhung des Reserve«
fonds Ü (1280 378,43 Mk.), des Sicherheitsfonds
für Ausfälle der Kriegshilfskasse (100000 Mk.) und
der Rücklage für Geschäftserweiterung(200000 Ml.)
um ...............1580378,43 „
(vergl. ^ II Nr. 6)

14. bei der Provinzial-Feuerverficherungsanstalt durch
Schaffung eines Fonds zur Einführung neuer Ver-
ficherungszweige (999 120 Mk.), durch Beteiligung
an der Rheinischen Wohnungsfürsorge-Gesellschaft
(300000 Mk.) und durch Errichtung eines Bau«
fonds (1015 650,06 Mk.) um......2 314770,06 „
(vergl. ^ II Nr. 7) ________________

Zusammen 7 357 451,33 Mk.
II. Dagegen hat sich vermindert:

1. der Bestand des Betriebsfonds der
Hauptverwaltung um . . - . 990 244.97 Mk._________________________

zu übertragen 990 244,9? Mk. 3 489 630.- Mk.

1U
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Uebertrag 990 244,9? Mk. 3489 630,— M.
2. das Kapitalvermögen durch Ein¬

setzen der Wertpapiere mit dem
Kurswerte beim Ausgleichsfunds
(779 840 Mk.), beim Pensions¬
fonds (306070 Ml.), bei der
vr.Klein-Stiftung(1519.20Mt.),
bei den Provinzial-Taubstummen»
anstalten Aachen (170 Ml.), Brühl
(340 Ml.), Köln (23456 Mk.),
Kempen (103? Mk.), Neuwied
(240 Ml.). Trier (2322,20 Mk.),
beim LllndllrmenhausTrier (4400
Mk.), bei der Straßenverwaltung
(151714 Mk.) zusammenum .1271108,40 „

3. der Wert des Haus- und Grund¬
besitzes der Hauptverwaltung durch
den Verkauf des HausesElisabeth-
stiaße Nr. 11 — frühere Dienst¬
wohnung des Landeshauptmanns

um .........185000,— ..
4. der Bestand des allgemeinenBau-

fonds um .......29 438,24 „
5. bei der Straßenverwaltung der

Eisenbahnfonds um .... 1084.24 „
(vergl. H. I Nr. 10 und L II Nr. 11)

6. bei der Landesbank die Son¬
derrücklage des Effektengeschäfts
(7024,33 Mk.), der Stempelfonds
(227 063.57 Mk.), der Kriegs¬
hilfsfonds (15 396,46 Ml.), der
Fonds für Beihilfen anläßlich
des Krieges (1000 Mk.), das Agio¬
konto (118 482.33 Mk.) um . 368 966.69,,
(vergl. ^. I Nr. 13)

7. bei der Provinzial-Feuerversiche-
lungsanstalt der Reservefonds
(770895,15 Mk.). derAusgleichs«
fonds (243 853 Mk.) und das
Darlehen an anzusiedelnde Kriegs¬
beschädigte (7230 Mk.) um . .1021978.15 ..
(vergl. H. I Nr. 14)______________

zusammen um 3 867 820,69 Mk.
so daß sich, wie oben angegeben, der Vermügenszuwachs der Provinz ans rund 3 489 630,— Mt.

stellt.
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v. Die Schulden des Pruvinzialverbandes waren nach der folgendenZusammen»
ftellung am 1. April 1919 bei den einzelnenVerwaltungszweigenund Fonds folgende:

1. der ungedeckteFehlbetrag bei der Hauptverwaltung von ......3148652,63 Ml.
2. «,) die auf die 2V« Millionen-Anleihezur „Beschaffungweiterer Raume

für den Provinziallllndtag und die Provinzialverwaltung" (Neubau
des Landeshauses und Umbau des Ständehauses) aufgenommenenund
noch nicht getilgten Beträge von ............ 2 194 721,73 „

i>) der für den Umbau des Ständehauses außerdem einstweilen noch vor¬
schußweise entnommeneBetrag von ........... 70670,90 „

3. die vorschußweise entnommenenBeträge für weiteren Grunderwerb und
die Erweiterungsbauten bei den Fürsorgeerziehungsanstaltenin Rhein-
dahlen mit ................... 33746,21 „
und Solingen mit................. 580287,63 ..

4. die bei der Landesbant vorschußweise entnommenenGrunderwerbs- sowie
Bau- und Inventarkosten der bei Euslirchen neu zu errichtendenPro-
vinzial-Fürsorgeerziehungsanftllltvon ........... 2068325,— „

5. der noch nicht getilgte Betrag der alten Irrenanstaltsbauschuld mit . . 2 250010,40 „
6. „ „ „ „ „ „1. Anleihe für Anstaltsbauten von

6 500000 Ml mit . . ,..............4111280,08 .,
7. der noch nicht getilgte Betrag der 2. Anleihe für Anftaltsbauten von

8 000000 Mk. mit.................6035927,56 „
8. der noch nicht getilgte Betrag der 3. Anleihe für die Anftaltsbauten von

7 000000 Ml. mit.................5808930,73 „
9. der noch nicht getilgte Betrag der 4. Anleihe für Anftaltsbauten von

13000000 M. mit................11411610,43 „
10. die für Rechnung der Landarmenverwaltung ckufgenommenen und noch

nicht getilgten Darlehen für Arbeiterkolonienmit ....... . 87447,49 „
11. die für die Provinzial-Aibeitsmistalt in Brauweiler zum Ankauf einiger

Ackerparzellen,für Anlage eines Wasserwerksund für Einrichtung des
eleltrifchen Betriebes in der Schreinerei und Weberei aufgenommenen
und noch nicht getilgten Darlehen von ........... 29701,84

12. der vorschußweise bei der Landesbank entnommene Betrag zur Deckung
der Kosten des Ankaufs von Oedländereien zur Meliorierung und der
Errichtung von Oekonomiegebiiudeu von ........... 623 600,5? „

13. der durch die bisherige Einnahme bei dem Wohnungsfürsorgefondsnicht
. gedeckte und daher einstweilenvorschußweiseentnommene Ausgabebetrag

von ..........-........... 57500,— „
14. die für die Strahenverwaltung aufgenommenenund noch nicht getilgten

Anleihen und zwar:
Anleihe L, zur Herstellung von Neu- und
UmPflasterungen, Brückenbauten :c. (1231195
Ml.) mit...........___ 614861.- Ml. __________^^

zu übertragen 614 861,— Mk. 38 512 413,20 Mk.

10"
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Uebertrag 614 861,— Mk, 38 512 413.20 Ml.
Anleihe 0, zur Herstellung von Großpflaster
und Brückenbauten(2 400 000 Mk.) mit . 1494565,38 „
sowie das für die Beteiligung an dem Klein-
bahnunternehmen Merzig-Büschfeld aus dem
Kleinbahnfonds bewilligte und noch nicht
getilgte Darlehen von ....... 528 998,23 „ 2 638 424,61 „

15. der auf die Anleihe zur Beseitigung der Hochwasserschäden im Ahrgebiet
(874 000 Mk.) aufgenommeneBetrag von ......... 349220 , 65 „

Es ergibt sich darnach eine Schuldensumme von rund 41500058,— Mk.
Nach dem letzten Bericht betrug die Schuldenlast am 1. April 1918

rund ...................... 40 829 700,— „
so daß die Schulden sich vermehrt haben um rund ........ 670358,— Ml.

I. Zunächst ist ein Anwachsen von Schulden zu verzeichnen:
1. durch den bei der Hauptverwaltung (Betriebsfonds und

Barbestand) entstandenen ungedeckten Fehlbetrag von 3 148 652,63 Mk.
2. auf den vorschußweiseaufgenommenen Mehrbetrag

für den Umbau des Ständehauses ...... 2 506,56 „
(vergl. Seite 10 Nr. 1«)

3. auf den vorschußweiseaufgenommenenMehrbetrag
für weiteren Grunderwerb bei der Fürsorgeerziehungs-
anstalt in Solingen von......... 40066,— „
(vergl. ^. I Nr. 5)

4. auf den bei der Landesbank vorschußweifeaufge¬
nommenen Betrag für den weiteren Fortschritt des
Neubaues der Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt
in Euskirchenvon ........... 265 622,50 .,
(vergl. H. I Nr. 5)

5. auf die für den Ankauf der zu meliorierendenOed-
ländereien und die zu diefem Zwecke zu errichtenden
Oekonomiegebäude vorschußweife entnommenenMehr¬
beträge von ............. 4176,— „
(vergl. H. I Nr. 7) ________________

Summe des Schuldenzuwachfes 3461023,71 Mk.

II. Dagegen ist die nachstehenderläuterte Schulden»
Verminderung eingetreten:

1. von der durch Beschluß des 49. Provinziallandtages
in der Sitzung vom 12. März 1909 genehmigten
Anleihe sind für den Neubau des Landeshauses
und für den Umbau des Stiindehaufes 2 437 211,13
Mail aufgenommenworden. _________________________________

zu übertragen 3 461023,71 Mk. 670358— Mk.

^



Von dieser Schuld sind weiter
getilgt ........44 478.60 Ml.
also bis jetzt zusammen 242 489,40
Mk.

2. von den für den Umbau des
Standehauses vorschußweisebei
der Landesbank entnommenen
250 670,90 Ml. ist der Verkaufs-
preis des Hauses Elisabethstraße
Nr, 11 mit ......180000,— „
abgeschrieben worden.

3. durch Tilgung der für den
Ankauf von Parzellen bei den
Provinzial-Fürsorgeerziehungsan-
stalten zu Rheindahlen und So«
lingen bei der Landesbank ent¬
nommenen Vorschüsse aus den
Uebelschüssen der Anstaltswirt-
schast des Rechnungsjahres 1917
UM .........62356,06 „

4. durch die weitere Tilgung der
alten Irrenanstaltsbauschuld um 165 458,59 „

5. desgl. der 1. Anleihe für Anstalts-
bautcn um .......174980,87 „

6. desgl. der 2. Anleihe für Anstalts»
bauten um ....... 182359.94 .,

7. desgl. der 3. Anleihe für Anstalts-
bauten um .......187713.74 „

8. desgl. der 4. Anleihe für Anstalts¬
bauten um .......248591.90 „

9. durch die weitere Tilgung der für
Rechnung der üandarmenverwal-
tung aufgenommenen Darlehen
für Arbeitelkolonienum . . - 6636,64 „

10. desgl. der für die Arbeitsanstalt
in Brauweiler aufgenommenen
Darlehen um ...... 1951.10 .,

11. durch die weitere Tilgung der An¬
leihen für die Straßenverwaltung
(vergl.^INr, 10 und ^.11 Nr. 5):

Anleihe ^ für Kleinpflasterum . 1620.23 ..

77

Uebertmg 3 461023,71 Mk. 670358— Ml.

zu übertragen 1256147,67 M. 3461023.71 M. 670358— Ml.



78

Uebertlllg1 256 147.6? Ml, 3 461023.71 Mt, 670 358 — Ml,
Anleihe L für Neu- und Umpflaster-

ungen,Brückenbauten:c.um 44 633,42 „
„ (! für Großpstafter lc. um . 80 978.26 ..
„ L für den Erwerb von Stein¬

brüchen (die Anleihe ist
durch Uebernahme auf
den Straßenunterhaltungs¬
fonds ganz getilgt) um .1333940,91 „

und durch die weitere Tilgung des
aus dem Kleinbahnfonds entnom¬
menen Darlehns für das Kleinbahn-
Unternehmen Merzig-Nüschfeld um 5 009.72 .,
durch Tilgung der Anleihe zur
Beseitigung der Hochwasserschäden
im Ahrgebiet um ..... 69955.41 „

im ganzen also ...........__ 2 7 90665,39 ..
so daß also die oben erwähnte Schuldenvermehrung von rund ...» 670358,— „
bleibt.

Der Schuldenvermehrung steht, wie oben nachgewiesen,ein Ver-
mügenszuwachs von.................3489630,— „
gegenüber, so daß sich ________________
0. eine reine Vermögenszunahme von........ . . 2819272,— Mt,
ergibt.

Dieser Vermögenszuwachsist zurückzuführenauf die Vermehrung der rentbaren Bestände
bei dem Bau- und Ständefonds, der Provinzial-Taubstummenanstalt zu Elberfeld, des Maschinen-
Erneuerungsfonds, der Provinzial-Straßenverwaltung, auf die Errichtung eines Sicherheitsfonds bei
der Provinzial-Wein- und Obstbauschulein Kreuznach, auf die Erhöhung der Gebäudewertebei der
Provinzial-FürsorgeeiziehungsnnstaltZu Euskirchen, bei der Provinzial-Straßenverwaltung und der
Provinzial-Wein- und Obstbauschulein Kreuznach,ferner des Grundstücksweitesbei den Provinzial-
Fü.sorgeerziehungsanstalten Solingen und Euskirchen, den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten
Andernach und Merzig, bei der Provinzial-Straßenverwaltung und der Provinzial-Wein- und Obst¬
bauschulein Kreuznach, sowie für die Meliorationen, auf die Erhöhung des Inventarwertes bei der
Provinzial°Fürsorgeerziehungsanstalt Euskirchen, bei der Provinzial-Straßenverwaltung und der
Provinzial-Wein- und Obstbauschulein Kreuznach, auf die Vermehrung der rentbaren Bestände
des Fonds bei dem Rittergute Desdorf, ferner auf die Tilgung von Anleihebeträgenund schließlich
auf die Vergrößerung der rentbaren Fonds der Landesbank und der Provinzial-Feuerversicherungs-
anstatt der Rheinprovinz.

Düsseldorf, den 23. November 1920.

Der PVsvinzialausschub:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers.
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Zusammenstellung

des am 1. April 1919 vorhandenen Vermögens

und der Schulden des Provinzialverbandes der Rheinprovinz.



80

Vermögensteile.

81

Wert
der

Gebäude.

i

^. Zentralverwaltung und
Anstalten:

Hauptverwaltung
a) Betriebsfonds nebst Barbestand

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

Wert
des

Inventars.

3

b) Baufonb«

o) Ausgleichsfonds für die Provin»
zialfteuern.......

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

4

ä) Landeshaus mit anschließendem
Dienstwohngebäude für den Landes¬
hauptmann am Bergerufer . .

Sonstige
Forderungen.

5

1435000

4094160

465000

s) Ständehaus

Zu übertragen

1710000

307 000

140000 155000

3 145000 605 000 462 000 4 094 160

1930230

839881

78

90

Summe
des

Vermögens.

?3

(990 244

2 770112 68

1930 230
(1 337 416

4 934 041
(5 367 962

2 207 000
(2 207 000

Schulden.

8
s

Zu
Spul,

te

Vemertungen.

3 148 652
97)

78
70)

90
85)

2 005 000
(2 005 000

W

-)

11076 272
(12 092 624

68
52)

70670 W

Der Vorschuß aus dem Rechnungsjahre 1918 betragt 3148 652,63 Ml.
Wenn hierauf der in dem .haupthaushaltsplan für

1919 zur Deckungvon Fehlbeträgen aus dem Jahre
1918 vorgesehene Zuschuß von .......1950 000,00 „
in Anrechnung kommt, so ergibt sich ein ungedeckter_______________
Fehlbetrag von............1198 652,63 Ml.

Außerdem bestehen Bewilligungen in Hohe von . 2083 778,24 Mk.
(darunter der Betriebsfonds von 7Y0 000 Ml.)__________________

Summe 3 282 430.87 Ml.
Zur Deckung dieses Fehlbetrages steht gegebenenfalls der Ausgleichs¬
fonds zur Verfügung,

Bei der Landesbant rentbar angelegter Betrag.

5°/«ige Deutsche Reichsanleihe (Kriegsanleihe) im Nennwerte
4 874 000,— Mk.

Bei der Landesbank rentbar angelegter Netrag.

von

In. 2
3

Nach Schätzung unter Zugrundelegung der Baukosten.
Kaufpreis des Grundstücksder Stadt Düsseldorf am Bergerufer, Harold«

strllße, Nergerallee, groß 831? qm (50 Ml. pro hin) - 415 850 Mk.
nebst Straßenbau- und Stempeltosten, Umsatzsteuern.

Nach dem Feueruersicherungsbetrage bezw. nach Schätzung.
In dieser Summe ist das Inventar der Abteilung „Fürsorge«

erziehung" mit 24 000 Ml. und dasjenige des Dienstwohngebäudes
für den Landeshauptmann mit 33 000 Mk. enthalten.

Wert des Ständehauses und des Grundstückes nach Schätzung.
Wert des Inventars nach dem Feueruersicherungsbetrage.
Auf die „zwecksBeschaffungweiterer Räume für den Prouinziallandtag

und die Prouinzialverwaltung" genehmigte Anleihe von 2 500 000 Mk,
sind für den Umbau des Ständehauses 483 586 Ml. übernommen
worden (vergl. lfde, Nr. 1 t). Darüber hinaus waren »m 1. April
1919 noch 250 670,90 Mk, vorschußweise bei der Lanvesbank ent¬
nommen. Dieser Netrag vermindert sich um den von der Provinzial-
Lebensuersicherungsanstalt hier für das Haus Nisabethstrahe Nr. 11
gezahlten Kaufpreis in Höhe von 180 000 M. Der hiernach ver-
bleibendeVorschußvon (25U670,90Mk. — 18N0N0M.) ^ 70670,90Mk.
ist in Anlage L Nr. 2 nachgewiesen.

vom Die eingeklammerten Zahlen (Sp
^ April 1918.

3 219 323 53
(218 164 I 32)

7 u, 8.) betreffen die Summen des Vermögens bezw, der Schulden nach dem Stande

11
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Uebertrag

t) Vom 49. Provinziallandtage ge¬
nehmigte Anleihe zur Beschaffung
weiterer Räume für den Provinzial-
landtag und die Provinzialverwal-
tung (Neubau des Landeshauses
und Umbau des Ständehauses)von
2»/° Millionen Mark . . . .

8,) Fonds zur Zahlung von Ruhege¬
hältern an Provinzialbeamte und
von Witwen-und Waisengeldernlc.
an deren Hinterbliebene . . .

b) Dr. Klein-Stiftung

Ständefonds — Verfügungssondsdes
Prouinziallandtags — . . . .

Fonds für gewerbliche Zwecke . .

Z» übertragen

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude

t

3145 000

3 145 000

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

605 000

«05 000

Wert
des

Inventars.

^i !'?
3

462 000

462 000

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

4
!s

4 094160

2 633030

18180

6 745 370

«0

«!>

Sonstige
Forderungen.

5

Andere
Ver¬

mögens«
Bestand¬

teile.
"« !s

6

Summe
des

Vermögens.

Schulden.

2 770112 68

475 297

1380

500000

5 200

3 751990

50

65

83

!H

11076 272
(12 092 624

68
52)

310832?
(3 851 251

19 561
(20 906

500000
(«80000

5 200
(5 200

14 709 361
(15 849 982

!s
«

3 219 323
(248164

2 194 721
(2 239 200

50
85)

45
10)

-)

63
47)

53
32)

73
33)

3«
5pa
ie

5 414 045
(2 487 364

26
65)

Vcmerlungcn.

Von der durch Beschlußdes 49. Provinziallandtage» in d« Sitzung vom
12. März 1909 genehmigten Anleihe sind
für den Neubau des Landeshauses 1 953 625,13 Ml.
und für den Umbau des Ständehauses _____483586,— „

zusammen 2 437 211,13 Ml.
aufgenommen worden. Von dieser Schuld sind 242 489,40 Ml. abg«<
tragen.

(Vergl. die besondere Anlage X Nr. 13.)

4°/.ige Rheinprouinz-Anleihescheineim Nennwert« von 1550000 Ml.
5°/„ige Deutsche Reichsanleihescheine (ssriegsanleihe) im Nennwerte
von 1391500 Ml. und 4'/,°/°ige Reichsschatzanweisungenim Nenn»
werte von 1000 Ml.

Rentbar angelegter Netrag.
Außerdem war beim Kassenabschlußam 18. Iul, 1919 em

Narbestand von 65 618,56 Ml. vorhanden, der ebenfalls bei der
Landesbank rentbar hinterlegt worden ist.

4°/oige Rheinprouinz-Anleihescheineim Nennwerte von 15 700 Ml. und
5°/«ige Deutsche Reichsanleihescheine(Kriegsanleihe) im Nennwert«
von 4000 Ml.

Depositum bei der Landesbanl der Rheinprovinz,
Schenkgeberder Stiftung ist der frühere Landeshauptmann Will»

licher Geheimer Ober>Regierungsrat Dr. Klein. Die Zinsen dieser
Stiftung finden nach Bestimmung des Schenlgebers zur Unterstützung
pensionierter Provinzialbeamten und ihrer Hinterbliebenen in Not»
fällen Verwendung,

Rentbar angelegter Betrag. Außerdem war beim Kassenabschlußam
18. Juli 1919 ein Barbestand von 54777.99 Ml. nozhanben. Der
Fonds ist mit 398 510,13 Ml. belastet.

26 Geschäftsanteile zu je 200 Ml. der RheinischenGenossenschaftzur
Förderung von Handwell und Gewerb« in Köln: bei der Landesbanl
rentbar hinterlegt.

11*
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10

Uebertrag
Fonds für die monumentaleAusfüh¬

rung einer Figurengruppevor dem
Ständehause .......

Provinzialmuseenzu:
1. Bonn nebst Gebäude für das

Denkmälerarchiv .....

2. Trier........

Auffeherhauszu Trier, St. Barbara
Witwen- und Waisenversorgungsan-

ftalt der Kommunalbeamten der
Rheinprovinz .......

Ruhegehaltölafsefür die Kreislommu-
nalverbiinde nnd Stadtgemeinden
der Rheinprovinz ......

Provinzial-Taubftummenanstaltenzu l
1. Aachen ........

2 Brühl

Zu übertragen

Vermügensteile.

Wert
der

Gebäude

1

3145000

595 000

632 910

5 700

85 500

108 400

4572 510

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

605 000

81200

25550

57 000

7 300

776 050

Wert
des

Inventars.

!-?

462 000

67 500

27 930

5 600

8 494

571 524

Kapitalvermögen.

Wertpapiere,

4

6 745370

11726199

1131 723

3330

4160

19 610783

80

8N

tt«.

Sonstige
Forderungen.

5

Andere
Ver¬

mögens«
Bestand¬

teile.

6

Summe
des

Vermögens.

,^

3 751 990

5 700

36

66

83

41

3 757 793 ,24

14 709 361
(1b 849 962

5 700
(5 700

743 700
(743 700

686 390
(686 390

5 700
(ü?ao

11726199
(12 47b 500

1131723
(1128 100

151466
(151636

128 420
(128 760

29 288 660
(31175 468

63
4?)

-)

-)

-)

-)

80
-)

-)

41
41)

-)

84
!88)

Schulden.

^ Ä

5 414 045
(2 487 864

5 414 045
(2 487 364

Äi
'!l,)

26
65)

Zu
Spal>

te

Bemerkungen.

i
2u.3
4u.5

5

1
2
3

4u.5

Nentbar angelegter Netrag.

Nach den Baukosten bezw. nach Schätzung.
Grunberwerbslosten.
Kosten der Beschaffungdes Inventars.

Summe der Baukosten.
Wert des feiten« der Stadt Trier unentgeltlich hergegebenenBauplatzes

abzüglichdes von ihr zurückgenommenenTerrains.
Kosten der Beschaffungdes Inventars,

Nach den Baukosten.

4>/»«/«igeReichsfchatzanweisungen,5°/<.igeDeutscheRelchsanlech«(««egs.
anleihe). Schuldbuchforderung, - 3'/,, 3V.. 3.« und 4°/»,ge Rhem-
provinz-Anleihescheine.3'/2°/°ige Trierer. Duisburger. Dortmunder.
Cdlner M. Gladbacher. 4 »/«igeDüsseldorferund Narmer St»dtanle,he-
fcheine, sowie Preußifche Staatsfchuldbuchforderung und (4 und 3'///»
Konsuls) im Nennwerte von 12 475 500 Mt.

4'/«»/«in« Reichsschatzanweisungen,5"/»ige DeutscheReichsanleche(Knegs-
llnleihe,. Schuldbuchforderung,— 3»/«, 3<« und 4°/«ige Rheinprovinz-
Anleihescheine, sowie 8^/,°/»ige Düsseldorfer Stadtanleihescheme
im Nennwerte von 1 203100 Ml.

Nach den Baukosten.
Nach Schätzung.
Vermächtnisse,darunter Wertpapiere im Nennwerte von 3500 Ml.
Depositen.

Versicherungssummebezw. nach Schätzung.
Nach Schätzung bezw. unter Berücksichtigungdes Kaufpreises.
Ueberschläglichnach dem Feuerversicherungsbetrage.
Fieth-Stiftung (1536 Ml.) und Iubiläumsstiftung der Anstalt (3030 Ml.)

zur Unterstützung von Taubstummen, darunter Wertpapiere im Nenn¬
werte von 4500 Ml.
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10

11

12

Uebertrag

Provinzial-Taubstummenanstaltenzu -
3. Cöln ........

4. Elberfeld .......

ü. Essen ........

6. Euslilchen .......

7. Kempen ........

8. Neuwied........

9. Trier.........

Unterstützungsfonds sür entlassene
Taubstumme .......

Unterstützungsfondsder früherenVer-
eins'Taubstummenllnstaltzu Cöln

Zu übertragen

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

1

4 572 510

120000

190000

252 834

478949

116300

239 457

164640

6 134 690

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

776 050

130000

75 000

85962

44 000

4500

25000

21000

1161512

Wert
des

Inventars.

571524

5 700

13 000

13000

40 585

7120

12150

15 500

678 579 -

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

4
l'ü

19 610783

262 544

3 046

663

2 760

13 77?

42954

49 680

19 986 209

60

«>tt

80

Sonstige
Forderungen.

3 757 793

54

24

05

30

224

160

3 758 261

20

18

6?

Andere
Ver«

mögens-
Nestand-

teile.

6

Summe
des

Vermögens.

?

Schulden.

8

Zu
Spal¬

te

Bemerkungen.

— — 29 288 660
(31175 468

84
88)

5 414 045
(2 487 364

26
65)

— —

518 298
(541 754

281046
(2N1 Uw

05
05)

60
-)

—

lu.2
3

4u.5

1u.2
3
4

Nach Schätzungbei Uebernahme der Anstalt am 1. April 1903.
Nach dem Feueruersicherungsbetrage.
Ein Kapital— Nennwert285 700 Ml. —, welches auf GrundVertrags

vom Fürsorgevereiu für Taubstummein Cöln als Abfindung?»
fummegegen den vordem geleistetenUnterhaltungsbeitragvon jährlich
10 000 Ml, überwiesen wordenist, und ein Vermächtnis.

Nach den Baukosten bezw. nach Schätzung.
Nach Schätzung.
TheodorDietze-Stiftungim Nennweitevon 3000 Ml.

351796
(851 796 -)

— — 1u.2
3

Nach den Baukosten bezw. Schätzung,
Nach Schätzung.

^ 563 534
(563 534 -)

— — 1u.2
3

Nach den Bau- und Grunderwerbslosten,
Nach den Anschaffungskosten.

128 583
(129 62N -)

1
2
3
4

Versicherungsfumme bezw, nachSchätzung.
Nach Schätzung bezw. unter Berücksichtigungdes Kaufpreises.
Ueberschläglichnach den, Feueruersicherungsbetrage.
Stiftungsfondszur Unterstützung entlassenerTaubstummen,Der Nenn»

wert beträgt 1700 M,
279397
(279 63? -)

1
2
3

4u,5

Summe der Baukosten.
Nach dem Anlaufswert.
Nach dem Feueruersicherungsbetrage.
Iubiläumsstiftungzur Unterstützung von Taubstummen,darunter Wert«

papiere im Nennwertevon 3000 Ml.

215142
(21? 374 70)

1
2
3

4u. 5

Summe der Baukosten.
Nach Schätzung.
Nach dem Feueruersicherungsbetrage.
Stiftungen zur Verwendungder Zinsen zur Unterstützungentlassener

Taubstummeuund für die Weihnachtsbefcherungder Zöglinge.
Der Nennwertder Wertpapierebeträgt 16 100 Mt.

— 43114
(45 960

18
18)

— — 4u.5 Stiftungen(Anleihescheine,Hypothekenbriefim Nennwerte von 45 800 Ml.
und Barbestände).

— 49 680
(54 000 -)

— — 4 3V2°/°'ge Nheinvrouinz-Anleibescheineim Nennwertevon 54 000 MI.

»—-
—

!
31719 251

(33 640 234
6?
31)

5 414 045
(2 487 364

26
65)
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Vermögensteile.

13

14

15

16

17

Uebeltrag
Provinzial - Blindenunterrichtsan-

stalten zu:
1. Düren (Elisabeth-Stiftung) .

2. Neuwied (Auguste Viktoria-
Haus) .......

Wert
der

Gebäude.

i

Unterstützungsfonosfür Blinde . .

Provinzial-Hebammenlehranstaltenzu
1. Löln.........1400000

6 134 690

812 630

424 585

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

Wert
des

Inventars.
^ l^

Kapitalvermögen.

89

Wertpapiere.

4
!'H

2. Llberfeld.......

Zentral-Hebammenunterstützungsfonds

Pruoinzial-Fürsorgeerziehungsan-
stalten zu:
1. Fichtenhain......

1161512

21100

92 407

678 579

138 300

31447

634 286

861750

2. Nheindahlen

19 986 209

272 678

235 000

178 000 89 000

941325 351162

1571025

Zu übertragen 12146 005

172 400

163 894 142099

50

11960

.
Sonstige

Forderungen.

Andere
Ver¬

mögens«
Bestand¬

teile.
-" !Ä

6

Summe
des

Vermögens.

^i s

Schulden.

^i !s

3 758 261

2 602 361 1486 825

67

59 000

20270 847 !>< 3 817 261 67

31719 251
(33 640234

972 030
(972 030

548 439
(548 439

331 678
(334 700

2 269 286
(2 269 286

1128 750
(1128 750

11960
(13 000

1464 887
(1 464 887

1877 018
(1 875 871

67
31)

-)

-)

50
-)

5 414 045
(2 48? 364

26
65)

190
(190

6?

Zu
Spal¬

te

Bemerkungen.

40323 300 17
(42 248 344 131)

-)

-)

-)

-)

-)

In. 3
2

1
2
3

4

5

33 746
(74 915

5447 982
(2 562 470

2l

45)

!4
«)

1
2
3

1u.3
2
4

Nach Schätzung und den aufgewendeten Kosten.
L0facher Betrag des Katastral-Reinertrage«.

Summe der Baukosten.
Kaufpreis.
Nach Schätzung.

3'/z, 3V«, 3,«, 3«/. und 4»/« ige Rheinprovinz-Anleihescheine,b°/o Reichs«
anleihe u. a. im Nennwerte von 275 700 Ml.

Hypothekenforderunggegen V. Rindsfüsser-Cöln, welcherdas vordem dem
Blindenfürsorge-Verein gehörige Haus, Blaubach 14 in Coln, käuflich
erworben hat. Außerdem war beim Kassenabschlußam 18, Juli 1919
ein Barbestand von 14 710,86 Ml. vorhanden.

Lasten aus den Vermächtnissenvon: Erckenswnk,Grohmann.

Nach den aufgewendeten Baukosten.
Grunderwerbskosten,
Nach den aufgewendeten Kosten.

WirklicheAusgaben.
Schätzungswert bei Uebernahme des Grundstücks.
3V«°/°ige Rheinproninz-Anleihescheineim Nennwerte von 13 000 Ml.

Nach den Baukosten bezw. nach einer bautechmschenTaxe.
WirklicheAusgaben.
Wert des toten und lebenden Inventars nach der Feuerversicherungbezw.

nach Schätzung.

Nach den Baukosten.
Von dem bei der Landesbank entnommenen Vorschuß in Höhe von

1 877 017.45 Ml. sind 1802102,06 Mt. aus der 13 Millionen-Anleihe
(vergl. die besondere Anlage H., Nr. 5) und 41169,18 Mk. aus den
Ueberschüssender Anstaltswirtschaft des Rechnungsjahres 1917 gedeckt,
worden und in dem Anleihebetrage lfde. Nr. 22 enthalten. Der
hiernach verbleibende Vorschuß ist in Anlage L Nr. 3» nachgewiesen.

12
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18

19

20

21

22

Uebertrag

3. Solingen

4. Euskirchen. , . .

Alte Irrenanstaltsbauschuld

Vom 42. Provinziallandtage geneh¬
migte 1. Anleihefür Anstaltsbauten
von 6'/« Millionen Mark . . .

Vom 43. und 44. Provinzialland¬
tage genehmigte 2. Anleihe für
Anstaltsblluten von 8 Millionen
Mark .........

Vom 47. Provinziallandtage geneh¬
migte 3. Anleihefür Anstaltsbauten
von ? Millionen Mark . . .

Vom 50. Provinziallandtage geneh¬
migte4. Anleihefür Anstaltsblluten
von 13 Millionen Mark . . .

Zn übertragen

Vermügensteile.

Wert
der

Gebäude.

1

12146 005

1633 630

1640 930

15 420565

Wert
der

Grund-
stüse.

2

2 602 361

286 929

313179

3 202 469

Wert
des

Inventars.

8
I'b

1 486 825

136915

114 216

1 737 956

51

5.!

Kapitalvermögen.

Wertpapiere,

4

20 270 84? 50,

20370847M

Sonstige
Forderungen.

5

3 817 261

3 817 261

Andere
Ver¬

mögens-
Nestand¬

teile.
"^ >H

6

6?

67

Summe
des

Vermögens.

^ s

40 323 300
(42 248 344

2 057 474
(2 017 408

2 068 325
(1 802 7U2

44449 099
(4s 068 455

1?
31)

51
51)

Schulden.

8
s

s,U)

0«
!!2)

5447 982
(2 562 470

580 287
(561408

2 068 325
(1 802 702

2 250010
(2 415 468

4111280
(4286 260

6 035 92?
(6 218 287

5 808 930
(5 996 644

11411610
(11660 202

37 714353
(35 503 446

14
77)

63
51)

Zu
Spal¬

te

50)
40
99)

08
95)

50
50)

73
47)

43
33)

97
02)

Bemeltuilgen.

Nach den Baukosten.
Von dem bei der Landesbanl entnommenen Vorschuß in Höhe von

2 057 474,51 Ml. sind 1456 000 Ml. aus der 13 Millionen-Anleihe
(uergl. die besondereAnlage ^,, Nr. 5) und 21186,88 Ml. aus den
Ueberschüssender Anstaltswirtschaft des Rechnungsjahres 1917 gedeckt
worden und in dem Anleihebetrage lfde. Nr. 22 enthalten. Der
demnach verbleibende Vorschuß ist in Anlage L Nr. 3n nachgewiesen.

Bei der Landesbanl entnommener Vorschuß (uergl. Anlage L Nr. 6).

Von der am 1. April 1895 vorhandenen Schuld von 5 000 000 Mt.
sind bis zum 1. April 1919 mit l'///» und den durch Tilgung er¬
sparten Zinsen 2 749 989,60 Ml. abgetragen worden (vergl, die be<
sondere Anlage H,, Nr. 1).

Von der Anleihe sind bis zum 1. April 1919 mit 1'/.°/° und den durch
Tilgung ersparten Zinsen 2 388 719,92 Ml. abgetragen worden (vergl.
die besondere Anlage >, Nr. 2).

Von der Anleihe sind bis zum 1. April 1919 mit N/,"/« und den durch
Tilgung ersparten Zinsen 1 964072,44 Ml. abgetragen worden (vergl,
die besondere Anlage X, Nr. 3).

Von der Anleihe sind bis zum 1. April 1919 mit 1'/,°/« und den durch
Tilgung ersparten Zinsen 1191069.2? Mt. abgetragen worden (vergl.
die besondere Anlage ^, Nr. 4).

Von der Anleihe sind bis zum 1. April 1919 mit 1'/2°/<,und den durch
Tilgung ersparten Zinsen 1 588 389,57 Ml. abgetragen worden (vergl.
die besondere Anlage ä., Nr. 5).

12*
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Uebertiag
23 > Provinzial-Heil»und Pflegeanstalten

zu:
1. Andernach .......

2. Bedburg-Hau

3. Bonn

4. Düren........ I 360838?l 258833l 303336

Vermögensteile,

Wert
der

Gebäude.

i

15 420565

2 526 955

9 319 28?

3 451 489

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

3 202 469

351628

1008078

328524

5. Galkhllusen

6. Grafenberg

?. Iohannistal

8. Merzig

Zu übertragen

3 550 160

4 223 526

4 705 677

3 289139

50 095185

Wert
des

Inventars.

3
l'9

1 737 956

256 594

963 295

354150

255992

229989

430534

414 227

6 480 274

5,1

Kapitalvermögen.

Wertpapiere,

^ ,">

20 270 84?

42

293 568

334315

456000

353 170

5 052 388

71

77

8?

«5

13

5,0

Sonstige
Forderungen.

^ !^3

20 270 847 5>0

3817261 67

3 81? 261 67

93

Andere
Ver¬

mögens»
Bestand'

teile.
^ !H

6

Summe
des

Vermögens.

^/i s

44 449 099
(46 068 455

313517?
(3132 87?

68
32)

Schulden.

^ <5
8

37 714353
(35 503446

11290 660
(11254 860

4134163
(4 108 863

4170 556
(4154 856

4099 720
(4 088 920

4 787 830
(4 ??2 530

5 592 211
(5 592211

4 056 536
(4 048 036

85 715 956
(87 324 511

42
42)

-)

71
71)

77
77)

87
8?)

-)

85
85)

30
94)

37 714353
(35 503 446

9?
02)

Zu
Splll

te

9?
02)

«

1
2
3

1
2
3

1

Bemerkungen.

Kosten der Bauten
Bei Eröffnungder Anstalt . 1828 668.45 Ml.1

Für Vermehrungund Ver« >
besserungder Gebäude. , . 698 286,28 „ )

Kosten des erstenGrunderwerbs 80 644,35 M. 1
Später angekauft .... 270983.88 „ /

Kostendes ursprünglichenIn¬
ventars........ 137 649.45 Ml

Zugang infolge Erhöhung
der Nelegstärle ..... 118 944.55

"l
Wie bei Andernach 9 295787,—Ml. l> 23 500 Ml,

891278.— „ 4 116 600 .. -
963 295,42,, » —

Wie bei Andernach243? 450.30M. 4-1014038,56Ml.
102073,49„ ^ 226450.07 „
160002,79„ 4- 194147,21 „

Wiebei Andernach2 434 093.89Ml.-l. 1174293,3?Ml.
.. „ „ 216321,47„ ^ 42511,53 „
.. „ „ 163892.74., ^ 139443.97..

Wie bei Andernach3302864.—Ml. ^ 247 296,71 Ml.
„ „ ,. 222292.31 „ ^ 33700.- „
., „ ,. 293568,77 „......

2 526 954.73 Ml.

351 628,23 Ml.

256 594,- Ml.

-9 319 287,-Ml.
-1008 078,— „
- 963 295.42 „

--3 451488,86Ml.
-- 328523,56 „
- 354 l 50,— ..

---3608386,76Ml.
--- 258633,— „
--- 303336.71 ,.

---3550160.71Mk,
--- 255992,31 ..
-- 293568,77 „

Wie bei Andernach2186 229.06 Mt.4 2037 296.89 Ml
...... 84143.87 .. ^- 188045.41 .,

4 223 525,95 Ml.
42200,—Ml.

229989,28 „
157729,95 „ > 176585,92 „ -- 334315,87Mk.

Wie bei Andernach3879140,20Ml. 4- 82653?.—Ml.-
„ „ „ 382880,02 „ 4- 47654,—,, '
,. .. „ 860000,— „ -> 96000.-,. '

Wiebei Andernach 1977319.14Ml. ^ 1311820,-Ml.
.. „ .. 106438.21 ,. -f- 307788,55„

187956.23.. -!> 215214.62..

-4 705 677,20 Ml.
- 430534,02„
- 456000,— ..

-3269139.14M!.
^ 414 226.76 „
- 353170,85 „
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35

3«

Uebeltrag
Unterstützungsfonds für entlasseneIrre,

AngesammelterFonds ....
Kranlen-Unterstützungsfondsder An¬

stalt Andernach ......
Kranten-Unterstützungsfondsder An»

stalt Düren........

Richartz-Stiftung.......

Nasse»Stiftung .......

Pelman«Stiftung .......

Dr. Oebeke-Stiftung .....

Erich Schleicher>Stiftung ....

Schramm-Stiftung ......

Pelman-Stiftung .......

Hüsfen-Stiftung .......
Stiftung des Hilfsvereinsfür Geistes¬

kranke im RegierungsbezirkDüsseldorf

Unterstützungsfondsfür das Pflege¬
personal:
Iacobi-Stiftung......

Zu übertragen

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude,

i

Wert
der

Grund»
stücke.

2

50095185 6 480 274

50095185 6 480274

Wert
des

Inventars.

!'s

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

5052 388 l.'j

5052 388 N!

20 27084?

2 300

2 800

2 600

3000

5000

8 000

12 800

5 000

3 000

36000

6100

20 35? 44?

5>0

50

Sonstige
Forderungen.

b

3 817 261 6?

9 279

1778

1650

588

3 8305b?

10

40

42

59

Summe
des

Vermögens.

^

85 715 956
(87 324 511

11579
(11579

2 800
(2 800

2 600
(2 600
1778
(1778
3 000
(3 000
5000
(5 000
8 000

(,0 000

12 800
(16 000

5 000
(5 000
3 000
(3 000
1650
(1650

36 000
(45 000

-)
40
40)

6 688
(6 688

85815 852
(87 438 607

Schulden,

^ Ä
8

-)

-)

-)

-)

-)

42
42)

22
86)

37 714 353
(35 503 446

97
02)

Zu
Splll

te

37 714353
(35 503 446

97
02)

4u.5

Vtmellungcn.

4 »'.5

Depositen. Für die Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalten zu Andernach,
Bonn, Düren, Grafenberg und Merzig zur Verwendung der Zinsen
für entlassene geheilte Irre.

Aus den Sammelbüchsen angesammelter Fonds zur Unterstützungfür
geheilt entlassene Irre.

Aus den Sammelbüchsen angesammelter Fonds zur Unterstützung der
Kranken.

Depositen, Für die Prouinzial-Heil. und Pslegecmstalt zu Nonn zur
Verwendung der Zinsen zur Unterstützung unbemittelter Genesener.

Für die Prouinzial-Heil- und Pstegeanstalt zu Von« zur Verwendung
der Zinsen zur Unterstützung entlassener unbemittelter Geisteskranken.

Für die Prouinzial-Heil- und Pstegeanstalt zu Nonn zur Verwendung
der Zinsen im Interesse der Kranken.

Für die Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt in Bon» zur Verwendung
der Zinsen zur Unterstützung gebessertoder genesenentlassener Geistes¬
kranken (Nennwert 1« 000 Ml,).

Für die Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Düren zur Verwendung
der Zinsen als Unterstützunguon in dürftigen Verhältnissen entlassenen
genesenen Geisteskranken (Nennwert 16 000 Ml.).

Für die Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg zur Verwendung
der Zinsen für entlassene arme Geisteskranke.

Für die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg zur Verwendung
der Zinsen für ein Sommerfest für die Geisteskranken.

Zu Gunsten in Vluyn ortsangehoriger Kranker.

Für die Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalten zu Galkhausen und Grafen»
berg zur Verwendung der Zinsen im Verhältnis der Neuolterungszahl
ihrer im Regierungsbezirk Düsseldorf gelegenen Aufnahmegebiete zur
Fürsorge für Geisteskranke und entlassene arme Geisteskrank«,zur
Unterstützung der Familien, welche durch Geisteskrankheit eines Ange¬
hörigen in eine bedrängte Lage geraten sind, und endlich zur Hebung
der öffentlichen Irrenpfleg« und Bekämpfung der Vorurteile gegen
Irresein und Irrenanstalten (Nennwert 45 000 Ml,),

Für die Prouinzial-Heil- und Pfiegeanstalten zu Andernach, Bonn. Düren,
Grafenberg und Merzig zur Verwendung der Zinfen als Prämien für
pflichttreues Pflegepersonal.

Depositen,
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37

38

39

Uebertrag

Landarmen-Verwaltung

Polizeistrafgelderfonds und Ehren-
breitsteiner allgemeineArmenfonds
(Staatönebenfonds) .....

Provinzial - Arbeitsanstalt zu Brau«
Weiler .........

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude,

i

50095185

40

41

42

43

44

Konto über den Anlauf von Oed»
ländereienzwecks Melioration . .

Landarmenhauszu Trier . . .

Fonds zur Unterstützungmilder Stif.
tungen « ........,

1 899 158

Wert
der

Grund»
stücke.

2

Wert
des

Inventars.

^ !6

Kapitalvermögen.

Wertpapiere,

.4

6 480 274

231 928

110446

811 668

AllgemeinerBaufonds

Wohnungzfürforgefond«

Zu übertragen

797 341

626 750

5 052 388

1 339 179

52 916457 8 136 293

154 200

13 20357 447

3 450

593 680

50

6 545 764 i:;

17 600

36 560

21008 737 s.N

Sonstige
Forderungen.

5

3 830557

260

65639

175

275000

4171632

59

44132 32

Summe
des

Vermögens.

Schulden.

^ ^

187 394

95

54 ^15^6 79

85 815 852
(8? 488 607

47 842
(105 81?

593 680
(742 ION

3 657 656
(3 657 656

907 787
(827 513 —)

22
86)

32
32)

-)

47
47)

^
8

Zu
Spal¬

te

Vemerlungcn.

37 714 353
(35 503 446

87 447
(94 084

1675857
(1 678 989

36 735

(45 875

275000

(304438 24)

95

20)

-)

93010410

(94 800 997

96

09)

97

02)

49
lü)

29 701

(31 652

623 600
(619 424

«4

Ü'I)

57
5?)

4u.5
5
6

57 500
(57 500

1u.2
8

1—3
4u,5

4u,5

38 512 603
(36 306 10?

«7

Nebenfonds des Landarmenverbandes zu Irrenzwecken.
Depositen.
Barbestand der nicht verwendeten Dotationsrente für Zwecke des Armen¬

wesens, der jedochmit Bewilligungen belastet ist.
Darleh»n für Arbeiterlolonien (vergl. die Anlage ^, Nr. 6 und 7),
5 °/° DeutscheReichsanleihe(Kriegsanleihe im Nennwerteuon 742100 Ml.).

Außerdem war beim Kassenabschluham 18. Juli 1919 ein Ne-
stand von 7861,20 Ml. vorhanden.

Versicherungssumme zuzüglich des für das Zellengebäude »us der 7
Millionen-Anleihe aufgewendeten Betrages.

Versicherungssumme.
Vermögen der Materialienuerwaltung mit 178 794,4? Ml. und des

Mühlenbetriebes mit 8600 Ml. in Lagerbestanden.
Darlehen bei der Landesbanl (vergl. die besondereAnlage >, Nr. 8 bis 10).

Aufgewendete Kosten bis 31. März 1919.
Vorschußweise bei der Landesbanl entnommen (vergl,

Anlage 2, Nr. 4).
die besondere

Nach Schätzung.
Reservefonds von 31239,95 MI. zu 8,« bezw. 3»/<> Zinfen bei der

Landesbanl hinterlegt und 52 000 Ml. eiferner Bestand. Der Nenn¬
wert der Wertpapiere beträgt 22 000 Ml.

Anteil an dem Großmann'schenVermächtnisseund Zuwendungen, welche
dem Fonds in den Rechnungsjahren 1906 und 1910 von ungenannter
Seite gemacht wurden sowie in 5"/^ Deutscher Reichsanleihe (Kriegs»
anleihe) angelegte Bestände der Kaiser Wilhelm II. und Auguste
Viktoria-Stiftung für verkrüppelte Perfonen, Die Wertpapiere lauten
über 45 700 Ml.

Bestand, welcher mit id. 232 200 Ml. belastet ist.

Der Wohnungsfürforgefonds wird aus dem Erlös eines (gemäß Beschluß
des 52. Provinziallandtages vom 8. März 1912) zu verlaufenden
Grundstücks in Grafenberg gebildet. Bisher sind uon letzterem für
73 400 Ml. Bauplätze verlauft worden.

Bei diesemFonds sind verrechnetworden die Kaufkostenvon zwei
Pflegerwohnhäusern bei der Anstalt Gallhausen mit 27 300 Mt..
die Naulosten eines Wehrfamilien-Pflegerwohnhaufes bei der Anstalt
Grafenberg in Höhe von 91600 Mk. und der Kaufpreis für ein
Wohnhaus bei der Anstalt Gallhausen.

Die demnach noch nicht gedeckten5? 500 Mk. find einstweilen bei
der Landesbanl vorschußweiseentnommen worden (vergl. die besondere
Anlage L, Nr, 5) und follen aus dem weiteren Trios des ,u ver¬
kaufenden Grundstücks getilgt werden.

13
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45

46

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

1

Uebertrag

Maschinen-Erneucrungsfonds. .

Provinzialstraßen-Verwaltung. .

4?

53916457

Wert
der

Grund»
stücke.

2

Wert
des

Inventars.

8136 293

25148

NiehentschHdigungsfondö

Zu übertragen

1013020

^ lg

6545 764

280249

u;

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

21008 73?

52 941605 9149 313

742 286

Sonstige
Forderungen.

5

5)0

6 826 013 13 21751023 50

4 171 632

201 252

4 104 180

54

82

52

231526

592 500

70

Summe

Vermögens.

^i Ä

Schulden.

,g

93 010 410
(94 800 997

201252
(167 929

6 757 383
(5 757 643

2 437 558

10914 624

96
09)

82
71)
52
21)

38 512 603
(36 306 107

2 638 424
(4 104 607

87
66)

,ls>)

Zu
Spal

te

1-3

66

54 824 026 ?',»

2437 558
(2 334 745

102 406605
(103 061515

l>C.

78)

79)
41151028

(40 410 714

48
81)

Vcmertungcn.

Depositen.

Diese Angaben beruhen auf einer im Monat September 1919 vorgenom¬
menen Ermittelung. Der Minderwert bei einzelnen Vauämtern gegen
die vorjährige Vermügensübersicht ist bei den Gebäuden auf Ab»
schreibung, bei den Walzen auf Verkauf, beim Inventar auf Ab¬
nutzung zurückzuführen; dem steht aber eine Werterhühung bei anderen
Bauämtern gegenüber, die den Mnderwert übersteigt.

Die Summe fetzt sich zusammen aus 3'/«°/„igen Rheinvrouinz-Anleihe-
scheinenund aus 5°/<>igerKriegsanleihe, und zwar:
a) aus dem Sammelfonds ... — 114660 Ml, ^ im Nennwerte
i>) aus dem Referuefonds ... — 210126 Ml.! von zusammen
«) aus dem Wegebau-Unterstützung«- s 894 000,—

funds .........-- 41? 500 Ml, 1 Marl.
Die Summe ergibt sich aus den Beständen bezw. Depositen:

2) des Sammelfonds (33293,88 Ml. -4- 110000 Ml.)--143293,88 Ml.
d) des Reservefonds (2 165,85 Ml.-j-553000 Ml.)--555165,35 ,<
«) des Fonds für den Neubau von Proninzialstraßen

(258 856,62 Ml. -s- 27 000 Ml.) - .... 285 856,62 „
ä) des Tisenbahnfonds..........95 272,50 „
«) des Fonds zur Unterstützung des Gemeinde« und .

Kreiswegebaues und der Dotationsrente des Gesetzes
vom 2. Juni 1902 (2822975,57 ->- 200000 Ml.) ^3022975,5? „

l) des Fonds für den Steinbruchbetrieb . . . — 1616,10 „
Summe 4104180,52 Ml.

Der Fonds zu <: ist mit 71970,80 Ml. und der zu « mit
1007818,— Ml. belastet.

Die Beteiligungssumme an der vom Staate, der Provinz und dem
Kreise Merzig als Gesellschaftm. b. H. erbauten und feit dem 6. Juli
1903 betriebenen Kleinbahn Merzig—Büschfeld ist für jeden Gesell¬
schafter auf 592 500 Ml. festgesetztworden, die die Provinz aus
dem Kleinbahnfonbs gezahlt hat.

Die Schulden bestehen aus Anleihen in Hühe von 2109 426.38 Ml.
(vergl. die Anlage H,, Nr. 1l und 12) sowie aus der für das Klein¬
bahnunternehmen Merzig-Büschfeldaus dem Kleinbahnfonds darlehns-
weise gezahlten und nochnicht getilgten Beteiligungssumme der Provinz
von (592 5N0 Mk. — 63 501,77) - 528 998,23 Ml. (vergl. die
besondere Anlage 2 Nr, 7).

Depositen. Von dem aus dem nebenstehendenReservefonds der Land-
wiltschaftstammer für die Nheinprovinzzum Bau eines balteriologifchen
Instituts gewährten Amortisations-Darlehn von 100 000 Ml., das
mit 3°/« verzinst und 1V2°/« amortisiert wird, sind 14 288,57 Ml.
amortisiert worden, so daß das Darlehen noch 85 711,43 Ml. beträgt.
Von dem ebenfalls der Landwirtschaftslammer aus dem Fonds zu gleichen
Zins- und Tilgungsbedingungen gewährten Darlehn von 75 000 Ml,
sind 5972,78 Ml. amortisiert worden, die Darlehnsforderung beträgt
also noch 69 027,22 Ml. Außerdem war beim Kaffenabschluß
18. Juli 1919 ein Barbestand von 42 628,60 Ml. vorhanden.

13»
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48

49

50

51

Uebertrag
Provinzial«Wein<und Obstbauschulen

zu:
1. Trier........

2. Kreuznach mit der.ungegliederten
landwirtschaftlichenWinterschule

3. Ahlweiler.......
Lehrel-Pensionsfonds der Landwirt»

schaftsschulen zu:
1. Vitburg........

2. Eleve ........

Rittergut Desdorf......

Vom 51. Provinziallcmdtagegeneh-
migte Anleihe zur Beseitigungder
Hochwasserschädenim Ahrgebiet von
874000 Ml........

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude

i

Summe H, Nr. 1 52

Abgesetztdie Nr. 8, 9, 11, 12,
14, 16, 24—38, 42, 47 und 49,
das sind Fonds der Witwen-
und Waisenversorgungsanstaltder
Kommunalbeamten, der Ruhege-
haltökassefür die Kreiskommunal-1

52 941605

189 600

600 000

175000

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

87 000

53 993 205

9149 313

150373

350000

115 000

Wert

Inventars.

3

213 100

9977 786

6826 013

34 000

90000

48 000

Ui

1000

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

4
l^

21751023 50

6999 013 ,3

17 358

53 437

74510

21896 329

50

50

50

Sonstige
Forderungen-

!s

10 914 624 54

150000

470

493

21065 588

96

04

54

824026 79

824026

Summe
des

Vermögens.

^ s

79

102406605
(103 061 515

373 973
(373 973

1190000
(440 000

338 000
(336 000

17 829
(2b 370
53 930
(72 993

375 610
(869 >00

96
79)

104755948
(104 680952

-)

-)

46
96)
54
04)

Schulden.

H

41151028
(40 410 714

48
81)

Zu
Spal¬

te

Vemerlungen.

-)

96
79)

349 220
(419 176

41500 249
(40 829 890

65
06)

87)

1
2
3

lu.2
3
5

1u.2
3

4,1.5

t.2
u.3

4

Nach Schätzung.
Nach Schätzung unter Nerücksichtigungdes Kaufpreises.
Nach Schätzung unter Berücksichtigungder Feuerversicherung.

Nach Schätzung.
Nach Schätzung unter Nerücksichtigungder Feuerversicherung.
Aus Ueberschüssen der Rechnungsjahre 191? und 19l8 gebildet»

Sicherheitsfonds.

Nach Schätzung.
Nach Schätzung unter Nerücksichtigungder Feuerversicherung.

^Nei Uebernahmedieser Fonds hat der Pruvinzialverband die Verpflichtung
zur Zahlung von Ruhegehältern, Witwen» und Waisengeldern sür die
Lehrer dieserSchulen bezw. deren Hinterbliebene übernommen. Das
Kapital der Stadt Cleve ist innerhalb 30 Jahren nach der Ueber»
nahm« wieder zurückzuzahlen,falls die Schule außerhalb des Kreise»
verlegt wird oder eingeht.

Die Fonds sind, soweit möglich,in Wertpapieren und zwar z. gt.
im Nennwerte von 24900 bezw, 72500 Ml. angelegt worden.

Nach Schätzung.

Angesammelte, nicht verwendete Pachtbeträge, Außerdem war beim
Kassenabschluham 18. Juli 1919 ein Narbestand von 676 Ml. vor«
Handen.

Von der durch Beschlußdes 51. Provinziallandtags in der Sitzung vom
9. März 1911 genehmigten Anleihe zur Beseitigung von Hochwasser,
schaden im Ahrgebiet von 874 000 Ml. waren am 1. April 1919
825 940,1? Ml. aufgenommen und hiervon durch Tilgung bereits
476 719,52 Ml. abgetragen (vergl. die besondere Anlage ä.. Nr. 14).

Nach Abzug der Schulden ergibt sich ei» Vermogensbestand von rund
63 255 699,83 Ml.

(63 851061,92 Ml.)
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Ueberttag
verbändeund Stadtgemeinden, der
Landarmen- Verwaltung, Staats-
Nebenfonds, Viehentschädigungs-
fond«, Pensionsfonds der Land¬
wirtschaftsschulenund'die Verschie¬
denen Unterstützungsfonds als
Fonds, welche nur lediglich ver¬
waltet werden, mit .....

bleiben

Das sind die Nr. 1-7, 10, 13, 15,
17—23, 39—41, 43-46, 48,
50 und51fürHauptverwaltung(Be-
triebs-, Bau- und Ausgleichsfonds,
Landeshllusmit Dienstwohngebäude
für den Landeshauptmannam Bei¬
gerufer, Ständehaus, Anleihe für
Neubau des Landeöhaufes und
Umbau des Ständehaufes), Pen-
sionsfonds, Dr. Klein-Stiftung,
Ständefonds, Fonds für gewerb¬
liche Zwecke,Fonds der Figuren-
gruppe, Provinzialmuseen, Auf-
seherhauszu Trier (St. Barbara),
Taubstummen-und Blinben-Unter-
richts-Anstalten, Hebammen-Lehr¬
anstalten, Fürsorgeerziehungsan¬
stalten, alte Irrenanstaltsbauschuld,
Anleihen für Anstaltsbauten,Heil-
und Pflegeanstalten, Arbeitsan¬
stalt, Konto für den Anlauf von

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude

i

53993 205

53993 205

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

9 97? 786

9 977 786

Wert
des

Inventars.

^i !Ä

6999013,13

6 999 013 >:«

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

4
!>4

21896329

14 026 281

7 870048

5,0

30

20

Sonstige
Forderungen.

5

Andere
Ver-

mögens-
Nestllnd-

teile.
"" >H

6

11065588

2 511413

8 554174

Summe
des

Vermögens.

Ä

54 824 026!

76 44132

78 779 894

79

32

47

104755948
(104 680952

16581827
(17 492 258

88174121
(8? 188 694!

.'!8

58
59)

Schulden.

"6 ! H
8

41500249 13
(40 829 890,8?)

') 190
(190

Zu
>po

tt7
<i?)

Illhresrenten

41500058
(40 829 700

Vemerlungen.

Die lediglichzur Verwaltung überwiesen«« Fonds betragen rund
16 581 637 Ml.
(17492 067 Ml.)

*) Die bei Nr. 3? (Landarmenverwaltung) angegebenen Schulden
von 87 447,49 Mt. — Darlehen für Arbeiterlolonien — sind in den
nachstehenden,zu Lasten des Provinzialverbandes verbleiben¬
den Schulden von 41500058,46 Ml. mitenthalten.

Nach Abzug der zur Verwaltung überwiesen««Fonds und der Schulden
ergibt sich ein Vermogensbestand des Provinzialverbandes von rund
46 674 063 Ml.
(46 858 994 Ml.)
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Oedländereien, Landarmenhaus,
allgemeiner Baufonds, Wohnungs¬
fürsorgefonds, Maschinen- Erneue¬
rungsfonds, Strahenverwaltung
einfchl.Eisenbahnfondsund Fonds
zur Unterstützung des Gemeinde-
und Kreiswegebaues, Wein- und
Oostbaufchulen,Rittergut Desdorf
sowie Anleihezur Beseitigungvon
Hochwasserschäden,

2. Landesbant der Rheinpro¬
vinz:

«,) Dienstgebäude Friedrichstraße 60
und Fürstenwall 154 . . .

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

1

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

Zu übertrage»

568 446

568 446

Wert
des

Inventars.

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

4
>s

Sonstige
Forderungen.

5

100 000

100000

100 000

100000

15 892 625

15 892 625

Andere
Ver-

mögens-
Nestand-

teile.
^ !H

6

49

49

Summe
des

Vermögens.

^3

16 661071
(15 449 659

16 661071
(15 449 659

4U
7!.,

Schulden.

^ s

49
75)

Zu
Spul,

te

105

Bemerlungcn.

Wert der Gebäude.
Wert der Grundstücke. .,^, ,, ,

Wert des Inventars überschläglich nach dem Feuerverstcherungsbetrage.
Die Summe in Spalte 5 besteht ^

«.) aus dem Stammfondsvon . ./«,,' ' """""""' -""'
b aus dem Reservefonds 4 (Provmzml - Reserve-

fonds) von . . .-. - - - ' 2 000 000,
«) „ .. Reservefonds L (Landesbant-Reserve.

fonds)von ......... ° b<iu UU0,— „
<1) aus der Sonderrücklagedes Effektengeschäftsvon 245 467.39 ..
«^ dem Stempelfondsvon ...... 4<i0^Uö,Äi „
N '.'. F°nds für Nachlässe in Notstands-

fällen von ......... 10 000,— „
^ . dem Kriegshilfsfondsvon ..... 301 «07.62 „
^ Fonds für Beihilfen anläßlichdes

^ " " Krieges zur Verfügung des Kura-
toriums von ........ i "UU, „

!) „ „ Sicherheitsfondsfür Ausfälle der
Kriegshilfskafse von ...... 300 000.- „

K) .. .. Sicherheitsfonds für Ausfälle aus
II. Hypothekenvon . . . - - - 100 000,- ..

n .. Fonds für Verlusteim Hypotheken»
^ geschäft aus Anlaß der Ginw.rlung

des Kriegesvon ...--- - A""""'- «
m) „ einer Rücklage für Gefchäftserwe.terungvon 400 000,- „
n) „ dem Agiokonto und zwar:

») Aaio-Neseruekonto119 316.10 Mk.
d Disagiokonto . 169 829.0? .. von 269147.17 ..

Summe 15 892 625,49 Mk.
Das Agiokonto unterliegtnaturgemäßstetenSchwankungen,

«u e: dem ReservefondsN wurden aus dem Zinsgewinn 1918
1 26» 378.43 Mk. zugeführt.

14
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Uebertrag

d) HäuserFriedrichstraße56 u. 58
ll. Rheinischer Meliorations¬

fonds ........

v. Provinzial-Feuerversiche-
rungsanstalt der Rheinpro¬
vinz:

DienstgebäudeFriedrichstraße 62—74,
Fürstenwall109—111 in Düssel¬
dorf und Kronprinzenstrahe 9 in Essen

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

1

568446

56 300

624 746

570000

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

100000

60000

160000

Wert
des

Inventars.
^t !s

100000

100000

665 000 20 000

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

4
!s

24 337 871 «5

Sonstige
Forderungen.

5

Andere
Ver-

mügms-
Nestand¬

teile.

6
!s

15892 625 49

2 003 800

1? 896 425 49

^ > 2 008420 0(l

Summe
des

Vermögens.

''j

16 661071
(15 449 659

116 300
(116 300

2 003 800
(2 003 800

18 781171
(17 569759

27 601291
(26 808 500

49
75)

-)

-)
4!»
75)

Schulden.

91
-)

^ s
Zu

Spal
te

10?

Bewertungen.

Das Vermögen des Fonds besteht zurzeit aus dem Stammfonds von
2 000 0U0 Mt. und aus einem ihm aus Notstandsfonds zugeflossenen
Betrage von 3800 Ml.

Wert der Gebäude,
Wert der Grundstücke.
Bisher 25 456 000 Ml. Reichs- und Staatsanleihen zum Kurswerte

von 24 353 500 Ml.
Neu zugekommensind 9 623 000 Ml. 5 °/„ige Reichs- (Kriegs) anleihen

zum Antaufswerte von 9 868438,15 Ml. Unter Zugrundlegung des
für den 31. 12.1918 festgesetztenSteuerkurses sind 2 065 628,15 Ml.
Kursverlust abgeschriebenworden.

Aus dem Ueberschuhfür 1918 sind 1050 000 M. dem Reservefonds
und 1000 000 Ml. dem Fonds zur Einführung neuer Versicherungs¬
zweige überwiesen worden.

Es beträgt der Reservefonds.......26 493 285,- Ml.
Hiervon ab noch zu zahlender Ankaufspreis auf

Kriegsanleihe ........... 7318 438,15 „
bleiben 19174 846,85 Ml.

Der Ausgleichfonds.....4163 905,— „
Der Fonds zur Einführung neuer

Versicherungszweige.... .____999 120,— „
Summe 24 337 871,85 Ml,

Für Siedelungsgesellschaft „Rheinisches Heim" ."" 300 000,— Ml,
„ Hypothekenschutzbcmlder Rheinproninz . . . 200000,— „
„ RheinischeWohnungsfürsorge-Gesellschaftm. b. H. 300 000,— „
„ Darlehn an anzusiedelndeKriegsbeschädigte . . 192 770,— „

Naufonds .............. 1015 65 0,06 „
Summe 2 008420,06 Ml.

14*
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Vermögensteile,

Wert
der

Gebäude.

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

Wert
des

Inventars.

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

^i ^

Sonstige
Forderungen.

!^z

Zusammen-

Vermögender Zentralverwaltung
ausschl. der lediglich verwalte¬
ten Fonds .......

Vermögender Landesbant einschl.
Meliorationsfonds . . .

Vermögender Provinzial'Feuerver-
sicherungsanstalt .....

Summe

53 993 205

624 746

570 000

55 187 951

9 977 786

160 000

665000

10 802 786

6999 013

100000

20 000

7 119013

lN

M

7 870048

24337 871

32 207 920

^0

»5.

05

8 554 174

17 896 425

78

49

26 450 600 2?

109

Andere
Ver¬

mögens«
Bestand«

teile.

6

Summe
des

Vermögens.

"Ü

Schulden.

^i '5

3«
Splll«

te

ftellung.

779 894 47

2008 420

> 2788 314

06

53

88174121
(8? 188 694

18781171
(17 569 759

27601291
(26 308 500

134556 584
(131066954

58
59)

49
75)

91
-)

41500058
(40829 700

98
34)

41500058
(40829 700

46
20)

46
20)

Vemerlungen.

Nach Abzug der Schulden verbleibt ein Gejamtvermögenvon
rund 93056 526 Mk.

(90 237 254 Ml.)
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Erläuterung der in Spalte 8 der Vermögensüuersicht

Lfde.
Nr.

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht.

Ursprüng¬
liche Höhe
der Anleihe.

Höhe
der Anleihe am
1. April 1919.

Bauausführungen:c.,
für welche die Aufnahmeder Anleihe erfolgt ist.

Beschlüssedes Pro-
vinzial-Verwal-
tuugsrates vom

18./19.März1886,
4. Mai 1886,

9./11. Mai 1887.

Beschlußdes 42.
Provinziallllnd-
tages vom 11.
Februar 1901.

!

Beschlüssedes 43.
Provinzml-
landtages

vom 18. Februar
1903 und des 44.

Provinzial-
landtllges

vom 9, März 1904

6000000 2 250 010

6 500000

10

4111280

8 000000

0«

6 035 92? l>l>

^. Uebersicht über die bei der
Zur Einlösung der zum Neubau der Irrenanstalten

ausgegebenen,durch Auslosungnichtgetilgten Rhein-
provinz-Auleihescheine.

Erweiterungdes großen Sitzungssaales
Neubau der Blindenanstalt Neuwied
Bauliche Verbesserungenin der Heb-

llmmenlehrcmstaltCöln . . . .
Erweiterung der Heil- und Pflege-

anstlllt Grafenberg .....
Erweiterung der Heil- und Pflege-

anstalt Vierzig ......
Neubau der Heil- und Pflegeanstalt

Galkhausen........
Neubau der Station für irre Ver¬

brecherin Düren ......
BaulicheVerbesserungenin den Heil-

und Pflegeanstalten ....
Vorschußkonto für Vorarbeiten
Grundstückserwerbungen . . .
AußerordentlichebaulicheAusgaben
Wohnungsfürsorge .....
Weinbauschulezu Kreuznach . .

abgerundetauf
Neubau der Blindenanstalt Neuwied
Erweiterung der Heil- und Pflege-

anstalt Grafenberg .....
Erweiterung der Heil- und Pflege¬

anstalt Merzig .......
Neubau der Station für irre Ver¬

brecher in Düren ......
Zu übertragen

^i g
111095 60
456 100 —

71500 —

938 871 56

621309 75

2100000 —

186 936 58

949000 ,—

200 000 —-

185 834 65
93380 53

55? 000 —>

63054 58
6 534083 25
6 500000 —

65000 —

5 786 89

19 009 96

96 000 —>

185 796 85

111

aufgeführtenSchuldendes Provinzialuerbandes.

Höhe des
Tilgungsfußes.

Höhe des
Zins¬
fußes.

Art der
Beschaffungder^
Tilgung«- und

Zinsraten.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossenist

Bemerkungen.

Bundesbank aufgenommenen Anleihen
1V2°/° von

5 000 000 Mk.
nebst den er¬

spartenZinsen.

1'/2°/° von
dem zulässigen
Gesamtbeträge
nebst den er¬

spartenZinsen.

3V2°/°

3V2°/°

1'/«°/° von
°em Gesamt¬

beträge
nebst den durch

Tilgung er¬
spartenZinsen.

Tilgungs- und
Zinsraten wer¬
den aus dem
Haupt-Haus«
haltsplan der
Provinzialver-

Iwaltunggedeckt,
desgl.

!31. März 1930

31. März 1936

3V«°/°

«u Spalte«. Gemäß Beschluß des 39. RheinischenProvinzial-
landtaaes vom 1. Mai 1895 wurde von dem bis dahin
angesammeltenPensionsfonds von 347 761.95 Ml der
Betrag von 299 853.32 Ml. zur außerordentlichen Tilgung
der am 1. April 1895 noch 5 299 653.32 Ml. betragenden
Irrenanstaltsbauschuldverwendet.Das hiernach««blieben«
Darlehn von 5 000 00(1 Mt. wird vom 1. Apnl 1895 ab
mit jährlich 3'/2°/« «erzinst und mit 1'/-°/» «ebst den durch
die Tilgung erspartenZinsen getilgt; am 1. April 1919
waren 2 749 989.60 Ml. abgetragen.

«u Spalte <:. Von dem Gesamtbeträgeder Anleihe von
6 500000 Ml. waren am I. April 1919 2 388 719.92 Ml.
getilgt.

desgl. 31.Miirz1941. «tu Spalte °. Von dem Gesamtbeträgeder Anleihe von
8 000000 M. waren am 1. April 1919 1964 072.44Ml.
getilgt.
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Lfbe.
Nr.

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht.

Ursprüng¬
liche Höhe

der Anleihe.

Höhe
der Anleiheam
1. April 1919.

Bauausführungen u.,
für welchedie Aufnahmeder Anleihe erfolgt ist.

Beschlußdes 47.
Provinziallllnd-

tages vom
14. März 1907.

7 000000 5 808 930 ?.'!

abgerundetauf

Neubau der Fürsorgeerziehungsanstalt
Fichtenhain ........

Neubau der Blindenanstalt Neuwied,
Mehrkosten........

Neubau der Turnhalle bei der Blinden¬
anstalt Düren, Mehrkosten. . .

Neubauder TaubstummenanstaltNeu¬
wied ..........

Zu übertragen

Uebertrag
Bauliche Verbesserungenin den Heil-

und Pflegeanstalten .....
Wohnungsfürsorge .......
Neubau der WeinbauschuleKreuznach
Neubau der Hebammen-Lehranstalt

Elberfeld.........
Neubau der Heil- und Pflegeanstalt

Galkhausen........
Neubau der Heil- und Pflegeanstalt

Iohannistal.......
Neubau der WeinbauschuleAhlweiler
Neubau der TaubstummenanstaltNeu¬

wied ..........
Neubau einer Turnhalle bei der

Blindenanstalt Düren.....
Kanalanschlußder Provinzialanstalten

in Trier........
Ankauf des Hauses Elisabethstr. 10

zu Düsseldorf .......
Erweiterung des Provinzialmuseums

zu Trier.........
Bei der 1. Anleihe zur Abrundung

gestrichener Betrag .....

185 796

350 000
190000
156 558,

688000

1600 000

4 200000
230000

124000

15 000

48000

70 600

120000

34 083

85

92

8 012 039
8 000000

1 293 500

6 659

48 266

25
02

56

03

75

.Höhe des
Tilgungsfußes.

1V2°/ovon dem
Gesamtbeträge

nebst den durch
Tilgung erfpartel!

Zinsen.

1 350 136 I 34

Höhe d
Zinsfuß

3V2 bezw.
4°/«

Art der
Beschaffung der
Tilgungs- und

Zinsraten.

Die Tilgungs¬
raten werden

aus dem Hauvt-
Haushaltsplan

gedeckt.

113

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossenist.

31. März 1946,

Bemerkungen.

Hu Spalte c:. Von dem Gesamtbetrageder
Anleihe von 7 0UU000 M. waren am
1. April 1919 1 191 069,2? M. getilgt.

1b
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Beschluß,
Lfde. auf welchemdie
Nr. Ausgabe beruht

Ursprüng¬
liche Höhe

der Anleihe

Höhe
der Anleiheam
1. April 1919,

Bauausführungen:c.,
für welchedie Aufnahmeder Anleihe erfolgt ist.

Uebertrag
Grweiterungs-und Umbautenan Taub¬

stummenanstalten......
Neubau der Hebammen-Lehranstalt

Elberfeld ........
Neubaud. Hebammen-LehranstaltKöln
Erweiterungsbau des Provinzialmu»

seums Trier .......
Erweiterungsbau des Provinzialmu»

seums Bonn .......
Ausbau des Hauses Elisabethstr, 10
Neubau der Heil- und Pflegeanstalt

Iohannistal, Mehrkosten . . .
Neubau einer Station für irre Ver¬

brecherin Brauweiler' ....
Neubau des Direktorwohnhausesin

Brauweiler ........
Ankauf von Grundstücken für die

Arbeitsanstalt Brauweiler . . .
Kaufpreis des Hauses Elisabethstr.9

mit Hinterterrnin......
Erweiterungsbau bei der Blinden¬

anstalt Düren .......
Erweiterungs-und Umbauten in den

5 alten Heil- und Pflegeanstalten
Errichtung eines Zellengebaudes bei

der Arbeitsanstalt Brauweiler . .
Wohnungsfürsorgein den Provinzial-

Heil- und Pflegeanstalten . . .
Vergrößerungder Keller- und Kelter-

raume bei der Provinzial-Wein-
und Obstbauschulein Trier . .

1350 136

288 350

283 214
1250000

30 000

500000
20000

421969

33106?

56 229

52 824

144 464

330 000

949 703

500 000

462 039

30 000
7 000 000

6
34

46

89

97

81

41

80

25

05

02

11b

Höhe des
Tilgungsfußes.

Höhe des
Zinsfußes.

Art der
Beschaffung der
Tilgung«, und

Zinsraten.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossenist.

Bemerkungen.

15*
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Lfde.
Nr.

Beschluß,
auf welchem die

be beruht.

Beschlußdes 50.
Provinzialland-

tllges vom
9. März 1910.

Ursprüng¬
liche Höhe

der Anleihe

13 000000

Höhe
der Anleiheam
1. April 1919

11411610 4!«

Bauausführungen «,,
für welche die Aufnahmeder Anleihe erfolgt ist.

________ä_________

Neubau der Heil- und Pflegeanstalt
Bedburg-Hau .......

Vergrößerungder Heil- und Pflege¬
anstalt Iohannistal.....

Ausball der Fürforgeerziehungsanstalt
Fichtenhain........

Neubau der Fürforgeerziehungsanstalt
Rheindahlen .......

Neubau der Fürforgeerziehungsanstalt
Solingen ........

Ankauf zweier an das Gebäude der
HebammemLehranstaltin Köln an¬
stoßenden Grundstücke . . . .

Mehrkostenbeim Neubau der Heb¬
ammen-Lehranstaltin Köln . .

Um- und"" Neubauten der Blinden-
, anstatt Düren .......
Innere Ausstattung des Museums«

ErweiterungsbauesBonn . . .
Erweiterungsbau der Taubstummen¬

anstalt Kempen ......
Verlegung des Wäschereibetriebesin

der Hebammen-LehranstaltElberfeld
in eineil neu zu errichtenden Anbau

Erweiterungsbauten der Heil- uud
Pflegeanstalt Bonn .....

Beheizungdes Erweiterungsbauesdes
Museums Trier ......

Errichtung eines weiteren Zögliugs-
haufes bei der Fürforgeerziehungs¬
anstalt in Rheindahlen ....

Umbau der WeinbauschuleTrier. .
Umbau des Internates und Anbau

einer Winterschulebei der Wein-
und Obstbauschulein Kreuznach .

Zur Deckungder Kostender Anleihe,
der Bauzinsen und zur Abrundung

7 404 586

750000

131500

1712102

1 456 000

216 538

275 000

176 455

132 787

74000

56036

116 695

32000

90000
102 820

101364

172 114
13 000000

69

06

23

10

30

49

20

29

28

36

)e des
Tilgungsfußes.

1'/«"/» von dem
Gesamtbeträge
nebstden durch

Tilgung ersparten
Zinsen.

Höhe des
Zinsfußes.

4°/«

Art der
Befchaffungder
Tilgungs- und

Zinsraten.

Die Tilgungs¬
raten werden

aus dem Haupt-
Haushaltsplan

gedeckt.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossenist.

31. März 1946

Bemerkungen.

Zu Spalte 0. Von dem Gesamtbeträgeder
Anleihe von 13 000000 M. waren am
I. April 19l9 1 588888,57 Mk, getilgt.



116 119

Lfde.
Nr.

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht.

Ursprüng¬
liche Höhe

der Anleihe.

10

11

Beschluß des 33.
Provinzialland-
tages vom 17.

Dezember 1888.

Beschluß des Pro-
vinzialllusschusses
vom 3. Dezember

1901.

Beschluß des Pro-
vinzialausschusses
vom 11. März

1905.

Beschluß des Pro-
vinzialausschusses
vom 19. Dezember

1908.

Beschluß des Pro-
vinzialausschusses

vom 8. September
1908.

Beschlußdes 41.
Provinzialland«

tages vom
3. Februar 1899.

200 000

8000

3 030

Höhe
der Anleihe am
1. April 1919.

54

15 740

27 000

Anleihe L.
1231195

90

81343 .'!!

Bauausführungen:c.,
für welche die Aufnahmeder Anleihe erfolgt ist.

Darlehen, bewilligt dem Kuratorium der Kolonie
Lühlerheimund dem RheinischenVerein für katho¬
lische Arbeiterkolonien.

6104

1701

1«

74

10 736 58

17 263

614861

Darlehen für die ArbeiterlolonieLühlerheim.

Ankaufspreisfür einige Ackerparzellen in Größe von
67,86 »r, welche im Interesse der Landwirtschaft
für die Provinzial'Arbeitsllnstlllt Vrauweiler er»
worden wurden.

Desgleichenin Größe von 3 K» 91 »r 33 ym.

52 Darlehenfür AnlageeinesWasserwerks in der Arbeits-
anstalt Nrauweiler.

Zur Herstellung von Neu- und UmPflasterungen,
Brückenbauten«.

Höhe des
Tilgungsfußes.

1°/«

1°/°

Höhedes
Zins¬
fußes.

Art der
Beschaffung der
Tilgungs- und

Zinsraten.

Zeitpunkt,
bis zu welchem
die Tilgung

abgeschlossenist.

4°/°

4°/°

3°/°
nebst den durch
Tilgung erspar¬

ten Zinsen.

desgl.

2°/°

3^2°

4°/°

4°/°

3V2°/°

Zinsenund Til¬
gungsratenwer¬
den aus Mitteln
des Rheinischen
Landarmenver-
bandes gedeckt.

desgl.

Aus dem
Haushaltsplane

der Arbeits-
anstalt.

desgl.

Bemerkungen.

3l. März 1931

31. März 1943

31. März 1930

desgl.

Durch Ein¬
stellung bei L.,
Titel I Nr. 2
der außerordent¬
lichen Ausgaben
des Haushalts¬
plans der Stra-
henverwaltung.

31. März 1933.

Bis I. April 1919 warenvon dem Anleihebetrag in Spalte 1)
getilgt 118 656,89 Ml.

Desgleichen1895,82Ml.

Bis 1. April 1918 waren 1328,80Ml. getilgt

Desgleichen 5004,32Ml.

31. März 1932

In 30 Jahren
und zwar jede
Iahresanleihe

besonders.

Desgleichen 8736.48 Ml.

Bis 1. April 1319warenvon dem Anleihebetrage in Spaltet,
616834,— Ml. getilgt.
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Lfde.
Nr.

12

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht

Beschlußdes 42.
Provinzialland-

tages vom
12. Februar 1901

13

14

Beschlußdes 49.
Provinzialland-

tages vom
12. März 1909.

Ursprüng¬
liche Höhe

der Anleihe,

Höhe
der Anleiheam
1. April 1919.

Anleihe 0.
2 400 000

2 500000

Bauausführungen «.,
für welche die Aufnahmeder Anleihe erfolgt ist.

Höhe des
Tilgungsfußes,

1494 565

2194 721

Beschlußdes 51.
Provinzialland-

tages vom
9, März 1911.

»74 000

,j«

7.'!

Zur Herstellungvon Großpflasterund Brlickeubauten,c.
2°/°

Zur Beschaffung weitererRäume für den Provinzial-
landtag und die Provinzialverwaltung (Neubau
des Landeshaufesund Umbau des Ständehauses).

1'/-°/°

349 220 05, Zur Beseitigungder durch das Hochwasseram 12. Juni
1910 im AhrgebieteentstandenenSchäden,

6"/° nebst den
durch die Til¬
gung ersparten

Zinsen.

Höhe des
Zins-
fußes.

4°/°

^4°/o uebst
Unkosten»

beitrug
auf

Grund¬
lage der
selbst,

kosten der
Landes¬

bank.

4"/°

Art der
Beschaffung der
Tilgungs- und

Zinsraten.

x

Wie vor unter
Nr. 3.

Die Zins- uud
Tilgungsraten
weiden aus dem

Haupt-
Haushaltsplau

bestlitten.

31. März 1947.

desgl.

121

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossen ist.

desgl.

Jetzt noch nicht
zu bestimmen,
da mit der Til¬
gung erst nach
Aufnahmeder
ganzenAnleihe
begonnenwird.

Bemerkungen.

Desgleichen 805 434.62 Ml.

Zu Spalte <:. Auf die Anleihe sind für den
») Landeshausneubau ......1953 625.13 Ml.
d) Ständehausumbau...... 483 586,— ,

zusammen 2 437 211,13 Ml.
aufgenommen.

Gemäß Beschluß des 49. Provinziallandtages vom
12'. Matz 1909 soll die Anleihe von 2V« Millionen Marl
nur soweit zur Aufnahme gelangen, als die für den Neubau
des Landeshaufes und den Umbau des Ständehauses einschl.
Erlös aus den genehmigten Verläufen eines Grundstücks
am Iodesbufch und eines Gelandestreifensbei der Prouinzial«
Heil«und Pflegeanstalt Grafenberg fowieden dem Prouinzial«
verbände gehörigen Häusern Elisabethstraße 8—11 hierselbst
Deckung finden. Durch den Verlauf der vorerwähnten
Grundstücke an die Stadt Düsseldorf ist eine Einnahm«
von 62 768,87 Ml. erzielt worden, welcherBetrag zur teil¬
weisen Deckung des Kaufpreises für den von der Stadt
Düsseldorf erworbenen Bauplatz des Landeshaufes Ver»
Wendung gefunden hat.

Von dem aufgenommenen Anleihebetrage von
(2 500 000 Ml. — 62 788.87 Ml. --) 2 437 211.13 Ml.
sind 242489,40 Mt. abgetragen.

Die über den Nnleihebetrag hinaus erforderlichenAus«
gaben find einstweilen vorschußweise bestritten worden.
(Bergt. L Nr. 2.)

Zu Spalte °. Auf die Anleihe waren am 1. April 1919
825 940,17 Ml. aufgenommen. Hiervon find durch Ueber-
Weisung aus dem Haupt'Haushaltsplan 476 719,52 Ml.
getilgt.

16



Lfde.
Nr.

122

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht.

Ursprünge
licheHöhedes
Vorschusses.

Beschlüssedes 46.,
47., 51. und 52.
Provinzialland-

tages vom
15. Februar 1906,
14. März 1907,

8. März 1911 und
11. Februar 1914

Beschlußdes 51.
Provinzialland-

tages vom
9. März 1911.

Beschlußdes 52.
Provinzmlland-

tages vom
8. März 1912.

Beschlußdes 54.
Provinzialland-

tages vom
11. Februar 1914,

Beschlußdes Pro-^
vinzialausschusses

vom 14./15. Mai
1901.

Höhe des
Vorschusses am
1. April 1919.

Bauausführungen «.,

für welche die Aufnahmedes Vorschusses erfolgt ist.

Höhe des
Tilgungsfußcs.

Höhe d<
Zins¬
fußes.

Art der
Beschaffungder^
Tilgung«- und

Zinsraten.

123

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossenist

Bemerkungen.

L. Hleöerstchtüöer die für die Flauten in den Anstalten etc.

3148 652! 63 > Betriebsfondsnebst Barbestandbei der Hauptverwaltung.

bei der ^landesbank aufgenommenen Vorschüsse.

70670

33 746

592 500

58028?

623 600

57 500

2 068 325

528 998

90

21

03

5?

i^l

Umbau des Ständehauses.

«,) Erbauung einer ProvinzialFllrsorgeerziehungsanstalt
bei Rheindahlen.

K) Erbauung einer Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt
bei Solingen.

Anlauf von Oedländereienzwecks Melioration.

Wohnungsfürsorgefonds.

Erbauung einer Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstaltbei
Eustirchen.

Kleinbahn Merzig.Büschfeld.
/-Vo nebst den
°"ch Tilgung

"spartcnZinsen

4«/°

4°/°

4°/«

4°/«

4«/«

4<V«

4°/°

3'/2°/°

Die Zinsen
werdenaus
dem Haupt-

Haushaltsplan
gezahlt.

Die Zinsen
werdenaus
dem Haupt-

Haushaltsplan
gezahlt.

Die Zinsen
werdenaus

Anstaltsmitteln
gezahlt.

desgl.

Die Zinsen
werdenaus
dem Konto

gezahlt.

Die Zinsen
werdenaus
dem Konto

gezahlt.

desgl.

Ans dem Klein-!
bahnfondsvon
55000000 Mk

Im Jahre 1964.

Der Betriebsfonds nebst Barbestand reichte zur Bestreitung
der Ausgaben nicht aus. Es mußten deshalb einstweilen
weitere Mittel bei der Landesbank vorschußweiseentnommen
werden. Zur Deckungsteht gegebenenfalls der Ausgleichs-
fonds zur Verfügung.

Außer dem (unter H. Nr. 13) nachgewiesenenAnleihebetrage
waren weitere Mittel erforderlich, die einstweilen Vorschuß«
weise bei der Landesbanl entnommen wurden und m eine
demnachstige neue Anleihe mit einbezogen werden sollen.

Der Vorschuß wirb getilgt, sobald der Verlauf von weiteren
Grundstücken bei der Heil« und Pflegeanstalt Grafenberg
stattgefunden hat.

Von der seitens der Provinz aus dem Kleinbahnfonds ge«
zahlten Beteiligungssumme von 592500 Ml. (vergleiche
Nr. 46 der Zusammenstellung) waren am 1. April 1918
63 501,7? Ml. getilgt.
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Zrucksachen. Mr. 3.

Bericht und Antrag
des Provinzilllausschusses,

betreffend

die Neuwahlen zum Provinzialausschuß und zu den Provinzialkommissionengemäß
§ 7 des Gesetzes über die Neuwahl des Provinziallandtags vom 16. Juli 1919.

Das Gesetz, betreffenddie Neuwahl der Provinziallandtage, vom 16, Juli 1919 (G.-S.
S. 129) ist durch Anordnung des Staatsministeriums vom 4. Mai 1920 (G.-S. S. 188) auch
für den Provinzialverband der Rheinprovinz in Kraft gesetzt worden. Nach § 7 dieses Gesetzes
hat der Provinziallandtag bei seiner ersten Tagung die Neuwahleu zum Provinzialausschuß und
zu den Provinzialkommissionenvorzunehmen. Das Gesetz bestimmt hierüber folgendes:

8 7,
„Die Neuwahlen zum Provinzialausschuß und zu den Provinzialkommissionensind bei

der ersten Tagung des Provinziallandtages vorzunehmen. Sie erfolgen nach dem Verhältniswahl¬
system. Die Wahl der Mitglieder und der Stellvertreter hat auf Grund getrennter Wahlvorschläge
zu erfolgen. Zur Einreichung eines Wahlvorschlags sind sieben Unterschriften erforderlich. Der
Vorsitzendedes Provinzilllausschusses und dessen Stellvertreter werden aus den Mitgliedern des
Provinzialausschussesvom Provinziallandtag in getrennten Wahlhandlungen durch Stimmenmehrheit
gewählt.

Im übrigen werden die näheren Bestimmungen über das Verhältniswahlsystem durch
Beschluß des neuen Provinziallandtags festgejetzt."

8 8,
„Die Bestimmungen, denen zufolge Beamte von der Wahl zum Provinzialausschuß aus¬

geschlossen sind, werden aufgehoben,"

i. Pioumzial- Nach § 1 des vom 34. Rheinischen Provinziallandtage in der Plenarsitzung vom 17. Juni
«usschuß i8gg beschlossenen Statuts für den Provinzialverband der Rheinprovinz zur Ausführung der

§§ 46 und 4? der Provinzialordnung vom 1. Juni 1887 besteht der Provinzialausschuß der
Rheinprovinz außer dem Vorsitzendenund dem Landeshauptmann aus 13 Mitgliedern. Für jedes
der Mitglieder ist nach § 2 des vorgedachtenStatuts ein Stellvertreter zu wählen, welcher im
Falle der Behinderung desjenigen Mitglieds, zn defsen Vertretung er gewählt worden ist, ein¬
berufen wird.

Es sind demnachvom Provinziallandtage 14 Mitglieder zu wählen und zwar nach dem
Verhältniswahlsystem. Aus der Zahl der Mitglieder hat der Provinziallandtag in getrennten
Wahlhandlungen durch Stimmenmehrheit den Vorsitzenden des Provinzialausschusses und dessen
Stellvertreter zu wählen.
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Der Landeshauptmann bleibt, wie bisher, von Amts wegen Mitglied des Provinzial¬
ausschusses.

Außerdem ist die Wahl von 14 stellvertretendenMitgliedern des Provinzialausschusses
vorzunehmen. Nach ß 48 der Piovinzialoronung erfolgt die Wahl des Vorsitzenden,der Mitglieder
des Provinzialausschussesund deren Stellvertreter aus 6 Jahre; alle 3 Jahre scheidet nach § 49
a. n, O, die Hälfte der gewählten Mitglieder aus.

Wählbar sind alle im Besitze der deutschenReichsangehörigkeituud der bürgerlichen
Ehrenrechte befindlichen, weder entmündigten noch unter vorläufiger Vormundschaft stehenden
Männer und Frauen, welche am Tage der Wahl das 20, Lebensjahr vollendet haben und seit
mindestens6 Monaten ihren Wohnsitz in der Provinz haben (§ 3 des Gesetzes vom 16. Juli 1919),

Von den bisherigen Mitgliedern und stellvertretendenMitgliedern des Provinzialausschusses
gehörten je 2 den RegierungsbezirkenAachen, Coblenz und Trier, je 3 dem RegierungsbezirkCöln
und je 4 dem RegierungsbezirkDüsseldorf an.

Nach ß 99 der Provmzialordnung für die Rheinprovinz vom 1. Juni 1887 können „für u> ProvinM-
die unmittelbare Verwaltung und Beaufsichtigungeinzelner Anstalten, sowie für die Wahrnehmung tommissionen.
einzelner Angelegenheitendes Provinzialverbandes besondere Kommissionenoder Kommissarebestellt
werden. Die Einsetzung, die Begrenzung der Zuständigkeitund die Art und Weise ihrer Zusammen¬
setzung hängt von dem Beschlusse des Provinziallandtags ab. Die Wahl der Mitglieder steht dem
Provinzialausschussezu, sofern sich nicht der Provinzinllandtag dieselbe für einzelne Kommissionen
oder Kommissareselbst vorbehält."

Derartige besondere Provinzialkommissionen,die vom Provinziallanoiage für Zwecke der
kommunalen Provinzialverwaltung Zu wählen wären, sind in der Rheinprovinz nicht vorhanden.

Vor Tätigung der Neuwahl des Provinzialausschusses hat der Provinziallandtag gemäß Hl. Nestim»
§ 7, letzter Satz, des Gesetzes vom 16. Juli 1919 zunächst die näheren Bestimmungen über die '"""^ "^
vom Provinziallandiage vorzunehmendenVerhältniswahlen festzustellen. wahlMem '

In der Annahme, daß es dem Provinziallandiage erwünscht sein wird, eine Grundlage
für die Beratungen zu erhalten, beehrt sich der Provinzialausschuß einen Entwurf dieser Bestim¬
mungen beizufügen.

Für die vorzunehmendenEinzelwahlen dürfte nach dem bisherigen, auf Seite 20/21 des
Handbuchs für die RheinischeProvinzialverwaltung abgedruckten Wahlreglementzu verfahren sein.

Es wird demgemäßbeantragt: "'- Anträge.
„Der Provinziallandtag wolle

1. die Bestimmungen über die nach dem Verhältniswahlsystemvorzunehmen¬
den Wahlen feststellen,

2. die Neuwahl des Provinzialausschussesvornehmen,"

Düsseldorf, den 24. November 1920.

2>e« P«ov!nzt«lansschnß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers.
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Bestimmungen
über das Verhältniswahlsystembei den vom Provinziallandtag

vorzunehmenden Wahlen.

1. Der Wahlvorstand besteht aus dem Vorsitzenden des Provinziallandtags und 4 von
dem Provinziallandtag aus seiner Mitte zu wählenden Beisitzern. Diese werden mit einfacher
Stimmenmehrheit oder — wenn nicht widersprochen wird — durch Zuruf gewählt.

Der Vorsitzendeernennt zwei der Beisitzer zu Schriftführern.
2. Für die Wahl der Mitglieder des Provinzialausfchusses und der Stellvertreter sind

getrennte Wahlvorschliigeeinzureichen.
3. Die Wahlvorschlägemüssen mindestens von 7 Provinziallandtags-Abgeordneten unter¬

zeichnet sein und die zur Wahl Vorgeschlagenen in erkennbarer Reihenfolge so deutlich kennzeichnen,
daß über ihre Person kein Zweifel bestehen kann.

4. Die Wahlvorschliigedürfen um die Hälfte mehr Namen enthalten, als Mitglieder bezw.
Stellvertreter zu wählen sind.

Einer der Unterzeichnerdes Wahlvorfchlags soll als Vertrauensmann bezeichnetwerden,
der für die Verhandlungen mit dem Wahlvorsteher, zur Rücknahmedes Wahlvorschlagssowie zur
Abgabe und Rücknahmeder Verbindungserkliirungenbevollmächtigtist. Fehlt in einem Vorschlage
die Bezeichnungdes Vertrauensmannes, fu gelten die Unterzeichnerin der Reihenfolge der Unter¬
zeichnungals folche. »

Bei den einzelnen Namen kann angegeben werden, für welchenVorgeschlagenener als
Ersatz im Fall des Ausrückens(Ziffer 17, Abs. 3) gelten soll.

5. Der Name des Bewerbers, der in dem Wahlvorschlagean erster Stelle genannt ist,
dient zur Bezeichnungdes Wahlvorschlags.

6. Die Wähler sind spätestens bei der Anberaumung der Sitzung, in der die Wahlen
vorgenommenwerden sollen, aufzufordern, dem Landtagsvorfitzendendie Wahlvorschlage spätestens
eine Stunde vor dem festgesetzten Beginn der Sitzung an eine naher zu bezeichnende Stelle und
zwar getrennt für die Mitglieder des Provinzialansschussesund für die Stellvertreter schriftlich
einzureichen.

Mit den Wahlvorschlage»sind gleichzeitig die Zustimmungserklaruugen der Bewerber zur
Aufnahme in die Wahlvorschlage vorzulegen. Etwa ausstehende Zustimmungserklärungen sind
binnen einer Woche dem Landeshauptmann schriftlich einzureichen. Von den zur Wahl vor¬
geschlagenen Bewerbern, die nicht Provinziallandtags-Abgeordnete sind, ist außerdem noch, soweit der
Wahlvorstand dies für erforderlichhält, eine Befcheinigungder zuständigenGemeindebehördebinnen
einer Woche dem Landeshauptmann darüber einzureichen, daß der Vorgeschlageneseit mindestens
6 Monaten in der Rheinprovinz seinen Wohnsitz hat (vergl. auch Ziffer 17, Abs. 1). Der Provinzial-
ansschußwird ermächtigt, in seiner nächsten Sitzung bezüglichderjenigen Bewerber, welche Zustim-
mungsertlärung und Bescheinigungnachträglichbeizubringenhaben, darüber zu entscheiden, ob ihre
Aufnahme in den Wahlvorschlagzulässig war.
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?. Verbindungen von Wahlvorschlägensind zulässig; sie müssen spätestens bis zum Beginn
der in Ziffer 6 angegebenen Sitzung dem Vorsitzendendurch den Vertrauensmann schriftlich erklärt
werden. Verbundene Wahlvorschläge können nur gemeinschaftlich zurückgenommenwerden. Die
Aufhebung einer Verbindung und die Zurücknahmeeines Wahlvorschlagesist nur bis zum Beginn
der Sitzung zulässig.

Die verbundenenWahlvorschlägegelten den anderen Wahlvorschlägengegenüber als ein
Wahlvorschlag.

8. Die Prüfung der Wahlvorschlägeund ihrer Verbindung erfolgt durch den Wahlvorstand,
der etwaige Mängel sofort abzustellenhat.

Die zugelafsenen Wahlvorschlägeund ihre etwaige Verbindung sind vom Vorsitzenden unter
Weglassung der Namen der Unterzeichnerund Vertrauensmänner zu Beginn der Wahlhandlung
der Wahlversammlung bekannt zu geben,

9. Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel. Die Namen anf den einzelnen Stimmzetteln dürfen
nur einem einzigen der bekannt gegebenen Wahlvorschläge entnommen werden. Es genügt, wenn
auf dem Stimmzettel der Name des an der Spitze des betreffenden Wahlvorschlags stehenden
Bewerbers genannt wird.

Für die Gültigkeit der Stimmzettel sind die Bestimmungen in ß 42, Abs. 1. Ziffer 3—8
und Absatz 3 der Wahlordnungvom 30. November1918 (R.-G.-Bl. S. 1353) entsprechendanzuwenden.

10. Die Wähler werden in der Reihenfolge,in der fie in der Wählerliste stehen, aufgerufeu.
Jeder aufgerufene Wähler legt den Stimmzettel uneröffnet in die Wahlurne. Nach Beendigung
des Aufrufes ist zu fragen, ob noch Stimmen abzugebensind. Der Schriftführer hat die Stimm¬
abgabe jedes Wählers neben dessen Namen in der Wählerliste zu vermerken.

11. Nach Abgabe der Stimmzettel hat der Vorsitzende die Wahl für geschlossen zu erkläre»;
er nimmt die Stimmzettel einzeln aus der Wahlurne und verliest den oder die darauf verzeichneten
Namen. Einer der beiden nicht zu Schriftführern bestellten Beisitzer zählt laut die von dem
Vorsitzendenverlesene»Namen.

12. Zur' Ermittelung des Wahlergebnisses ist von, Wahlvorstand festzustellen, wieviel
gültige Stimmen abgegebenuud wieviel hiervon auf jeden Wahlvorschlagund auf die verbundenen
Wahlvorschlägeentfallen sind.

13. Die Mitglieder- bezw. Stellvertreter-Sitze werden auf die Wahlvorschlägeuach dem
Verhältnis der auf sie entfallenden Stimmen verteilt. Die auf die einzelnen Wahlvorschlägeent-
fallenen Stimmcnzahlen werden zu diefem Zwecke nacheinanderdurch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt, bis
von den sich hierbei ergebenden Teilzahlen so viele Höchstzahlender Größe nach ausgesondert
werden können, wie Provinzialausschußmitgliederbezw. Stellvertreter zu wählen sind. Jeder Wahl¬
vorschlag erhält so viel Sitze, wie auf ihn Höchstzahlen entfallen. Bei Ermittelung der Höchst¬
zahlen werden Bruchteile mitgerechnet.Wenn die an letzter Stelle stehendeHöchstzahlauf mehrere
Wahlvorschlägezugleichentfällt, entscheidet das Los.

14. Sind verbundeneWahlvorfchlägevorhanden, so wird bei der Verteilung der Sitze
auf die einzelnen Wahlvorfchlägejede Gruppe verbundener Wahlvorschläge als ein Wahlvorschlag
angesehenund ihr die ihrer Gesamtstimmenzahlentsprechende Zahl von Ausschußmitgliedernbezw.
Stellvertretern zugewiesen, Ist so die Zahl der Sitze festgestellt,die auf jede Gruppe verbundener
Wahlvorschlägezusammenentfallen, so weiden nach den Grundsätzen von Ziffer 13 die Sitze auf
die einzelnen miteinander verbundenenWahlvorschlägeunterverteilt.
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15, Wenn ein Wahlvorschlag oder eine Gruppe verbundener Wahlvorschläge weniger
Bewerber enthält, als auf sie Höchstzahlenentfallen, so gehen die überschüssigen Sitze auf die
Höchstzahlender anderen Wahlvorschlägeüber.

16, Für die Verteilung der einem Wahlvorschlägezugeteilten Sitze unter die einzelnen
Bewerber ist die Reihenfolge der Benennungen auf deu Wahlvorschlägeu(Ziffer 3) maßgebend.

17, Der Vorsitzende hat die Gewählten, soweit sie anwesendsind, sofort mündlich, andern¬
falls schriftlich von der auf sie gefallenen Wahl zu benachrichtigenund sie aufzufordern, sich im
Falle der Anwesenheitsofort, im Falle der Abwesenheitbinnen einer Woche nach Zustellung der
Nachricht unter Beibringung der nach Ziffer 6, Abs, 2, etwa noch erforderlichenBescheinigung
über die Annahme der Wahl zu erklären.

Schweigen oder Annahme unter Vorbehalt gilt als Ablehnung.
Wenn ein Gewählter die Wahl ablehnt oder ausscheidet, so tritt an seine Stelle derjenige

Bewerber aus demselben Wahlvorschlag,der als Ersatz für den Ablehnenden oder Ausgeschiedenen
(Ziffer 4) bezeichnetund nach deu Grundsätzen der Ziffer 16 an erster Stelle berufen ist. Liegt
eine solche Bezeichnungnicht vor, so tritt der nach dem gleichen Grundsatz an erster Stelle berufene
Bewerber aus demselbenWahlvorschlag oder, wenn dieser erschöpftist, aus einem mit ihm ver¬
bundenen Wahlvorschlag ein. Ist hiernach ein Bewerber uicht vorhanden, so ist bei der nächsten
Tagung des Provinziallandtags eine Neuwahl vorzunehmen.

Die gemäß des vorhergehendenAbsatzeserforderlichenFeststellungen trifft der Vorsitzende
des Proviuzialansschussesauf Vorschlag des Landeshauptmanns.

18, Ueber die Wahl ist eine Niederschriftaufzunehmen, die vom Wahlvorstande zu unter-
zeichnen ist.
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Drucksachen. Nr. 4.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Wahl der zur Mitwirkung bei deu Geschäften der Rentenbank für die
Provinz Westfalen, die Rheinprovinz und die Provinz Hessen-Nassauin Münster

berufenen Kommissare der Provinzialvertretung und deren Stellvertreter.

Die Mitwirkung und Kontrolle, welche nach dem 8 5 des Gesetzesüber die Errichtung
von Rentenbanken vom 2. März 1850 (G. S. S. 112 ff.) dem Provinziallandtage obliegt,
soll nach dem von den Ministern der Finanzen und für die landwirtschaftlichen Angelegen¬
heiten zur Ausführung des Gesetzes unter dem 8. August 1854 erlassenen Regulativ durch
zwei Abgeordnete bezw. deren Stellvertreter, die der Provinziallandtag aus seiner Mitte
wählt, ausgeführt werden und hauptsächlichdarin bestehen, daß die Abgeordneten sich an
der Auslosung und Vernichtung der zu amortisierendenRentenbriefe (H 47 des Gesetzes)
und an der im Anfange jeden Jahres auf Grund des jährlichen Finalabschlussesvorzu¬
nehmenden Revision der Rentenbanlkasse beteiligen, auch berechtigtsind, an den ordentlichen
monatlichen Revisionen dieser Kasse teilzunehmen. Mit der Vernichtung der eingelösten
Rentenbriefe erfolgt in gleicher Weise unter Zuziehung der Abgeordneten auch die Ver¬
nichtung der unbrauchbaren Formulare zu Rentenbriefen und Zinskoupons (ß 42 der
Geschäftsanweisungfür die Rentenbanken vom 12. Juli 1850). Die Abgeordneten er¬
halten ein Exemplar der von der Rentenbank-Direktion halbjährlich aufzustellenden
summarischenGeschäftsübersichten, sowie ein Exemplar des jährlichen Finalabschlnssesder
RentenbanNassemit der dazu gehörigen Vermögensnachweisung. Außerdem werden den
Abgeordneten bei der halbjährlichen Revision der Formularbestände und bei der halb¬
jährlichen Auslosung der zu tilgenden Rentenbriefe von der Rentenbank-Direktionsämtliche
Bücher nnd Kontrollen über die in dem betreffendenTermin erfolgte Ausfertigung und
Ausgabe von Rentenbriefen und die von der Rentenbank in diesem Termin übernommenen
Renten, sowie die halbjährliche Amortisationsberechnungund die zum Zwecke der näheren
Prüfung der einzelnen Positionen derselbenerforderlichenBücher, Kontrollen und Kassen¬
ordres zur Einsichtvorgelegt.

Der 57. Rheinische Provinziallandtag hat in der Plenarsitzungvom 21. März 1917:
g) als Kommissare der Provinzialvertretung:

die Provinziallandtags-Abgeordneten:Landrat Freiherr von Dalwigk zu üichten-
fels zu Siegburg (ist inzwischen zum Regierungs-Präsidenten in Aachen ernannt)
und Regierungs-Präsident a. D. WirklicherGeheimer Ober-Regierungsrat Frei¬
her von tzövel zu Merlsheim, Kreis Höxter, (ist inzwischen gestorben);
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d) als Stellvertreter:
die Provinziallandtags-Abgeordneten: Geheimer Kommerzienrat Arnold tzueck
zu Aue und Gutsbesitzer Johannes Terboven zu Frillendorf

auf die Dauer von zwei Jahren mit der Maßgabe gewählt, daß die Wahlen so lange zu
gelten haben, bis der Provinziallandtag eine Neuwahl vorgenommen hat. Die Wieder¬
wahl ist zulässig.

Der Provinzialausschuh beehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle sür die Mitwirkung und Kontrolle bei den Geschäften
der Direktion der Rentenbank, welche nach § 5 des Gesetzes über die Errichtung
von Rentenbanken vom 2. März 1850 dem Provinziallandtag obliegt, zwei
Abgeordnete und zwei Stellvertreter auf die Dauer von zwei Jahren mit der
Maßgabe wählen, daß die Wahlen so lange Geltung behalten, bis der
Provinziallandtag eine Neuwahl vorgenommen hat."

Düsseldorf, den 22 März 1919.

Der ProvinzialauKschuh:

O. Graf Beissel von Gnmnich, D>'. von Renvers,
Voischender. Landeshauptmann.
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Drussachen. Nr. 5.

Bericht und Antrag
des Provinzilllausschusses,

betreffend

den Ablauf der Dienstzeit der Landesräte Dr. Diefenhardt, Hubert Müller,
Max Müller und Zillikens.

Der 49. Rheinische Proviuzillllandtag hat in der Sitzung vom 12. März 1909 die
LandesassessorenDr. Diefcnhardt, Hubert Mnller, Max Müller und Zillikens vom 1. April
1909 ab auf die Dauer von 12 Jahren zn üandesräten unter folgenden Bedingungen gewählt:

1. Die Gewählten haben fich den jetzigen und etwa künftig zu ertastenden Bestimmungen
der Reglements über die dienstlichenVerhältnisse der Provinzialbeamten zn unter¬
werfen;

2. sie sind verpflichtet, ohne Genehmigung des Provinzilllausschusseskein Mandat für
eine politische Körperschaft oder in die Gemeindevertretung zu übernehmen, für letztere,
wenn ihnen ein gesetzlicher Ablehnungsgründ zur Seite steht;

3. sie sind gehalten, cmf Beschluß des Provinzilllausschussesdie Geschäfte als Mitglied
oder stellvertretendes Mitglied des Vorstandes der Landesversicherungsanstalt im
Haupt- oder Nebenamt zu übernehmen oder sich bei der Zentralstelle nach Anordnung
des Landeshauptmanns, insbesondere anch unter einem anderen oberen Beamten,
welcher nls Abteilnngsdirigent fungiert, zu beschäftigen.
Die am 1. April 1909 begonnene 12jährige Amtszeit der gewählten Landesräte geht

mithin am 31. März 1921 zn Ende.
Da es fraglich ist, ob der Provinziallandtag im Jahre 1921 vor Ende März zusammen¬

treten wird, es aber anch nicht erwünschtist, daß die Entscheidungkurz vor dem Ablauf der
Wahlperiode getroffen wird, so wird sich der Provinziallandtag schon in seiner nächsten
Tagung mit der Wiederwahl zu befassen haben.

Unter Beifügung eiuer Nachweisungüber die persönlichenund dienstlichenVerhält¬
nisse der Üandesräte Dr. Diefenhardt, Hubert Müller, Max Müller und Zillikens beehrt sich
der Provinzialansschuß den Antrag zu stellen:

„Der Provinziallandtag wolle die Landesräte Dr. Diefenhardt, Hnbert Müller, Max
Müller nnd Zillikens als Landesräte auf die Dauer von 12 Jahren wiederwählen und
den Wahlen die vorstehend unter 1 und 3 gedachten Bedingungen zugrunde legen."
Düsseldorf, den 18. Februar 1920.

Der Provinzialansschuß:

O. G rllf B ciss el v o u G y m n i ch , !,)>'. u on RenUers ,
Vorsitzender. Lllndcshlluptnillnn.
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Nachweisung
über die persönlichen und dienstlichen Verhältnisse der Landesräte Dr. Diefenhardt,

Hubert Müller, Max Müller und Zillikens.

Nr.

Der Beamten

Familien«
und Vornamen

Geburtsort
und

Geburts¬
datum

Zeitpunkt
der

Ernennung
zum

Gerichts¬
assessor

Kon
fesston

Fami-
lien-

verhält-
nisse

Bemerkungen.

Dr. Diefenhardt,
Adolf

Haiger,
Reg.-Vez.
Wiesbaden

6. Juli
1876

12. Febr.
1904

ev. ver¬
heiratet

Müller, Hubert Duisburg,
6.Dezembec

1876

3.Dezember
1903

rath. ver¬
heiratet

Landesrat Dr. Diefenhardt, am 3. Mai
1904 als Gerichtsasfesfor in den
Rheinifchen Provinzialbienst einge¬
treten, wurde vom Provinzialaus-
fchuß am 17. Februar 1906 zum
Landesafsefsor und vom 49. Rhei¬
nischen Provinziallandtag vom 1.
April 1909 ab auf die Dauer von
12 Jahren zum Landesrat gewählt.
Er ist zurzeit als beamtetes Mitglied
des Vorstandes der Landesversiche
rungsanstatt tätig.

Landesrat Hubert Müller, am 4. No¬
vember 1904 als Gerichtsassessor in
den Dienst der Rheinischen Provin-
zialverwaltung eingetreten, wurde
am 17. Februar 1906 vom Provin-
zialansfchutz zum Landesassessor und
vom 49. Rheinischen Provinzialland¬
tag vom 1. April 1909 ab auf die
Dauer von 12 Jahren zum Landes¬
rat gewählt. Landesrat H. Müller
ist Referent für Personal- und Fi¬
nanzsachen; außerdem ist er ständiger
Stellvertreter des Landeshaupt¬
manns" in seinen juristischen 'Ge¬
schäften bei der Provinzial-Feuer-
v ersich erungs anstatt.
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Der Beamten Zeitpunkt
der Faini»

Nr.
Familien«

Geburtsort
und

Ernennung
zum

Kon»
fession

lien«
verhält» Bemerkungen.

und Vornamen GeburtZ.
datum

Gerichts.
assessor

nisse ^

3 Müller, Max Gerstau, 9. Juli 1904 ev. ver¬ Landesrat Max Müller, am 16. Ia^
Kreis mit Dienst¬ heiratet nuar 1905 als wissenschaftlicherHilfs¬

Mettmann alter vom arbeiter in den Rheinischen Provin-
28. Januar 9. Juli zialdienst eingetreten, wurde vom

1876 1903 Provinzialausschutz am 17. Februar
1906 zum Landes assessor nnd vom
49. Rheinischen Provinzmllandtag
vom 1. April 1909 ab auf die Dauer
von 12 Jahren zum Landesrat ge¬
wählt. Landesrat Max Müller ist
bei der Zentral«erwaltung als Re¬
ferent in der Fürsorgeerz iehungs -
abteilung tätig.

4 Zillikens, Paul Eupen, 21. Mai tath. ver¬ Landesrat Zillikens, seit 19. Februar
4. Juni 1904 heiratet 1906 im Dienst der Rheinischen

1877

'

-

Provinzialverwaltung, wurde vom
1. April 1908 ab vom Provinzial-
ausschuß zum Landes assessor und
vom 1. April des folgenden Jahres
ab vom 49. Rheinischen Provinzial-
landtllge zum Landesrat gewählt.
Landesrat Zillikens ist Referent für
das Taubstummen-, Blinden- und
Hebammenwesen.
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Drucksachen.Nr. b.

Bericht und Antrag
des Provinzialausfchusses,

betreffend

die Wahl des Landesbauinsvekiors, Baurat Hemekamv zum Laudesbauvat.

Durch die Übertragung der Stelle des am 27. März v. Is.. verstorbenen Abteilungs-
dirigenten der Straßenbanverwaltung, Landesbanrats Schweitzer, an den bei der'Zentral-
Verwaltung tätigen Landesbaurat Qnentell war die Neubesetzungder von letzterem inne¬
gehabten Stelle erforderlichgeworden. Der Provinzialansschnß hat mit der Wahrnehmung
der Geschäfte eines Landes-Oberbaninspeltors bei der Zentralverwaltnng den Vorsteher
des Landesbauamts Krefeld, Landesbcminspektor,Banrat Heinetamp beauftragt, welcher
durch die erfolgreicheVerwaltung der Landesbanämter Prüm und Krefeld hierzu besonders
geeignet schien. Den gehegten Erwartnngen hat er nach jeder Richtung hin entsprochen
Als nach der Besetzung des linksrheinischen Gebiets die Besatzungstrnppen mit dem Wunsche
vorstellig wurden, wegen der Straßeninstandsetzungsarbeiten nicht mit den einzelnen
Bauämtern, sondern nur mit einer Stelle zn verhandeln, wurde Baurat Heinekamp nach
Köln kommandiert nnd als Kommissarfür den englischen Abschnittbestellt. Anch in dieser
Eigenschaft ist er mit Erfolg tätig gewesen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich vorzuschlagen,den Banrat Heinekampzum Laudes-
baurat zu wählen, da dies den dienstlichen Verhältnissen, namentlich in seiner Stellung deu
Lotalbanbeamten gegenüber entsprechen würde. Die Personalien sind nmstehendangegeben.

Die Wahl dürfte nnter folgenden Bedingungen zu erfolgen haben:
1. Die Wahl erfolgt anf die Daner von 12 Jahren, beginnend am 1. April 1919 mit einem

Vesoldungsdienstalter vom 1. April 1905;
2. der Gewählte hat die Bestimmungen der zurzeit bestehendennnd der etwa künftig noch

zn erlassenden Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten
der Rheinprovinz als für sich verbindlich nnznertennen;

3. der Gewählte ist ferner gehalten, sich bei der Zentralstelle auf Anordnuug des Landes¬
hauptmanns, insbesondere auch unter einem anderen Oberbeamten, welcher als Ab¬
teilungsdirigent fungiert, beschäftigenzn lassen;

4. der Gewählte ist endlich verpflichtet, sich unter Veibehaltnng des Gehalts jederzeit in
ein Landesbauamt zurückversetzen zn lassen, falls dies seitens des Landeshauptmanns
für zweckdienlich erachtet wird.

Düsseldorf, den 22. März 1919.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel vo n G h >n n i ch , Dr. v o u R envers ,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Nachweisung
über die persönlichen und dienstlichen Verhältnisse des Lcmdesbauiuspektors, Baurats Heinekamp.

Des Beamten

Familien»
und Vorname

Geburts»
Datum

und »Ort

Zeitpunkt
der

Ernennung
zum

Regieruugs»
baumeister

Kon»

fession

Familiem
Verhält¬

nisse
Bemerkungen.

Heinekamp,
Rudolf

2. Oktober
1869

in Sieg¬
burg.

28. Iannar
1897,

mit Dienst¬
alter vom

28. Januar
1896.

kath. ver
heiratet.

Vaurat Heinekamp wurde am ?. De»
zember 1891 als Regierungsbaufüh«
rer vereidigt. Die zweite Staats»
Prüfung bestand er „mit Auszeich¬
nung". Vom 16. Februar 1897 bis
81. März 1898 war er Hilfsarbeiter
bei der Wasserbauinspektion Geeste-
münde, vom 1. April 1898 bis 14. Ok»
tober 1902 Abteilungsbanmeister bei
der Weichselstrombauverwaltnng und
dann bis 14. August 1903 bei der
Regierung in Gumbinnen.
Am 15. August 1903 trat Heinetamp
in den Dienst der Rheinischen Pro-
vinzialverwaltung, wurde am 15. Fe¬
bruar 1904 als Landesbauinspektor
definitiv angestellt, verwaltete zuerst
das Landesbauamt Prüm nnd dann
dasjenige in Krefeld. Vom 9. August
1918 ab wurde er mit der Wahr¬
nehmung der Dienstgeschäfte eines
Landesoberbauinspektors bei der
Zentralstelle beauftragt. Seit 23.
Januar 1919 ist Baurat Heinekamp
als Kommissar für den Provinzial-
Straßenbau im besetzten Gebiet
(englischer Abschnitt) nach Köln kom¬
mandiert
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Vrussachen. Nr. ?.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Wahl eines zweiten Landesmedizinalrats bei der Landesversicherungsanstalt
„Nhmipromnz".

Mit dem Anwachsen der Geschäfte bei der Landes» ersich erungs anst alt hat auch die
ärztliche Tätigkeit bei dieser Anstalt derart an Umfang zugenommen, daß sie unmöglich
von dem dort angestellten Landesmedizinalrat allein bewältigt werden kann. Es mußte
deshalb schon seit 1. Oktober 1919 ein zweiter ärztlicher Berater in der Person des früheren
Chefarztes Dr. Rönsberg zur Erledigung der medizinisch-technischenAngelegenheiten,
zunächst im Wege des Privatdienstvertrages eingestellt werden. Die besonders im Heilver¬
fahren auftretenden Fragen über neue Vehnndluugsmethoden, neue Heilmittel usw.
namentlich bei der Tuberkulosebekämpfung,den Kinderheilverfahren und den Heilverfahren
für Geschlechtskranke stellen die Medizinalräte fortgefetzt vor neue Aufgaben, deren Be¬
deutung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Auch bei der Verwaltung der der
Landesversicherungsanstalt gehörigen Heilstätten Nonsdorf, Rheinland bei Honnef, Holster-
hausen, Roderbirten und Landesbad Aachen, sowie der Heilstätten Dentlingen und Wald-
breitbach, über deren bereits beschlossenen Erwerb die Verhandlungen schweben, ist die
sachverständigeMitarbeit medizinischvorgebildeter Beamten unentbehrlich.

Die nebenamtliche Tätigkeit eine? zweiten Medizinalrats reicht zur Erfüllung
all dieser Aufgaben nicht aus. Da das Bedürfnis nach einem zweiten ärztlichen Ober¬
beamten bei der Lnndesversichcrungsanstaltals ein dauerndes anzusehen ist, nnd Dr. Röns¬
berg sich in dem Amte durchaus bewahrt hat, wird dessen Wahl zum Landesmedizinalrat
in Vorschlag gebracht.

Dr. Rönsberg, geb. 4. August 1866 in Duisburg, bestand das medizinischeStaats¬
examen am 23. Mai 1894, war dann an verschiedenen Polikliniken nnd dem städtischen
KrankenhauseMoabit in Berlin als Assistenzarzttätig, ließ sich 1900 nach abgelegtem Kreis¬
arztexamen in Duisburg als Svezialarzt für innere Krankheiten und Kinderkrankheiten
nieder und wurde 1904 zum Ehefarzt der inneren Abteilung des St.-Vinzenz-Hosvitals zu
Duisburg gewählt. Seit 1910 wirkte er als Vertrauensarzt der Landesversicherungsanstalt.

Der Provinzinlausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle den 1),'. Rönsberg nnter folgenden Bedingungen

zum Landesmedizinalrat wählen:
1. Die Wahl erfolgt auf 18 Jahre vom 1. Januar 1920 ab;
2. das Pensions- und Besoldungsdienst alter wird auf den 1. Oktober 1910 festgesetzt!
3. der Gewählte hat die Bestimmungen der zurzeit bestehenden und der etwa

künftig zn erlassenden Reglements über die dienstlichenVerhältnisse der Pro-
vinzialbeamten der Nheinprovinz als für sich verbindlich anzuerkennen."

Düsseldorf, den 31. Mai 1920.

Ter Provinzinlausschuß:
Hueck, Dr. vonRenvers,

Stellvertretender Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Drucksachen^ Nr. 8.

Bericht und Antrag
des Provinzialansschusses

über die Einwirkungen des Friedensschlusses und der Besetzung
eines Teiles der Rheinprovinz auf die Provinzialverwallung.

Der Friedensschlußhat neben dein Unglück, das er über ganz Deutschlandgebracht
hat, der Rheinprovinz noch besondere schwere Wunden geschlagen und große Leiden ans-
erlegt, nämlich die dancrnde oder vorübergehendeAbtrennung wertvollsterTeile mit rein
deutscher Bevölkerung: Eupen, Malmedv,nnd Eaargebiet, die Besetzung des größten Teiles
der Provinz durch fremde Truppen nnd die Veeinträchtignng der Freiheit der Provinz
und ihrer Verwaltung durch die Bestimmungen des sog. „Nheinlandabkommens" nnd die
Verordnungen der Interalliierten Oberkommissionin Eoblenz. Durch diese Diuge wird
mich die Selbstverwaltung der Provinz in fast allen Zweigen ihrer Tätigkeit in größerem
oder geringeren» Umfange berührt. Eine Berichterstattung an den Provinziallandtag
erscheint hierüber in einigen wichtigen Punkten notwendig, die der Zuständigkeit des
Prouinziallandtages uuterliegendc Maßnahmen erfordern. Es ist aber uicht möglich, die
einzelueu zu treffenden Maßnahmen selbst der jedesmaligen vorherigen Veschlußsassuug
des Prouinziallandtages zu unterwerfen, da die Entschließungen meist so eilig gefaßt
werden nnissen, daß das Zusammentreten des nächsten Landtages nicht abgewartet werden
kann. Auch sind die meisten hierher gehörigenAngelegenheitenaugenblicklich noch in der
Schwebe. Es bleibt daher nichts anderes übrig, als daß der Landtag von den Gegen¬
ständen, um die es sich handelt, Kenntnis nimmt und den Provingialausschuß— nötigen¬
falls unter Auferlegung bestimmter Richtlinien für die Verhandlungen — ermächtigt, die
erforderlichenMaßnahmen zu treffen und dem nächsten Landtag darüber zu berichten.
Aus nahe liegenden (gründen sind mich der Berichterstattung an dieser Stelle gewisse
Grenzen gezogen zumal über Punkte, die zur Zeit noch Gegenstand von Verhandlungen
mit der Gegenseitesind.

Die Dinge, um die es sich handelt, lassen sich in vier Gruppe» zusammenfassen:
I. Requisition von Prouinzialanftalten für Zwecke der Besatzung.

II. Anforderungen auf Grund des Rheinlandabkommens anf dein Gebiete der
Veamtenbestellnngund der Straßenverwaltung.

III. Die Abtretung der Kreise Eupen und Malmedy.
IV. Die Bestimmungen des Friedensvertrages über das Saargebiet.

l.
Die Bestimmnngen des Nheinlandabkommens ermöglichenin weitestemMaße die

Inanspruchnahme öffentlicher Gebäude für Zwecke der Besatzung. Aus manchen Gründen
lft erklärlich, daß gerade die Prouinzialanftalten hierbei vielfach in Anspruch genommen
werden. Es handelt sich meistens um Zurverfügungstellung von Räumen für Lazarett¬
zwecke. Dazu eignen sich viele unserer Anstalten, vor allem die Provinzial-tzeil- und
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Pfiegeanftalten sehr gut. Auch ist es den Gemeinden häufig recht erwünscht,durch Inan¬
spruchnahmeder Prouinzialanstalten selbst von der Verpflichtung,Unterbringungsmöglich¬
keiten zu stellen, frei zn werden. Dazu kommt, daß die Provinzial-tzeil- und Pfiege¬
anftalten zum Teil nicht voll belegt waren und daher in der Lage waren. Räume abzu¬
geben. Die Inanspruchnahme der Anstalten wechselt sehr, und darin liegt gerade für die
Verwaltung eine außerordentliche Schwierigkeit, da niemals mit Sicherheit übersehen
werden kann, ob eine heute noch nicht in Anspruch genommene Anstalt nicht in nächster
Zeit uns entzogen wird, oder umgekehrt, ob nicht eine heute von fremden Truppen belegte
Anstalt plötzlich frei gemachtuud uns wieder zur Verfügung gestellt wird.

Zur Zeit, im November1920, sind für Vesatzungszweckerequiriert: in der Provinzial-
Heil- und Pssegeanstalt Nndernach 3 Häuser, in der Provinzial-Heil- und Pstegeanstalt
Vedburg-Hau 5 Häuser, in der Provinzial-tzeil- und Pstegeanstalt Türen 2 Häuser, in
der Provinzial-tzeil- und Pstegeanstalt Galkhausen 17 Häuser, in der Provinzial-Fürsorge-
erziehungsanstalt Nheindahlen 3 Häuser, die Provinzial-Taubstummenanstalt Neuwied ganz
und die Provinzial-Taubstummenanstalt Euskirchen zur Hälfte. Außerdem muß bis
spätestens 1. Februar nächste» Jahres die Provinzial-Fürsorgeeerziehungsanstalt Solingen
nahezu ganz geräumt und zur Verfügnng gestellt werden.

Tie Provinzialverwaltung muß in den einzelnen Fällen suchen, Ersatz für die
beschlagnahmtenAnstalten oder Anstaltsteile in anderen Provinzialanstalten oder auch
durch Unterbringung ihrer Pfleglinge in entsprechendenPrivatanstalten zu finden. Bis
jetzt ist dies auch, wenn auch vielfach nur mit großer Mühe gelungen. BesondereSchwierig¬
keiten ergeben sich in den Fällen, wo eine ganze Anstalt beschlagnahmtwird, so bei der
Provinzial-Taubstummeuanstlllt Neuwied. Hier find die erforderlichen Räume für
die Taubstummen teils in der Provinzial-Vlindenanstalt, teils in einer Privatanstalt
gefunden worden. Welche Lösung zur anderweiten Unterbringung der Insassen der
Provinzial-Fürsorgeerziehungsanftalt Solingen gefunden wird, bei der auch sämtliche
Beamtenwohnungen geräumt werden müssen, steht zur Zeit der Drucklegungdieses Berichtes
noch nicht fest.

Die durch die Requisition der Anstalten entstehendenKosten werden beim Reiche
zur Erstattung angemeldet. Bis jetzt sind Schwierigkeiten in diesem Punkte noch nicht
entstanden, jedoch liegt in den meisten Fällen eine endgültige Entscheidung noch nicht vor,
vielmehr sind nnr Vorschußzahlungengeleistet.

ll.
Nach dem Artikel 3 des Rheinlandabkommens hat der in Eoblenz eingesetzte

„Interalliierte Oberausschuß der Rheinlande" das Recht, Verordnungen (Oröonnänces)
zu erlassen, soweit dieselbennotwendig sind, „um den Unterhalt, die Sicherheit und die
Bedürfnisseder militärischen Kräfte der alliierten und associierten Mächte sicher zu stellen."
Solche Verordnungen haben Gesetzeskraft. Diese Befugnis wird seitens des Oberaus¬
schusses soweit ausgedehnt, daß fast jede Tätigkeit einer öffentlichenVerwaltung darunter
gefaßt und somit unter das Gesetzgebung«- und Aufsichtsrecht des Oberausschussesgestellt
werden kann. Bisher sind seitens des Oberausschusses55 Verordnungen und 11 An¬
weisungen erlassen worden.

Für die Provinzialverwaltung ist zunächst von Bedeutung die Verordnung Nr. 29
vom 13. Juli 1920, die sich auf die Nichtanerkennung und Absetzung deutscherBeamten
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im besetzten Gebiete durch den Oberausschuß bezieht. Diese Verordnung bestimmt zunächst
für alle höheren nnd einen großen Teil der mittleren Beamten, die in einer Lifte auf¬
geführt sind, daß jeder Abgang oder Versetzung und jede Ernennung eines solchen Beamten
dem Ortsdelegierten des Oberausschusses mitgeteilt werden mnß. Dabei müssen genaue
Personalangaben gemacht werden und zwar im wesentlichen über die Laufbahn, den
Geburtsort, den bisherigen Heimatsort des Beamten und sogar den Heimatsort der Frau
des Beamten. Gegen die Ernennung der Beamten kann dann der Oberausschuß Wider¬
spruch erheben, falls er diese Maßnahme zur Sicherung des Unterhaltes, der Sicherheit
und der Bedürfnisse der alliierten und associierten Streitkräfte für nötig erachtet. Darüber
hinaus kann jeder deutsche Beamte im besetzten Gebiete auf Befehl der Oberkommission
abgesetzt werden, wenn nach deren Meinung diese Maßnahme notwendig ist, um den
Unterhalt, die Sicherheit und die Bedürfnisse der alliierten und associierten Streitkräfte
zu gewährleisten oder wenn der betreffende Beamte es verfäumt oder sich weigert, den
Verordnungen der Oberkommission Folge zu leisten.

Neben dieser Absetzung kann der Beamte, wenn er den Verordnungen des Ober¬
ausschusses zuwidergehandelt hat, gemäß Artikel 5 Verordnung 2 aus dem besetztenGebiet
ausgewiesen werden. Die Ausweisung kann auch, wie die einer jeden anderen Person
nach Artikel 10 Verordnung 3 erfolgen, wenn seine Anwesenheit im besetzten Gebiet
geeignet erscheint, den Unterhalt, die Bedürfnisse und die Sicherheit der Vesatzungstruppen
oder die öffentliche Ordnung zu gefährden. Die Bestrafnng und Amtsenthebung eines
Beamten kann weiter nach Artikel 6 Verordnung 3 erfolgen, wenn derselbe den Befehlen
der alliierten Militärbehörden, denen zu gehorchen er verpflichtet ist, zuwider gehandelt hat.

Es ist ersichtlich, in welcher schlimmen Lage sich dadurch die Beamten des besetzten
Gebietes befinden und wenn auch in der kurzen Zeit seit Inkrafttreten der Verordnung
sich noch in keinem Einzelfalle für die Provinzialverwaltung Schwierigkeiten ergeben
haben (2 Fälle, in denen Beseitigung von Provinzialbeamten verlangt und durchgesetzt
wurde, liegen vor der Verordnung), so können solche doch stets eintreten und dann den
Provinzialcmsschuß zu eiligen und evtl. auch von den Festsetzungen des Hanshaltsplanes
über Beamtenstellen abweichenden Maßnahmen nötigen.

Von größter Bedeutung für die Provinzialverwaltung sind die Bestimmungen des
Rheinlandabkommens und der dazu ergangen«: Verordnung Nr. 33 des interalliierten
Oberausschusses über die Straßenverwaltung. Das Rheinlandabkommen geht davon aus,
daß für die Verkehrsmittel, also auch für die Straßen, in erster Linie die militärischen
Bedürfnisse maßgebend sind und bestimmt daher in Artikel 10: „Das im Betriebe ans
den Verkehrswegen (Eisenbahnen oder Kleinbahnen, Straßenbahnen jeder Art, Strömen
und Kanälen — mit Einschluß des Rheins — Straßen und Flüssen), angestellte Personal hat
den Befehlen, die ihm von dem Höchstkommandierenden der alliierten und assoziierten
Armeen oder in seinem Namen zu militärischen Zwecken erteilt werden, Folge zu leisten".

Diese Bestimmung des Rheinlandabkommens wird durch die Verordnung Nr. 33
des interallierten Oberausschusses und dnrch die bis jetzt geübte Praxis dahin ausgedehnt,
daß die gesamte Provinzialstraßenverwaltung im besetzten Gebiete der Aufsicht der Armee¬
kommandanten und ihrer Delegierten uutersteht und die Neubau- und Instandsetzungsarbeiten
der Straßen von diesen kontrolliert werden und in weitestem Umfange auf deren An¬
weisungen hin erfolgen. Das gleiche gilt auch selbstverständlich für alle anderen Straßen,
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ist aber naturgemäß hier nicht von so großer Bedeutung als bei den den durchgehenden
Verkehr uermittelnden Provinzialstraßen.

Im einzelnen bestimmt die Verordnung Nr. 33 n. a.: „Die kommandierenden
Generäle der Besatzuugsnrmee und deren Bevollmächtigte haben das Recht, und zwar jeder
in seiner Zone, alle Neubau-, Verbesserungs- und Instandhaltuugsarbeiten der Straßen zu
militärischen Zwecken zu überwachen.

Sie haben das Recht, zu militärischen Zwecken Befehle bezüglich aller Nrbeiteu
dieser Art zu erteileu.

Die deutscheu Behörden sind verpflichtet, diesen Befehlen nachzukommen; sie stellen,
,oweit dies nötig ist, zwecks Ausführung dieser Befehle alle zu ihrer Verfügung stehenden
Mittel bereit, und zwar einschließlich Baumaterial, Steinbrüche und Transportmittel."

«Zur Straßeubauuerwaltung gehörende technische Beamte werden zwecks Ent¬
gegennahme aller Befehle und Anweisungen den Militärbehörden uud zwecks Weitergabe
aller Mitteilungen zu folgenden Behörden delegiert:

a) für die Rheinprovinz: bei jeder Besatzungsarmee 1 Beamter, der seinen Sitz
entweder beim Generalstab der Armee oder in einer anderen vom Kommandanten
der betreffenden Armee bestimmten Stadt zu uehmen hat.
Außerdem wird ein höherer Beamter,.dem die vorgenannten unterstehen, in Köln

eingesetztwerden: dieser hat die Einheitlichkeit bei der Ausführuug der seinen Untergebenen
in der Rheinprouiuz erteilteu Befehle zu sichern."

„Diese Beamten sind für die Ausführung aller kraft dieser Verordnuug ergaugenen
Befehle verantwortlich; sie sind verpflichtet, den Befehlshabern der alliierten Armeen jede
von ihnen verlangte Auskunft in technischen Fragen zu erteilen."

Gegenvorstellungen gegen den Inhalt der Verordnung, die durch deu Herrn
Neichskommissar für die besetzten Gebiete bei dem interalliierten Oberausschuß vorgebracht
worden sind, haben eine Änderung des Wortlautes nicht erreichen können. Es ist lediglich
der Begriff der im Artikel 2 vorgesehenen Verantwortlichkeit der deutschen Delegierte»
näher umschrieben worden und ferner auf die Einwendungen hinsichtlich des mangelnden
Verfügungsrechtes der Delegierten über die den wegebaupflichtigen Verbänden zur Ver¬
fügung stehenden Mittel folgendes erklärt worden:

„Der Oberausschuß tanu leine Rücksicht auf die Budgetfrage nehmen, um die
höhere,: Beamten des Wegebaudienstes, welche den Armeen als Delegierte zugeteilt sind,
von der Vercmtwortlichteit zu eutbiuden. Er läuft andernfalls Gefahr, bei den deutfcheu
Behörden auf Schwierigkeiten zu stoßen, ohne irgend jemand dafür uerautwortlich machen
zn können. Wenn die deutsche Negiernng nicht will, daß durch ihre Schuld die Delegierten
Gefahr laufen, zu Unrecht bestraft zu werden, so ist es an ihr, den verschiedenen deutschen,
am Wegeban beteiligten Verwaltungen Anweisungen zu geben, damit die nötigen Summen
für die von den Vesatzungsbehörden verlangten Arbeiten vorzugsweise angewiesen werden,
uud es ist außerdem an ihr, diesen Verwaltungen, wenn sie es für richtig hält, zu Hilfe
zu kommen.

Andererseits wird der Oberausschuß die Militärbehörden darauf aufmerksam
machen, welche Bedeutung es sowohl für jeden Armeetommandcmteu in seiner eigenen
Zone, wie auch für das Oberkommando bezüglich des Gesamtplanes und der wichtigen
Arbeiten hat, im Voraus genügend Voranschläge aufzustellen und bei den zuständigen
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deutschen Behörden alle entsprechenden Auskünfte einzuholen, damit die Mittel mit den
zu befriedigenden Bedürfnissen in Einklang gebracht werden können."

Es muß nunmehr versucht werden, mit der Verordnung auszukommen. Znr Zeit
schweben Verhandlungen wegen Bestellung der Delegierten. Als solche werden voraus¬
sichtlich Prouinzialbeamte bestellt, die damit auch eiu gewisses Aufsichtsrecht über die
Ttraßenverwaltuug der sonstigen Kommunalverbände erhalteu, soweit es sich um die
Durchführung von Befehlen der Militärkommandanten handelt.

Die finanziellen Anforderungen, die auf Grund der Verordnung an den Provin-
zialverband gestellt werden, beziffern sich anf viele Millionen. Es muß erwartet werdeu,
daß die dem Prouinzialuerbande dadurch erwachsende» Kostcu vom Reiche erstattet werden.
Insbesondere gehören hierhin auch alle Kosteu, die durch eine von den Armeekomman¬
danten verlangte Instandhaltung oder Neuherstelluug von Provinzialstraßen entstehen,
sofern diese Anforderungen über das Maß desjenigen hinansgehcn, was die Provinzial-
verwaltuug selbst nach Maßgabe des Verkehrsbedürfniffes für die Zivilbevölkerung und
nach Maßgabe ihrer derzeitigen Finanzlage an Nnsbeiseruugen oder Neuherstellungen auf¬
wenden würde.

über diefen Punkt schweben noch Verhandinngen mit der Neichsregiernng.

lll.

Artikel 34 des Friedensuertrages bestimmt: „Dentschland verzichtet zu Gunsten
Belgiens auf alle Rechte und Ansprüche auf das gesamte Gebiet der Kreise Eupen und
Malmedy.

Während 6 Monaten nach dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages werden
von der belgischen Behörde in Enpen und Malmedy Listen ausgelegt. Die Einwohner
dieser Gebiete sind berechtigt, darin schriftlich den Wuufch auszudrücken, daß diese Gebiete
ganz oder teilweife unter deutscher Souveränität verbleiben. Es ist Sache der belgischen
Regierung, das Ergebnis dieser Nußeruug der Bevölkerung zur Keuutnis des Völkerbundes
zu bringen, dessen Entscheidung anzuuehmeu, sich Belgien verpflichtet."

Es ist bekannt, daß alle Bemühungen unserer Negierung, eine dem Sinne des
Friedensvertrages und den Grundsätzen über das Selbstbestimmuugsrecht der Völker ent¬
sprechende Entscheidung, die zweifellos zu Gunsten Deutschlands hätte ausfallen müssen,
h^rbeizuftthreu, bis jetzt vergebens gewefen sind. Wenn wir auch die Hoffnung nicht auf-
«ebeu, daß unsere gerechten Ansprüche doch noch zu eiuem Erfolg führen werden, so
müssen wir doch mit der Tatsache rechnen, daß vorläufig die Kreise Eupen und Malmedy
aus der Verwaltung der Nheiuprovinz ausgeschieden sind.

Echou mit dein AugenblickeHes Inkrafttretens des Friedensvertrages am 10. Jan. 20
'st die gesamte Verwaltung von der belgischen Negierung übernommen worden. Damit
wurde die Möglichkeit, die der Prouinzialverwaltung obliegenden Angelegenheiten in den
genannten Kreisen weiter wahrzunehmen, abgeschnitten. Es begannen auch gleich Ver¬
handlungen unter dem als deutschen Uebergabekommissar bestellten Regierungspräsidenten
m Aachen mit der belgischen Übergabekommission über die Regelung der die Prouinzial-
verwaltung berührenden Fragen.

Zunächst kam ein Abkommen über die Fürsorgegebiete der Provinzialuerwaltung
zustande. Dadurch wurde im wesentlichen folgendes bestimmt: die Fürsorgegöglinge, Taub-
stuminen, Blinden, Geisteskranken, Idioten, Epileptiker nnd Landarmen aus den genannten
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Kreisen, die sich augenblicklich in der Fürsorge des Provinzialverbandes befinden, sollen
auch vorläufig darin verbleiben gegen Zahlung eines Betrages von 10 Mark pro Kopf
und Tag seitens der belgischen Negierung. Die belgische Regierung kann jedoch die Ent¬
lassung jedes Fürsorgezöglings verlangen oder jeden der anderen Hilfsbedürftigen in
eigene Fürsorge übernehmen. In gleicher Weise kann auch der Provinzialverband die
Fürsorgeerziehung aufheben oder Kranke, die er nicht mehr für anstaltsvflegebedürftig
hält, nach Hause entlassen. Der Provinzialverband ist aber auch weiter bereit, neu er¬
krankte Geisteskranke aus den Kreisen Eupen und Malmedy in der hierfür zuständigen
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Miren gegen Zahlung eines Pflegesatzes von 10 Mark
pro Kopf und Tag aufzunehmen.

Dieses Abkommen galt zunächst bis zur difinitiven Entscheidung des Völkerbundes
über das Schicksal der Kreise Eupen und Malmedy. Eine weitere Regelung der Fragen
für die Zukunft ist noch nicht getroffen.

Endgültige Abkommen, die von dem als Provinziallandtag handelnden Provinzial-
ausschuß genehmigt worden sind, sind zustande gekommen über die Regelung der von der
Provinzialverwaltung verwalteten Ruhegehaltskassen und die Durchführung des Vieh¬
seuchengesetzes. Danach sind die beiden Kreise mit dem Schluß des Rechnungsjahres 1919
aus der Ruhegehaltskasse der Landbürgermeistereien und Landgemeinden der Rheinprovinz
und der Witwen- und Waisenversorgungsanstalt für die Kommunalbeamten der Rhein¬
provinz ausgeschieden. Die Kassen haben vom 1. April 1920 ab keine Pensionszahlungen und
die den Kassen angeschlossenen Verbände leine Beiträge mehr zu leisten, über die rück¬
ständigen Pensionen aus dem Rechnnngsjahre 1919 und die von den Verbänden für das
Rechnungsjahr 1920 schon geleisteten Beiträge einerseits und die rückständigen Kassenbei¬
träge für das Jahr 1919 und die über den 1. April 1920 ausgezahlten Penstonen andererseits
findet eine Abrechnung statt. Außerdem findet eine Auseinandersetzung über den Anteil
der beiden Kreise an den Reservefonds statt nach dem Verhältnis der Gesamtleistungen
für die Reservefonds und der Zahlungen der beiden Kreise. Das Ergebnis der Aus¬
einandersetzung besteht darin, daß ein Betrag von 61929,22 Mark an den belgischen Staat
abzuführen ist, der seinerseits die Verrechnung für die beiden Kreise und Verbände vor¬
nimmt, die den Kassen angeschlossen waren. Die Pensionen nnd Hinterbliebenenbezüge
werden nunmehr vom belgischen Staate bezahlt.

Das Beamten-AItruhegehaltsgesetz vom 7. Mai 1920, das eine wesentliche Erhöhung
der Ruhegehälter und tzinterbliebenenbezüge vorsieht, gilt uicht für die Ruhegehalts¬
empfänger und Hinterbliebenen aus den beiden abgetretenen Kreisen. Damit indessen diese,
soweit sie in Deutschland wohnen — 13 Nuhegehaltsempfänger, 3 Witwen — der Wohltat
dieses Gesetzes durch die Abtretung nicht verluftig gehen, hat der Provinzialausschuß die
Kassen ermächtigt, diesen die Differenz zwischen ihren jetzigen Bezügen und den Bezügen,
die sie nach dein Nltruhegehaltsgesetz beziehen würden, zur Auszahlung zu bringen unter
Vorbehalt des Erstattungsansvruches gegen den Staat.

Die Angelegenheiten des Viehseuchengesetzes sind in den abgetretenen Kreisen dahin
geregelt, daß die Ausführung des Gesetzes auf Grund der Viehseuchenentschädigungssatzung
für die Rheinprovinz vom 8. März 1912/27. April 1912 rückwirkend vom 1. April 1920
ab außer Kraft gesetzt ist. Von da ab sind seitens der Provinzialverwaltung keine Ent¬
schädigungen und seitens der beiden Kreise keine Versicherungsbeiträge mehr zu zahlen,
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wie es auch tatsächlich nicht geschehen ist. Außerdem hat eine Auseinandersetzung über
den Anteil der beiden Kreise an den Reservefonds der Pferde- und Rindvieh-Versicherung
zu erfolgen, nach dem Verhältnis der Gesamtbeiträge und der seitens der beiden Kreise
geleisteten Beiträge. Bei dieser Abrechnung hat sich ein Gesamtbetrag von Mark 28 232,58
zu Gunsten der beiden Kreise ergeben.

Größere Schwierigkeiten bereitet die Frage des Schicksals des Grundeigentums des
Provinzialuerbandes in den abgetretenen Kreisen. Es handelt sich hier nm die Provin¬
zialstraßen und um die im Jahre 1911 im Kreise Malmedy erworbenen Oedlandflächen,
die inzwischen teilweise durch Korrigenden der Provinzialarbeitsanstalt melioriert und mit
landwirtschaftlichen Gebäuden versehen worden sind.

Während nach Artikel 256 des Friedesvertrages Belgien alles Gnt und Eigentum
des deutschen Reiches oder der deutschen Staaten, das in den abgetretenen Gebieten
gelegen ist, ohne jede Entschädigung erwirbt, ist im Friedensvertrag über das Schicksal des
Eigentums des Provinzialverbandes in den abgetretenen Gebieten nichts gesagt. In¬
folgedessen steht der Provinzialverband auf dem Standpunkt, daß er das Eigentum an
seinem Grundbesitz behält. Grundsätzlich wird dies auch von der belgischen Regierung
nicht bestritten. Hinsichtlich der öffentlichen Zwecken dienenden Provinzialstraßen wird
aber doch Abtretung ohue Entschädigung verlangt. Außerdem werden Ansprüche wegen
des angeblich mangelhaften Zustandes einzelner Straßen zur Zeit des Friedensschlusses gestellt.

über alle diese Punkte, insbesondere auch über die Veräußerung der oben erwähnten
Meliorationsgebiete des Provinzialverbandes schweben zur Zeit noch Verhandlungen, deren
Ergebnis noch nicht abzusehen ist. Desgleichen ist noch keine Einigung darüber erzielt,
bis zu welchem Zeitpunkte und in welcher Höhe die Provinzialsteuern aus den Kreisen
abzuführen sind.

lV.

Nach Artikel 45 ff. des Friedensvertrages verzichtet Deutschland zu Gunsten des Völker¬
bundes, der insoweit als Treuhänder gilt, auf die Regierung des Saargebietes. Nach Ablauf
einer Frist von 15 Jahren, wird aber die Bevölkerung zu einer Äußerung darüber berufen,
unter welcher Souveränität sie zu treten wünscht. Die Regierung des Saargebietes wird
einem den Völkerbund vertretenden Ausschuß übertragen, über diesen bestimmt § 19
der Anlage zu Artikel 50 des Friedensvertrages:

„Der Regierungsausschuß besitzt im Saargebiet alle Regierungsbefugnisse, die früher
dem deutschen Reiche, Preußen und Bayern, zustanden, einschließlich des Rechtes, Beamte
zu ernennen und abzuberufen und alle ihm erforderlich scheinenden Verwaltungs- und
Vertretungsstellen zu schaffen. Er hat volle Freiheit in der Verwaltung und Ausbeutung
der Eisenbahnen, Kanäle und sonstigen öffentlichen Betriebe."

§ 22 bestimmt dann weiter: „Der Regierungsausschuß hat die volle Nutznießung
des gesamten Eigentums, das bisher der deutschen Reichsregierung oder der Regierung
irgend eines deutschen Staates im Saargebiet als öffentliches oder privates Staats¬
eigentum gehörte."

Die Provinzialverwaltung und das Eigentum des Provinzialverbandes ist also
auch hier im Friedensvertrage nicht erwähnt. Als Eigentum des Provinzialverbandes
kommt hier vor allem neben den Provinzialstraßen die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
Vierzig in Betracht.
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Bis jetzt hat die Provinzialverwaltung auch noch auf den meisten Gebieten ihre
Angelegenheiten im Saargebiet verwaltet, da die Regierungstommissiondes Saargebietes
noch nicht in der Lage war, die znr Provinzialverwaltung gehörigen Gebiete selbst zu
bearbeiten. Es muß aber damit gerechnet werden,daß die Tätigkeit der Provinz ialverwaltnng
im Saargebiet für die Dauer der nächsten15 Jahre im wesentlichenuuterbnnden wird,
wenn auch viele Aufgaben, vor allein die großen Fürsorgegebiete, innerhalb des Saar¬
gebietes allein wohl mangels geeigneter Einrichtungen nicht in sachgemäßer Weise durch¬
geführt werden können.

Die Fragen, die hier einer Lösnng harren, sind vor allem die Stellung der Pro-
vinzialbeamten im Saargebiet, die Verwaltung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
Merzig, die Durchführung der Fürsorge für Fürsorgezöglinge,Taubstumme,Blinde, Geistes¬
kranke, Idiote, Epileptiker, Korrigenden usw. uud die evtl. Zurverfügungstellung der An¬
stalten der Rheinprouinz für die Hilfsbedürftigen aus dem Taargebiet, die Provinzial-
straßenuerwaltung, die von der Provinzialverwaltung verwalteten Nuhegehnltskassen,die
Ausführung des Viehseuchengesetzes, die Fürsorge für Kriegsbeschädigteund Kriegshinter¬
bliebene, soweit der Provinzialverband als Hauptfürsorgestelledarau beteiligt ist.

Die sämtlichenFragen sind aber noch völlig in der Schwebe, so daß zur Zeit
etwas Näheres über dereu voraussichtlicheLösung uoch nicht mitgeteilt werden kann.

Wie eingangs schon erwähnt, werden die dargelegten Einwirkungen des Friedens¬
schlusses uud der Besetzuugeines Teiles der Nheinprouinz auf die Provinzialverwaltung
mehrfachEntschließungennotwendig machen, die an sich der Zuständigkeit des Prouinzial-
landtages unterliegen würden. Vielfach wird es aber nicht möglich sein, die endgültige
Entscheidung bis zum Zusammentreten des nächsten Provinziallandtages aufzuschieben.
Infolgedessen bleibt nichts anderes übrig, als dem Provinzialausschuß für solche Fälle
entsprechende Vollmacht zu geben.

Demgemäß beehrt sich der Provinzialansschuß zu beantragen, der Prouinziallandtag
wolle beschließen:

„Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, anstelle des Provinziallandtages alle
Entscheidungenzu treffen, die durch den Friedensvertrag und die Besetzung eines Teiles
der Nheinprovinz sich als notwendig ergeben, soweit die zn treffende Entscheidung nicht
bis zum Zusammentreten des nächsten Provinziallandtages aufgeschobenwerden kann.
„Dem nächsten Prouinziallandtag ist über die hiernach getroffenenMaßnahmen zu berichten.

Düsseldorf, den 24. November 1920.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beifsel von Gymnich, I>. von Nenvers,
Vmsiheuder. Lnndeslmuptmami.
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Drucksachen . Nr. 1 0.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Fortgang in der Errichtung einer weiteren Provinzial-Fürsorgeerziehungs-
anstalt für schulentlassene männliche Zöglinge katholischen Bekenntnisses,

verbunden mit einer Zwischenanstalt bei Euskirchen.

Unter Bezugnahme auf deu Beschluß des Provinzialausschusses — handelnd als
Provinziallandtag auf Grund des Gesetzes vom 27. April 1920 — (vom 31. Mai/1. Juni
ds. Is.) wird über den Stand der Angelegenheit, wie folgt, berichtet:

Die Bauarbeiten, welche seit dem 1. Dezember 1916 gemäß Verfügung des stellvertr.
General-Kommandos zu Eoblenz ruhten, wurden im Herbst 1919 wieder aufgenommen.
Die Fortführung der Arbeiten stieß auf erhebliche Schwierigkeiten, weil die Heranziehung
genügender Arbeitskräfte zu der von der Stadt Guskirchen ziemlich weit entfernt liegenden
Baustelle, namentlich auch mit Rücksicht auf die Ernährungsverhältnisse kaum möglich war.

Auch waren bei allen aus der Kriegszeit bezw. Vorkriegszeit her noch laufenden
Vertragen zunächst sehr langwierige Verhandlungen mit den Unternehmern zu sichren,
um eine Grundlage für angemessene, die Provinzial-Verwaltung nicht zu sehr belastende
Vergütungen für'die aus diesen Vertragsabschlüssen noch rückständigen Arbeiten fest¬
zulegen. Ebenso wirkten die starken Steigerungen der Materialpreise und Arbeitslöhne
während des Berichtsjahres hemmend auf den Fortgang der Bauarbeiten, da fast jeder
Lieferant und Unternehmer bei Eintritt derartiger Steigerungen die Fortführung seiner
Arbeiten von der Bewilligung meist sehr erheblicher Aufschläge abhängig machte, wodurch
neue Verhandlungen notwendig wurden.

Trotz angespanntester Tätigkeit der Bauleitung konnten daher die Arbeiten des
inneren Ausbaues der Gebäude, die technischen Anlagen (Heizung, Installation, elektrische
und Telefon-Anlagen :c.) und die 'Außenanlagen (Wegebefestigung, Einfriedigung, Ab¬
wässerbeseitigung ?e.) erst jetzt so weit gefördert werden, daß die für die neue Anstalt
bestimmten Beamten und Angestellten in der ersten Hälfte Dezember ihre Wohnungen in
der Anstalt beziehen und die ersten Zöglings-Abteilnngen aus der Fürsorgeerziehungs¬
abteilung Freimersdorf Anfang Januar 1921 nach Euskirchen überwiesen werden können.

Tie endgiltige Fertigstellung aller Gebäude (mit Ausnahme der Kirche) wird dann
voraussichtlich im Februar 1921 möglich sein.
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Die Kirche, welche bei Einstellung der Bauarbeiten im Jahre 1916 noch sehr
weit zurück war, wurde zunächst nur im Nohban vollständig fertig gestellt. Der innere
Ausbau derselben ist mit Rücksicht auf den sehr erheblichen Kosten-Aufwand, welchen
diese Arbeiten mit sich gebracht hätten und da die geräumige Turnhalle sich ohne Schwierig¬
keiten zu einem würdigen gotiesdienstlichen Raum Herrichten ließ, vorläufig zurück¬
gestellt. Es darf wohl angenommen werden, daß nach Verlauf von einigen Jahren der
vollständige Ausbau der Kirche, welcher den Anstaltsbetrieb nicht nennenswert stören
wird, für eine wesentlichgeringere Summe ausgeführt werden kann.

Als Leiter der Anstalt ist der Oberarzt Dr. Lückerath von der Provinzial-Heil-
und Pflegeanstalt in Bonn berufen und die Berufung der übrigen Beamten: Pfarrer,
Rendant, Inspektoren, Hausmeister usw. ist ebenfalls erfolgt. Zur Veforgung der An¬
gelegenheiten in Koch- und Waschküche sind, ebenso wie bei den anderen katholischen

Ordensschwesterngewonnenworden, die ihre Tätig¬
keit ebenfalls von Mitte Dezember 1920 an aufnehmen werden.

(tin Haushaltsplan kann zur Zeit noch nicht abgestellt werden. Es soll für die
Zeit vom 1. Dezember ds. Is. ab nach dem Muster der für die anderen Provinzial-
Fürsorgeerziehungsanstalten geltenden .Haushaltspläne gewirtschaftet nnd ein richtiger
Haushaltsplan erst für die Zeit vom 1. April 1921 ab aufgestelltwerden.

Hiernach beehrt sich der Provinzialausschuß zu beantragen:
„Der Proviuziallandtag wolle von vorstehenden,Berichte Kenntnis nehmen und

der weiteren Ausführung der Beschlüsse vom 27. Februar 1913 entgegensehen."

Düsseldorf, den 23. November 1920.

Der Provinzialau»schuh:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vnlschender. Landeshauptmann.
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Dr ucksachen. Nr. 11.

Bericht und Antrag
des Provmzialllusschusses,

betreffend

die Aufhebung der Abteilung für epileptischekatholischeKinder in der
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Iohannistal bei Süchteln.

In der Provinzial«Heil- und Pflegeanstalt Iohannistal, die im Jahre IWb eröffnet wurde,
wurde auch eine Abteilung für epileptische katholische Kinder, die nach dem Gesetz vom 1l. Juli
1891 vom Landarmenverband unterzubringen waren, eingerichtet. Diese Abteilung besteht au«
einem Haus für Knaben mit tt0 Plätzen, einem Haus für Mädchen mit «0 Plätzen, einem
Kinderlazarett, für beide Geschlechter gemeinschaftlich, mit 20 Bette», Schule mit Wohnungen des
Lehrpersonals und Turnhalle, Hier werden seitdemdie bildungsfähigen katholischenepileptischen
Kinder untergebracht und unterrichtet, währeud die nicht bildungsfähigen katholischen Kinder in
katholischenPrivatanstalten nnd sämtliche evangelischeepileptische Kinder in den bekanntenBodel-
schwingh'schen Anstalten in Bethet bei Bielefeld untergebracht werden.

Die Abteilung hat niemals die erwartete Belegung gehabt, vielmehr betrug die Zahl der
dort Untergebrachten vor dem Kriege durchschnittlich00, im Kriege sank sie auf 40-50, Mitte
dieses Jahres waren 70 Kinder dort. Dabei waren viele der Untergebrachtendoch nur als sehr
beschränkt bildnngsfähig anzusehen. Nunmehr sind aber besondereGründe eingetreten, die die
völlige Aufhebung der Abteilung geboten erscheinenlassen. Die Kosten, die pro Verpflegungstag
entstehen sind infolge der hohen Gehälter der Beamten (4 Lehrer) und des sonstigen Personals
und infolge der bei der geringen Belegung außerordentlich hohe» Generalkosten, vor allem für
die Heizung so hoch gestiegeu.daß sie heute etwa Mark 20,- pro Tag betragen. Dazu kommt,
daß die Einführung des Achtstundentages bei dem Pflegepersonal gerade auf einer Kinderabtei-
lung wo auch erzieherische Aufgaben zu lösen sind und eine ständige persönlicheVerbindung
des Pflegepersonals mit den Kindern erforderlich ist. große Unzuträglichkeitcnhervorruft. Eine
besondereSchwierigkeit bildete ferner schon im Frieden die Beheizung der Abteilung, Die Anstalt
Iohannistal ist mit einem Zentralheizshstem versehen, durch das vom Kessclhauseaus die ganze
Anstalt beheizt wird Die Kinder-Abteilung liegt am äußersten Ende der Anstalt. Es war
daher schon zu einer Zeit, als noch ausreichend Kohlen zu bekommen waren, schwer, ihr den
nötigen Dampf znr Veheiznng zuzuführen. Jetzt aber sind die Heizungsschwierigkcitenin der
ganzen Anstalt so außerordentlich gewachsen, daß es nicht mehr verantwortet werden konnte, für
die geringe Anzahl Kinder die großen Kinderhänfer zu beheizen, vielmehr versuchtwerden mußte,
durch Abtrennung dieser Häuser die übrige Anstalt etwas besser, als es sonst möglich war, mit
Dampf zu verfehln.
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All diese Gründe lassen es wünschenswert erscheinen,die Kinder-Abteilung zu schließe»und
die Kinder in katholische Priuatanstnlten, die in ausreichendein Maße und auch mit den nötigen
Unterrichtscinrichtungenversehenzur Verfügung stehen, unterzubringen.

Die mit Beginn des Winters einsetzendenKohlenschwierigteitennötigten zu sofortigem
Handeln, ehe eine Beschlußfassungdes Provinziallandtages herbeigeführtwerden konnte. Infolge¬
dessen sind im Laufe des Monats November die Knaben nach dem Frauz-Sales-Hcms in Essen-
Huttrop und die Mädchen nach der Anstalt für katholische weibliche Epileptischein Unterrath bei
Düsseldorf übergeführt worden.

In Bezug auf die weitere Verwendung der Gebäude schwebe»Erwägungen, dieselbenzum
Zwecke der Unterbringung von Krüppeln, deren Versorgung nach dem Gesetz vom 6. Mai 1920
den Landarmenverbänden übertragen worden ist (ucrgl. Vorlage Nr. 10), zu verwenden. Die An¬
stalt würde sich insbesondere für an Knochentuberkuloseund Nhachitis leidende Kinder vorzüglich
eignen. Es bedürfte dazu allerdings aus den oben dargelegten Gründen einer Änderung des
Heizsystems, indem dasselbe von der Zentrale abgetrennt uud für jedes Haus eine besondere
Heizung angelegt würde. Außerdem wären einige durch die besonderenErfordernisse einer Krüppel«
anstatt notwendig werdende bauliche Änderungen zu treffen. Zu diesem Zwecke behält sich der
Pruvinzialausschuß vor, dem nächsten Provinziallandtag eine besondere Vorlage über diesen
Gegenstand zu machen.

Für die an der Anstalt tätigen Lehrpcrsonen besteht vorläufig eine andere Verwendungs¬
möglichkeitim Proviuzial-Dienstc nicht. Ein Lehrer wird auf seinen Antrag ohne Gehalt be¬
urlaubt weiden, um au der Schule für Idiote und Epileptiker im Frcmz-Sales-Haus in Essen-
Huttrup tätig zu sein. Die übrigen Lehrpersonen werden, falls die Krüppelaustalt eingerichtet
wird, den Unterricht der Krüppel, soweit ein solcher erforderlich ist, übernehmen.

Der Provinzialcmsschuß beehrt sich zu beantragen:

„Der Provinziallandtag wolle die Aufhebung der Abteilung für epileptische katholische
Kinder in der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Iohannistal genehmigen."

Düsseldorf, den 23. November 1020.

Der Provinzialau«schuß:

O. Graf Beijsel'von Gymnich, Dr. von Renvers,
Volsitz«nd«. L°ndt«hlluptmllnn.
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Drucksachen. Nr. U.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Durchführungdes Gesetzes über die öffentliche Krüppelfürsorge
vom 6. Mai I92O in der Rheinprovinz.

Durch das in der Anlage V abgedruckte Gesetz, betreffend die öffentliche Krüppel¬
fürsorge vom 6. Mai 1920 (GS. S. 280) sind den Landarmen»erbänden die gleichen Ver¬
pflichtungen, die sie bisher schon hinsichtlich der Geisteskranken,Idioten, Epileptiker, Taub¬
stummen und Blinden hatten, auch hinsichtlich der Krüppel übertragen werden. Sie sind
danach verpflichtet, für Bewahrung, Kur und Pflege der hilfsbedürftigen Krüppel, soweit
sie der Anstaltspflege bedürfen, in geeigneten Anstalten Fürsorge zu treffen, und zwar
— in Ausdehnung der bisherigen Bestimmungen über den Umfang der Armenpflege —
bei Krüppeln uuter 18 Jahren auch dann, wenn die Fürsorge lediglich die Erwerbsbefähigung
des Krüppels zum Ziel hat. Voraussetzungen für das Eintreten der Landarmenverbände
sind also: 1. Verkrüppelung, die genauer im § 9 des Gesetzeserklärt ist, also nicht bloß
drohende Verkrüppelung, 2. Notwendigkeit der Anstaltspflege, 3. armenrechtlicheHilfs¬
bedürftigkeit. Soweit der Krüppel in ambulanter Pflege geheilt werden kann und noch
nicht 18 Jahre alt ist, und soweit es sich um bloße Maßnahmen zur Verhütung der Ver¬
krüppelung handelt, haben nach § 2 des Gesetzesdie Land- und Stadtkreise einzutreten.
Diese haben dann ferner nach § 8 des Gesetzes noch die wichtige Aufgabe der Einrichtung
der Krüppelfürsorgestellen.

Es ist nicht möglich, heute schon einen bestimmten Plan zu entwickeln, nach dem
das Gesetz in der Nheinprovinz, soweit die Verpflichtung des Landarmenverbandes in
Frage kommt, durchgeführt werden soll; denn die finanzielle und die sachliche Tragweite
des Gesetzes läßt sich noch in keiner Weise übersehen. Nach der finanziellen Seite hin muß
aber darauf hingewiesenwerden, daß, so sehr auch im Interesse der Krüppel und im Interesse
der Volksgesundheitdas vorliegende Gesetz zu begrüßen ist, das Gesetz doch einen Punkt,
der heute bei allen gesetzgeberischen Maßnahmen in erster Linie ins Auge gefaßt werden
muh, ohne jede befriedigende Löfung läßt, nämlich die Kostenfrage. Durch das Gesetz
werden, wenn es restlos durchgeführt werden soll, zweifellos sowohl dem Landarmen-
verbande wie auch den Stadt- und Landkreisen bedeutende neue Lasten auferlegt. Und
das geschieht'in einer Zeit, in der die zukünftige Finanzlage der betreffenden Verbände
völlig unübersichtlichist, und die Regierung, die durch das Gesetz eine neue Last den Ver¬
bänden auferlegt, auf der anderen Seite diesen Verbänden ihre bisherigen Einnahmen
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zum größten Teil entzieht nnd auch nicht in der Lage ist, ihnen ans reich ende Mittel znr
Deckung ihrer bisherigen Lasten zur Verfügung zn stellen, oder anzugeben, in welcher
Weise die Verbände die Mittel durch Steuern aufbriugen sollen. Daß hier eine Lücke vor¬
handen ist, hat man auch in der gesetzgebenden Versammlung eingesehen,und infolgedessen
beschlossen: „Die Staatsregierung zu ersuchen, spätestens bis zum I. Oktober 1923 der
Volksvertretung eine Vorlage über die Gewährung staatlicher Mittel zur Abbürdung der
den Landarmenverbänden sowie den Stadt« nnd Landkreisenaus diesem Gesetze erwachsenen
Lasten zu machen."

Welche praktischeWirkung diese Resolution aber haben wird, steht noch völlig
dahin. Jedenfalls muß vorläufig der Landarmeuverbcindbei seinen Maßnahmen zur Durch¬
führung des Gesetzesauf die Finanzlage weitestgehende Rücksicht nehmen. In dem vor-'
liegenden Haushaltsplan ist zum Zwecke der Durchführung des Gesetzes zunächst ein Betrag
von 150 000 Mark für das Halbjahr vom I. Oktober 1920 bis 1. April 1921 eingestellt.

Eine weitere Schwieri gkeit, jetzt schon weitausschauendePläne zu entwickeln,ergibt
sich daraus, daß in keiner Weise zu übersehenist, in welchem UmfangeAnsprüchean den Lanb-
armenverband auf Grund des Gesetzes herantreten werden. Es fehlt bis jetzt jede brauch¬
bare Krüppelzählung. Noch viel weniger steht fest, welche von den vorhandenen Krüppeln
der Anstaltspflege bedürfen. Es ist wohl anzunehmen, daß die sachliche Bedeutung des
Gefetzes, befonders, soweit ein Eintreten des Landarmenverbandes notwendig wird, viel¬
fach etwas überschätztwird, und daß es vor allem irgendwelcher Anstaltsneubauten zur
Durchführung des Gesetzesnicht bedürfen wird. Das vorläufige Bild für die Tätigkeit
des Landarmenverbandes ergibt sich aus den vier verschiedenenZwecken, aus denen die
Anstaltsunterbringung eines Krüppels in Frage kommt: Heilung, Ermöglichung des Schul¬
besuches, Handwerksausbildung, Pflege dauernd Siecher und Erwerbsunfähiger. Um
diese Aufgaben durchzuführen, wird der Landarmenverband sich in weitestem Umfange
der vorhandenen Anstalten bedienen, Insbesondere werden diese ausreichen, um die¬
jenigen Krüppel unterzubringen, die lediglich zum Zwecke des Schulbesuches, der Hand¬
wertsausbildung und etwaiger Dauerpflege untergebracht werden müssen. Die schwie^
rigsten Aufgaben sind zu lösen auf dem Gebiete der Heilung der Krüppel. Vor allein kommen
hier die an den Folgen von Rachitis, Gelenktuberkuloseund Kinderlähmung leidenden
.Kinder, soweit diese zum Zwecke der Heilung der Anstaltspflege bedürfen, in Frage Anch
hier sollen in erster Linie die vorhandenen Anstalten, private und öffentliche Kranken¬
häuser, Krüppelanstalten, in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus wird zu er¬
wägen sein, die bei der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Iohannistal bei Süchteln
freigewordene Abteilung für epileptische Kinder znr Unterbringung von Krüppelkindern
zu verwenden, die einer länger danernden AnstaltsUnterbringung bedürfen, und für die
eine Unterbringung in einer ländlichenAnstalt unter weitgehender Verwendung der Heil¬
faktoren: Licht und Luft wünschenswert ist. Hierüber können zur Zeit der Abfassungdieses
Berichtes genauere Vorfchläge noch nicht gemacht werden, jedoch wird vorgeschlagen,
den Provinzialausschuß zu ermächtigeu, vorläufig die Unterbringung von Krüppelkindern
in Iohannistal vorzunehmen, vorbehaltlich späterer Beschlußfassnngdurch den Provinzial-
lanbtag in bezug auf die endgültige Einrichtnng der Anstalt. Für die Untergebrachten
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wäre entsprechenddem Pflegesatz der II. Klasse der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten
ein täglicher Satz von 20 Mark dem Haushaltsplan der Krüppelfürsorge in Rechnung zu
stellen. (Hierzu Antrag Nr. 4.)

Nach § 31d des Gesetzes, betreffend die Ausführung des Bundesgesehes über den
U.W. vom 8. März 1871 in der Fassung des Gesetzes vom 11. Juli 1891 sind Bestimmungen
über die Aufnahme und Entlassung der Anstaltspflegebedürftigen, sowie über die Höhe
der zu erstattenden Kosten in Reglements zu treffen, welche der Genehmigung der zu¬
ständigen Minister unterliegen. Ein solches Reglement ist auch hinsichtlich der Krüppel¬
fürsorge zu erlassen; jedoch, ehe eine endgültige Fassung und die Festlegung sämtlicher
Einzelbestimmungen erfolgen kann, müssen hier zunächst noch einige Erfahrungen aus der
Praris gesammelt werden. Bis dahin empfiehlt es sich, mit „Vorläufigen Bestimmungen"
zu arbeiten, wie sie in der Anlage ^V zn dieser Vorlage in Vorschlaggebracht werden. Für
die „Vorlänfigen Bestimmungen" ist als Tag des Inkrafttretens der 1. Januar 1921 vor-'
gesehen. (Hierzu Antrag Nr. 1 nnd 2.) Um den vom 1. Oktober an schon eingehenden
Anträgen auf Unterbringung von Krüppeln entsprechen zn können, ist zunächst das be¬
stehende Reglement über die Unterbringung von Geisteskranken, Idioten, Epileptikern,
Taubstummen und Blinden, insbesondere hinsichtlich der Kostenfrage, zur Anwendung
gebracht worden und soll auch bis zum 1. Januar 1921 angewendet werden. Hierfür wird
ebenfall? die Genehmigung des Provinziallandtages beantragt. (Hierzu Antrag Nr. 3.)

Anch bisher hat der Provinzialverband schon in kleinemUmlange Krüppelfürsorge
betrieben. Der Provinziallandtag hatte im Jahre 1906 znr Erinnerung an die silberne
Hochzeit des ehemaligen Kaiserpaares beschlossen, alljährlich den Betrag von 10 000 Mark
für Krüppelfürsorge als Kaiser Wilhelm II.-Auguste Viktoria-Stiftung für verkrüppelte
Personen in den Haushaltsplan einzustellen. Der 53. Provinziallandtag im Jahre 1913
hat diesen Betrag zur Erinnerung nn das 25jährige Regieruugsjubiläum des ehemaligen
Kaisers nnd .Königs anf 20 000 Mark erhöht. Aus diesem Betrage wurden einmalige und
laufende Zuschüsse zur Heilung und Unterbringung von Krüppeln abgegeben, nnd zwar
bis jetzt an 36 Krüppel einmalige Zuschüsse im Betrage von 7 098,63 Mark und an 325' ^
Krüppel laufende Zuschüsse im Betrage von 76 081 Mark. Es empfiehlt sich, diesen Betrag
von 20 000 Mark anch in Zukunft im Haushaltsplan an der bisherigen Stelle zu belassen
und ihn zu verwenden znr Unterstütznngvon Krüppeln in Fällen, in denen die öffentliche
Armenpflege nicht in Anspruch genommen werden kann, in denen also das Gesetz vom
6. Mai 1920 keine Anwendung findet.

A nträge.

Der Provinziallandtag »volle beschließen:
„l. Die „Vorläufigen Bestimmungen" über die Aufnahme, Entlassung und

Kostentragung der nach dem Gesetze, betreffend die öffentlicheKrüppelfürsorge vom
tt. Mai 1920 von dem Landnrmcnverbande der Nheinprovinz unterzubringenden
Krüppel werden in der dieser Vorlage als Anlage ^ beigefügten Fassnng festgesetzt.
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2. Der Provinzialausschutz wird ermächtigt, etwaige von den zuständigen
Ministern bei der Entscheidungüber die Genehmigung der „Nestimmungen" verlangte
nicht wesentliche Änderungen vorzunehmen.

3. Für die bis zum Tage des Inkrafttretens der „Vorläufigen Bestimmungen
am 1. Januar 1921 vom Landarmenverband untergebrachten Krüppel ist inbezug
auf die Kostentragung das „Reglement über die Aufnahme und Entlassung der der
Fürsorge des Rheinischen Provinzial-(und Landarmen-)Verbandes anheimfallenden
Geisteskranken, Idioten, Epileptiker, Taubstummen und Blinden" entsprechend
anzuwenden.

4. Der Provinzialausschutzwird ermächtigt, Krüppelkinder in der Provinziell-
Heil« und Pflegeanstalt Iahannistal unterzubringen unter Berechnung eines Pflege¬
satzes von 20 Mark pro Kopf und Tag."

Düsseldorf, den 24. November 1920.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage ^.

Vorläufige Nestimmungen über die Aufnahme, Entladung und Kostentraguug für
die nach dem Gesetz, betreffend die öffentliche Krüppelfürforge vom «. Mai 1920

vom Landarmenuerband der Rheinprovinz unterzubringenden Krüppel.

8 1.
Der Antrag aus Aufnahme eines Krüppels in die Fürsorge des Landarmen-

verbandes ist von der Krüppelfürsorgestelle, in deren Vezirk der Krüppel sich aufhält, an
den Landeshauptmann zu richten.

Dem Antrage sind als Unterlagen beizufügen:
1. Ein ausgefüllter ärztlicher Fragebogen nach einem vom Landeshauptmann vor¬

geschriebenenFormular in Urschrift und einer Abschrift.
Falls der ärztliche Fragebogen eine Entfcheiduugüber die Anstaltspflegebedürftig¬

keit oder über die Art der auszuwählendenAnstalt nicht ermöglicht,kann der Landeshaupt¬
mann die Untersuchungdes Kranken durch einen Vertrauensarzt oder den Landeskrüppel-
arzt verlangen.

2. Eine Bescheinigung der zuständigen Ortsbehürde über die persönlichenund die
Vermögensverhältnisse des Krüppels nach einem vom Landeshauptmann vorgeschriebenen
Formular.

3. Eine Erklärung des Ortsarmenverbandes des Unterstützungswohnsitzesdes
Krüppels, wonach sich dieser verpflichtet, dem Landarmenverbande die nach den „Vor«
läufigen Bestimmungen" auf ihn entfallenden Kosten zu erstatten, Ist der Krüppel land¬
arm oder steht der Ortsarmenverband des Unterstützungswohnsitzesnoch nicht fest, so tritt
an Stelle der vorstehendenErklärung eine Erklärung des vorläufig fürforgePflichtigenOrts¬
armenverbandes, in defsen Bezirk der Krüppel sich aufhält wonach dieser Ortsarmenverband
die Übernahme des Krüppels in die Fürsorge des Landarmenverbandes beim Landarmen-
verband beantragt.

4. Geburts- und Taufschein,Impf- bzw. Wiederimpfschein.
5. Bei minderjährigen Krüppeln oder bei solchen, die unter Vormundschaftstehen,

eine Erklärung des Inhabers der elterlichen Gewalt bzw. des Vormundes, wonach dieser
mit der Unterbringung und Erziehung des .Krüppels in einer vom Landeshauptmann zu
bestimmenden Anstalt sich einverstanden erklärt.

Diese Erklärung kann auch nach Bestimmung der Anstalt nachgeliefertwerden.
6. Bei Kindern ein Schulzeugnis, bei Schulentlafsenen, die der Ausbildung be

dürfen, ein Schulabgangszeugnis.
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§ 3.

Nach Eingang der im § 2 genannten Urkunden bezeichnet der Landeshauptmann
der Krüppelfürsorgestelle die Anstalt, in die die Aufnahme des Krüppels erfolgen foll.
Die Krüppelfürforgestelle nimmt dann die Überführung des Krüppels felbst vor, oder ver¬
anlaßt fie durch den Ortsarmenverband.

§ 4.

Die Einlieferung des Krüppels in die Anstalt muß spätestens vier Wochen nach
der Einberufung erfolgen.

Leidet der Aufzunehmende an einer ansteckenden Krankheit oder herrscht in dem
Aufenthaltsorte des Krüppels eine gefährliche Epidemie, fo kann die Aufnahme vorläufig
abgelehnt werden,

§ 5-

Der Krüppel muß bei der Einliefernng in die Anstalt rein am Körper und mit
ausreichender und reinlicher, der Jahreszeit entsprechender Kleidung versehen sein. Ist
der Anstaltsaufenthlllt voraussichtlich von längerer Dauer, so hat die Kleidung auf Ver¬
langen zu bestehen,

«) bei Personen männlichen Geschlechts: aus einem Sonntagsanzug, 2 Wochentags-
anzügen, 4 Hemden, 4 Paar Strümpfen, 2 Unterhosen, 3 Taschentüchern, 1 Mütze
oder Hut, 1 Paar Schuhen und einem Wintermantel,

! ) bei Personen weiblichen Geschlechts: 1 Sonntagskleid, 2 waschbaren Alltagskleidern,
4 Schürzen, 2 Unterröcken, 3 Untertaillen, 4 Beinkleidern, 4 Hemden, 3 Nachtjacken,
6 Taschentüchern, 4 Paar Strümpfen, I Hut, 1 Paar Schuhen, 1 Wintermantel.

Die nicht in einem völlig brauchbaren Zustande befindlichen sowie noch fehlenden
Kleidungsstücke können von der Anstalt auf Kosten des Zahlungspflichtigen Armenverbandes
befchafft werden. Es können aber auch diejenigen Kleidungsstücke, die zur Zeit der Ein¬
lieferung in die Anstalt noch nicht erforderlich find, fpäter, fobald fie erforderlich werden,
nachgefordert und dann im ssalle Nichtlieferung auf Kosten des Verpflichteten beschafft
werden.

Die Kosten, die durch die Beibringung der in dem z 2 genannten Schriftstücke
nnd die etwaige vom Landeshauptmann angeordnete befondere Untersuchung entstehen,
sowie die Kosten, die durch die Kleiderausstattung und durch die Überführung des Hilfs¬
bedürftigen in die Anstalt und durch die notwendige Überführung von einer Anstalt in
die andere und durch die Rückreise und durch Reisen in Urlaub entstehen, fallen dem
unterstütznngspflichtigen Armenverbande zur Last, soweit sie nicht aus dem Vermögen des
Krüppels oder von dessen Angehörigen getragen werden.

§ 7.

Der Ortsarmenverband des Unterstühungswohnsitzes hat dem Landarmenver
band an Pflegetosten für Person und Tag für die ersten 60 Tage der Verpflegung den
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Betrag von 12 Mark und für die weitere Dauer der Verpflegung den Betrag von 9 Mark
zu erstatten. Dabei wird der erste und der letzte Tag der Verpflegung zufannnen als ein Tag
gerechnet. Außerdem hat der verpflichtete Armenverband die Kosten der Nefchaffung
künstlicher Glieder und fonstiger orthopädifcher Hilfsmittel dem Landarmenverbande zn
erstatten.

8 8.

Die Entlastung eines vom Landarmenverband in einer Anstalt untergebrachten
Kranken erfolgt:

Ä) wenn der selbständig Handlungsfähige oder der gesetzliche Vertreter des Aufgenommenen
oder der Unterstützungspflichtige Ortsarmenverband die Entlastung verlangt, und der
Entlastung keine polizeilichen oder rechtlichen Bedenken entgegenstehen. Wenn der

. gesetzlicheVertreter die Entlastung verlangt, nnd durch die Entlastung der Krüppel
voraussichtlich in dem Fortgang feiner Genesung geschädigt, oder an der Erlangung
der Erwerbsfähigkeit verhindert, oder ernsten gesundheitlichen Gefahren ausgefetzt
fein würde, fo kann der Landeshauptmann die Entlassung solange aussetzen, bis eine
Entscheidung des Vormundschaftsgerichtes über die Befugnis des gesetzlichenVertreters
bzw. Vormundes, die Entlassung zu verlange», ergangen, ist.

Wenn der zahlungspflichtige Ortsarmenverband die Entlassung verlangt, so
kann der Landeshauptmann von der Entlassung absehen und die Weiterzahlung der
im § ? bezeichneten Kosten verlangen, falls durch die Entlassung der Krüppel voraus¬
sichtlich in dem Fortgang seiner Genesung geschädigt, oder an der Erlangung der Gr-
werbsfähigleit verhindert, oder ernsten gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt sein würde.

K) wenn der Aufgenommene der ferneren Anstaltspflege nicht mehr bedarf.

Von der Entlassung ist der Unterstützungspflichtige Ortsarmenverband und die
zuständige Krüppelfürforgestelle zn benachrichtigen.

§ 9. >.

Die Abrechnung zwischen dem Landarmenverband und den Ortsarmenverbänden
über die zu zahlenden Pflegekosten findet alljährlich am Schluß des Rechnungsjahres statt.
Der Landeshauptmann ist berechtigt, vierteljährlich im Laufe des Rechnungsjahres Ab¬
schlagszahlungen zu verlangen. Der Schriftwechsel über die Abrechnung findet zwifchen
dem Landeshauptmann und dem Ortsarmenvcrbande durch Vermittlnng des Kreifes statt,
welchem der Ortsarmenverband angehört.

§ 10.

Die „Vorläufigen Bestimmungen" treten am l. Januar 1921 in Kraft.
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Anlage 6

Gesetz, betreffend die »ffentliche KrUppelfürforae, vom «. Mai 192».

Die verfassunggebende Preußische Landesversammlung hat folgendes Gesetz
beschlossen,das hiermit verkündet wird:

§ 1.

Der § 31 Abs. 1 des Gesetzes, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes
über den Unterstützungswohnsitz,vom 8. März 1871 — GS. S. 130 — in der Fassung
des Artikel I des Gesetzes vom 11. Juli 1891 — GS. S. 300 —erhält folgende Fassung:

Die Landarmenverbände — in der Provinz Ostpreußen der Landarmen-
verband der Provinz — sind verpflichtet, für Bewahrung, Kur und Pflege der hilfs¬
bedürftigen Geisteskranken, Idioten, Epileptischen, Taubstummen, Blinden und
Krüppel, soweit sie der.Anstaltspflege bedürfen, in geeigneten Anstalten Fürsorge zu
treffen. Bei Krüppeln unter 18 Jahren umfaßt diese Fürsorge auch die Erwerbs¬
befähigung der Krüppel.

§ 2.
Die Fürsorge für Krüppel unter 18 Jahren, die nicht der Anstaltspflege bedürfen,

und die Maßnahmen zur Verhütung der Verkrüppelung gehören zu den Aufgaben der Land-
und Stadtkreise. Die Aufsichtsbehördeist befugt, diese Kreise nötigenfalls zur Erfüllung
der Verpflichtung anzuhalten.

§ 3.
(1) Ein Arzt, der in Ausübung seines Berufs bei einer Person unter 18 Jahren

eine Verkrüppelung wahrnimmt, M verpflichtet, hiervon binnen einem Monat unter Be¬
zeichnung des Krüppels und der Verkrüppelung Anzeige zu erstatten

(2) Wer als Arzt ober Hebamme Geburtshilfe leistet, ist verpflichtet, das mit
seiner Hilfe geborene Kind auf die Anzeichenvon Verkrüppelung zu untersuchen und, falls
solche sich vorfinden, die gleiche Anzeige zu erstatten.

(3) Eine Anzeigepflichtbesteht nicht, wenn eine nach diesem Gesetze ausreichende
Anzeige bereits früher erstattet worden ist.

(4) Verletzungen der Nnzeigepflicht werden mit Geldstrafe bis zu einhundert-
fünfzig Mark ober mit Haft bis zu vier Wochen bestraft.

§ 4.
(1) Lehrer (Lehrerinnen», welche gelegentlich des zur Erfüllung der gesetzlichen

Schulpflicht erteilten Unterrichts oder des Ersatzunterrichtshierfür bei ihren Schülern Ver<
lrüppelnngen wahrnehmen, sind verpflichtet, diese Schüler namhaft zu machen.
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(2) Die näheren Vorschriften zur Durchfühlung dieser Bestimmung erläßt der
Minister für Volkswohlfahrt im Verordnungswege. Die Verordnungen sind durch die Ne-
gierungsamtsblätter derjenigen Bezirke bekannt zu machen, in welchen sie Geltung erlangen
sollen, und treteu mit dem achten Tage nach Ablauf desjenigen Tages, an welchem das
betreffende Stück des Amtsblatts allsgegeben ist, in Kraft. Für die Nichtbefolgungder in
der Verordnuug gegebenen Vorschrifteilkönnen Geldstrafen bis zu einhundertfünfzig Mark
oder Haft bis zu vier Wochen angedroht werden.

§ 5.

Ärzte, fowie solche Krankenpflegepersonen und sonstige Fürsorgeorgane, welche
gelegentlich ihrer Vernfsausübung bei jugendlichen Personen unter 18 Jahren die An¬
zeichen drohender Verkrüppelnng beobachten, sind verpflichtet, diese der im § 6 dieses Ge¬
setzes bezeichneten Stelle namhaft zu machen.

z«.
Die in den §z 3, 4, 5 vorgesehenen Anzeigen sind an das zuständige Jugendamt

zu richten. Für den Zeitraum, bis alle Stadt- und Landkreiseauf Grund gesetzlicher Be¬
stimmungen Jugendämter haben, bestimmt der Minister für Volts Wohlfahrt im Ver-
ordnnngswege die Stelle, an welche die Anzeige zu richten ist.

Anf diese Verordnung finden die Bestimmungen des § 4 Abs. 2 Anwendnng.

8 7.

Auf Grund von Anzeigen, die nach § 5 eingehen, kann die unter Umständen auch
zu wiederholende Beibringnng eines ärztlichen Zeugnisses angeordnet werden, ob die
nötigen Maßnahmen zur Verhütung dauernder Verkuppelung getroffen sind. .

§ 8.

Jeder Stadt- nnd Landkreis hat mindestens eine Fürsorgestelle für Krüppel zu
schaffen oder sich einer solchen anzugliedern. In dieser Fürsorgestelle wird Beratung für
Krüppel oder für solche Personeu unter 18 Jahren erteilt, die der Gefahr der Vertrüppelung
"usgefetztsiud. Die Verntuugsstelle beantragt die Einleitung der notwendig erscheinenden
Maßnahmen.

Eine Vertrnppelung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn eine Person (Krüppel)
iufolge eines angeborenen oder erworbenen Knochen , Gelenk-,Muskel- oder Nervenleidens
oder Fehlens eines wichtigen Gliede,, oder von Teilen eines solchen in dem Gebrauch ihres
Rumpfes oder ihrer GUedmaßen nicht nur vorübergehend derart behindert ist, daß ihre
Erwerbsfähigteit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkte voraussichtlich wesentlich beein¬
trächtigt wird. >
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§ >0.

Mit der Ausführung dieses Vefehes wird der Minister für Voll^wohlfahrt be.
auftragt,

§ N.

(1) Niefes Gefetz tritt mit dem 1. Oktober 1920 in Kraft.
(2) Soweit den im § 1 bezeichnetenVerbänden geeignete Anstalten in ausreichen¬

der Anzahl nicht zur Verfügung stehen, kann der Minister bis zum 31. März 1926 Befreiung
von der Verpflichtung zur Anstaltsunterbringung gewähren.

Berlin, den 6. Mai 1920.

Die Preußische Staatsregiernng.
Brciuu. Fifchbeck. Q e f e r. S t e g e r w n l d.

Severing, Lüde mann.
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Drucksachen. Fr. 13.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Uebersicht über die für Kleinbahnen bewilligten Mittel und die Förderung
von Bllhnunternehmungen.

Gemäß Ziffer VI der Beschlüsse des 38. RheinischenProvinziallllndtages vom 2. Juni
1894 ist jedem Provinziallandtag eine Uebersicht über den Stand der für Kleinbahnen bewilligten
Mittel vorzulegen. Entsprechenddieser Bestimmung ist folgendes zu berichten.

Die Mittel zur Förderung von Kleinbahnnnternehnmngensind von dem 54. Rheinischen
Provinziallandtag am 11. Februar 1914 auf 55 Millionen Mark erhöht worden.

Durch Beschluß des 51. RheinischenProvinziallandtags vom 10. März 1911 wurde der
Provinzialausschuß ermächtigt, bei Darlehen für Kleinbahnen in Höhe bis zu einem Drittel der
Bausumme einen Iinsnachlaß von 1"/° und bei Darlehen in Höhe über einem Drittel bis zu
zwei Dritteln der Bausumme einen Iinsnachlaß von '/«°/o zu gewähren. Der Provinzialausschuß
wurde aber angewiesen,solche Darlehen nicht in größerer Höhe als zwei Drittel der Vausumme
zu bewilligen. Demgemäß hat vom 10. März 1911 ab die Bewilligung stattgefunden.

Im ganzen sind bis zum 1. Dezember 1919 nachstehende Darlehen bewilligt worden:

Tag
der Bewilligung

Darlehnsnehmer Für den Bahnbau
Betrag des
Darlehns

smsfuß
nach Abzug des Zuschusses

der Provinz
°/°

N./31. Mai 1893

4. Oktober 1894

22-/23. Immn 1895

6- Mai 1895

Kreis Gummersbnch

Kreis Saarlouis

Kreis Gummersbach
Landkreis Aachen
Kreis Bergheim

Zur Bestreitung von Grund-
erwerb für die Staatsbahn
Osberghausen (Wiehlbrück)

-Wiehl
Ensdorf-Saarlouis-

Wllllerfangen
Engelskirchen-Maiienheide

Kreisbahnen

Zu übertragen

100000

701500

700000
300000

1300000

3

3

3
3

3. Das Darlehen ist, so¬
weit es noch nicht getilgt
war, Ende 1912 aus Anlaß
des Anlaufs der Bahnen
durch den Staat an die

3101500 Landesbank zurückgezahlt
worden.
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Betrag des Zinsfuß
Tag

der Bewilligung Darlehnsnehnler Für den Nahnbau Darlehns
06

nach Abzug des Zuschusses
der Provinz

Uebertrag 3 101500

13./14. August 1895 Kreis Euskirchen Kreisbahnen 1960000 3
22./23. Oktober 1895 Stadt Oberhausen Oberhausen-MÜlheim

(Ruhr)
650000 3

" Stadt Mülheim-Ruhr Mülheim (Ruhr)-Ober-
hausen

1000000 3

« Kreis Kreuznach Kreuznach-Winterburg
bezw. Wallhausen

650000 3

21./22. Januar 1896 Kreis Gummersbach Engelslirchen-Marienheide 52 000 3
28./29. April 1896 Stadt Rees Rees-Empel 200 000 3

» Stadt Solingen Elektrische Kleinbahnen
in Solingen

690000 3

9./10. Juni 1896 Landkreis Aachen Forst-Brand 200 000 3
1./2. Dezember 1896 Kreis Kreuznach Kreuznach-Winterburg

bezw. Wallhausen

150000 3

27./28, April 189? Kreis Gummersbach Zur Bestreitung von Grund¬
erwerb für die Staatsbahn
Osberghausen (Wiehlbrück)

-Wiehl

25000 3

Stadt Saarllluis Ensdorf-Saarlouis- 223 500 3
Wallerfangen

» Kreis Bergheim Kreisbahnen 450000 3.
tung
vom

Vergleiche die Bewer¬
bet der Bewilligung

6. Mai 189b.
!» Stadt Oberhausen Oberhllusen-Mülheini

(Ruhr)
225000 3

15./16. Juni 189? Aktiengesellschaft Cöln-
Bonner Kreisbahnen

Dransdorf-Güterbllhnhof
Bonn und Rheinuferbahn

Cüln-Bonn

1400000 3

23. August 189? Stadt Oberhausen Oberhausen-MÜlheim
(Ruhr)

125000 3

14./15. Dezember 1897 Kreis Kreuznach Kreuznach-Winterburg
bezw. Wallhausen

346000 3

<» Stadt M.Gladbach M. Gladbllch-Hardt usw. 1250 000 3
« Stadt Rheydt In und bei Rheydt 1000000 3

25.Z26. Januar 1898 Kreis Vergheim Kreisbahnen 250000 3.
kung
vom

Vergleiche dieNewel'
bei der Bewilligung

6. Mai 1895.
» Kreis Bernkastel Moseltalbahn Trier-Bullay

Zu übertragen

375 000

14 323 000
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Tag
der Bewilligung

Betrag des Zinsfuß

Darlehnsnehmer Für den Bahnban Darlehns nach Abzug des Zuschusses
der Provinz

»/«

Uebertrag 14 323000
22/23. März 1898 Stadt Miilheim (Ruhr) In Miilheim (Ruhr) und

nach Heissen und Dümpten
600 000 3

!» Kreis Geilenkirchen Alsdorf-Wehr 1260000 3
Kreis Geldern Kempen-Stmelen- 400 000 3

- Kevelacr
18./I9. Oktober 1898 Stadt Oberhausen Oberhansen-Mülheim

(Rnhr)
150000 3

16, Oktober 1900 Kreis gell Moseltalbahn Trier-
Bullay

230 000 3

" , Stadt Zell » 50000 3
Gemeinde Burg „ 6 000 3

„ Gemeinde Enkirch „ 15 000 3
14./15. Mm 1901 Kreis Geilenkirchen Alsdorf-Wehr 350 000 3,5

« Kreis Geldern Kempeu-Straelen-
Kevelaer

300000 3,5

" Kleinbahngesellschaft
Merzig-Büschfeld

Merzig-Büschfeldals Be-
teiligungssnmme der Pro¬
vinz bei der Gesellschaft

592 500 3

1. Oktober 1902 Stadt Rees Rees-Emvel 50 000 3
17. Februar 1903 Kreis Waldbrül Zur Bestreitung der Grund-

erwerbskoftenfür die
Staatsnebenbahn Wiehl-

Waldbröl bezw. Morsbach

185000 3

17. April 1903 Landkreis Bonn Rheinuferbahn Cöln-Bc, n 500000 3
l. Dezember 1903 Kreis Zell Moseltalbahu Trier»

Bullay
500000 3

15. März 1905 Kreis Gummersbach Zur Deckung der Grund»
erwerbstostenfür die staat¬
liche Nebenbahn Overath-

93 233 3

9. Mai 1905 Kreis Moers
Rosrath-Kalk
Kreisbahnen 1200000 s 300000 Mk. zu 3

1 900000 „ „ 3,6

22. Mai 1906 Kreis Düren » 3 000 000 3,6
23. April 190? Gemeinden Monheim

und Hitdorf
Vom Staatsbahnhof

Langenfeld nach Monheim
und Hitdorf

Zu übertragen

600000 3.6

24 404 733

21
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Tag
der Bewilligung Darlehnsnehmer Für den Bahnbau

Betrag des
Darlehns

Zinsfuß
nach Abzug des Zuschusses

der Provinz
°/o

Uebertrag 24 404 733

31. Januar ^ Gemeinden Homberg, Vom Bahnhof Rhein- 885000 3.6
1, Februar Hochemmerich, Baerl,

Bliersheim und
Friemersheim

Haufen-Friemersheimüber
Hochemmerichnach Homberg

und Baerl
14. April 1908 Kreis Muers Kreisbllhnstrecke Schaep-

Huysen-Rheurdt-Seuelen-
Hölstgen-Camp

666 666 3.5

» Gemeinde Zweifall Vicht-Iweifall 31500 3,5
9./10. Juli 1908 Landkreis Solingen Opladen-Langenfeld-

Immigrath
500000 3.5

18./19. Dezember 1908 Stadt M. Gladlmch M. Gllldbach-Rheindllhlen 550000 3,5
9./10. Februar 1909 Kreis Iülich Vom Staatsbahnhof

Iülich nach dem Bahnhofe
Puffendorf

1250000 3,5

27. Juli 1909 Landkreis Solingen Immigrath-Ohligs 700000 3,5
14. Dezember 1909 Kreise Bonn-Stadt,

Bonn-Land und
Siegkreis

Bonn-Königswinter-
Honnef und Bonn-

Siegburg

2500000 3.5

!! Landkreis Aachen Eupen-Herbesthal und
Pav6estraße (Eupen) durch
Eupen bis zum Bellmerin

500000 3.5

5. März 1910 Kreis Moers Rheiuberg-Orsoy-Moers-
Schaephuysenmit Rhein¬
anschluß bei Orsoy und
Schaephuysen-Sevelen-

Hürstgen

900 000 3.5

» Gemeinden Monheim
und Banmberg

Monheim-Baumberg 210000 3.5

Gemeinden Homberg,
Hochemmerich, Baerl,

Bliersheim und
Friemersheim

Vom Bahnhof Rhein-
Hansen-Friemeisheim über
Hochemmerich und Hum¬

berg nach Baerl

341800 3.5

26. April 1910 Gemeinden Hitdorf
und Rheindorf

Hitdorf-Rheindorf 235000 3.5

7. Juni 1910 Stadt Rees Rees-Emsiel

Zu übertragen I

150000 3,6

33824699
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Tag
der Bewilligung

Betrag des Zinsfuß
Darlehnsnehmer Für den Bahnbau Darlehns nach Abzug des Zuschusses

der Provinz

Uebertrag 33 824 699
s 812 000 Mt. zu 3,5

850 000 „ .. 3.6
l 338 000 .. „ 3.65

7. Juni 1910 Kreis Rees Wesel-Rees-Emmerich-
Hüthum

2 000 000

22. Juli 1910 Kreis Dliren Nördliche Umgehnngsbahn
bei Dllren und Zülpich-

Embken

600 000 3,5

25. Oktober 1910 Gemeinde Hnmborn Alsmn am Rhein-Haltestelle
Sterkrade Süd

700000 3,5

" Kreis Altenlirchen Von Betzdorf-Schenerfeld
über Elbe», Steinebach,

2 000000 3 5
s 300 000 Mt. zu3,5u.

3- Februar 1911 Kreis Moers
Elkenroth nach Nanroth

Moers-Homberg 450000
150000 „ .. 3,6«/°
Das Darlehn ist mit Wir«

kung vom 1. Juli 191?
< nb in ein Kommunal«

Darlehen umgewandelt
^ worden.

„ Landkreis Solingen Opladen-Lützentirchen 650000 3.5
4, März 1911 Kreis Altenlirchen Von Betzdorf-Schenerfeld

über Elben, Steinebach,
175 000 3,5

W. März 1911 Kreis Gummersbnch
Elkenroth nach Nanroth

Bielstein-Waldbrol 720000 l 420 000 Mt. zu 3,6
s 300 000 „ ,. 3,65

!! „ 720 000 2 (Zinszuschuß2.1°/,)
" GesellschaftStraßenbahn

Bonn-Godesberg-Mehlem
Bonn-Godesberg-Mehlem 1 200 000 3,5

n. März 1911 Siegkreis Siegburg-Truisdorf.Monduif 700 000 3 (ginszuschuß 1°/°)
2/3. Februar 1912 Stadt Saarlonis Saarlouis-Felsberg 75000 3,15 (ginszuschuß1»/«)

7- März 1912 Siegkreis Siegburg-Much 795 000 Zu dem für ländliche Dar«
lehen zur Zeit der Ab¬
hebung geltendcnIinsfuhe
abzüglich Vü°/°.

»
Dieses letztere Darlehen von
795 000 Mark wird dem
Siegkreisezu höchstens 2"/»
Zinsen zunächst auf 5 Jahre
unkündbar unter der Vor¬
aussetzung zur Verfügung
gestellt,daß der Staat dem
Kreise ein Darlehn in gleicher
Höhe und unter denselben

Bedingungen gewährt.
Zu übertragen

795000 Siehe die Bemerkung in
Spalte 3.

45 404 699

21»
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Tag
der Bewilligung

Darlehnsnehmer Für den Bahnbau
Betrag des
Darlehns

Zinsfuß
nach Abzug des Zuschusses

der Provinz

29. April 1912
1. Mai

20 /21. Dezember 1912

Landkreis Solingen

Stadt Gummersbach

24. Juni 1913

2. Dezember 1913

9. Januar 1914

13. Februar 1914

?. April 1914

GesellschaftElektrische
Bahnen der Kreise

Bonn-Stadt, Bonn-Land
und des Siegkreises

Siegkreis

Straßenbllhnverband
Moers-Camp-Rheinberg

zu Moers

Kreis Rees

Kreis Gummersbach

Kreis Simmein

Gemeinde Holten

Uebertrag
Landwehr-Hohscheid

Von Gummersbach über
Nöckelseßmarnach Nieder-
seßmar und Verschlag mit
einer Abzweigung von Nuckel»
seßmar nach Thalbecke und

Frömmersbach

Bonn-Königöwinter und
Bonn-Siegburg

Von Mondorf nach Zündorf
und von Sieglar
nach Spich PP.

Von Moers über Repelen,
Lintfort, Camperbruch

nach Camp mit Abzweigung
von Camperbluch nach

Nheinberg

Wesel-Rees-Emmerich

Von Verschlag bis zur
Genkelmündung

Zur Bestreitung der Grund-
erwerbskosienfür die

staatliche Nebenbahn von
Simmern nach Gemllnden

Hamborn (Marxloh)-
Holten-Bahnhof Holten

und Walfum (Waldschlöß-
chen)-SchachtWehofen-

Holten

45 404 699
363 250

940000

3,6

l 840 000 Mk. zu 3.6
1100000 „ .. 3,65

150000

1 260 000

1200 000

3,6

3,6

3,6.

800 000

500000

150000

260000

3,6

484 37? Mk. zu 3,6
15 623 , noch nicht
abgehoben.

3.6

In dem für ländliche Dal<
lehen zur Zeit der A°<
Hebung geltendenginsfupe
abzüglich '/«"/».

Zu übertragen > 51027 949
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Tag
der Bewilligung

Darlehnsnehmer Für den Bahnbau
Betrag des
Darlehns

Zinsfuß
nach Abzug des Zuschusses

der Provinz
_________ /»_________

?. April 1914

5. Juni 1914

21. Juli 1914

15. Mai 1915

6. Juli 1915

20. März 1918

Stadt Rheydt

Stadt Saarbrücken

Gemeinde Brebach

Gemeinde Neunkirchen

Gemeinden Solingen,
Wald und Haan

Stadt Elberfeld

Stadt Hnmborn

Kreis Gummersbnch

Uebertrag

Wickrathberg-Wanlo

Von Brebach nach Ens-
heim mit Abzweigungvon
Eschringen nach Ormesheim

Von Brebach nach Ens-
helm mit Abzweigungvon

Eschringen nach Ormesheim

Von Neuntirchen über
Spiesen nach Elversberg

Solingen-Wald-Haan

Elberfeld (Neumarlt bezw.
Konigstraße) -Wiedener

Häuschen

Von Duisburg-Meiderich
über Hamborn nach Holten

Zur Deckung der beim Bau
der Kleinbahn Bielstein-
Waldbrül entstandenen

Mehrkosten

51 027 949

140 000

500000

100000

310 000

620000

370000

620000

120000

Summe

120000

30000 Ml. zu 3,6
110000 „ noch nicht

abgehoben.

4,25

4.25

In dem für ländliche Dar¬
lehen zur Zeit der Ab°
Hebung geltendenZinsfuhe
abzüglich>/»°/«.

Zu dem für ländliche Dar»
lehen zur Zeit der Nb>
Hebung geltenden Zinsfüße
abzüglichV»°/°.

Zu dem für ländliche Dar¬
lehen zur Zeit der Ab¬
hebung geltendenZinsfuhe
abzüglich '/«"/».

4,°

In dem für ländliche Dar»
lehen zur Zeit der Ab«
Hebung geltendenZinsfuhe
abzüglichV«°/«.

Zu 2°/° Zinfen zunächst auf
10 Jahre unkündbar unter
der Voraussetzung, baß der
Staat dem Kreise ein Zu-
satzdarlehen in gleichem
Betrage und unter den¬
selben Bedingungen wie
das staatliche Hauptbar-
lehen gewährt.

53 927 949
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Von den bewilligtenMitteln in Höhe von 55 Millionen Mark ist demnachnoch ein Rest¬
betrag von 1072 051 Mark vorhanden. Da nicht anzunehmen ist, daß in der ersten Zeit nach
dem Friedensschlüssegrößere Darlehensanträge für neue Kleinbahnen gestellt werden, so wird vor¬
aussichtlich dieser Rest für das Jahr 1920 ausreichen.

Nötigenfalls können, wie früher bereits geschehen ist, weitere Darlehen vorbehaltlich der
Erhöhung der Mittel durch den nächsten Provinziallandtag bewilligt werden.

Eine Zusammenstellungder im Laufe des Jahres 1919 und zwar bis zum 15. November
entstandenenAenderungen im Bestände und im Betriebe der Kleinbahnen in der Rheinprovinz ist
in dem folgenden Nachtrage beigefügt,

Düsseldorf, den 23. November 1920.

2>er Provwzialausschnß:

O. Graf Beissel von Gymuich. Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Nachtrag,
enthaltend

die bis zum 15. November 1919 vorgekommenen Aenderungenzu der
Zusammenstellungder in der Rheinprovinz landespolizeilich genehmigten Kleinbahnen

des öffentlichen Verkehrs.
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Nr. Bezeichnungder Bahn Unternehmer
Genehmigende

Behörde

Die landespolizeiliche
Genehmigungist erteilt

am auf auf Grund

^. Neu hinzugelommene
Regierungsbezirk

Niersbrucke-SchiefbllhnStadt M. Gladbach Regierungs-
Präsident

steht
noch aus

des Klein¬
bahngesetzes

V. Neu in Betrieb genommene,in früheren
Keine.

169

Vetriebszweck
(Personen-und
Güterverkehr oder
einer derselben)

Vetriebs-

kraft

Spur¬
weite

IN

Länge der
Bahn

IN

Davon auf
Straßen in

Unterhaltung
der Provinz

IN

Am
1, November
1919 waren
im Betriebe

IN

Betrag des von
der Provinz
bewilligten
Darlehns

8 9 10 11 12 13 14

Bahnstrecken.
Düsseldorf.

Personen-und zur
Zeit auch Güter¬

beförderung,
hauptsächlich

Kohlenbeförderung

Verzeichnissenschonaufgeführte Bahnstresen.

Elektrizität 1,00« 3300 1210 3300

2«
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Dru cksachen. Mr. 14 .

Bericht
des Provinzialausschusses

über

die Bewilligung von Beihilfen zum Gemeinde- und Kreiswegebau

im Rechnungsjahr 1919.

Einem Beschlussedes 46. RheinischenProvinziallandtags vom 16, Februar 1906 und
einem Wunsche der III. Fachkommissiondesselben Provinziallandtags entsprechendbeehrt sich der
Provinzialausschuß, dem P'-ovinziallandtage die umseitige Nachweisungder für das Rechnungsjahr
1919 an Gemeinden und Kreise aus den ^- uud L-Mitteln, den Mitteln von 100000 Mail und
der Dutationsrente von 1902 gewährtenUnterstützungenzum Gemeinde- und Kreiswegebauvorzulegen,

Düsseldorf, den 24. November 1920.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beisfel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann-

Nachweisung
der für das Vechnnngsjayr 1919 an Gemeinden und Aretse für Zwecke

des Megewesens ans

») den ^> und «-Mitteln,

d) den Mitteln von 100 «00 Mark sowie

«) der potationsrente auf Gründ des 8 5 Absatz 3 des Gesetzes vom 2. Inni 1902
gewährten Ueißilfen.
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Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Nr.
den

Mitteln

den
L.

Mitteln

den Mit»
teln von
ION ooo
Mllll

der
Dotation«»

lente
von 1902

Bemer¬

kungen

i 2 3 4 5 6 ? 8

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Düren

Geilenkirchen

Schleiden

Ahrweiler
Altenkirchen

Coblenz Land
Kreuznach

Mayen

Meisenheim

St. Goar

Regierungsbezirk Aachen.
Eschweilerü. Feld
Hochkirchen . .
Nörvenich . . .
Oberbolheim . .
Gangelt . .
Birgden . . -
Schümmerquartier
Schmittheim . -
Urft ....

Summe

1000 __ ! — —

1000 — — ---

1000 — — ---

1000 --- — —

7 930 — — ---

3 400 --- — ---

4000 --- — ---

2770 — — ---

2 760 — — —

24 860 — — ---

Regierungsbezirk Goblenz.

Strickhausen, Verzhausen
und Oberncm . . .

Friedewald ....

Thür.....
Volkesfeld ....
Anschau und Weiler.
Reudelsterz . . ,
Wehr .....

Abtweiler .....
Staudernheim ....
Kreis St. Goar und die

Gemeinden Werlau,
Hungenroth, Dörth,
Basselscheid, Liesenfeld,
Nieder- und Ober-
gondershausen, Neulich,
Morshausen und Bro-
denbach .....

Zu übertragen

1000
1000

16130

4 830

20 000

20 000

20 000
13 000

7 000

15 330

2130

8 930
5 729

Letzte Rate.

Eiste Rate.
Zusätzlich.
Zusätzlich.

10504,34

2 000 51464,34>60 000 32119

Zusätzlich
404.34 Ml.
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Kreis Gemeinde

Bewilligter Bettag aus

Nr. den

Mitteln

den
»°

Mitteln

den Mit¬
teln von
100 000

M»rl

der
Dotation«-

rente
von 1902

Bemer¬

kungen

^ ^ ^i ^e
1 2 3 4 5 6 7 8

Uebertral > 2 000 51 464,84 60000 32119
24 Simmern Wohnroth .... 970 — — —
25 Heinzenbach . . . 1000 — — —
26 Kirchberg .... — 5 670 — —
2? Michelbach.... — 1770 — —
28 Sllbershausen . . . — 2 600 — — >
29 Hollnich .... — 1770 — —
30 Beltheim ....

Summt

— 11500 — —

3 970 74 774.84 60000 32119

31
32
33
34

35

36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46

47

48

Regierungsbezirk Göln.
Gummersbach

Mülheim (Rhein)
Land

Siegkreis

Waldbiöl

Wipperfürth

Marienberghausen
Lieberhausen . .
Nümbrecht. . .
Wiedenest . . .

Overall) . . .

Neunkirchen . . .
Ruppichteroth . . .
Uckendoif . . ". .
Stockem ....
Rosbach und Waldbiöl
Eckenhagen ....

Waldbiöl .
Morsbllch .
Engelstnchen
Hohteppel .
Lindlar. .

Dllsftldorf.Land

Geldern

Summe

Negierungsbezirt Düsseldorf.
Laupendahl, Mintard,

Vreitscheid-Selbeck. .
Kelvendont .....

Zu übertragen

2850 — — 9570
— 10160 — —
— 6 500 — —
— — — 14 000

— — — 4500

7 600
— — — 2 980
— 1770 — —

1140
— 24 550

9 650

2 600 __ __
— — — 1700

4800 — — —
1940 — — —
— — — 2 430

9 590 29 770 — 69 380

— 8 730
1230

— —

— 9960 — —

10UU0 Mllll
als eiste Rate.

Letzte Rate.

Letzte Rate.
Zusätzlich.
Zusätzlich.
Zusätzlich.
500« Marl
alsletzteRate.

Zusätzlich.

Zusätzlich.

Zusätzlich-
Zusätzlich.
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Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Nr. den

Mitteln

den
»°

Mitteln

den Mit¬
teln von
100 000
Mail

der
Dotations-

rente
von 1902

Bemer¬

kungen

^t ^ ^i ^
> 2 8 4 5 6 ? 8

Uebertrag — 9 960 — —
>

49 Geldern Aldeterk ..... .„, 4 670 — —
50 . Nieukerk ' ..... — 9 430 — —
51 »> Eyll....... — 10170 — —
52 », Straelen ..... — 2 830 — — Zusätzlich.
53 Gladbach Rheindahlen .... — 2 500 > — —
54 Moers Marienbaum .... 700 — — —
55 ,, Vynen ...... 1000 — — —
56 ,, Obermörmter .... 1000 — — —
57 »» Veen ...... — 8 760 — —
58 " Lllbbeck ...... — 11370 — — Zusätzlich

870 Mark.

59 »» Wardt...... — 3 800 — —
60 Solingen-Land Leichlingen .....

Summe

— 14930 — —

2 700 78 420 — —

Negievungsbezirt Trier.
61 Nernkastel ---
62 ,,
63 Bitburg Seffern ......
64 »> Sinspelt, Niederraden,

Outscheid und Nieder¬
weidingen . . . .

65 »» Auw und Preist . . .
66 "

6? ', Preist ......
68 Ottweiler —
69 Prüm —
70 ,, Weinsheim . . . .
71 ,» Harspelt . . .
72 Saarburg Biebelhausen . .
73 »/ Vilzingen . . .
74 »» Cllhren ....
75 Crutweiler . . .
76 !, Fllhll ....

Zu übertrc gen

— — 20 000 —
1000 — — —

950 —

10000
— — — 15000
— — — 30000

— 13 090
— — 20000 —
— — — 6 600

6 000
— — — 3150

1000 — — —
970 — — —

1000 — — —

870 — — —
1000 — — —

6 790 — 40 000 83 840

Letzte Rate.
Erste Rate,
Zusätzlich
als erste Rate.
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Kreis

BewilligterBetrag aus

Nr. Gemeinde den

Mitteln

den
»

Mitteln

den Mit¬
teln von
1UN000
Mail

der
Dotations-

rente
von 1902

Bemer¬

kungen

^l ^i ^i ^t
1 2 3 4 ü 6 ? 8

Uebertrag 6 790 —. 40000 83 840
77 Sllllrtmig Mannebach . . , . 1000 — — —
78 ,, Meurich 1000 _«, — —
79 ,, Kelsen . . 1000 — — —
80 ,, König . . 830 — — —
81 „ Kirf. . . 1000 — — —
82 ,, Portz . . 970 — — —
83
84

" Irsch . .
Naldringen

1000
800 __

20000 Iu Spalte 7:
Eiste Rate.

85 ,, Hentern 1000 — — —
86 ,, Schoemerich 1000 — — —
87 ,/ Fellerich 930 — — —
88 »? Fisch . . 1000 — — —
89 ,, Köllig . . 1000 — — —
90 Nittel . . 1000 — — —
91 ,, Onsdorf 880 — — —

92 !' Rehlingen . 1000 — — —
93 Tawern 1000 — — —

94 Temmels . 1000 — — —

95 „ Beuren. . 1000 — — —

96 Dittlingen . 650 — — —

97 ,, Helfant. . 1000 — — —

98 Saarlouis Außen und Limbach — — — 35000 Erste Rate.
99 St. Wendel Verglangenbach . 2 000 — — —

100 ,, Bliesen. . , . 1000 — — —
101 '< Hcimbach . 2 000 — — —
102 >, Werschweiler 280 — — —

103
104
105

Wittlich Hupperath. .
Hetzerath .
Gmnsdorf .

1000
1000
1000

— — —

106 ,, Eisenschmitt . 1000 — — —
10? " Binsfeld . . 1000 — — —
108 " Arenrath . . 800 — — — -

109 ,, Landscheid. . 1000 — — —
110 ,, Pantenburg . 1000 — — —
111 " Laufeld. . . 1000 — — —>

Zu übertragen 40 930 > — 40 000 > 138 840
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Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Nr. den

Mitteln

den

. Mitteln

den Mit¬
teln von
IM» ouo
Mail

der
Dotation«»

rente
von 1902

Bemer¬

kungen

^ ^ ^
?1 2 3 4 5 6 8

Uebertrag 40 930 — 40000 138 840
112 Wirtlich Oberöfslingen . , . , 1000 — — —
113 Oberscheidweiler . . . 1000 — — —
114 Niederscheidweiler. . . 1000 — — —
115 Niedermanderscheid . . 1000 — — —
116 Großlittgen . , . . 1000 — — —
117 Gipprath ..... 1000 — — —
118 Musweiler .....

Summe
1000 — — —

47 930 — 40000 138 840

Zusammenstellung.
RegierungsbezirkAachen .

„ Coblenz .
Cöln . .
Düsseldorf

,, Trier. .
Gesamtsumme

24 860 — — —
3 970 74 774.«, 60000 32119
9 590 29 770 — 69 380
2 700 78 420 — —

47 930 — 40 000 138 840
89 050 182 964,»4 100 000 240 339

Bewertung. Die in Spalte 6 aufgeführten Unterstützungenim Gesamtbetrage von 100 000 Mark
sind auf Grund des Beschlusses des 48. Rheinischen Provinziallandtags vom 12. März 1908 den
Kreisen Ahrweiler, Coblenz-Land, Kreuznach, Meisenheim, Bernkastel und Ottweiler zum Allsbau von
wichtigeren Gemeindewegen, die in die dauernde Unterhaltung und Verwaltung der Kreise übergehen,
vertraglich bewilligt worden.
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Prucksachem Mr. 15^

Bericht und Antrag
des Pruvinzialausschusses,

betreffend

die Errichtung von landwirtschaftlichen Winterschulen
in Dinslaken und Büchenbeureu,Kreis Zell.

Die Kreise Dinslaken und Zell a, d, M. bezw, die Bürgermeisterei Vilchcnbeureu, Kreis Zell,
haben Antrag auf Errichtung einer landwirtschaftlichenWiuterschulein Dinslaken bezw. in Vüchen-
beuren gestellt. Für Vüchenbeurenist die Schule notwendig, weil die Winterschulein Vullay, die
bisher für den Schulbesuchin Frage kam, für die jungen Landwirte aus dem Bezirk Vücheubeuren
zu weit entfernt liegt uud die Reisekosten zu hoch weiden. Vüchenbeurenliegt dagegenim Mittel¬
punkt von 18 Vauerndürfern mit rund 2000 Vauernfamilien. Es uuterliegt daher keiuem Zweifel,
daß die Schule mit einem ausreichenden Besuche zu rechnen haben wird. Die Bürgermeisterei
Vüchenbeuren ist bereit, die notwendigen Räume nebst Schulgarten zu stellen. Der Kreis Zell
will einen festen Iahresznschuß von 3000 Mark leisten.

Bezüglich der Schule in Dinslaken hat sich der Kreis Dinslaken ebenfalls damit einver¬
standen erklärt, einen jährlichen Zuschuß von 3000 Mark zu zahlen und die erforderlichenDienst¬
räume :c. znr Verfügung zu stellen. Die Schüler ans dem Kreise Dinslaken besuchtenbisher die
Schulen in Haldern bezw. Vrüueu, Kreis Rees. Es ist beabsichtigt, diese Schulen demnächst zu
vereinigen und nach Wesel zu verlegen. In diesem Falle ist die Schnle in Dinslaken nm so not¬
wendiger.

Der Vorstand der Laudwirtschaftskammer hat in Uebereinstimmung mit dem Zentral-
tuiatorium für das landwirtschaftliche Wintcrschulwesenund Wanderlehrtum die Errichtung der
Schulen in Dinslaken und Vllchenbenren in der Voraussetzung beschlossen, daß auch die Provinz
ihre Zustimmung erteilt und die üblichen Zuschüsse zur Verfügung stellt. Die Schule iu Dinslaken
soll bereits in diesem Herbst, die Schule in Vüchenbeurendagegen erst im Herbst 1921 eröffnet
weiden, da für letztere Schule zunächst die neueu Schulräume hergestellt wcrdcu müssen.

Da Bedenken gegen die Errichtung der beiden Schulen nicht vorliegen, beehrt sich der
Provinzialausschuß folgende Beschlußfassungvorzuschlagen:

„Der Provinzillllandtag beschließt die Errichtung von landwirtschaftlichenWinterschnlen
in Vüchenbeuren, Kreis Zell, und in Dinslaken, Kreis Dinslaken. Die erforderlichen
Provinzialzuschllssesind in den Haushaltsplan einzustellen".

Düsseldorf, den 16. September 1920.

Ner Provinzialausschuß:

O. Graf Veissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Drucksachen. Nr. lb.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

seine Ermächtigung zur Durchführungvon Abänderungen der Besoldnngsordnung.

Der Entwurf einer Nenfassnng der Besoldungsordnung für die preußischenStaats¬
beamten ist der preußischen Landesversammlung in den ersten Novembertagenzugegangen;
die Staatsregierung wirkt auf baldmöglichsteVerabschiedunghin.

Sollte die Verabschiedungso rechtzeitig erfolgen, daß die neue preußische Besoldungs»
ordnung als Unterlage für einen dem Provinziallandtag vorzulegendenEntwurf, betreffend
Änderung der Provinzial-Besoldungsordnung, benntzt werden konnte, so wird letzterer dem
Provinziallandtag noch zu dieser Tagung vorgelegt werden.

Nach den bisherigen Erfahrungen nnd angesichts der zahlreichen von den Staats»
beamten geltend gemachten Wünsche muß damit gerechnet werden, daß die Verabschiedung
zu einem solch nahe bevorstehenden Termin nicht mehr möglich sein wird. Die Beamtenschaft
der Provinzialuerwciltung erwartet von der Revision der Besoldnngsordnung weitgehende
Änderungen hinsichtlichder Einreihung der Beamten in die Gruppen und der Aufstiegs¬
möglichkeit und drängt auf beschleunigte Durchführung der Revision. Diese vor der Revision
der staatlichen Besoldung vorzunehmen, wäre zwecklosund würde auch den bisherigen
Beschlüssendes erweiterten Provinzialausschusses widersprechen. Die Provinzialbeamten
würden, wenn der demnächsttagende Provinziallandtag nicht mehr beschließen könnte, in
eine ungünstige Lage kommen, namentlich auch im Vergleichzu den Beamten der Städte,
da diese alsbald nach Durchführung der staatlichen Revision diese auch für ihre Beamten
vornehmenkönnten, während mit einem Znsammentreten des neuzuwählendenProvinzial»
landtags vor Mai oder Inni 1921 kanm zu rechnen wäre.

Der Prouinzialausschuß beehrt sich deshalb zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle den Provinzialausschuß ermächtigen, im

Anschluß an die staatliche Revision der Vesoldungsordnung über eine neue
Besolduugsordnung für die Provinzialbeamten nebst den dazn gehörigen Be-
stimmnngen über Ruhegehalt und Hinterbliebenenoersorgung sowie die Aus¬
bildung der Provinzialbeamten zu beschließen und dem demnächstigen Provinziell'
landtag bei seinem ersten Zusammentreten hierüber Bericht zu erstatten."

Düsseldorf, den 24. November 1920.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, vr. von Renvers,
Vorsitzender. Lcmdeshmlptmmm.
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Drucksachen. Nr. 17.

Bericht und Antrag
betreffend

die Aufnahme neuer Veamtenstellen in den Vesoldungsplan.

Bei Neuordnung der Besoldungsverhältnisseder Provinzial-Veamten war die Ver¬
leihung der Veamteneigenschaftan gewisse Gruppen von Angestellten und die Aufnahme
entsprechenderStellen in den Besoldungsplan ins Auge gefaßt worden. Der mit der Be¬
soldungsreform befaßte erweiterte Provinzialausschuß hielt den damaligen Zeitpunkt nicht
für geeignet, um über die Schaffung neuer, evtl. zahlreicher Veamtenstellen zu befinden
und beschloß deshalb, die Entscheidung dem demnächftigen Provinziallandtage zu überlassen.
Maßgebend hierfür war insbesondere die Erwägung, daß zwar angesichts der hohen Tarif¬
löhne für die Angestellten eine augenblicklichefinanzielle Mehrbelastung des Provinzial-
verbandes infolge der Neuschaffung von Veamtenstellen nicht oder kaum eintreten würde,
baß sich aber bei der einschneidenden Äenderuugunserer gesamtenpolitischen und finanziellen
Verhältnisse nicht übersehen lasse, ob und evtl. bis zu welchemGrade mit einer Ein¬
schränkung gewisser Betriebe in unseren öffentlichen Verwaltungen, nicht nur der Provinzen,
sondern auch des Staates, der Städte usw., gerechnetwerden müsse. Einer solchen Ein¬
schränkung würde dann allerdings, was die finanzielleWirkung betrifft, das Vorhandensein
eines großen Personals in unkündbaren Veamtenstellungen als Hindernis entgegenstehen.

Diesem Nachteil soll dadurch vorgebeugt werden, daß nicht die Umwandlung aller,
sondern nur eines Teiles der in Frage kommenden Stellen in Veamtenstellenvorgeschlagen
wird, sodaß der Vesoldungsplan nur die Möglichkeit eines Einrückens in Veamtenstellen
bietet, daß aber die Entscheidung darüber, wie viele Stellen für Beamte tatsächlichvor¬
handen sein sollen, nach der jeweiligen Sachlage durch die Haushaltspläne zu treffen sein
würde. Außerdem ist zn bemerken, daß es sich nur bei den Pflegern und Erziehern
(Gruppe 2 und 3) um eine nennswerte Anzahl handelt, aus der dann die besondersGe¬
eigneten, und zwar bei den Pflegern nach 2jähriger Üernpflegezeit und mindestensöjiihriger
Tätigkeit als nichtbeamtete Pfleger, bei den Erziehern nach entsprechender Vorbildung, in
eme Veamtenstelle einrückenkönnten. Mit dieser Einschränkung wird die Anfnahmefolgender
stellen in den Vesoldungsplan vorgeschlagen:

Gruppe II.
1. Anstaltspfürtner,
2. Pfleger und Pflegerinnen.
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Gruppe III.
1. Pfleger und Pflegerinnen nach lOjähriger Tätigkeit als Beamte,
2. Erzieher in den Fürsorgeerziehungsanftalten.

Gruppe IV.
1. Erzieher in den Fürsorgeerziehungsanftaltennach lOjähriger Tätigkeit als Beamte,
2. Magazinverwalter,
3. Personenkraftwagenführer bei den Dienststellenin Düsseldorf.

Gruppe V.
1. Anstaltsbuchführerund Vürogehilfen,
2. Personenkraftwagenführer in Düsseldorf nach lOjähriger Tätigkeit bei der Pro-

vinzialverwaltung.
Gruppe VI.

1. Kindergärtnerin in den Blindenanstalten,
2. Anftaltsbnchführer und Bürogehilfen nach 14jähriger Tätigkeit in Oravue V.

Gruppe X.
Anstaltsapotheker.

Düsseldorf, den 24. November 1920.

Der Provinzialauzschuß:

O. Graf Veissel von Gymnich, l)r. von Renvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann.
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Drucksachen. Ar. 18.

Bericht und Antrag
des Provinzialcmsschusses,

betreffend

Aendemng des § 4 des Reglements über die Leitung und Verwaltung der
Abteilung für entmündigte Trinker und Arbeitsscheue bei der Provinzial-

c., 5..»^.cu ., 26. Februar 1913,
Arbeltsanstalt m Brauweiler vom ^^, " ..— ini»

Durch Beschluß des 53. Provinzillllandtages vom 26, Februar 1913 ist bei der
Prooinzialarbeitsanstalt in Brauweiler eine „Abteilung für entmündigteTrinker und Arbeitsscheue"
eingerichtetworden. Unter Arbeitsscheuesind hier die Personen zu verstehen, deren Unterbringung
auf Grnnd der Bestimmungen des preußischenGesetzes über die Abänderung und Ergänzung der
Ausführungsgesetzezum Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 23, Juli 1912 angeordnet
worden ist. Bis zum Kriege wurde die Abteilung von den Gemeinden und Ortsarmenverbänden
in größerem Umfange in Anspruch genommen. Am 1. April 1914 war sie mit 138 Insassen
belegt. Während des Krieges ging die Belegung herunter. Zur Zeit befinden sich 15 Insassen
n der Abteilung. Von vornherein sollte eine wesentlicheBedeutung der Abteilung darin liegen,
baß durch ihr Vorhandensein den Gemeinden die Möglichkeitgeboten war, in schärferer Weise auf
nie hier in Betracht kommenden Personen erzieherisch durch die bloße Androhung der Unterbringung
m Brauweiler einzuwirken. Soviel bekannt, hat nach dieser Richtung hin das Vorhandensein der
Abteilung auch mannigfache gute Wirkungen gehabt. Inbezug auf die Kostentraguug bestimmt
s 4 des Reglements:

Die Kosten der Unterbringung weiden in der Weise berechnet, daß die gesamten Selbst¬
kosten des Provinzialverbandes einschließlichder allgemeinen Verwaltungskosten gedeckt werden,
wobei eine getrennte Berechnung der Kosten der Unterbringung und des Arbeitsertrages des
einzelnen nicht stattfindet, vielmehr Durchschnittssätzemaßgebend sind. Zur Deckung der Kosten
der Unterbringung dient in erster Linie der Ertrag der Arbeit des Untergebrachten. Da dieser
aber hierzu nicht ausreicht, so hat der Zahlungspflichtigenoch einen Pflegesatzpro Kopf und Tag
zu zahlen. Dieser wird allgemein ans 0,80 Mark und für solche Untergebrachte, die dauernder
ärztlicher Behandlung bedürfen, auf 1 Mark festgesetzt.

Außerdem siud besonders zu erstatten die Kosten außergewöhnlicherAufwendungen,z. B.
die Kosten größerer Operationen, der Beschaffung künstlicher Glieder, der notwendig gewordenen
Aufnahme in Krankenhäusern sowie die Kosten der Vorführung zu gerichtlichenund sonstigen
Terminen. Solche Aufwendungensollen aber, soweit sie nicht dringlich sind, nur mit Zustimmung
des Zahlungspflichtigen gemacht werden.

Der Satz, der im Jahre 1913 ans 80 Pfg. täglich und im Falle dauernder ärztlicher
Behandlung auf 1 Mark täglich festgesetzt worden ist, bedarf infolge der gewaltigen Steigerung
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aller Kosten einer gewaltigen Erhöhung. Die Kosten der Verpflegung allein betragen heute etwa
3 Mark pro Tag. Dazu kommendie hohen Heizungskostenund die Steigerung der Gehälter und
Löhne. Der Arbeitsertrag ist besonders jetzt, da nur im wesentlichen Arbeitsunfähige und Arbeits-
uuwillige untergebracht werden, sehr gering. Die Selbstkostendes Provinzialverbandes würden sich
daher bei Berechnung eines entsprechendenAnteiles an den allgemeinen Kosten der Anstalt auf
etwa 10 Mark pro Tag belaufen. Um aber den Gemeinden die etwaige Inanspruchnahme der
Anstalt nicht allzu sehr zu erschweren, wird vorgeschlagen,einen Satz von 6 Mark pro Tag, und
zwar ohne Rücksicht darauf, ob ärztliche Behandlung gewährt wird oder nicht, in das Regle¬
ment einzusetzen.

Demnach beehrt sich der Provinzialausschuß zu beantragen, der Provinziallandtag wolle
beschließen:

„8 4 des Reglements über die Leitung und Verwaltung der Abteilung für entmündigte
Trinker und Arbeitsscheue wird vom 1. Januar 1921 in der Weise geändert, daß
anstelle eines Pflegesatzes von 80 Pfg. bezw. 1 Mark täglich allgemein ein solcher
von 6 Mark pro Tag ohne Rücksicht darauf, ob ärztliche Behandlung stattfindet oder
nicht, festgesetzt wird".

Düsseldorf, den 23. November 1920.

Her Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Drucksachen. Mr. 19.

Bericht und Antrag
des ProvinzialllUsschusses,

betreffend

die Wahl eines Landesrats.

Durch die bereits im Herbst 1919 erfolgte Versetzungeines bei der Zentralverwllltung
tätigen Landesrats in eine bei der Landesversicherungscmstalt„Rheinprovinz" zu besetzende Landesrats-
steNe trat die Notwendigkeitein, eine anderweiteVerteilung einzelnerDezernate bei der Zentralstelle
vorzunehmenund, den dienstlichen VerhältnissenRechnungtragend, dem schon mehrere Jahre bei der
Rheinischen Provinzialvcrwaltung tätigen Gerichtsassessor Dr, Saarbourg ein selbständiges Dezernat
zu übertragen.

Dr. Ferdinand Saarbourg, geb. 3. März 1888 zu Neuß, evangelisch, Gerichtsassessor seit
19. Juni 1915, ist am 15. April 1916 als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter in den Rheinischen
Provinzillldienst eingetreten; er ist als Referent in der Fürsorgcerziehungs-Abteilungtätig und hat
sich in der ihm übertragenen Stelle nach jeder Richtung hiu bewährt.

Dr. Saarbourg ist am 1. Januar 1918 aus dem Iustizdienste ausgeschieden.Er ist dem
erweiterten Provinzialausschuß bereits bei dessen erster Tagung znr Wahl znm Landesrat vor«
geschlagen worden; der erweiterte Provinzialausschuß hat vou der Wahl lediglich aus dem Grunde
abgesehen,weil er der Auffassung war, daß die Wahl dem Provinziallandtage selbst mit Rücksicht
auf dessen baldige Tagnng vorbehalten bleiben müsse.

Der Provinzilllansschuß beehrt sich daher zu benutmgen:
„Der Provinzillllandtag wolle den Assessor Dr. Saarbourg zum Laudesrat wählen und

der Wahl folgende Bedingungen zugrunde legen:
1. Die Wahl erfolgt ans die Dauer von 12 Jahren vom 1. Januar 1920 ab unter Gewäh¬

rung des Stellenanfangsgehalts;
2. der Gewählte hat die Bestimmungen der zurzeit gelteudeu uud der etwa künftig zu

erlllfsenden Neglemeuts über die dienstlichen Verhältnisseder Provinzialbeamten der Rhein¬
provinz als für sich verbindlichanzuerkennen;

3. er ist gehalten, auf Beschluß des ProvinzialllUsschussesdie Geschäfte als Mitglied oder
stellvertretendesMitglied des Vorstandes der Landesversicherungsanstaltim Haupt- oder
Nebenamt zu überuehmeu oder sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landes¬
hauptmanns, insbesondereauch unter einem anderen oberen Beamten, welcher als Abtei¬
lungsdirigent fungiert, zu beschäftigen".

Düsseldorf, den 4. Dezember 1920.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beiffel von Gymnich, Dr. vou Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Drucksachen.Ar. 20.

Bericht und Antrag
des Provinzialausfchusfes,

betreffend

die Uebernahmevon zwei Landesräten aus den abgetretenen Gebieten
in den Rheinischen Provinzialdienst.

Die Zunahme der Geschäfte bei der Laudesversicherungsanstalt „Rheiuprovinz" hat die
Einstellung einer neuen Landesratsstelle in den dem Proviuziallandtage vorliegendenHaushaltsplan
für 1920 erforderlich gemacht. Mit der vorläufigen Wahrnehmung dieser Stelle ist der bei der
Provinzialverwaltuug der Provinz Posen angestellt gewesene Landesrat Schmidt betraut wordeu.

Nach dem Gesetz Über die Uuterbriugung von mittelbaren Staatsbeamten und Lehrpersonen
(Unterbringungsgesetz)vom 30, März 1920 besteht eine Verpflichtungznr Uebernahmevon Beamten
aus deu abgetretenen Laudesteileu in Landesratsstellen nicht — § 1, Abs. 2 des Gesetzes —,
indessen mnß es als eine vaterländischeEhrenpflichtaller Staats- nnd Kommuualbehördeubezeichnet
werden, allen verdrängten Beamten zn helfen. Unter Berufung hierauf und auf einen entsprechenden
Erlaß der preußischenMinister vom 2. Iuui 1919 hat der Vorsitzendedes Fürsorgeamts für
Beamte aus den Grenzgebietenin Berlin den Landesrat Schmidt zur vorzugsweisen Berücksichtigung bei
Besetzungder freien Landesratsstelle namhaft gemacht.

Landesrat Walter Schmidt, geb. am 21. Mai 1876 zu Insterburg (Ostpreußen), evangelisch,
verheiratet, Gerichtsassefsormit Patent vom 10. Mai 1902, war IV2 Jahre bei der Staats¬
anwaltschaft, sodann bei der provinzialständischenVerwaltuug der Provinz Posen zunächst als
Hilfsarbeiter und seit dem 1. Januar 1906 als Landesrat tütig und zwar bis Ende November
1911 bei der Pruvinzial-Ientralverwllltung, von da ab als Vorstandsmitglied bei der Landes¬
versicherungsanstaltPosen. Seine dortige Tätigkeit mußte er infolge der Anordnungen des obersten
polnischen Volksrats einstellenund war von: 24. Mai 1919 ab bei der Landesversicherungsanstalt
„Schlesien" beschäftigt; er konnte dort angesichtsder Wahrscheinlichkeit der demnächstigen Errichtung
einer selbständigenLandesversichernngscmstalt„Oberschlesien"entgegen der anfänglichen Erwartung
auf eine dauernde Anstellung nicht mehr rechnen und trat am 1. Oktober 1920 zur kommifsarischen
Beschäftigungin den Dienst der RheinischenProvinzialverwaltuug.

Zur gleicheu Berücksichtigung empfiehlt das Fllrsorgeamt in Berlin den Landesrat Flebbe
von der Landesversicheruugsanstalt„Westpreuhen", der ebenfalls um Uebernahmein den Rheinifchen
Provinzialdienst gebeten hat.

Wenn die eingangs erwähnte freie Stelle dem Landesrat Schmidt übertragen wird, ist
im diesjährigen Haushaltsplan keine Stelle für Landesrat Flebbe frei. Dagegen hatte, schon ehe
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die Bewerbung von Üandesiat Flebbe einging, der Gesamtvorstand der Landesversicherungsanstalt
beschlossen, im Haushaltsplan der Landesversichemngsanstaltfür das Kalenderjahr 1921, also ab
1. Januar 1921, eine weitere Landesratsstelle vorzusehen.

Die seit Beendigung des Krieges insbesondereauf dem Gebiete des Heilverfahrens (Tuber¬
kulosefürsorge,Geschlechtskrankheiten nsw.) eingetretenebedeutendeGeschäftsvermehrung macht eine
genaue und sorgfältige Bearbeitung der Einzelfälle in einem einheitlichen Dezernate fast unmöglich.
Dazu kommt, daß der Dezernent der Heilverfahrens-Abteilung durch den Erwerb der zwei neuen
Heilstätten Waldbreitbach und Denklingen, durch die Erweiterung der fünf anderen Heilstätten,
durch die AnPachtungdes Gutes Hohenunkelsowie infolge seiner Tätigkeit für die Vereinigung der
Tuberkulusefürsorgestellenund die Arbeitsgemeinschaftder Versicherungstriigerderart überlastet ist,
daß ihm eine selbständigverantwortlicheKraft in seinem Dezernate unbedingt beigegeben werden
muß. Die Schaffung einer weiteren Landesratsstelle ist hiernach nicht zu umgehen.

Visher war es bei der Provinzialverwaltung üblich, daß nur Beamte, die schon längere
Zeit in der hiesigen Verwaltung gearbeitet hatten, zum Lcmdesrat vorgeschlagenwurden; in den
letzten 25 Jahren hat diese Zeit nur in einem Falle zwei Jahre, sonst vier bis zehn Jahre
gedauert.

Wem, Landesrat Flebbe zunächst als Hilfsarbeiter eintritt, würde er Gefahr laufen, daß
lhm andere geeigneteStellen verloren gehen, ohne daß er die Sicherheit hat, von einem dem-
nächstigen Provinziallandtag hier gewählt zu werden. Mit Rücksichtdarauf, daß er bereits
14 Jahre in der Kommunalverwaltung, darunter 9 Jahre als Landesrat und speziell bei einer
Landesversichernngsanstlllttätig ist, glaubt der Provinzialausschuß, daß von dem sonst üblichen
Verfahren abgesehenwerden kann.

Landesrat Rudolf Flebbe, am 26. März 1877 in Flensburg geboren, evangelisch, ver¬
heiratet, Gerichtsassessormit einem Dienstalter vom 30. Juni 1906, war zunächst juristischer Hilfs¬
arbeiter beim Magistrat in Flensburg, seit 1. Dezember 1908 lebenslänglichangestellterMagistrats-
"ssessor beim Magistrat in Königsberg. Am 1. März 1911 wurde er als Landesrat für die
Landesversicherungsanstalt„Westpreußen" vom 1. April 1911 ab auf 12 Jahre gewählt; er verliert
ietzt fein Amt wegen der Verkleinerungder Provinz Westpreußen infolge der politischenEreignisse.

Das Unterbringungsgesetzvom 30. März 1920 bestimmt in seinem § 10 bezüglichder
Festsetzung des Ruhegehaltsdienstalters:

„Wird eiu Beamter im Alter von mehr als vierzig Jahren später mit dem gesetzlichen
Ruhegehalt in den Ruhestand versetzt, so übernimmt der Staat für die bis zur Einstellung in den
Dienst der aufnehmendenKörperschaft zurückgelegte Dienstzeit die Zahlung des Ruhegehalts nach
dem vor der Einstellung zuletzt bezogenenGehalt und nach den bis dahin erreichtenRnhegehalts-
sa'tzen. I„ dem gleichen Umfange hat der Staat bei diesen Beamten auch für die Hinterbliebeneu-
bezüge einzutreten. Das Ruhegehalt ist so zu berechnen, als wenn der Beamte die ganze ruhe¬
gehaltsberechtigte Dienstzeit im Dienste der aufnehmenden Körperschaft zurückgelegthätte. Die
Zahlung des Ruhegehalts und der Hinterbliebenenbezügeerfolgt durch die Anstellungsbehörde, der
der Anteil des vom Staate zu tragendenRuhegehalts und der Hinterbliebenenbezügeerstattet werden".

Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die Uebernahme der üandesräte Schmidt und Flebbe in
den Rheinischen Provinzialdienst unter gleichzeitiger Genehmigungeiner weiterenLandes¬
ratsstelle für den nächstjährigenHaushaltsplan der Landesversicherungsanstaltbeschließen
und den Wahlen folgende Bedingungen zugrunde legen:
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1. Die Wahl erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnenmit dem 1. Januar 1921;
2. das Besoldungsdienstalter bleibt das bisherige;
3. die spätere Festsetzungder Ruhegehalts- und der Hinterbliebeueubezügcrichtet sich nach

§ 10 des Unterbringmigsgesetzesvom 30. März 1920 bezw. den dieserhalb etwa noch
ergehendengesetzlichen Bestimmungen;

4. die Gewählten haben im übrigen die Bestimmungen der zurzeit besteheudenund der
etwa künftig zu erlassenden Reglements über die dienstlichen Verhältnisseder Provinzial-
beamten der Rheinprovinz als für sich verbindlichanzuerkennen;

5. sie sind gehalten, auf Beschluß des Provinzialausschusses die Geschäfte als Mitglied
oder stellvertretendesMitglied des Vorstandes der Landesversicherungsanstaltim Haupt¬
oder Nebenamt zu übernehmen oder sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des
Landeshauptmanns, insbesondereauch unter einem anderen oberen Beamten, welcher als
Abteilungsdirigent fungiert, zu beschäftigen".

Düsseldorf, den 4. Dezember 1920.

Ner Provinzialansschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich. vr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Drucksachen. Nr. 21.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Entlohnung von Angestellten.

Die Angestellten der Provinzialverwaltung, sowohl die in den Büros als die in
den Anstalten usw. beschäftigten,fallen nicht unter die am 30. 6. 20 für die Provinzial-
beamten beschlossene Vesoldungsordnnng. Für die in Düsseldorf (Zentralverwaltung,
Landesversicherungsanstalt,Feuerversicherungsanstalt,Lebensversicherungsanstalt)beschäftigten
Angestelltensind Tarife mit den Betriebsräten abgeschlossen. Diesen Tarifen sind die Sätze
für außerplanmäßige Beamte der Besoldungsgruppen I bis IV der Vesoldungsordnnng zn-
grunde gelegt. Die Besoldnngssätzeder ersten Etnfe werden gezahlt vom 24. Lebensjahre
ab — mit Rücksicht auf das bei den Beamten übliche Lebensalter bei Erreichung der
ersten planmäßigen Anstellnng.

Diesen Tarifen entsprechendsind die Gehälter für die außerhalb Düsseldorfs bei
deu Laudesbauämtern, Anstalten, Museen, WeinbauschulenbeschäftigtenVüroangestellten
und für die zahlreichenStraßenwärter, nach Ortsklassen abgestuft,festgesetzt worden. Nur
die übrigen Angestellten der Prouinzialanftalten: Pfleger, Pflegerinnen, Erzieher, Hand¬
werker, Heizer, Pförtner, Boten nsw. sowie das eigentlicheDienstpersonal (Koch-, Wasch-,
Küchenmädchen) werden nach Tarifen entlohnt, die mit den Gewerkschaften abgeschlossensind.

Es erscheint dringend erforderlich, für die zuletzt Genannten, mit Ausnahme des
Dienstpersonals, die Besoldung auf die gleiche Grundlage zu stellen, wie bei allen vorher
genannten Angestellten, d. h. sie auch nach der Vesoldungsordnnng zu entlohnen. Die
beteiligten Gewerkschaften haben einen diesbezüglichenVorschlag der Provinzialverwaltung
einstimmig als unannehmbar bezeichnet nnd einen Gegenvorschlagvorgelegt, der das bereits
bestehendeMißverhältnis zwischen Besoldung der Beamten und Entlohnung der Ange¬
stellten derart zum Nachteil der Beamten verschärfen würde, daß die Provinzialverwaltung
im Interesse der Dienstfreudigkeit ihrer Beamtenschaftauf diese Vorschlage nicht eingehen kann.

Während bei den znm Vergleich in Frage kommendenBeamten das Höchstgehalt
jeder Gruppe nach 16 Jahren, bei den nach dem Reichs-Teiltarif entlohnten Angestellten
nach 22 Jahren erreichtwird, fordern die Gewerkschaften Erreichung des Höchstlohnes nach
5 Jahren. Infolgedessen würde der beamtete Pfleger nach 5 Jahren 11250 M., der
beamtete Handwerker nach 5 Jahren 11850 M. erhalten, während der Tarifentwurf der
Gewerkschaften für den im Lebensalter erheblichjüngeren Pfleger nach 5 Jahren 13200 M.,
für den Handwerker 13944 M. vorsieht. Dazu kommt nach der anderen Seite, daß die
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Gewerkschaften für die Sachbezüge der Angestelltennur erheblichgeringere Abzüge zulassen
wollen, als die für die Beamten festgelegten,z. B. in Ortsklasseli (Bedburg-Hau, Vrau-
weiler, Galkhausen, Iohannistal) für Wohnung, Heizung, Beleuchtung und volle Ver¬
pflegung 260 M. monatlich ^- 3120 M. jährlich, während die Beamten in diesen An¬
stalten für die gleichen Sachbezüge 4290 M. zu zahlen haben. In den Anstalten der
Ortsklasse^ betragen diese Zahlen 4176 M. bzw. 5220 M. Das Ergebnis würde sein,
daß ein beamteter Pfleger nach Abzug der vollen Sachbezüge in Ortsklasse ^ 6030 M.,

ein nicht beamteter Pfleger 7224 „
ein beamteter Handwerker 6630 „

.. nicht „ „ 8064 „
in Varlohn bekommen würde.

Die aus der Beamtenschaft hiergegen erhobenen zahlreichenProteste müssen als
begründet angesehen werden. Dagegen kann der Einwand der Gewerkschaften,die von
ihnen Vertretenen müßten als Arbeiter besser gestellt sein, als die Beamten, nicht zugelassen
werden, da die in Frage kommendenBeamten zum mindesten die gleichwertige Arbeit
unter den gleichen Verhältnissen verrichten, darüber hinaus aber, was ihre Persönlichkeit
betrifft, die in längerer Dienstzeit bewährten nno in höherem Lebensalter stehenden Kräfte
sind. In Bezug ans Ruhegehaltsverhältnissestehen die nicht beamteten Angestelltennicht
wesentlich hinter den Beamten znrüä. Auch bei ihnen beginnt die Anwartschaft auf
Ruhegehalt mit dein 11. Dienstjahremit 27,5",„, endigendmit 65°/,, des ruhegehaltsfähigen
Diensteinkommens.

Der berechtigtenUnzufriedenheit der Beamten über die Besserstellungder Nnge°
stellten hat seit mehr als einem Jahre entgegengehaltenwerden müssen, es handle sich um
einen vorübergehenden,mit Inkrafttreten der Besoldungsordnung verschwindenden Instand.
Die Vesoldungsordnung ist erlassen; sie soll revidiert werden, (eine Erhöhung der Satze
würde nach der von der Verwaltung vorgeschlagenen Regelung den Angstelltenin gleicher
Weise zugute kommen), aber sie kann nicht jeder Veränderung der Wirtschaftsverhältnisse
so folgen, wie das System der Tarifverträge, das die Möglichkeit jederzeitigerKündigungen
und Neuforderungen und damit eine weitere Besserstellungder Angestelltenmit sich bringt.

Der Provinzial-Ausschuß beehrt sich deshalb zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen,

1. daß die Entlohnung der Angestelltender Provinzialverwaltung mit Ausnahme des
Dienstpersonals nach der Besoldungsordnung und zwar nach den Sätzen für die
außerplanmäßigen Beamten erfolgt;

2. daß der Provinzialausschußmit der Durchführungdieses Beschlussesbeauftragt wird."

Düsseldorf, den 24. November 1920.

Her Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann.
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Drucksachen. Nr. 22.

Bericht und Antrag
des Prouinzialausschusses,

betreffend

Abänderung des ß 7 der „Vorschriften des Rheinischen Provinzialverbandes
für die Ausführung der Fürsorgeerziehung Minderjähriger vom 13. 6. 1901,
bzw. 3. 9. 1903, bzw. 4. 5. 1904, bzw. 26. 4. 1905, bzw. 6. 7. 1909".

Nach ß 15 des Gesetzes über die Fürsorgeerziehung Minderjähriger vom 2. 7. 1900
fallen die Kosten der reglementsmäßigen ersten Ausstattung eines Zöglings dem Ortsarmen-
verbande, in welchem der Zögling seinen Unterstützungswohnsitz hat und, wenn ein solcher
Ortsarmenverband nicht vorhanden ist, dem Pruvinzialverbande zur Last. Die Höhe dieser
reglementsmäßigen Ausstattung ist in dem § 7 der in der Überschrift bezeichneten Vorschriften
festgesetztauf den Vauschbetrag:

a) bei Zöglingen nnter 14 Iahen von 80,— Mark
d) bei Zöglingen über 14 Jahren von 90,— Mark.

Diese Sätze sind durchaus unzureichend. Es ist unter den gegenwärtigen Verhältnissen aus¬
geschlossen,einen Zögling mit diesem Betrag auszustatten, und so mußten schon seit geraumer
Zeit steigende Zuschüsse zu den Ausstattungskosten der Zöglinge aus dem Haushaltsplan
für die Fürsorgeerziehung Minderjähriger teils unmittelbar, teils ans dem Umwege der
Erhöhung des Pflegegeldes gewährt werden. Hierin liegt aber eine mit der Bestimmung
des § 15 des Gesetzes nicht im Einklang stehende Verschiebung der Kostenlast.

Einen der Wirklichkeit angemessenen Satz zu bestimmen, ist schwierig. Einige An¬
stalten erklären, daß sich eine auf das allernotwendigfte beschränkte Ausstattung nicht unter
1500 Mark herstellen lasse. Der Prouinzialausschuß hält es aber nicht für angemessen in
den Anforderungen an die Gemeinden zu weit zu gehen, damit nicht ein unliebsamer
Rückgang in der Stellung von Anträgen auf Überweisung zur Fürsorgeerziehung eintritt, und
er glaubt daher, eiuen Einheitssatz von 500 Mark vorschlagen zu sollen.

In dem genannten ß 7 ist dann weiter gesagt, daß die Vauschbeträge bei Familien¬
zöglingen dem zuständigen Fürsorger und bei Anstaltszöglingen der betreffenden Anstalt
übersendet werden sollen. Aus Gründen der Geschäftsvereinfachung aber gehen die Zah¬
lungen bereits seit längerer Zeit durch die hiesige Stelle. Das Verfahren hat sich bewährt,
und es dürfte daher auch diese Bestimmung abzuändern sein.
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Der betreffendeParagraph würde dann lauten:
8 7.

„Die Ortsarmenverbände sind verpflichtet,zur Beschaffungder ersten Ausstattung
der Zöglinge einen Vauschbetragvon 500 Mark zn leisten und für rechtzeitige Übersendung
des Betrages an die Landesbant der Rheinprovinz zu Düsseldorf zn sorgen."

Hiernach beehrt sich der Prouinzialausschuß zu beantragen:
„Der Prouinziallandtag wolle

a) der Abänderung des § 7 der Vorschriftenfür die Ausführung der Fürsorgeerziehung
Minderjähiger in der vorgeschlagenen Weise zustimmen;

b) den Prouinzialausschuß ermächtigen, die seitens der zuständigen Herren Minister an
den Anträgen etwa noch geforderten Änderungen vorzunehmen."

Düsseldorf, den 4. Dezember 1920.

Der Provinziala«Kschuh:

O. Graf Beissel von (symnich, Dr. von Renvers,
Bcxscheudcr, Lü»de3haupn»a»n.
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Drucksachen. Mr. 23.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Tarifsätze der von den Armenverbänden zu erstattenden Armenpflegekosten.

Nach § 30 des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz hat der Ortsarmenverband,
der einen nicht ortsangehörigen Hilfsbedürftigen unterstützt hat, regelmäßig einen Anspruch auf
Erstattung der aufgewendetenKosten gegen den Ortsarmenverband, in dem der Hilfsbedürftige
seinen Unterstlltzungswohnsitzhat, oder, falls der Hilfsbedürftige überhaupt keinen Untersttttzungs-
wohnsitz hat, gegen den Landarmenverband. Jedoch hat der eistattungspstichtigeArmenverband in
vielen Fällen nicht die gesamtenaufgewendeten Kosten zu erstatten, sondern nur die durch die Unter»
stützungentstandenensogenannten „Individual- oder Spezmlkosten"nicht aber die allgemeinenVer¬
waltungskosten (sogen. Generalkosten)der Armenanstalten, Krankenhäuser usw. Nach 30 Abs. 4
n. a. O. und § 35 des preußischen Ausführungsgesetzeszum Reichsgesetze über den Unterstützungs¬
wohnsitz kann bei hänsiger vorkommendenAufwendungen, z. B. Verpflegung in Kranken- oder
Armenhäusern, der Betrag der von den Armenverbänden zu erstattenden Individualkosten vom
Minister des Innern bezw. jetzt vom Minister für Volkswohlfahrt, durch einen Tarif festgesetzt

werden. Dementsprechend war bisher in Preußen in Kraft der Ministerialtarif vom ^ ' r-,«^«,»,. "iqs^

Der Minister fiir Volkswohlfahrtbeabsichtigt,diesen Tarif in 3 Punkten zu ändern und hat einen
Entwurf zu einem neuen Tarife übermitteln lassen. In der Anlage H. sind die beiden bisher gelten¬

den Tarife ^^°?^/^ s°""e der Entwurf zu dem neuen Tarif abgedruckt.' 28. Oktober 1919
Der Verband der Rheinisch-Westfälischen Gemeinden hat in seiner als Anlage 0 beige¬

fügten Eingabe vom 12. Oktober 1920 an den Minister für Volkswohlfahrt zu den im Tarif¬
entwurf vorgeschlagenen Aenderungen im einzelnenStellung genommen. Der Oberpräsident, dem
diese Eingabe übermittelt ist, hat um Aeußerung ersucht.

Zur Aenderung des bisherigenTarifs bedarf es nach § 35 des Ausführungsgesetzeszum
Unterstützungswohnsitzgesetz der Anhörung des Provinziallandtaa.es.

Der Entwurf des Tarifs bringt zunächst — und zwar unter Ausschaltung des Nachtrags-
tanfs vom 28. Oktober 1919 — eine Erhöhung des alten Tarifs vom 30. November 1910
um 200 -/».

Der alte Tarif bestimmt als Kostenersatz
») für Personen über 14 Jahren: täglich 90 Pf.,

unter 14 ,, „ 60 „
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d) Beerdigungskostenfür Personen über 14 Jahren: 25 Mk.,
unter 14 „ 15 .,

o) für ärztliche Behandlung (abgesehenvon Operationskostenpp,) 20 Pf.
Angesichtsder seit Kriegsbeginn bestehenden und noch fortgesetztsteigendenTeuerung auf

allen Gebieten des Wirtschaftslebens ist es ohne weiteres klar, daß die schon im Nachtragstarif
von 1919 bestimmte Erhöhung des alten Tarifs um 100°/° die wirklich entstehendenAuslagen
der Armenverbände— auch in der Beschränkung auf die Individualkosten, die nach § 30 U, W. G.
allein erstattungsfähig sind — nicht annähernd deckt. Aus diesem Grunde sieht der neue Entwurf
statt der im Nachtragstarif von 1919 bestimmten Verdoppelung der alten Tarifsätze jetzt deren
Verdreifachungvor, d. h. also, daß für den täglichenUnterhalt des über 14 Jahre alten Pfleglings
künftig 2,70 Mark statt bisher 90 Pf., für den unter 14 Jahre alten Pflegling künftig 1,80 Mark
statt bisher 60 Pf., für Beerdigungskostendieser beiden Gruppen künftig 75 Mark bezw. 35 Mark
statt bisher 25 Mark bezw. 15 Mark erstattet werden sollen. Daß auch diese neuere Regelung
nicht ausreichendist und die im Tarifentwurf vorgeschlagene Erhöhung um uur 200 °/y keinen an¬
gemessenen Ausgleich für die tatsächlich weit höheren Ausgaben der vorläufig fürsorgepflichtigen
Ortsarmenverbände darstellt, liegt auf der Hand. Es wird deshalb und zwar in Uebereinstimmung
mit der diesbezüglichenStellungnahme des Verbandes Rheinisch-WestfälischerGemeinden dem
Provinzillllcmdtag vorgeschlagen,sich bei dem Herrn Minister für Volkswohlfahrt statt der im
Tarifentwurf vorgesehenen Erhöhung von 200°/° für eine Erhöhung von 500°/« auszusprechen.

Eine weitere Abänderung des bisher geltenden Rechts bringt der neue Tarifentwurf in
Ziffer III Absatz 2 und Absatz 3 mit der Bestimmung, daß für Personen unter 14 Jahren, die
in offener Armenpflegeuntergebracht sind (bei Anstaltspflege gilt der neue Tarif!), nur die tat¬
sächlich entstandenen Kosten — und zwar höchstens bis zur Tarifhöhe — erstattet werden sollen.
Dieser Vorschlag des Ministers erscheint durchaus fachgemäß. Der Einwand hiergegen in der Ein¬
gabe des Verbandes der Rheinisch-WestfälischenGemeinden übersieht anscheinend,daß nach dem
Vorschlagedes Ministers die tatsächlich erwachsenden Kosten bis zum Höchstbetrage von 3,60
Mark erstattet werden. Die von dem Verband der Rheinisch-Westfälischen Gemeindenvorgeschlagene
Fassung würde zur Folge haben, daß in allen Fällen 3,60 Mark zu erstatten wären, auch wenn
die tätsächlichaufgewandten Kosten geringer sind. Dazu liegt aber keine Veranlassung vor.

Die im Schlußsatz von Ziffer III Absatz 3 des Entwurfs festgefetzteRegelung ist praktisch
und erwünscht,da sie die bisherige unsichere Rechtslage beseitigt, in der es zweifelhaft war, ob
und in welchen,Umfang bei nur teilweiser Kostenzuschußleistungeines Armenverbandes zu den
Kosten eines Pflegefalls der Tarifsatz anzuwenden sei.

Als Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Tarifes wird der 1. April 1921 bestimmt.
Hiergegenist nichts einzuwenden. Der hiervon abweichende Vorschlagdes Verbandes der Rheinisch-
WestfälischenGemeinden, dem neuen Tarif rückwirkendeKraft vom I. Oktober 1920 an zu geben,
wird abzulehnen sein. Die vorgesehene Neuregelung bedeutet eine hohe finanzielleBelastung solcher
Armenverbände, die in mehr Fällen Armenkostenzu erstatten haben, als sie selbst solche von an¬
deren Armenverbändenzu fordern haben. Daher ist die Belastung ganz besondershoch beim Land-
armenverbande, der stets nur in der Rolle des erstattenden Armenverbandes gegenüberden Orts-
armenverbändensich befindet, und bei dem daher die Neuregelung eine Mehrbelastungbedeutet, deren
Höhe augenblicklich nur schwer zu schätzen ist. die aber jedenfalls 1 Million Mark jährlich über¬
steigen wird. Der Haushaltsplan der Provinzialverwaltung hat in keiner Weise mit einer solchen
Mehrausgabe gerechnet. Infolgedessen erscheint es nicht billig, eine solche Aenderung unerwarteter
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Weise innerhalb des Rechnungsjahres eintreten zn lassen. Vielmehr erscheintder Vorschlag des
Ministers, den neuen Tarif mit dem Beginne des neuen Rechnungsjahres in Kraft zu setzen, als
der richtige.

Demgemäß beehrt sich der Provinzialausschuh zu beantragen:
„Der Provinzillllandtllg möge beschließen,dem in der Anlage abgedruckten Entwurf,
einer Aenderung des Armenpflegetarifesmit der Maßgabe zuzustimmen,daß unter Nr. 2
anstatt 200°/°: 500°/» gesagt wird".

Düsseldorf, den 4. Dezember 1920.

Der Provwzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage ^.

Tarif der unter preußischen ArmenverbllNden
zu erstattendenArmenpflegekosten

vom 30. November 1910 (Min. Vl. f. i. V. S. 333),

Auf Grund des § 30 des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitzvom 6. Juni 1870
(Bundesgesetz-BlattS. 360 ff.)/ 30. Mai 1908 (Reichsgesetz-BlattS. 377 ff.) und des 8 35
des Ansführuugsgesetzesvom 8. März 1871 (GesetzsammlungS. 130 ff.) wird hierdurch nach
Anhörung der Provmzialvcrtretungen (Kommunallandtage) folgendes bestimmt:

1. Der Tarifsatz, mit dem die für die Verpflegung eines erkranktenoder arbeitsunfähigen
HilfsbedürftigenentstandenenKosten einem preußischen Armenverban.de von einem anderen preußischen
Ärmenverbandezu erstatten sind, beträgt für jeden Tag der Verpflegung

s.) für Personen im Alter von 14 und mehr Jahren 90 Pfg,,
d) für Personen, die das Alter von 14 Jahren noch nicht erreicht haben, 60 Pfg.

Nicht hierunter begriffen und besonders zu berechnensind die unter 2 erwähnten Kosten sowie die
Kosten für gelieferteKleidungsstücke.

2. Der Tarifsatz, der für notwendig gewordeneärztliche oder wundärztlicheBehandlung
und Verpflegung der zu 1 gedachten Personen einem preußischen Ärmenverbandevon einem anderen
preußischen Ärmenverbandezu erstattendenKosten mit Einschlußder Kosten der den Hilfsbedürftigen
gereichten Arzneien, Heilmittel :c. beträgt für den Tag gleichmäßig20 Pfg.

An Stelle des Tarifsatzes ist eine besondere Berechnungund Anforderung erheblicher außer¬
ordentlicher Mehraufwendungen in Fällen von Verwuuduugen oder schweren oder ansteckenden
Krankheiten zulässig, jedoch dürfen für besondere ärztliche Verrichtungen, z. B. für Operationen,
Kosten höchstens bis zu dem in der Gebührenordnung für approbierte Aerzte und Zahnärzte (z, Zt,
vom 15. Mai 1896 (Min.-Bl. f. d. i. Verw. S. 105) unter Nr. 2) festgesetzten oder festzusetzenden
Mindestsätzenberechnetwerden. Unabhängig hiervon können die Kosten für notwendig gewordene
künstliche Gliedmaßen, teuere Bandagen und Apparate zum Selbstkostenpreisein Rechnung gestellt
werden.

3. Der Tag, an dem die Verpflegung begonnen hat, wird mit dem Tage, au dem sie
beendet worden ist, zusammenals ein Tag berechnet.

4. Die obigen Tarifsätze kommengleichmäßig zur Anwendung, die Verpflegimgmag inner¬
halb oder außerhalb eines Kranken- oder Armenhauses gewährt worden sein.

5. Der Tarifsatz, mit dem die sür die Beerdigung eines Hilfsbedürftigen entstandenen
Kosten einem preußischen Ärmenverbandevon einem anderen preußischen Ärmenverbandezu erstatten
sind, beträgt

s.) für Personen im Alter von 14 und mehr Jahren 25 Mark,
d) für Personen, die das Alter von 14 Jahren noch nicht erreicht haben, 15 Mark.

6. Alle unter die Bestimmung zu 1, 2 und 5 nicht zu begreifendenVerwendungenfind
besonders zu berechnen. Dies gilt namentlich auch für die Kosten der Verpflegung und ärztlichen
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Behandlung solcher Personen, die nicht völlig erwerbsunfähig sind. Als Höchstsatzdieser besonderen
Berechnung gelten für nicht völlig erwerbsunfähigePersonen die Tarifsätze unter 1 und 2.

7. Die gegenwärtigenBestimmungen, deren Nachprüfung und anderweite Festsetzung vor¬
behalten bleibt, treten mit dem 1. April 1911 in Kraft. Mjt demselben Tage tritt der Tarif
vom 2. Juli 1876 (Min,-Bl. S. 259) außer Geltung.

Abschrift.
T>?v nn^I II^^x. Berlin, den 28. Oktober 1919."er Mlmster des Innern.

IV. b. 2814.

Nachtrag

zum Tarif der von den preußischen Armenverbiinden
zu erstattendenArmenpflegekosten

vom 30. November 1910 (Min. Bl. f. d. i, Verw. S. 333).

Auf Grund ves § 30 des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitzvom 6. Juni 1870
(Bundesgesetz-BlattS. 360 ff.)/ 30. Mai 1908 (Neichsgesetz-Blatt S. 377 ff.) wird hierdurchnach
Anhörung der Provinzialausschüsse(Landesausschüsse) folgendes bestimmt:

1. Zu den Tarifsätzen 1», 1b, 2, 5a und 5d ist bis auf weiteres ein Teuerungszuschlag
von I00°/o 3« zahlen.

2. Ziffer 4 des Tarifs erhält folgenden Znsatz:
„Sie gelten aber nicht für im Wege der offenen Armenpflege untergebrachte Personen,
die das Alter von 14 Jahren noch nicht erreicht haben. Für diese sind die
tatsächlich notwendigenAuslagen zu erstatten".

gez. Heine.
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Abschrift.
--------I"^7 ' Berlin 7V 66, den 27. September 1920.

Der preußische Minister
für Volkswohlfahrt.

III. N. 753.

Betrifft: Aenderung des Armenpflegetarifes.

Mit Rücksicht auf die weiter gestiegene Teuerung und mir vorgetragene Wünsche beab¬
sichtige ich, folgendenNachtrag zu dem Armenpflegetarifvom 30. November 1910 (Miu.-Bl. f. d.
i. Verw. S. 333) zu erlassen:

^ „Nachtrag zum Tarif der unter preußischen Armenverbiinden zu erstat¬
tenden Armenpflegekosten vom 30. November 1910. (Min,-Bl. f. d. i. Verw.
S. 333)«.

Auf Grund des § 30 des Gesetzesüber den Unterstützungswohnsitzvom 30. Mai 1903
(Reichsgesetz-Vlatt S. 381) und des § 35 des Ausführungsgesetzeszum Unterstützungswuhnsitzgesetz
vom 8. März 1871 (O. S. S. 130) wird hierdurch nach Anhörung der Provinzialvertretungen
bezw. Kommunallandtage folgendes bestimmt:

I. Der Nachtrag Vd 2814 des Ministers des Innern vom 28. Oktober 1919 (Min.-Bl.
f. d. i. Verw. S. 470) tritt für die Zeit nach dem 31. März 1921 außer Kraft.

II. Zu den Tarifsätzen 1», 1d, 2, 5» und 5K ist bis auf weiteres ein Teuerungszuschlag
von 200°/« zu zahlen.

III. Die Nr. 4 des Tarifes erhält folgende Fassung:
Die obigen Tarifsätze kommen gleichmäßig zur Anwendung, die Verpflegungmag innerhalb

oder außerhalb eines Kranken- oder Armenhauses bewirkt worden sein. Sie gelten aber nicht für
im Wege der offenen ArmenpflegeuntergebrachtePersonen, die das Alter von vierzehnJahren noch
nicht erreicht haben.

In den Fällen des vorstehenden Absatzeswie in allen Fällen, wo nicht volle Verpflegung,
sondern nur ein Zuschuß zur Verpflegung oder ärztlichen oder wundärztlichenBehandlung gewährt
wird, find nur die tatsächlichentstandenennotwendigenAuslagen zu erstatten; die Sätze der Nr. 1
und 2 gelten hierbei als Höchstsatz.

IV. Dieser Nachtrag tritt mit dem 1. April 1921 in Kraft.
Gemäß § 30 U. W. G. und § 35 des A. G. hierzu ersuche ich ergebenst,die Provinzial-

vertretung (Kommunallandtag) zu hören und mir die Aeußerung mit dortiger Stellungnahme
spätestens bis 12. März 1921 einzureichen.

Die Veröffentlichung des Nachtrageswird seinerzeit in der „Vollswohlfahrt", dem Ministerial¬
blatt meines Ministeriums, erfolgen.

Im Auftrage:
Unte»schlift.

An die Herren Oberpräsidenten und
die Herren Regierungspräsidenten

in Sigmaringen und Schneidemühl.
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Anlage v.

Verband 6^"' den 12, Oktober 1920.

Rheinisch-WestfälischerGemeinden.

Zur Mitteilung vom 27. vor. Mts. III. N. 753

betr. Aenderung des Armenpflegetllrifes.

Wir begrüßen die dortfeits in Aussicht genommene Aenderung sehr, glauben aber unserer¬
seits, dazu Folgendes bemerken zu müssen:

Es wird unter I gesagt, daß der 4, Nachtrag, der' einen Aufschlag zu dem alten Tarif
von 100 °/o vorsah, außer Kraft treten soll, und unter II bestimmt, daß nunmehr ein Teuerungs¬
zuschlag von 200«/« zu zahlen ist. Es ist nicht ganz klar, ob diese 200 «/„ Zuschlag zu den,
alten Tarif oder zu dem 4. Nachtrag zu erheben sind.

Aber selbst, wenn das Letztere zutreffen sollte, so genügt diese Erhöhung nicht. Zum
Beweise fügen wir eine kleine Zusammenstellungbei, aus der zu ersehen ist, wie sich z. B, in
einer industriellen Gemeinde des DüsseldorferBezirkes die Kosten der hier in Betracht kommenden
Art und die Erstattungen zueinander verhalten. Aehnlich liegen die Verhältnisse auch in anderen
Orten, und wir glauben daher, daß es notwendig ist, eine Steigerung der ursprünglichenSätze
um 5—600°/«, vorzunehmen,da nur damit Ausgaben und Erstattungen einigermaßen wieder in
das richtige Verhältnis gebrachtwerden. Geschieht das nicht, dann würde man schon in kürzester
Frist wiederum an eine Neuordnung der Dinge Herangehen müssen.

Bedenklich erscheint uns auch der Absatz 2 zu Ziffer III. Man scheint anzunehmen, daß
w der offenen Armenpflegedie Sätze auf Kinder nicht erreicht würden. Das wäre aber nur dort
möglich, wo die Kinder gewissermaßen an den Mindestbietendenzur Pflege abgegebenweiden. Der¬
artiges kennt man wenigstensim Westen nicht mehr. Es empfiehlt sich daher, im Absatz 3 zu
beginnen: „In allen Fällen, wo nicht ...... "

Schließlichglauben wir, daß es notwendigist, die neuen Sätze schon rückwirkendmindestens
vom 1. Oktober d. Is. ab in Kraft treten zu lassen.

s«. «^"" Preußischen Minister
Be.s 3"°blfahrt, Exzellenz
-aerlm ^ n, Leipzigers. 3.

Verband Rheinisch-Westfälischer Gemeinden E. V.
Der Generalsekretär.

Unterschrift.

«83 wurden gezahlt an:
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Es wurden gezahlt an:

Kinder Erwachsene' Kinder Erwachsene -

Jahr
Pflege¬
kosten

Erstattungen
n. T.

Pflege¬
tosten

Erstattungen
n. T.

Be¬
erdigungs¬

kosten
Erstattungen

n. T.
Be¬

erdigungs¬
kosten

Erstattungen
n. T.

1914 1,20 0,60 2.20 0,90 14 15 30 25

1915
1916
1917
1918
1919
1920

1.50
2,10
3,20
5,40
6.50

10-

0,60
0,60
0,60
0,60
1,20
1,20

2.50
3.50
5-
9-

11-
15-

0,90
0,90
0,90
0,90
0.90
1.80

16
22
27
36
38

112

15
15
15
15
15
30

30
49
54
72
78

254

25
25
25
25
50
50

Neu 10- 3,60 15- 5,40 112 45 254 75
200°/« zum
4, Nachtrag

gerechnet
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Drucksachen. Nr. 24.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Gewährung von Zuwendungen aus den Überschüssen an die Beamten und

Angestellten bei der Landesbank und der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt.

Der Generaldirektor der Provinzial-Feuerversichermlgsaustalt hat bei dem Ver-
waltungsrat der Anstalt den Antrag gestellt, sich damit einverstandenzu erklären, daß in
jedem Jahr vor Feststellungdes Neingewinns eine Summe ausgesondert wird, die in Form
von Gratifikationen an die sämtlichen bei der Anstalt beschäftigten Beamten und Angestellten
verteilt wird. Die Verteilung soll — nach erfolgter Genehmigung der zu verteilendenSumme
durch den Verwaltungsrat uud Provinzialausschuß — von dem Generaldirektornach Anhö¬
rung des Beamten- nnd Angeftelltenansschnssesder Anstalt erfolgen.

Die Provinzial-Feuerversichernngsanstaltbetrachtet sich als ein gewerbliches,kauf¬
männischzu betreibendes Institut und wünscht bezüglich ihrer Angestellten gleichbehandelt
zu werden wie die Landesbank der Rheinprovinz, bei der eine Verteilung von Zuwen¬
dungen aus den Ueberschüssen stattfindet.

In letzter Beziehung ist folgendes zu bemerken:
Die Landesbank steht seit Kriegsbeginn vor stets wachsenden Ausgaben — im

Jahre 1914 betrug der Umschlag auf einer Seite des Hauptbuches 1,4 Milliarden M.,
im Jahre 1918 ^ 16,7 Milliarden Mt., im Jahre 1920 wird der Umschlag die Summe von
43 — 44 Milliarden erreichen — nnd hat ihr Personal dieser Vermehrung entsprechend
stetig vermehren müssen.

Sie muß dieses Personal zum erheblichenTeil aus dem Markte der Privatbant-
beanUen entnehmen, da die vermehrten Arbeiten — in Effekten-,Wechsel-, Lombard- und
Kontokorrentverkehr— rein banktechnischer Natur sind und schon der enormen Umsätze
wegen nicht von anderem als bankmäßig vorgebildetem Personal mit Sicherheit erledigt
werden kann.

Auf dem Markte des Bankpersonals ist aber die allbekannte Tatsache zu verzeichnen,
baß die Vankbeamten an der Spitze aller privaten Angestelltenverbändees verstandenhaben,
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sich einen Tarif zu erkämpfen, welcher gegenüber den früheren Tarifen eine starke Steigerung
der minimalen Gehaltssätze festsetzt und daneben die Gewährung einer 25°/«igen Grati¬
fikation (25° n vom Grundgehalt) vorschreibt.

Diese 25°/n sind ein klagbarer Bestandteil des Einkommens. Wenn nun die Üandes-
bank auf einem so organisierten Markte sich Personal — sei es als etatsmäßig angestellte
Beamte, sei es als mit kündbarem Dienstvertrag angeworbene Angestellte — suchen muß, so
leuchtet ein, daß sie bei diesem Wettbewerb mit den Privatbanken nur Aussicht auf Erfolg
hat, wenn sie in Gehältern und in Gewährung von Zuwendungen aus den Ueberschüssen
dem Tarif der Privatbanken folgt.

Diesem Zwang folgend hat der Verwaltungsrat der Landesbant und der Provinzial-
ausschuß zuerst im Jahre 1918 und dann im Jahre 1919 der bei Banken allgemein
üblichen Gepflogenheit nachgegeben und infolge der z. Zt. schwebenden Tarifdifferenzen
zwischen dem Vankversonal und den Vankleitungen für die Landesbank die Notwendigkeit
anerkannt, dem ans Beamten und Angestellten gemischten Personal einen Anteil am Rein¬
gewinn in Form einer Gratifikation zn gewähren. Der Provinzialausschuß stellte deshalb,
nachdem im Jahre 1918 mit einem kleinen Betrag der Anfang gemacht wurde, aus dem
Gewinn für 1919 einen Betrag von 100000 Mark und der mit den Befugnissen des
Provinziallandtages ausgestattete Provinzialausschuß am 23. November 1920 für das
Rechnungsjahr 1920 aus dem laufenden Iahresüberschuß einen Betrag von 228800 Mark
zur Verfügung.

Die Provinzial-Feuerversicherungsanstalt vertritt für ihre Anstalt, wie oben gesagt,
einen ähnlichen Standpunkt nnd führt diesbezüglich folgendes aus:

Die Provinzial-Feuerversicherungsanstalt ist nicht lediglich eine Behörde, die nach
den üblichen Verwaltungsgrundsätzen verwaltet werden kann, sondern zugleich auch ein
Unternehmen, das kaufmännisch betrieben werden muß. Sie steht im Wettbewerb mit den
privaten Versicherungsunternehmungen, da sie keinerlei Zwangs- oder Monopolrecht hat,
und muß sich, wenn sie in diesem Wettbewerb bestehen will, deren Arbeitsweise tunlichst
anpassen. Das ist nicht zuletzt auch für die Beurteilung der Personalfragen von Bedeutung.
Die Anstalt ist zwar bestrebt ihr Personal selbst heranzubilden, sie kann das aber nicht
restlos tuen. Einmal ist es wünschenswert, die Erfahrungen der Priuatverstcherungen für
die Anstalt nutzbar zu machen, dann aber ist es oft notwendig, fertig ausgebildete Kräfte
zu gewinnen, wenn es sich darum handelt, besonders große Arbeiten zu bewältigen, wie
sie z. B. gerade jetzt durch die Mehrwertverstcherungen gegeben sind. Solche eingearbeitete
Kräfte sind aber aus den Kreisen der Privatversicherung zu holen. Umgekehrt holen letztere
der Anstalt besonders tüchtige Beamte und Angestellte fort, was gerade jetzt vorkommt,
durch die vielen Neugründnngen auf dem Versicherungsgebiet. Bei den Privatversicherungen
bestehen feste Tarife für die Angestellten, die namentlich für die jüngeren Beamten durch¬
weg viel günstiger sind, als unsere Besoldungsordnung. Neben den erheblichen Monats¬
gehältern erhalten sie regelmäßige besondere Zuwendungen in beträchtlicher Höhe. Es
liegt nahe, daß unsere Beamten und Angestellten ihre Lage mit derjenigen der Angestellten
bei Privatversicherungen vergleichen, und es liegt nur im Interesse der Anstalt, wenn sie
sucht, wenigstens einigermaßen einen Ausgleich zu schaffen. Die Verhältnisse liegen hier
ähnlich wie bei der Landesbank und das hat zu wiederholten Anträgen der Beamten und
Angestellten geführt, daß auch ihnen Zuwendungen aus den Überschüssen gemacht werden.
Das liegt um so mehr nahe, weil gerade bei der Fen «Versicherung die intensive Mitarbeit
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des einzelnen Beamten auf das Ergebnis des Geschäftes von großem Einfluß sein kann.
Das Geschäft und die Einnahmen der Anstalt setzen sich nämlich aus einer außerordentlich
großen Anzahl kleiner und kleinster Einzelgeschäfte zusammen, von denen jedes eine mehr
oder minder individuelle Vehaudlung erfordert, weil eben jedes ein Risiko ist. Daneben
erfordert der scharfe Wettbewerb, der nun einmal besteht, eine besonders schnelle und gute
Bearbeitung der Sachen. Der Leiter der Anstalt kann es deshalb nur begrüßen, wenn die
Beamten uud Angestellten an dem finanziellen Ergebnis der Anstalt interessiert werden,
und das geschieht am besten dadurch, daß ihnen Zuwendungen aus den Überschüssen
gemacht werden.

Die Frage, ob bei den beiden Anstalten die Verhältnisse ganz gleich liegen, kann
dahingestellt bleiben; etwaige Unterschiede, z. V. hinsichtlichder Arbeitsleistungen der Beamten,
würden bei Bestimmung der Höhe der Zuwendnngen aus den UeberschüssenBerücksichtigung
finden können. Grnndsätzlich muß aber anerkannt werden, daß beide Institute als auf Erwerb
und Gewinn berechnet, kaufmännisch betrieben werden und daß sie sich den Grundsätzen
der Privaterwerbsgesellschaften anznpassen, aus praktischen Gründen gut tun werden.

Nicht zu verkennen ist aber, daß durch die Gewährung von Zuwendungen aus den
Ueberschüssen bei der Landesbant und der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt die Pro-
uinzialbeamten pp., die bei anderen, nicht gewerblichen Abteilungen der Verwaltung, z. B.
der Zentralverwaltung, Landesuersicherungsanstalt beschäftigt und bisher gleich besoldet sind,
zukünftig um den Betrag der Zuwendung schlechter gestellt sind, und daß diese Beamten-
Kategorien mit Hinweis darauf, daß ihre Vorbildung in den meisten Fällen eine gleiche
ist und ihre Arbeit deu Arbeiten der Beamten bei den Erwerbsinstituten gleichwertig zu
erachten ist, unzufrieden sein werden.

Bei der hiernach vorliegenden prinzipiellen Bedeutung, die die Angelegenheit für
die Gesamtbeamtenschaft der Provinz hat, glaubt der Provinzialausschuß eine grundsätzliche
Entscheidung des Provinziallandtages darüber herbeiführen zu sollen, ob, entsprechend den
Anträgen der Verwaltung der Landesbank und der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt,
den Beamten und Angestellten dieser beiden Institute Gratifikationen nach den von den
Verwaltungsräten und dem Provinzialausschuß zu treffenden Grundsätzen ohne Einräumung
eines Rechtsanspruchs bis auf weiteres bewilligt werden sollen.

Düsseldorf, den 4. Dezember 1920.

Der ProvinzialauKschuß:

O. Graf Beissel von Gnmnich, l)r. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann,
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Drucksachen. Nr. 25.

Bericht und Antrag
des Provinzialmisschusses,

betreffend

Organisation und Sitz des Landesarbeits- und Berufsamts der Rheinprovinz.

Seit dem Jahre 1897 bestand in Düsseldorf der „Verband zur Förderung des
Arbeitsnachweises im Regierungsbezirk Düsseldorf", der Ausgangs- und Stützpunkt für
die Organisation des allgemeinen öffentlichenArbeitsnachweises in diesem Bezirk wurde
Seit dem Jahre 1907 ging man in Interessentenkreisen mit dem Gedanken um, neben
dem Düsseldorfer Verbände für die übrigen vier Regierungsbezirke der Rheinprovinz eine
besondereZentralstelle für das Arbeitsnachweiswesen mit dem Sitze in Köln ins Leben
zu rufen.

Im August 1910 sprach sich der Herr tzandelsminister gegen eine doppelte Or¬
ganisation für die Rheinprovinz aus, da ihm hierfür die genügenden sachlichen Gründe
zu fehlen schienen, und verlangte die Schaffung eines einheitlichen rheinischenArbeits¬
nachweisverbandes. Am 5. November 1910 fand im Dienstgebäude des Oberpräsidiums
eine Besprechung dieser Angelegenheit zwischen den Vertretern des Düsseldorfer Verbandes
und der Stadt Köln statt; es erfolgte eine Einigung dahin, daß

1. ein einheitlicher Verband für den Umfang der ganzen Provinz begründet
werden,

2. der Sitz des Verbandes in Köln sein, und
3. der Vorsitzende und der Geschäftsführer aus dem Düsseldorfer Verbände über¬

nommen werden sollen.
Auf Grund dieser Vereinbarung beschloß am 16. Februar 1911 der Verband zur

Förderung des Arbeitsnachweises im Regierungsbezirk Düsseldorf, um der Gründung des
Provinzverbandes nicht hindernd im Wege zu stehen, seine Auflösung.

Die Gründungsversammlung des RheinischenArbeitsnachweisverbandes am 24.
März 1911 in Köln wählte zum VorsitzendenHerrn Landesrat Dr. Schellmann. Am
l- Juli 1911 erfolgte die Uebersiedelungder Geschäftsstellevon Düsseldorf nach Köln in
das neuerrichtete städtische Wohlfahrtshaus.

Als durch die Besetzung des Rheinlandes im Dezember 1918 und infolge der
Sperre zwischen dem unbesetzten und besetzten Gebiete der Rheinprovinz sich die Schwie¬
rigkeiten im Verkehr mit den Behörden, insbesondere den Zentralbehörden in Berlin,
ständig mehrten, wurde in Düsseldorf eine Zweigstelle des Verbandes ins Leben gerufen,
welche den größten Teil der Arbeiten des Rheinischen Arbeitsnachweisverbandes übernahm
und durchführte.
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Durch Verordnung der Herren Minister des Innern, für Landwirtschaft,Domänen
und Forsten und für Handel und Gewerbe, über Arbeitsnachweise vom 12. September
1919 ist die Errichtung von „Provinzialämtern für Arbeitsnachweis" vorgeschriebenworden.
Als Sitz des Provinzialamts für die Rheinprovinz in § 17 der Verordnung wurde
Düsseldorf bestimmt. Die Verwaltung des Provinzialamtes wurde der Provinzialverwal-
tnng übertragen.

Anf Grund dieser gesetzlichen Neuordnung löste sich der RheinischeArbeitsnach-
weisverband, welcher neben dem Provinzicilamte keine Daseinsberechtigung mehr haben
konnte, durch einstimmigen Beschluß seiner Verbandsversammlung vom 22. Oktober 1919
auf uud übertrug seine Rechte nnd Pflichten auf das nene Provinzialamt. Nach Fassung
dieses Beschlusses wurde noch die Frage angeschnitten, ob das Provinzialamt seinen Sitz
nicht zweckmäßigerin Köln als in Düsseldorf haben solle. Ohne daß ein eigentlicher
Beschluß uoch über diese Frage gefaßt werden konnte, welche durch die Verordnung der
Minister bereits entschieden war, ergab sich bei einer Probeabstimmung, daß 19 Stimmen
sich für Köln und 11 Stimmen für Düsseldorf aussprachen. Von dieser Tatsache ist auf¬
tragsgemäß dem Herrn Handelsminister Kenntnis gegeben worden.

In seiner Sitzung vom 19. Dezember 1919 hat der Rheinische Provinzialausschuß,
trotzdem er ausdrücklich gegen die Rechtsgültigkeit der Ministerialverordnung vom 12.
September 1919 Verwahrung eingelegt hat, die Errichtung des „Landesarbeits- und Be¬
rufsamt der Rheinprovinz" beschlossen, die Satzungen desselben festgesetzt und den vor¬
gelegten Haushaltsplan genehmigt. Entsprechend der Verordnung wurde als Sitz des
Landesarbeitsamtes Düsseldorf bestimmt „bis zu einer anderweiten reichsgesetzlichen Re¬
gelung".

Ende Dezember 1919 wurde die Hauptgeschäftsstellevon Köln nach Düsseldorf
verlegt uud in den Räumeu des Hochgeschosses im Ständehaus untergebracht, nachdem
diese von der Reichswehr geräumt worden waren. Augenblicklichsind hier 17 Zimmer
von dem Landesarbeitsamt benntzt mit dem hierzu erforderlichenInventar, welches sich
noch im Ständehaus befand. Nachdem diese Einrichtung in Düsseldorf erfolgt war, erging
unter dem 11. März 1920 ein gemeinsamerErlaß der genannten 3 Minister, durch welchen
bestimmt wnrde, daß das Landesarbeitsamt für die Rheinprovinz seinen Sitz in Köln
haben solle. Diesem Erlasse zu entsprechen,lehnte der Provinzialausschuß in seiner Sitzung
vom 31. Mai 1920 mit 11 gegen 4 Stimmen ab mit der Begründung, daß, nachdem
das Landesarbeitsamt einmal eine Prouinzialeinrichtung geworden sei, die Verlegung des
Sitzes des Provinzialamtes ohne Zustimmung der Provinzialverwaltung, lediglich durch
ministerielle Anweisung, nicht möglich und zulässig sei. Außerdem würden durch eine der¬
artige Verlegung des Landesarbeitsamtes der Provinz unnütze Kosten verursacht, welche
sie nicht noch weiter übernehmen könne.

In einer auf Veranlassung des Herrn Handelsministers am 23. November 1920
in Düsseldorf stattgehabten Besprechung, an welcher Vertreter des Oberpräsidiums, des
Reichsamtes für Arbeitsvermittlung, der Städte Köln und Düsseldorf und der Provinzial¬
verwaltung teilnahmen, konnte über die Frage des endgültigen Sitzes des Landesarbeits¬
amtes eine Einigung nicht erzielt werden. Die Regierung wünscht nunmehr, daß für die
bevorstehende reichsgesetzlicheRegelung des Arbeitsnachweiswesens für die Rheinprovinz
die Organisation des Landesarbeits- und Verufsamtes und insbesondere die Frage, wo
dasselbe seinen Sitz haben soll, durch eine Vorlage an den Provinziallandtag geklärt werde.
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Was zunächst die Frage der Organisation angeht, so muß zugegeben werden, daß
das Landesarbeits- und Berufsamt der Nheinprovinz unter den ungünstigen politischen
Verhältnissen einerseits und infolge Schwierigkeiten, welche sich aus der Ungewißheit des
definitiven Sitzes des Amtes, aus der Person des Geschäftsführers und der Beschränktheit
der zur Verfügung stehenden Geldmittel ergaben, andererseits, bisher noch nicht die Ent¬
wicklung genommen hat, welche es bei der Bedeutung und Mannigfaltigkeit des rheinischen
Wirtschaftslebens haben muß. Nachdem zwischenzeitlich iu der Person des ersten Geschäfts¬
führers ein Wechsel eingetreten und in Herrn Professor Dr. Kumpmann ein auf dem Ge¬
biete der Volkswirtschaft erfahrener Beamter als Direktor gewonnen ist, hat der Direktor
für das Landesarbeits- und Verufsamt folgenden Organisationsplan ausgearbeitet, der
unter Berücksichtigung äußerster Sparsamkeit schrittweise in dem Maße ausgebaut werden
soll, wie die Bedürfnisse es tatsächlich gebieten. Die Gefahr einer Überorganisation soll
durchaus vermiede» werdeu.

Neben dem von der Provinzialverwaltuug Zu ernennenden Vorsitzenden des Landes¬
arbeits- und Vernfsamtes wird ein mit der selbständigen Leitung und Führung der Ge¬
schäfte betrauter Direktor bestellt, nach dessen Weisungen die sämtlichen Augestellten zu
arbeiten haben.

Bei dein Amte werden 12 Abteilungen mit einem Referenten und nötigenfalls
Hilfsreferenten eingerichtet, welche sämtlich dem Direktor unterstellt sind. Neben der all¬
gemeinen Abteilnng, welcher die Leitung und die Bearbeitung der Personalien zufällt,
bearbeitet je eine Abteilung die Organisation des Arbeitsnachweiswesens in der Rhein¬
provinz, den zwischenörtlichen Ausgleich von Angebot und Nachfrage, die Arbeitsbeschaffung,
die Einwirkung auf die Presse, deu weiblichen Arbeitsmarkt, die Angestelltenvermittlnng,
die Arbeitsvermittlung in der Metallindustrie, die Arbeitsvermittlung in der Landwirt¬
schaft, die Arbeitsvermittlung für ehemalige Heeresangehörige, die Organisation der Wan-
derungsbewegung, und endlich die Berufsberatung. Soweit solche noch nicht vorhanden
sind, werden in den einzelnen Abteilungen besondere Fachausschüsse aus sachkundigen In¬
teressentenkreisen möglichst bald gebildet, um dereu Unterstützung der Arbeit des Provinzial-
amtes zu sichern.

Den Abteilungen werden die notwendigen Büro- und Knuzleikräfte beigegeben.
Zur Durchführung dieses Organisationsplanes werden voraussichtlich für das

Rechnungsjahr 1921/22 erheblich mehr Aufwendungen notwendig werdeu, als in dem
laufenden Jahr mit 472 900 Mark vorgesehen sind. Nach überschläglicher Verechuung
werden rund 900 000 Mark erforderlich sein. Da nach dein in Vorbereitung befindlichen
Arbeitsnachweisgesetze die Kosten des Landesarbeitsamtes zu »/,, aus den Erträgnissen der
Arbeitslosenversicherung bestritten werden sollen und nur zu '/« der Provinz znr Last
fallen, so wird eine höhere Belastung der letzteren als bisher zuuächst nicht in Frage
kommen. Auch ist zu hoffen, aus Interessentenkreisen höhere Zuschüsse wie bisher flüssig
zu machen.

Voraussetzung für die restlose Durchführung und Lösuug der dem Landesarbeits¬
amt zufalleuden Aufgaben, vor allem im Interesse des Wiederaufbaues der Rheinischen
Volkswirtschaft ist eine möglichst baldige Entscheidung der Frage, wo das Landesarbeits¬
amt endgültig seinen Sitz haben wird. Solange die Unsicherheit fortbesteht, kann an ein
vertrauensvolles Zusammenwirken mit allen beteiligten Stellen, an eine zielbewußte Durch¬
führung der ganzen Organisation nicht gedacht werdeu.
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Die Regelung der ganzen Frage kann nur erfolgen auf Grund der sach¬
lichen Bedürfnisse, die sich aus den wirtschaftlichen Verhältnissen
der Rheinprovinz ergeben. Eine solche sachliche Prüfung ist bei der Eigenart
der Provinz mit ihrem so hoch entwickelten und so überaus mannigfachen:Wirtschaftsleben
mit erheblichenSchwierigkeiten verknüpft.

Für Köln als Sitz des Landesarbeitsamtes spricht:
1. seine Lage im Herzen der Rheinprovinz,
2. seine führende Stellung im kaufmännischenLeben der Provinz — auch

die Beziehungen zur Industrie und Landwirtschaft sind nicht ohne Be¬
deutung,

3. Köln ist der wirtschaftlicheVorort des besetzten Gebietes, das besondere
Beachtung beanspruchenkann.

Für Düsseldorf spricht:
1. fast in gleichemMaße seine zentrale Lage,
2. und hauptsächlichseine bevorzugteStellung im westdeutschenIndustriegebiet.

Der letztgenanntePunkt muß besonders hervorgehoben werden.
Das Kerngebiet der westdeutschen Industrie wird in immer höherem Grade das

Nordwestdeutsche„Revier", das südlich Münster beginnend, sich zwischen Ruhr uud Lippe
nach Westen zieht, bei Mors und Nrefeld den Rhein überschreitet, nördlich von Crefeld
in großartigem Ausban begriffen und in dem wichtigenAachenerSteinkohlenbezirkendet.
Die eigentlicheGrundlage dieser Industrieblüte ist der Reichtum des Distrikts an Kohle.
Auf der Kohle baut sich die Eisenindustrie, die Metallindustrie, die Maschinenindustrie
auf. Aber auch die anderen Industrien wie chemische Industrie, Textilindustrie, Industrie
der Steine und Erden und die Elektrizitätserzeugung zeigen eine natürliche Entwicklungs¬
tendenz zu dem Niederrheinisch-WestfälischenIndustriebezirk hin. Selbst die scheinbar
davon losgelösten Reviere — wie zum Beispiel die Eisenindustrie des Siegerlandes, die
bergische Kleineisen- und Metallwaren-Industric oder der Braunkohlenbergbau in der
Kölner Bucht — sind durch tausend Fäden mit dem nördlichen Bezirk verknüpft.

Im ganzen darf man sagen, daß Deutschlands geschlossenstesund wichtigstes
Industrierevier die Stadt Düsseldorf halbkreisförmig umzieht. Es ist auch kein Zufall,
daß eine Reihe von führenden Organisationen gerade Düsseldorf zum Vorort erwählt
haben, so die NordwestlicheGruppe des Vereins deutscherEisen- und Stahlindustrieller,
die Stahlwerksverband-A.-G., der Verein znr Wahrung gemeinschaftlicherund wirtschaft¬
licher Interessen im Rheinland und Westfalen und viele andere.

Bei Handel, Verkehr. Handwerk und Landwirtschaft läßt sich eine ähnliche Kon¬
zentration nicht feststellen. Alle diese Zweige sind ziemlich gleichmäßig über das ganze
Gebiet der Provinz verbreitet. Doch wird man sagen dürfen — auch die Verbandsbil-
dungen bestätigen es — daß Köln in der Tat im letzten halben Jahrhundert zur Metropole
für Handel und Verkehr geworden und auch mit der Landwirtschaft und ihren Organi¬
sationen enger verbunden ist als Düsseldorf. Prüft man nun die bisherige Tätigkeit und
die künftigen Aufgaben des Landesarbeitsamtes, so liegt das Schwergewicht offenbar aus
dem industriellen Gebiet. Der Industrie und Industriearbeiterschaft zu dienen, ist das
Landesarbeitsamt in erster Linie bestimmt. Es entfällt etwa 70 v. H. seiner gesamten
Tätigkeit auf diesen Personenkreis, wobei nicht nur an die Arbeitsvermittlung, sondern
auch an die anderen Aufgaben zu denken ist, die zahlenmäßig schwer erfaßbar sind, w"

r
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Berufsberatung, Arbeitsbeschaffung (produktive Erwerbslosenfürsorge) und Arbeitslosen¬
versicherung. Auf die kaufmännischenAngestellten(mit Vüroangestellten usw.) würden in
absehbarerZeit nur etwa 15—20 v. H. der Arbeit des Amtes sich erstrecken. Entsprechend
würde auf Handwerk und Landwirtschaft zusammen nur etwa 10—15 v. H. entfallen.

So unsicher eine solche zahlenmäßige Angabe auch sein mag, so deutet doch der
wirtschaftlicheCharakter der Rheinprovinz schon darauf hin, daß die Verordnung vom
12. September 1919 das Richtige getroffen, als sie Düsseldorf, nicht Köln, zum Sitz
des Landesarbeitsamtes bestimmte. Für eine Verlegung nach Köln dürften ausschlaggebende
sachliche Gründe nicht sprechen.

Endlich müssen auch noch praktische und finanzielle Momente in Betracht ge¬
zogen werden.

Das Landesarbeitsamt beschäftigt z. Zt. 24 Beamte und Angestellte, von denen
5 in Köln wohnen. Beim vollen Ausbau des Amtes würde die Zahl der beschäftigten
Personen auf etwa 35—40 steigen. Eine Übersiedlung des Amtes und des Personals
nach Köln dürfte für die Stadt Köln nur von geringem Nutzen sein; sie ist andererseits
nicht ohne große Schwierigkeiten und Kosten möglich. Es müßten in Köln mindestens
20—25 zusammenhängendeRäume im innersten der Stadt zur Verfügung stehen. Eine
Forderung, welche bei der gegenwärtigen Wohnungsnot erfahrungsgemäß völlig unerfüll¬
bar ist. In Düsseldorf sind diese Räume im Ständehaus vorhanden und können dort,
ohne weitere Kosten zu verursachen, dem Amte überlassen bleiben, während in Köln das
Anmieten eine Ausgabe von wenigstens 80—90000 Mk. jährlich bedingen würde. Hinzu
kommen die Kosten für Heizung, welche in Düsseldorf nicht besonders in Ansatz zu bringen
sind, da das Haus auch für andere Zwecke geheizt werden muß. Die Kosten für den
Umzug des Amtes selbst, der Beamten und Angestellten, für Anschaffungdes alsdann
fehlenden Mobiliars und für Heizung nnd Beleuchtung sind im ganzen auf Mk. 200000.—
(einmalig) und Mk. 80000.— (fortlaufend) zu beziffern. Dabei sind nicht in Rechnung
gestellt die Mehrausgaben durch die in Köln zu gewährende Besatzungszulage an die
Angestellten.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demnach zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle

a) von der Organisation des Landesarbeits- und Verufsamtes für die
Rheinprovinz Kenntnis nehmen und

d) zu der Frage des endgültigen Sitzes des genannten Amtes Stellung
nehmen."

Düsseldorf, den 4. Dezember 1920.

Der Provinzialausfchuh:

V. Graf Veissel von Gnmnich, vr. von Renvers,
Vorsitzender. L°ndesh°»p,mam,.





207

Zrucksachen. Mr. 26.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschnsses,

betreffend

Kapitalbeteiligung der rheinischen Sparkassen an der Landesbant.

Zwischen der Landesbank der Rheinprovinz als Girozentrale der Sparkassen der Rhein-
Provinz und dem Vorstände des Rheinisch-Westfälischen Sparkassenverbandesist zum Zwecke nner
innigen Verbindung zwischen den rheinischen Sparkassen und der Landesbank folgendes Abkommen
unter Vorbehalt der Genehmiguug der vorgesetzten Instanzen verabredet worden:

§ 1 Die Sparkassen werden vom Vorstände des Rheimsch-WestfallschenSparkassenver-
bandes eingeladen, sich durch Vermittelung des Vorstandes mit Einlagen bei den Geschäften der
Landesbank zu beteiligen. ^..^. . ^ , .

8 2. Die Einlagen, deren Höhe auf im ganzen 40 oder 50 Mlwnen angesetzt wird
wovon jede Sparkasse Beträge im Verhältnis ihres Einlagebestandes.mindestensaber 25 000 Mar
zeichnenkann, erfolgen zunächst auf die Dauer von 10 Jahren und können während dlchr Zett
von keinem Teil aus irgend einem Grunde gekündigtwerden. Nach 10 Jahren soll eme Durchstcht
des Vertrages stattfinden. . ^,. ...^ . «,„c„^»c„„z,3

8 3. Das Unternehmen der Landesbank, dessen Kapital, emschl.eßücĥ Reservefonds
der Landesbank auf ruud 50 Millioneu erhöht werden soll, ist bereits ,etzt em blühendes Groß-
bankgefchäft. welches unter Garantie uud für alleiuige Rechnung des Provmzmlverbandes nut

erheblichem Gewinm arbeitet, eine Bilanzsnmme für ^^^ "

ein Effektendepotvon' .... 1558204353.61 . . . - ,.
aufweist und in ganz Deutschland nnd darüber hinans einen klangvollen Namen hat eme der

größten Banken Westdeutschlandsist. Wenn diese Bank mit ihrer Orgamsatwn m:t der Provmzml^
garantie. ihren Immobilien, ihrem Personal und ihrer altbewährten Kundschaf sich m den D e st
der neu zu gründenden Gemeinschaftstellt, so liegt es auf der Hand, daß s« W ^
dieser Gemeinschafteinen vorwiegendenEinfluß haben uud ermge Vorzugsbedmguugenstellen muß.

?7°^ V^a^Mbt iu der bisherigen Weise bei der Landesbank, ihrer General¬

direktion uud ihren ZweiganMeu «ach Maßgabe ^Sa^ ew V^
an der Verwaltung findet in einer Beteiligung an der MltgKedfchaft un ^erwaltungsrat oer
Landesbank Andruck/und zwar in der Weise, daß die Sparkassen ^ deu Venvaltuugsrat der
außer dem Landes?auptm»nn und dem Generaldirektor aus 12 Mtgwdern bestehen M. 4 Mit¬
glieder entsend, während der Vorsitzende und 7 Mitglieder vom Provmzmlausschuh zu
wählen sind.
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ß 5, Bezüglich der Verteilung des Reingewinns des Gesamtunternehmens, welcher sich
nach der Gesamtbilanz (Satzung § 7) ergibt, wird folgendes bestimmt:

»,) Die Feststellungdes Gewinns erfolgt nach dem jetzt üblichen Bilcmzverfahrender Landes¬
bank mit der Maßgabe, daß die jetzt bei ihr üblichen Abschreibungenauf Wertpapiere,
die in ihrem oder im Besitz der Provinz sind, die Tantiemen und Gratifikationen,
sowie Rückstellungenvor Festsetzungdes Reingewinns abzusetzen sind,

d) Vor Feststellung des Reingewinns sind von den im Geschäft arbeitenden Einlagen
der Landesbank (Provinz) sowie der Sparkassen 4°/» Zinsen der Landesbank (Provinz)
sowie den Sparkassen gutzuschreiben,

o) Der der Provinzialverwaltung für das Jahr 1919 zugewendeteUeberschuß von 1,2
Millionen Mark wird derselben für alle Zukunft als Minimalgewinn vorabgezahlt.

ä) Der demnach verbleibende Rest des Reingewinns wird nach Maßgabe der eben
erwähnten Einlagen unter Landesbank und Einleger verteilt.

8 6, Die Festsetzungdes Reingewinns nach obigen Grundsätzen erfolgt unter Ausschluß
des Rechtswegesdurch den Provinzialausschuß der Nheinprovinz nach Anhörung des Verwaltungsrats
der Landesbank. Die Prüfungsrechte der Einleger gegenüberder Buchführung und Bilanzaufstellung
der Landesbank werden von ihnen der Treuhand- und Revisionsanstalt der Nheinprovinz unwider¬
ruflich als unparteiischenDritten übertragen.

§ ?. Den Einlegern sollen nach dem Maße ihrer Beteiligung an den Einrichtuugeu der
Girozentrale noch besondere Vorteile zugewendetwerden; besonders sollen Sparkassen, welche aus¬
schließlichoder doch vorzugsweise mit der Landesbankarbeiten, gegenüber anderen Sparkassenin Debet-
und Kreditzinsfußebevorzugtwerden. Ueber diefe Bevorzugungentscheidet nach Anhörung des Direktors
der Girozeutraleabteilung (Nr. 8) auf Vorschlagdes Generaldirektors endgültig der Verwaltungsrat.

§ 8. Es ist in Aussicht genommen, tunlichst die Geschäfte der Girozentrale bei der
Landesbankin einer besonderen Abteilung, welcher ein Mitglied der Generaldirektionder Landesbank
als besonderer Direktor vorsteht, zu bearbeiten. Die Abteilung und ihr Direktor sollen der
Oberleitung des Generaldirektors und in den vom Provinzialausschuß zu bestimmendenFälleu
wichtigerBeschlußfassungendem Kollegium der Generaldirektionder Landesbank unterstehen.

Der Provinzialausschußhat für die Abgrenzungder Geschäfte der Girozentralenabteilung von
den sonstigen Geschäften der Landesbankdie erforderlicherscheinenden Geschäftsanwcisungenzu erlassen.

8 9 Im Falle ein oder mehrere Genossenschaftsverbändeder Provinz dem Arbeitsbunde
beitreten, wird eine Ergänzung dieses Vertrages vorbehalten. «M

Der Provinzialausschuß beantragt: M
„Der Provinziallandtag wolle dies Abkommengenehmigenund den Provinzialausschuß
beauftragen,dem nächsten Provinziallandtage wegen Ergänzung der Satzung der Landes¬
bank im Sinne dieses AbkommensVorlage zu machen".

Düsseldorf, den 4. Dezember 1920.

De« Provinzialausschuß:

O. Graf Veissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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